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Einleitung  
 
Die Wahrnehmung der ausländischen Direktinvestition – das erstaunliche Ende 
einer Kontroverse 
 
Wenige Elemente der internationalen Wirtschaftsbeziehungen wurden in der Ver-
gangenheit ähnlich kontrovers diskutiert und führten zu einer vergleichbaren Polari-
sierung der internationalen Staatengemeinschaft wie die ausländische Direktinvesti-
tion. Kategorische Ablehnung und unbedingte Förderung ausländischer Direktinve-
stitionen standen sich lange Zeit als unüberbrückbar scheinende Gegensätze gegen-
über. Mehrere Dekaden existierte keine gemeinsame theoretische Grundlage und 
noch weniger ein gemeinsames Ziel mit ähnlicher Integrationswirkung, wie sie die 
(grundsätzliche) globale Anerkennung der wohlfahrtsoptimierenden Effekte des 
Freihandels in der Sphäre der Handelspolitik erzielt. Die fehlenden gemeinsamen 
Zielvorstellungen und die übereinstimmende Meinung, daß die Rahmenbedingungen 
ausländischer Direktinvestitionen allein der ordnungsrechtlichen Kompetenz der ein-
zelnen Staaten unterliegen, verhinderten lange Jahre nicht nur internationale Ver-
handlungen. Sie verhinderten auch eine Annäherung der entgegengesetzten Positio-
nen der (Direktinvestitionen zumeist ablehnenden) Entwicklungsländer und der (zu-
meist investitionsfreundlichen) Industrienationen. 
Daß diese Polarisierung überwunden werden könnte, schien angesichts der divergie-
renden Interessen und der angenommenen Asymmetrie des Nutzens bis in die jüng-
ste Vergangenheit undenkbar. Insofern überrascht es, daß zahlreiche Nationen im 
Laufe der vergangenen Dekade nicht nur ihre vormals ablehnende Haltung revidiert 
haben und sich weltweit eine immer positivere Beurteilung des volkswirtschaftlichen 
Nutzens ausländischer Direktinvestitionen durchsetzt. Zahlreiche Nationen bemühen 
sich nunmehr in einem solchen Umfang aktiv um ausländische Investoren, daß Wis-
senschaftler und Politiker zunehmend von einem globalen „Investitionswettlauf“ 
sprechen. Berücksichtigt man zudem, daß sich zeitgleich mit der veränderten Wahr-
nehmung ausländischer Direktinvestitionen auch die zuvor über Jahrzehnte stetige 
Wachstumsrate der globalen Investitionsströme sprunghaft erhöht hat – mit den Be-
gehrlichkeiten also auch der zu „verteilende Kuchen“ größer geworden ist –, er-
scheinen die sich auf dem Feld der ausländischen Direktinvestition manifestierenden 
politischen und wirtschaftlichen Umwälzungen der vergangenen Dekade in hohem 
Maße erklärungsbedürftig. 
 
Von diesen Phänomenen ausgehend, wird im ersten Teil der Arbeit die Bedeutung 
ausländischer Direktinvestitionen in einer globalisierten Wirtschaft bestimmt und die 
Notwendigkeit eines multilateralen Investitionsabkommens begründet.  
Wie die Analyse des Verhältnisses von Direktinvestitionen zu Außenhandel, Wett-
bewerb und globaler Technologiediffusion zeigt, steht die globale Bedeutung der Di-
rektinvestition in einem fundamentalen Gegensatz zu ihrem abgeleiteten Stellenwert 
im System der multilateralen Handelsverträge. Zu einem ähnlichen Ergebnis führt 
die ergänzende Analyse der ordnungspolitischen Rahmenbedingungen ausländischer 
Direktinvestitionen. Wie anhand der Einflüsse konkurrierender Politikfelder auf die 
nationalen Investitionsregime nachgewiesen, ist die ordnungspolitische Bedeutung 
investitionspolitischer Instrumente aufgrund veränderter wirtschaftlicher und (wirt-
schafts-) politischer Realitäten stark gestiegen. Die traditionelle Unterordnung der 
Investitionspolitik unter die Interessen konkurrierender Politikfelder besteht jedoch 
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fort. Auch in der nationalen Wirtschafts- bzw. Ordnungspolitik wird der Investitions-
thematik ein abgeleiteter Stellenwert konzediert, der den gegenwärtigen Realitäten 
nicht entspricht.  
Auf diesen Widersprüchen aufbauend, mündet der erste Teil in eine explizite Be-
gründung eines multilateralen Investitionsabkommens. Angeführt werden drei alter-
native Argumentationen. Welcher Argumentation unter welchen Bedingungen der 
Vorrang einzuräumen ist, wird zunächst vernachlässigt bzw. an späterer Stelle im 
dritten Teil diskutiert. Für die nachfolgenden Ausführungen ist zunächst lediglich 
von Bedeutung, daß jede der angeführten Argumentationen per se eine Integration 
der Investitionsthematik in das multilaterale Vertragssystem hinreichend begründet. 
 
Der zweite Teil der Arbeit diskutiert die Frage, welche Ziele ein multilaterales Inve-
stitionsabkommen verfolgen bzw. welche Regeln für die nationale Wirtschaftspolitik 
dieses enthalten sollte. Unter dieser Zielsetzung werden zunächst grundlegende Fra-
gen (wie die des Verhandlungsforums oder des Verhandlungsansatzes) erörtert und 
anschließend jene Vertragselemente konkretisiert, derer ein „idealtypisches“ Investi-
tionsabkommen bedarf. Der resultierende Entwurf eines idealtypischen multilatera-
len Investitionsabkommens definiert nicht nur den Soll-Zustand, sondern dient auch 
den Ausführungen des dritten Teils als Referenzpunkt. 
 
Im Mittelpunkt des dritten Teils der Arbeit steht ein Vergleich des „idealtypischen“ 
Investitionsabkommens mit dem Status quo und dem Potential der relevanten WTO-
Abkommen. Unter dieser Zielsetzung werden in einem ersten Schritt die gegenwärti-
gen investitionsbezogenen Bestimmungen der verschiedenen WTO-Verträge darge-
stellt und anhand eines Vergleichs mit dem „idealtypischen“ Investitionsabkommen 
in ihrer Reichweite bewertet („Soll-Ist-Analyse“).  
Der kurzen Historie der multilateralen Investitionsverhandlungen Rechnung tragend, 
ist dieser Vergleich primär als eine einleitende Bestandsaufnahme zu verstehen. Er 
dient der nachfolgenden Diskussion als Grundlage, ob einzelne oder die Gesamtheit 
der WTO-Verträge eine geeignete Basis bilden, um durch sukzessive Verhandlungen 
eine umfassende (d.h. den Kriterien des idealtypischen Investitionsabkommens ge-
nügende) Integration der Investitionsthematik in das System der multilateralen Han-
delsverträge zu erzielen („Potentialanalyse“).  
Wie aufgezeigt wird, divergiert das investitionspolitische Potential der relevanten 
Verträge der Waren- und Dienstleistungssphäre stark. Der Potentialanalyse schließt 
sich daher eine Untersuchung der wirtschaftlichen und politischen Implikationen die-
ser Divergenz sowohl für die nationale als auch die internationale Ebene an. Ihren 
Abschluß findet die Arbeit mit der Diskussion der Frage, wie die investitionspoliti-
sche Asymmetrie der WTO-Verträge überwunden und gleichzeitig das Vertragssy-
stem den Realitäten einer globalisierten Wirtschaft angenähert werden kann.  
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1. Die ausländische Direktinvestition – ein Überblick  
 
Den nachfolgenden Kapiteln als Grundlage dienend, wird der Begriff der ausländi-
schen Direktinvestition definiert, die Entwicklung der Investitionsformen und der 
Investitionstheorie im Zeitablauf dargestellt und die veränderte Wahrnehmung der 
ausländischen Direktinvestition (durch die Entwicklungsländer) begründet. 
 
 
1.1. Definition der ausländischen Direktinvestition 
 
Trotz langjähriger kontroverser Diskussion der ausländischen Direktinvestition be-
steht bis in die Gegenwart kein Konsens darüber, wie diese zu charakterisieren bzw. 
von alternativen Investitionsformen abzugrenzen ist. Ein Standardwerk definiert: 
„[Eine ausländische Direktinvestition ist] eine internationale Kapitalbewegung, die 
mit der Absicht vorgenommen wird, einen unmittelbaren, dauerhaften Einfluß auf die 
Geschäftstätigkeit des kapitalnehmenden Unternehmens zu erhalten bzw. einem Un-
ternehmen, an dem der Investor maßgeblich beteiligt ist, neue Mittel zuzuführen.“ 1 
Demnach muß eine Direktinvestition folgende Kriterien erfüllen: Es muß sich a) um 
eine grenzüberschreitende Transaktion zwischen zwei (zukünftig) verbundenen Un-
ternehmen handeln, diese muß b) auf einer Kapitalbewegung beruhen, und dem Ka-
pitaltransfer muß c) die Absicht einer dauerhaften und unmittelbaren Einflußnahme 
zugrunde liegen. 
Finden sich diese Kriterien auch in zahlreichen älteren wie gegenwärtigen Publikati-
onen wieder,2 wirft doch jedes dieser Kriterien Probleme auf: So definiert das zitierte 
Standardwerk Portfolio-Investitionen als eine Form des Kapitalverkehrs, die nicht 
mit der Absicht verbunden ist, Einfluß auf die Geschäftstätigkeit des kapitalnehmen-
den Unternehmens auszuüben.3 Ein Hinweis darauf, worin sich die Absicht einer 
Einflußnahme äußert, unterbleibt jedoch. Andere Quellen definieren einen Besitz-
anteil von mehr als 10% als das ausschlaggebende Kriterium.4 Ist bereits die willkür-
liche Definition einer derartigen Grenze problematisch, bestehen auch inhaltliche 
Bedenken: So zeigt die Verflechtung japanischer Unternehmen mit ihren Rohstoff-
lieferanten, daß auch eine Beteiligung von weniger als 10% eine direkte Manage-
ment-Partizipation oder gar eine dauerhafte und unmittelbare Kontrolle der Ge-
schäftsführung implizieren kann.5 Gleiches gilt für „Strategische Allianzen“ oder das 
Risikokapital junger, nicht börsennotierter Unternehmen. Im ersten Fall wird die Ei-
genkapitalstruktur der beteiligten Unternehmen trotz strategischer Koordination zu-
meist nicht tangiert, im zweiten Fall übt der Kapitalgeber, obgleich er oftmals nur 
                                                           
1 Vahlens Großes Wirtschaftslexikon (1987), Band 1, S. 139. 
2 So besagt der World Investment Report 1996: “Foreign direct investment (FDI) is defined as an investment 
involving a long-term relationship and reflecting a lasting interest and control of a resident entity in one econ-
omy [...] in an enterprise resident in an economy other than that of the foreign direct investor [...]. Foreign di-
rect investment implies that the investor exerts a significant degree of influence on the management of the enter-
prise resident in the other economy. Such investment involves both the initial transaction between the two entities 
and all subsequent transactions between them and among foreign affiliates, both incorporated or unincorpo-
rated.” UNCTAD (1996a), S. 219. 
3 Vahlens Großes Wirtschaftslexikon (1987), Band 3; S. 1468.  
4 Vgl.: Balasubramanyam (1985), S. 160; UNCTAD (1996a), S. 219; UNCTAD (1997b), S. 108. 
5 Andererseits zeigen die Erfahrungen der Deutschen Telekom mit dem amerikanischen Anbieter Sprint, daß 
auch eine Beteiligung in Höhe von 10% nicht notwendigerweise eine Einflußnahme und Kontrolle zu sichern 
vermag. Vgl.: Dohmen / Kerbusk (1999), S. 142 ff. 
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geringe Anteile des Jungunternehmens erwirbt, u.U. einen maßgeblichen Einfluß auf 
dessen Geschäftstätigkeit und strategische Ausrichtung aus.  
Auch die Annahme, daß einer Direktinvestition zwingend eine Kapitalbewegung 
zugrunde liegt, ist zu hinterfragen. Direktinvestitionen beruhen auf dem Transfer ei-
nes Bündels von Ressourcen, das neben Kapital auch immaterielle Aktiva wie Tech-
nologie und Wissen umfaßt. Die Funktion des Kapitals beschränkt sich dabei traditi-
onell auf die eines Trägermediums, in dessen Verbund andere Ressourcen transfe-
riert werden. Diese Funktion hat jedoch zunehmend an Bedeutung verloren. In im-
mer höherem Maße beruhen Direktinvestitionen auf dem Austausch oder der einsei-
tigen Bereitstellung immaterieller Aktiva. Die Besitz- und Kontrollverhältnisse der 
involvierten Unternehmen verändern derartige Transaktionen nicht.  
Problematisch ist auch das Kriterium eines internen Kapitaltransfers zwischen zwei 
verbundenen Unternehmen. Zwar liegt dieses Kriterium den internationalen Statisti-
ken zur Direktinvestition zugrunde, führt aber zu einer signifikanten Verzerrung des 
tatsächlichen Investitionsvolumens: “Specifically they [die Statistiken zur ausländi-
schen Direktinvestition; Anm. d. Verf.] include funds involving only a TNC (parent 
firm and foreign affiliates) and exclude funds for investment raised outside the TNC. 
Given the many external sources of funds available to TNCs, funds used in direct in-
vestment projects that have been raised outside a TNC are likely to be quite signifi-
cant.” 

1,
 
2  

 
Diesen Einwänden Rechnung tragend, liegt den weiteren Ausführungen eine Defini-
tion der Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
zugrunde,3 die diese in ihrem Entwurf eines Multilateral Agreement on Investment 
(MAI) vom 24. April 1998 wie folgt formuliert:4, 5 

 

“Investment [under the MAI; Anmerkung d. Verfassers] means: Every kind of asset 
owned or controlled, directly or indirectly, by an investor, including: 
 
i. an enterprise [...] 
ii. shares, stocks, or other forms of equity participation in an enterprise, and 

rights derived therefrom 
iii. bonds, debentures, loans and other forms of debt, and rights derived therefrom 
iv. rights under contracts, including turnkey, construction, management, produc-

tion or revenue-sharing contracts;  
v. claims to money and claims to performance 
vi. intellectual property rights 
vii. rights conferred pursuant to law or contract such as concessions, licenses, au-

thorisations, and permits; 
viii. any other tangible and intangible, movable and immovable property, and any 

related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges.” 

                                                           
1 UNCTAD (1997b), S. 25. 
2 TNC (Transnational Corporations), engl.: Multinationale Unternehmen.  
3 Sauvé charakterisiert diesen Definitionsansatz mit dem Begriff “Asset Based”. Diese Bezeichnung wird in den 
weiteren Ausführungen beibehalten. Vgl.: Sauvé (1994), S. 9. 
4 Vgl.: OECD (1998d), S. 11 (Part II: Scope and Application, Definitions). 
5 Einen ähnlichen Ansatz verfolgt das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Vgl.: NAFTA; Art. 1139. 
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In Kommentaren weist die OECD darauf hin, daß sich (ii) und (iii) auch auf Portfo-
lio-Investitionen und Minderheitsbeteiligungen erstrecken.1 Die vorliegende Arbeit 
folgt dieser Annahme. Eine Diskrepanz besteht jedoch in der Bewertung Know-how-
basierter Kooperationsformen wie der Strategischen Allianz. Während die OECD auf 
den fortbestehenden Diskussionsbedarf verweist,2 schließt der dieser Arbeit zugrun-
de liegende Investitionsbegriff diese Investitionsformen ein. 
 
 
1.2. Die Entwicklung der globalen Investitionsströme3, 4 
 

Mit einer zeitlichen Verzögerung von 1-2 Jahren sind die jährlichen globalen Wachs-
tumsraten der ausländischen Direktinvestition eng mit den Konjunkturzyklen der 
Weltwirtschaft korreliert.5 Die Korrelation beschränkt sich jedoch auf die Richtung 
des Trends. Die Höhe der Wachstumsraten und die Amplitude der Zyklen hingegen 
differieren erheblich.  
So sind die konjunkturellen Ausschläge der Wachstumsrate ausländischer Direktin-
vestitionen weit größer als jene anderer globaler Wirtschaftskennzahlen (z.B. der 
Wachstumsrate der globalen Exporte oder des globalen BIP). Einzigartig ist auch die 
Entwicklung der konjunkturellen Ausschläge ausländischer Direktinvestitionen im 
Zeitablauf: Während die Amplituden der konjunkturellen Schwankungen globaler In-
vestitionstätigkeit in den letzten Dekaden kontinuierlich gestiegen sind, im Zeitab-
lauf also eskalieren, zeichnen sich die Amplituden der konjunkturellen Schwankun-
gen anderer globaler Wirtschaftskennzahlen durch eine relative Konstanz aus. Trotz 
der Konjunkturanfälligkeit des globalen Investitionsvolumens gilt jedoch: Aggregiert 
man die Werte der letzten Dekade zu einer – Zeiträume von 5-6 Jahre umfassenden – 
Durchschnittsbetrachtung, resultiert eine (konjunkturbereinigte) durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate, die diejenige der globalen Exporte, der globalen Produkti-
vität oder des globalen BIP weit übertrifft: 
 
 

 

                                                           
1 Vgl: OECD (1998e), S. 7. 
2 Vgl.: ebenda, S. 7. 
3 Vgl.: Brittan (1998), S. 272; Lawrence (1996), S. 26 ff.; UNCTAD, World Investment Report (div. Jahrgänge). 
4 Die nachfolgenden Zahlen stimmen insofern nicht mit der obigen Definition der Direktinvestition überein, als 
die internationalen Statistiken nur den grenzüberschreitenden Transfer unternehmensinterner Ressourcen erfassen 
und hiervon wiederum nur den Kapitalanteil. Es ist daher davon auszugehen, daß diese Zahlen den tatsächlichen 
Trend signifikant unterschätzen. Zu beachten ist zudem, daß methodische und statistische Probleme der Bewer-
tung der internationalen Investitionsströme (z. B. die Konstruktion eines Preisindex, der sowohl Veränderungen 
der Wechselkurse als auch der Preisrelationen hinreichend genau integriert) nur eine Schätzung der globalen In-
vestitionsströme und -bestände erlauben. Gleiches gilt für alle weiteren angeführten Kennzahlen (vgl.: UNCTAD 
(1997b), S. 22 ff.). Zu bedenken ist auch: “International production comprises an integrated package of capital, 
technology, skills, managerial practices, trade links etc. that TNCs control when they produce abroad. This sec-
tion attempts to estimate the actual size of annual investment abroad by TNCs – the capital component of inter-
national production – bearing in mind that this is only one element of international production and by itself does 
not denote the importance of that production in the world economy.” UNCTAD (1997b), S. 25. 
5 Es lassen sich drei Boomphasen der Auslandsinvestition (1979-1981; 1986-1990; 1993-2000) erkennen, die mit 
einer Verzögerung von 1-2 Jahren einem globalen wirtschaftlichen Aufschwung folgten. Während der erste 
Boom eine Reaktion auf die Ölkrise darstellte und von wenigen ölverarbeitenden Ländern (USA, Großbritannien, 
Niederlande) getragen wurde, präsentierte sich der zweite Boom als eine von einer größeren Anzahl von Ländern 
getragene Reaktion auf ein widersprüchliches globales Umfeld, das sich gleichermaßen durch Liberalisierungs-
fortschritte im Bereich der ausländischen Direktinvestition wie auch durch ausgeprägte neoprotektionistische 
Tendenzen im Bereich des Außenhandels auszeichnete (vgl.: UNCTAD, 1997b, S. 10). Die Ursachen des ge-
genwärtigen, dritten Booms werden an späterer Stelle erörtert. Vgl.: Abschnitt 1.4. der vorliegenden Arbeit. 
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Selected indicators of FDI and international production, 1986-1999 

 
Global Annual Growth Rate (in %): 1986-901 1991-961 1996-992 19951 19961 19982 19992 

 

FDI Outflows 27,0 11,8 27,0 34,9 2,4 45,6 16,4 

FDI Inflows 24,4 17,1 31,9 32,6 10,3 43,8 27,3 
FDI Outward Stock 19,8 11,1 16,2 15,1 13,1 17,6 17,1 

FDI Inward Stock 18,7 11,7 14,5 18,2 12,8 20,1 18,8 
 

GDP at Factor Cost 10,7 6,4 0,6 9,5 6,6 -0,9 3,0 

Export of Goods and Non-Factor Services 14,3 7,4 1,5 16,2 4,5 -1,8 3,0 

 
Das Volumen der globalen Investitionsströme entwickelte sich bis Mitte der 80er 
Jahre äußerst stetig. Seit Mitte der 80er Jahre jedoch ist ein nachhaltiger Anstieg der 
jährlichen Wachstumsrate der globalen Direktinvestitionen zu verzeichnen: 
 

FDI Inflows in Nominal Prices 3 
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Auffällig ist die geographische Konzentration der globalen Direktinvestitionen. Eine 
Aufschlüsselung der globalen Investitionsströme zeigt, daß: 
 
a)  der überwiegende Anteil der globalen (Outward-) Direktinvestitionen von den 

Unternehmen einiger weniger Ursprungsländer aufgebracht wird,   
b)  sich die (Inward-) Direktinvestitionen auf wenige Zielländer konzentrieren,  
c) die relevanten Ziel- bzw. Ursprungsländer annähernd identisch sind.4  
 
Gleichwohl läßt sich in jüngerer Vergangenheit eine zunehmende Diversifizierung 
der globalen (In- und Outward-) Investitionstätigkeit erkennen: 

1 UNCTAD (1997b), S. 4, Tabelle I.1. 
2 UNCTAD (2000a), S. 4, Tabelle I.1. 
3 UNCTAD (1997b), S. 24. Die Graphik wurde unter ausschließlicher Berücksichtigung der jeweiligen Jah-
resendwerte erstellt. Gegenüber dem Original resultiert infolgedessen ein leicht geglätteter Kurvenverlauf. 
4 Folgerichtig konzentrieren sich auch annähernd 90% der Muttergesellschaften sowie 60% aller Tochtergesell-
schaften und ausländischen Filialen in eben diesen Ländern. 
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Selected indicators of FDI, 1985-1999 1 
 

 
 Developed Countries Developing Countries2 Central & Eastern Europe 
Year ––––––––––––––––––––   –––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– 
 Inflows Outflows  Inflows Outflows Inflows Outflows 
 

 

    Total amount (in millions of dollars) 

1985 41.679 53.304 14.958 5.021 15 1 

1990 171.968 229.732 36.563 15.659 569 38 

1995 205.692 306.822 110.924 47.365 14.267 456 

1996 219.788 331.963 144.110 55.724 12.697 1.051 

1997 275.228 404.153 176.289 59.091 19.034 3.417 

1998 480.637 651.873 175.781 33.775 19.963 2.193 

1999 636.441 731.765 205.419 64.038 21.420 2.526 

Quelle: UNCTAD, Handbook of Statistics, 2000 

                              Share in Total (in %) 

1980 85 97 15 3 0,0002 0,001 

1983-1987 76 95 24 5 0,02 0,010 

1988-1992 78 93 21 7 0,77 0,020 

1994 59 83 39 17 2,6 0,001 

1995 65 85 32 15 3,8 0,090 

Quelle: UNCTAD, World Investment Report 1996 

1996 58 85 38 14 3,4 0,002 

1997 58 86 37 13 4,1 0,007 

1998 71 94 25 5 2,9 0,003 

1999 73 91 23 8 2,5 0,003 
Quelle: UNCTAD, Handbook of Statistics, 2000 

                               Growth Rate (in %) 

1983-1987 37 35 9 24 -7 68 

1988-1992 -4 3 15 16 298 46 

1993 13 6 45 52 46 99 

1994 3 -1 19 17 7 179 

Quelle: UNCTAD, World Investment Report 1996 

                                                           
1 UNCTAD (1996a), S. 4, Tabelle I.1.; UNCTAD (2000b), 247 f. 
2 Zu beachten ist, daß diese Entwicklung in hohem Maße von einigen wenigen Schwellenländern und weit weni-
ger von den Entwicklungsländern getragen wird. 
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1.3. Die Formen ausländischer Direktinvestitionen im Zeitablauf  
 
Bis zu Beginn der 60er Jahre zeichnen sich Direktinvestitionen durch ein homogenes 
Erscheinungsbild aus. Dieses erstreckt sich von der Nationalität des Investors über 
die funktionale Ausgestaltung bis zu der Form der Direktinvestition. So wird die in-
ternationale Produktion von den Auslandsinvestitionen US-amerikanischer Unter-
nehmen dominiert, die 1960 einen Anteil von mehr als 60% des globalen Bestands 
der FDI kontrollieren.1 Auch die Bestimmungsfaktoren der wirtschaftlichen 
Aktivitäten der ausländischen Tochtergesellschaften variieren kaum. Sie werden 
durch die wirtschaftlichen Interessen der Muttergesellschaft bestimmt und dienen der 
Erschließung von Ressourcen und lokalen Märkten. Im ersten Fall reduzieren sich 
die Funktionen der ausländischen Tochtergesellschaft auf die eines internen 
Zulieferers, im zweiten Fall bildet die Tochtergesellschaft eine autonome 
Miniaturkopie der Muttergesellschaft. Die internen Handelsströme beschränken sich 
im ersten Fall auf einen einfachen Austausch von Ausrüstungsgütern und 
Rohstoffen, im zweiten Fall auf einen einseitigen Strom von Ausrüstungsgütern (und 
immateriellen Assets)2 von Mutter- zu Tochtergesellschaft.  
 
Hinsichtlich der Form der Direktinvestition bilden Neugründungen (Greenfield In-
vestments) und ein Besitzanteil von 100% die Regel. Abweichende Kontroll- und 
Besitzverhältnisse werden nur aus besonderen Gründen oder unter dem Druck der 
Gastgeberländer gewählt. Ausschließlich Märkte oder das eigene Unternehmen (Hie-
rarchien) gelten als gleichwertige Organisationsformen. Die relativen Kosten (bzw. 
der relative Nutzen) der Produktion und der Transaktionen bestimmen die jeweilige 
Alternative. Im Falle vollkommener Konkurrenz und marginaler Transaktionskosten 
existieren ausschließlich Geschäftsbeziehungen zwischen unabhängigen Wirtschafts-
subjekten, im Falle unvollkommener Märkte ersetzen Hierarchien die „ineffizienten“ 
externen Märkte. Da die meisten Märkte – gestern wie heute – ausgeprägte Unvoll-
kommenheiten aufweisen, bildet das hierarchische Modell die dominante Organisati-
onsform der Periode, der Dunning daher den Begriff des Hierarchical Capitalism 
zuordnet. 3,4 Kooperative Organisationsmodelle werden lediglich als Second Best-
Substitute für Märkte oder Hierarchien angesehen. Die Möglichkeit, daß sie die in-
ternen und externen Aktivitäten eines Unternehmens in einer komplementären Be-
ziehung zu vereinen vermögen, wird verneint. Auf Unternehmensebene herrscht die 
Meinung vor, daß auf unvollkommenen Märkten der Unternehmenserfolg aus-
schließlich von der Fähigkeit der internen Nutzung der verfügbaren Ressourcen be-
stimmt wird. Die implizite Annahme, daß Kontrolle und effektiver Nutzen einer Res-
                                                           
1 Vgl.: IMF, Balance of Payments, Statistics Yearbook 1960. 
2 Folgende Definition liegt dem weiteren Gebrauch des Begriffes zugrunde: “Asset”  ist ein spezifischer oder 
exklusiver Vorteil (Aktivposten) eines Unternehmens oder eines Staates, von materieller oder immaterieller Art, 
welcher sowohl grenzüberschreitend transferierbar als auch stationärer Natur sein kann und Art, Ort, Zeitpunkt 
und Ausgestaltung der Wertschöpfungsaktivitäten eines Unternehmens maßgeblich beeinflußt. 
3 Vgl.: Dunning (1995; 1997). 
4 In Anlehnung an eine Typisierung von Hirschman (1970) definiert Dunning ein zweites Merkmal dieser Orga-
nisationsform: das Verhalten der Unternehmen gegenüber Marktunvollkommenheiten. Er identifiziert zwei mög-
liche Strategien und belegt diese mit den Begriffen “Exit Strategy” und “Voice Strategy”. Die erste Strategie 
erachtet Marktunvollkommenheiten als gegeben und umgeht den externen Markt durch Internalisierung, die 
zweite Strategie zielt auf eine Überwindung der Marktunvollkommenheit durch eine positiv gestaltende Beein-
flussung des Marktes. Gemäß den Klassifizierungen von Dunning und Hirschman dominiert im „Hierarchischen 
Kapitalismus“ eine “Exit Strategy” durch „Hierarchien“. Vgl.: Dunning (1997). 
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source an der Unternehmensgrenze enden, begründet die Ablehnung eigener (und 
fremder) Minderheitsbeteiligungen. 
Erst in den frühen 60er Jahren zeichnen sich grundlegende Veränderungen in der 
Struktur und den Charakteristika der internationalen Produktion ab. Der Anteil US-
amerikanischer Unternehmen an den globalen Investitionsströmen nimmt deutlich 
ab, während neue Akteure (z.B. Unternehmen aus Deutschland, Japan und der 
Schweiz) gewichtige Anteile gewinnen.1 Gleiches gilt für die Gastgeberländer der 
Direktinvestitionen. Während die traditionellen Zielmärkte US-amerikanischer und 
englischer Unternehmen (Kanada, Lateinamerika sowie die ehemaligen Kolonien 
Großbritanniens) relativ an Bedeutung verlieren, verzeichnen die aufstrebenden Na-
tionen Südostasiens deutliche relative und absolute Zuwächse.2  
 
Neben die geographischen Verschiebungen treten in den 60er Jahren grundlegende 
Veränderungen in der Organisation der internationalen Produktion. Zunehmend ge-
hen die multinationalen Unternehmen zu einer, wie folgt definierten, vertikalen 
und/oder horizontalen Fragmentierung ihrer Produktionsstrukturen über: “Vertical 
integration involves the geographic dispersion of inter-related activities that are lo-
cated at different points along the value-added chain of a particular product among 
affiliates and even unaffiliated firms (e.g. through outsourcing). The integration 
takes place where it is most efficient to deliver the final product to national, regional 
or global markets. Vertical integration is driven mainly by country-specific differ-
ences in resource availability or resource cost [...], by differences in cost-pro-
ductivity combinations, transport costs, and by plant- and firm-level economies of 
scale. [...] Horizontal integration involves the geographic dispersion of production 
of a differentiated product among the units of a corporate system and is driven 
mainly by market specifications and, again, economies of scale, especially at the firm 
level.” 3 Während also die vertikale Spezialisierung auf einer geographischen Vertei-
lung der Segmente einer Wertschöpfungskette beruht und insbesondere die Produk-
tionsverflechtungen von Industrie- und Entwicklungsländern dominiert, basiert die 
horizontale Spezialisierung auf der geographischen Verteilung ähnlicher Wertschöp-
fungsketten und herrscht primär zwischen den Industrieländern vor. Hauptkennzei-
chen und zentrales Abgrenzungskriterium gegenüber den Produktionsstrukturen der 
vorangegangenen Periode sind somit die globale Zentralisierung der Management-
strategie und der Ressourcenallokation bei simultaner Entstehung ausgedehnter fir-
meninterner Austauschbeziehungen: “In both cases, the result of such strategies is to 
create [...] a network of intra-firm [...] relationships within which resources, infor-
mation, goods and services flow.” 

4  
Erreicht damit die Komplexität der Produktionsstrukturen eine neue Dimension, 
werden kooperative (firmenübergreifende) Organisationsmodelle weiterhin als Se-
cond Best-Substitute für Märkte oder Hierarchien angesehen. Erst der sich gegen En-
de der 70er Jahre abzeichnende Bedeutungsgewinn von Fusionen und Unterneh-
mensübernahmen (M&A)5 gegenüber den traditionell dominierenden Greenfield In-

                                                           
1 In absoluten Zahlen weist das Investitionsvolumen aller relevanten Ursprungsländer (auch der USA) deutliche 
Steigerungsraten auf. 
2 Vgl.: UN Economic and Social Council (1978). 
3 UNCTAD (1996a), S. 99. 
4 Ebenda, S. 103. 
5 Engl.: Mergers & Acquisitions. 
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vestments stellt dieses Dogma erstmals in Frage.1 Beschränkt sich diese Investitions-
form bis zu Beginn der 90er Jahre auch weitgehend auf Direktinvestitionen in Indu-
strieländern und einigen wenigen südostasiatischen Ländern,2 erreichen Fusionen 
oder Übernahmen in diesen gegen Ende der 80er Jahre doch einen Anteil von annä-
hernd 50% des Gesamtvolumens ausländischer Direktinvestitionen.3 Gleichermaßen 
gewinnen Minderheitsbeteiligungen in den 80er Jahren zunehmend an Bedeutung. 
Während also im Zuge der globalen Zentralisierung der Managementstrategie und 
der Ressourcenallokation der hierarchische Kapitalismus seinen Höhepunkt erreicht, 
zeichnen sich erste Elemente kooperativer Organisationsformen ab.  
 
Fokussierte die Evolution der globalen Organisations- und Produktionsstrukturen in 
den 60er, 70er und frühen 80er Jahren auf den unternehmensinternen Austauschbe-
ziehungen, wird die Fragmentierung global integrierter Wertschöpfungsketten seit 
Mitte der 80er Jahre durch eine zweite Entwicklung ergänzt: der Entstehung eines 
komplementären, auf Kooperation beruhenden Netzwerks unternehmensexterner Be-
ziehungen,4 in deren Mittelpunkt neue Formen der Direktinvestition stehen. Diese – 
im folgenden unter dem Begriff der Strategischen Allianz subsumiert – unterscheiden 
sich in vielfacher Hinsicht von den traditionellen Formen: 
Strategische Allianzen zweier oder mehrerer Unternehmen induzieren i. d. R. keine 
oder nur geringfügige Veränderungen in den Besitz- und Kontrollverhältnissen der 
involvierten Unternehmen, da sie im Gegensatz zu traditionellen Investitionsformen 
nicht primär auf Kapitalströmen, sondern auf der wechselseitigen Bereitstellung von 
Technologien und Wissen beruhen. Der Bindungsgrad Strategischer Allianzen ist 
somit weit geringer als jener von M&A oder Greenfield Investments. Zudem umfas-
sen Strategische Allianzen meist nur einen Teil der Gesamtaktivitäten der involvier-
ten Unternehmen. Es handelt sich um eine partielle, auf ein definiertes Ziel ausge-
richtete Zusammenarbeit. Dies impliziert auch eine zeitliche Begrenzung: Mit Weg-
fall der Kooperationsgrundlage (oder mit Zielerreichung) findet die Zusammenarbeit 
ein Ende bzw. bedarf einer neuen Vereinbarung. Auch schließt eine Strategische Al-
lianz zweier oder mehrerer Unternehmen eine simultane Allianz der involvierten Un-
ternehmen mit den unmittelbaren Konkurrenten der anderen nicht aus. Es ist viel-
mehr diese „mangelnde Exklusivität“ Strategischer Allianzen, die jene grenzüber-
schreitenden, horizontalen wie vertikalen, internen wie externen Beziehungsgeflech-
te (Netzwerke) ermöglicht, die die globalen Organisations- und Produktionsstruktu-
ren der Gegenwart kennzeichnen.5  
Zentrales Merkmal (Abgrenzungskriterium) der gegenwärtigen Organisations- und 
Produktionsstrukturen multinationaler Unternehmen ist somit die Koexistenz kompe-
titiver und kooperativer Elemente.6 Mit dieser gehen auch neue Anforderungen an 
die Unternehmen einher. Wurde in den vorangegangenen Perioden der Erfolg eines 
Unternehmens von dessen Fähigkeit bestimmt, eigene spezifische Vorteile innerhalb 
der Unternehmensgrenzen zu entwickeln und umzusetzen, ist es in kooperativen Or-
ganisationsmodellen die Fähigkeit, durch die Bereitstellung eigener spezifischer Vor-
                                                           
1 Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 9. 
2 Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 11; UNCTAD (1997b), S. 141. 
3 Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 141. 
4 Vgl.: Dathe (1999). 
5 So pflegt das Pharmaunternehmen Pfizer (13,5 Milliarden Dollar Umsatz) weltweit etwa 150 Strategische Alli-
anzen. Vgl.: Neukirchen (1999), S. 88. 
6 Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 14. 
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teile das innovative Potential aller kooperierenden Unternehmen zu erhöhen. Mit an-
deren Worten: Der Erfolg eines Unternehmens beruht nicht mehr ausschließlich auf 
der internen Umsetzung der eigenen Technologien und spezifischen Vorteile, son-
dern in hohem Maße auf der Fähigkeit, diese innerhalb des firmenübergreifenden 
Netzwerks bereitzustellen und durch Interaktion mit den komplementären Vorteilen 
der Kooperationspartner zum Nutzen aller zu optimieren.1 Diese neue Herausforde-
rung bestimmt den Namen der Periode, die mit den Begriffen Alliance, Relational 
oder Associate Capitalism vom Hierarchical Capitalism der Vorperioden abgegrenzt 
wird.2 
 
Vergegenwärtigt man sich nochmals die zentrale Annahme des Hierarchical Capita-
lism, daß der Nutzen eines spezifischen Vorteils an der Unternehmensgrenze entfällt, 
drängt sich die Frage nach den Ursachen dieses Paradigmenwechsels auf. In den 
Worten von Dunning: Was sind die Motive der Unternehmen, Hierarchien durch ko-
operative Organisationsmodelle zu ersetzen bzw. zu ergänzen?  
Die Motive wurzeln in den tiefgreifenden Veränderungen des Wettbewerbsumfeldes, 
mit denen sich die multinationalen Unternehmen in den frühen 80er Jahren konfron-
tiert sahen. Verstärkt kamen zu dieser Zeit jene Verhandlungserfolge zum Tragen, 
die in den vorangegangenen GATT-Runden und in zahlreichen bilateralen und regio-
nalen Handelsverträgen erzielt wurden. Die progressive Liberalisierung des Außen-
handels und der grenzüberschreitenden Technologie- und Kapitalströme führte nicht 
nur zu einem verbesserten Zugang der Unternehmen zu ausländischen Produkt- und 
Faktormärkten und einer freieren Wahl der Erbringungsart. Die Liberalisierungser-
folge intensivierten auch den Wettbewerb auf (nunmehr) regionalen und globalen 
Märkten und erhöhten die Ansprüche der Konsumenten an Produktqualität und Inno-
vationsgehalt. Gleichzeitig wurden Mitte der 80er Jahre jene Durchbrüche in den In-
formations- und Kommunikationstechnologien erzielt, welche zu deutlich höheren 
Kapazitäten und weitaus geringeren Kosten des internationalen Datentransfers und 
der Datenverarbeitung führten. Diese technologischen Fortschritte eröffneten den 
Unternehmen nicht nur eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Sie führten auch zu einer 
Vielzahl negativer Konsequenzen, die (im Verbund mit der Intensivierung des 
Wettbewerbs) die Wettbewerbsposition der Unternehmen grundlegend in Frage 
stellten. Exemplarisch angeführt seien die deutliche Verkürzung der 
Produktlebenszyklen, die außerordentliche Zunahme der fixen Kosten und des 
finanziellen Risikos, die zunehmende Diskrepanz zwischen dem finanziell 
möglichen und dem wirtschaftlich notwendigen Umfang der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten, die erhöhte Interdependenz unterschiedlicher Technologien 
und die nunmehr überragende Bedeutung einiger weniger Kerntechnologien.3  
Den Veränderungen ihres Wettbewerbsumfeldes begegneten zahlreiche MNU mit 
einem Bündel strategischer Antworten, die jene als „Globalisierung“4 bezeichnete 
Veränderung der globalen Wirtschaftsprozesse initialisierten, deren Ausmaß das aller 

                                                           
1 Folgerichtig definiert der World Investment Report 1997 Strategische Allianzen als “knowledge production and 
sharing between partners”, während er traditionelle unternehmensübergreifende Vereinbarungen mit dem Be-
griff “one-way substitutable members” belegt. Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 14. 
2 Vgl.: Best (1990); Gerlach (1992); Dunning (1994). 
3 Zu den sogenannten “Multi Purpose Technologies”  zählen u.a. die Automatisierungs-, Informations-, Kommu-
nikations- und Biotechnologien sowie die Technologien zur Entwicklung neuer Materialien. 
4 Dieser Begriff wurde erstmals von Levitt (1985) in die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion eingeführt. 
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vorherigen Veränderungen quantitativ und qualitativ um ein Vielfaches übersteigt. 
Zu diesen strategischen Antworten zählen:1  
 
1. die progressive (horizontale und/oder vertikale) Fragmentierung global integrier-

ter Produktionsstrukturen; 
2. die Konzentration auf die kritischen Kernkompetenzen des Unternehmens durch 

vertikale oder horizontale Ausgliederung einzelner Unternehmensaktivitäten oder 
ganzer Unternehmensbereiche;  

                                                          

3. die Ausweitung der Kernkompetenzen des Unternehmens durch den Erwerb neu-
er bzw. komplementärer Assets; 

4. die Ausweitung der Geschäftstätigkeit auf weitere relevante Märkte. 
  
Kooperative Organisationsmodelle wie Strategische Allianzen eröffnen den Unter-
nehmen die Möglichkeit, einige dieser strategischen Antworten schneller, flexibler 
und mit einem geringeren Kapitalbedarf umzusetzen, als dies mit dem traditionellen 
Instrumentarium möglich wäre. Exemplarisch sei dies anhand des Erwerbs komple-
mentärer Assets erläutert. Zu den diesbezüglichen Vorteilen Strategischer Allianzen 
gegenüber der traditionellen Form Asset-getriebener Direktinvestitionen, der Fusion 
oder Unternehmensübernahme, zählen: 
 
1. die höhere Flexibilität (der Bindungsgrad und somit die Reaktionszeit auf eine 

Veränderung der Rahmenbedingungen vermindern sich); 
2. die Aufteilung des Innovationsrisikos; 
3. der geringere Kapitalbedarf (z.B. entfallen die Kosten des Erwerbs und der Inte-

gration eines Unternehmens); 
4. die exaktere Abgrenzung der zu erwerbenden Assets; 
5. die punktgenaue Auswahl des Zielunternehmens; 
6. die Möglichkeit, mehr Investitionsprojekte parallel zu betreiben. 
 
Das erste dreier zeitlich korrelierter Phänomene,2 die in den 80er Jahren einsetzende 
Erweiterung des Spektrums der Direktinvestitionsformen, erklärt sich somit aus den 
strategischen Antworten der MNU auf die Veränderungen ihres globalen Wettbe-
werbsumfeldes. Die strategischen Antworten deuten aber auch eine Veränderung der 
Investitionsmotive an. Diese sind daher Gegenstand des folgenden Abschnitts.  
 
 

 
1 Vgl.: Barlett / Ghoshal (1993); Dathe (1999); Deckstein / Hawranek (1999); Dunning (1995); Holzamer (1999); 
Neukirchen (1999); Hagel / Singer (1999). 
2 Die beiden anderen, nachfolgend zu erklärenden Phänomene sind die veränderte Wahrnehmung ausländischer 
Direktinvestitionen und die sprunghafte Erhöhung des globalen Investitionsvolumens. Vgl.: Einleitung sowie 
Abschnitt 1.2. der vorliegenden Arbeit. 
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1.4.  Die Motive ausländischer Direktinvestitionen unter dem Einfluß veränderter  
 Rahmenbedingungen 1 
 
Ziel dieses Abschnitts ist es, jene signifikante Erhöhung der globalen Wachstumsrate 
ausländischer Direktinvestitionen zu erklären, die Mitte der 80er Jahre den zuvor 
Jahrzehnte stetigen Trend nachhaltig veränderte. Dazu wird zunächst die Entwick-
lung der Theorie der ausländischen Direktinvestition bis zu jenen Jahren skizziert, in 
denen sich die Veränderung des Trends erstmals abzeichnete. Hiernach wird unter-
sucht, ob bzw. inwieweit die Investitionstheorien der frühen 80er Jahre die sprung-
hafte Erhöhung des globalen Investitionsvolumens erklären können oder um neue Er-
klärungsansätze erweitert werden müssen. 
Erste historische Erklärungsansätze nähern sich der Direktinvestition in Form eines 
Rückgriffs auf die Annahmen und Instrumente anderer Bereiche der Theorie der in-
ternationalen Wirtschaftsbeziehungen. In der Regel erklären diese Rückgriffe aus-
ländische Direktinvestitionen jedoch nur unzureichend. Die Kritik von Braun, daß 
„die von der traditionellen Außenwirtschaftslehre bereitgestellte Theorie der Direkt-
investition, die sogenannte Zinssatztheorie, weder aus empirischer noch aus theore-
tischer Sicht geeignet ist, eine befriedigende Erklärung für das Entstehen von Direkt-
investitionen zu geben“,2,3 ist auf die meisten dieser abgeleiteten Erklärungsansätze 
übertragbar. Eine Ausnahme bilden lediglich die Theorie der Protektions-induzierten 
Auslandsinvestition und die Theorie der Ressourcen-getriebenen Direktinvestition, 
die beide der Außenwirtschaftslehre entstammen und beide auf deren traditionellen 
Annahmen basieren. Die Theorie der Protektions-induzierten Auslandsinvestition er-
gänzt die traditionellen Annahmen der Außenwirtschaftslehre um die Prämisse eines 
substitutiven Verhältnisses von Handel und Investitionen und erklärt Direktinvestiti-
onen als eine Reaktion auf handelsprotektionistische Maßnahmen des Gastgeberlan-
des (Tariff Jumping).4 Die (der Zinssatztheorie eng verwandte)5 Theorie der Res-
sourcen-getriebenen Direktinvestition hingegen erklärt ausländische Direktinvesti-
tionen mit den internationalen Kostendifferenzen des Faktors Arbeit. 
 
Einen ersten Schritt in Richtung einer eigenständigen Theorie der ausländischen Di-
rektinvestition bilden die Überlegungen von Hymer bzw. Kindleberger6, die durch 
die Berücksichtigung unvollkommener Märkte eine grundlegende Annäherung an die 
Realität erzielen. Ausgangspunkt ihrer Theorie der spezifischen Vorteile ist die Über-
                                                           
1 Vgl.: Agarwal (1980); Athukorala / Menon (1997); Balasubramanyam (1985); Braun (1988); Dunning (1979). 
2 Braun (1988), S. 46. 
3 Aufbauend auf den traditionellen Annahmen der Außenhandelstheorie (vollkommene Märkte, mit Ausnahme 
von Kapital immobile Produktionsfaktoren) erklärt diese Theorie Direktinvestitionen mit den (in der unterschied-
lichen Kapitalausstattung der Länder begründeten) internationalen Zinsunterschieden. Zentraler Kritikpunkt die-
ses Ansatzes ist, daß bei Direktinvestitionen dem transferierten Kapital primär die Rolle eines Mediums zu-
kommt, in dessen Verbund andere Ressourcen transferiert werden können. Der Kapitaltransfer ist nicht die «Rai-
son d´être» der Direktinvestition. Die ausschließlich finanztheoretisch fundierte Zinssatztheorie erklärt daher 
zwar Portfolioinvestitionen, nicht jedoch Direktinvestitionen. Vgl.: Braun (1988), S. 46. 
4 Der positiven Korrelation von Protektionsniveau und Direktinvestitionen sind im Zeitablauf weitere Einflußfak-
toren beigefügt worden: So wird in einigen Publikationen eine positive Korrelation von Investitionsvolumen und 
Größe des (geschützten) Marktes vermutet, während andere auf den Einfluß der Unternehmensumsätze in dem 
betreffenden Markt verweisen oder die Bedeutung der Wachstumsraten des BIP des Gastgeberlandes betonen. 
5 Ausgangspunkt beider Theorien sind die unterschiedlichen Faktorausstattungen der Länder und die hieraus re-
sultierenden internationalen Kostendifferenzen des Produktionsfaktors „Arbeit“ (Bezugspunkt der Theorie der 
Ressourcen-getriebenen Direktinvestition) bzw. Kapital (Bezugspunkt der Zinssatztheorie). 
6 Vgl.: Hymer (1976; verfaßt wurde diese Dissertation bereits 1960); Kindleberger (1969). 
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legung, daß ein Unternehmen, das auf einem ausländischen Markt agiert, Nachteile 
gegenüber den lokalen Konkurrenten hat. Diese resultieren aus der Unkenntnis loka-
ler Gepflogenheiten und Gesetze, aus mangelnden persönlichen Kontakten, Sprach-
barrieren, höheren Kommunikations- und Transportkosten etc. Auf dieser Über-
legung aufbauend kommen Hymer und Kindleberger zu dem Schluß, daß eine Di-
rektinvestition zwingend einen spezifischen Vorteil (Ownership Advantage) voraus-
setzt, da nur ein solcher es dem ausländischen Investor ermöglicht, die ihm in einem 
fremden Markt entstehenden Nachteile zu kompensieren.1  
Ebenfalls auf der Prämisse unvollkommener Märkte aufbauend, integriert Vernon im 
Rahmen der Produktlebenszyklustheorie den Zusammenhang von Handel und Inve-
stition erstmals in einen dynamischen Kontext.2 Sein Erklärungsansatz, der sich pri-
mär auf den US-amerikanischen Handel mit Industrieprodukten bezieht, unterteilt 
den Lebenszyklus der Produkte in eine Innovations-, Ausreifungs- und Standardisie-
rungsphase. Diese zeichnen sich laut Vernon durch unterschiedliche Produktionsver-
fahren und Wettbewerbsbedingungen aus, die einen sukzessiven Übergang von Han-
del zu ADI und eine mehrmalige Verlagerung der Handelsströme induzieren. So 
stellt Vernon fest, daß US-Unternehmen in einer ersten Phase, der Pionierphase, im 
Heimatland und für den inländischen Markt produzieren. Vernon erklärt dies mit 
dem Abstimmungsbedarf zwischen F&E und der Produktion sowie mit dem Bedarf 
an qualifizierten Arbeitskräften. In der zweiten Phase, der Reifephase, dominiert zu-
nächst eine exportorientierte Produktion für jene Märkte, die über ein vergleichbares 
Einkommensniveau und vergleichbare Nachfragemöglichkeiten verfügen. Die Aus-
weitung der Nachfrage und ein verstärkter Imitationswettbewerb führen zum Aufbau 
von Produktionskapazitäten in anderen Industrieländern, in deren Folge sich die 
Handelsströme verlagern. Nunmehr importiert das Heimatland des innovativen Un-
ternehmens das betreffende Gut aus anderen Industrieländern. In der dritten Phase, 
der Standardisierungsphase, zwingt der durch Imitation einsetzende Preiswettbewerb 
den Innovator, in Entwicklungsländern zu investieren, um Kostenvorteile insbeson-
dere des Faktors Arbeit zu nutzen. Wieder verschieben sich die Handelsströme, da 
nunmehr aus den betreffenden Entwicklungsländern in die Industrieländer exportiert 
wird. Laut Vernon sind es also die Übergänge von: 
 
1. hoher Qualifikations- und Arbeitsintensität zu hoher Kapitalintensität, 
2. einer Situation des temporären Monopols zu in- und ausländischem Wettbewerb,  
3. Qualitäts- zu Preiswettbewerb, 
 
die erst Nachfrage- und später Kosten-getriebene Direktinvestitionen induzieren. 
 
In den 70er Jahren bestimmen vier Schwerpunkte die Weiterentwicklung der Theorie 
ausländischer Direktinvestition. Ein erster, industrieökonomischer Schwerpunkt ver-
sucht die von Hymer angeführten spezifischen Vorteile zu identifizieren. Die meisten 
Studien kommen zu dem Ergebnis, daß die Ownership Advantages insbesondere auf 
spezifischen Technologien, überlegenem Innovationspotential, überlegenen Mana-
gement- und Organisationstechniken oder Produktdifferenzierung beruhen.3  

                                                           
1 Implizit wird angenommen, daß außer Kapital mindestens ein weiterer Produktionsfaktor international transfe-
rierbar ist. Vgl.: Braun (1988), S. 23 ff. 
2 Vgl.: Vernon (1966). 
3 Vgl.: Caves (1971); Lall (1980). 
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Ein zweiter Schwerpunkt analysiert die Motive des Unternehmens, seine spezifi-
schen Vorteile selbst zu verwerten, statt diese zu veräußern oder zu lizenzieren. Auf-
bauend auf den Erkenntnissen von Coase1 entwickeln Buckley und Casson die Inter-
nalisierungstheorie.2 Dieser liegt die Annahme zugrunde, daß sich die Märkte für 
intermediäre Güter wie Humankapital, Marketing- und Management-Know-how etc. 
durch ausgeprägte Unvollkommenheiten auszeichnen, die zu hohen Transaktionsko-
sten, zeitlichen Verzögerungen und Unsicherheit und daher suboptimalen Ergebnis-
sen führen.3 Laut Buckley und Casson zwingt diese Ineffizienz der Märkte die Un-
ternehmen, ihre spezifischen Vorteile intern zu verwerten (Internalisierung). Andere 
Autoren verneinen einen Internalisierungszwang (Internalisation Constraint) und 
verweisen auf die Vorteilhaftigkeit der Internalisierung (Internalisation Advantage). 
So argumentiert Dunning,4 daß sich die Märkte für intermediäre Güter weniger durch 
Ineffizienz und Unvollkommenheit, als vielmehr durch Inexistenz auszeichnen. Das 
Unternehmen sähen sich daher mit den Alternativen konfrontiert, unter Einsatz fi-
nanzieller Ressourcen einen Markt schaffen oder das betreffende Gut selbst verwer-
ten.5 Eine exklusive Verfügbarkeit vorausgesetzt, sei die Realisierung der temporä-
ren Monopolrenten profitabler als Verkauf oder Lizenzierung des intermediären Gu-
tes. Hirsch6 erweitert die Diskussion um den Hinweis, daß Internalisierung nicht 
notwendigerweise eine Direktinvestition voraussetzt, da ein spezifischer Vorteil auch 
durch Exporte internalisiert werden kann. Im Mittelpunkt seiner Untersuchungen 
steht daher die Frage, in welchen Fällen die Unternehmen ihre spezifischen Vorteile 
durch Exporte und in welchen Fällen durch Direktinvestitionen zu internalisieren 
suchen. Er kommt zu dem Ergebnis, daß ein Unternehmen seine spezifischen Vortei-
le nur dann durch Direktinvestitionen zu internalisieren sucht, wenn das potentielle 
Gastgeberland gegenüber bestehenden Standorten des MNU spezifische ortsgebun-
dene Vorteile aufweise. Seien diese nicht gegeben, werde das Unternehmen die eige-
nen spezifischen Vorteile durch Exporte internalisieren. 

                                                           
1 Die Erkenntnis, daß im Falle hoher Transaktionskosten Unternehmen eine institutionelle Alternative zu Märk-
ten darstellen, stammt von Coase (1937). Die Internalisierung intermediärer Güter erfolgt so lange, bis der 
Grenznutzen der Internalisierung (z.B. in Form verminderter Transaktionskosten und geringeren Zeitaufwands) 
den Grenzkosten der Internalisierung (z.B. durch höhere Organisations- und Kommunikationskosten) entspricht.  
2 Vgl.: Buckley / Casson (1976). 
3 Mehrere Argumente begründen diese Aussage: Erstens weist die Mehrzahl dieser Güter Charakteristika eines 
öffentlichen Gutes auf, so die Nicht-Rivalität im Konsum und marginale Reproduktionskosten. Würde ein sol-
ches Gut auf einem offenen Markt verkauft, wäre es aufgrund der genannten Eigenschaften in kurzer Zeit frei 
verfügbar und würde somit seinen materiellen Wert verlieren. Ein weiteres Problem ist die asymmetrische Infor-
mation von Käufer und Verkäufer. Aufgrund der geringen Reproduktionskosten sieht sich der Verkäufer gezwun-
gen, die Informationen bezüglich des zu verkaufenden Gutes auf ein Minimum zu beschränken. Die unvollkom-
mene (und u.U. unzureichende) Information des Käufers bewirkt, daß dieser u.U. den ökonomischen Nutzen des 
Gutes nicht mit hinreichender Sicherheit bewerten kann. Der Kauf wird nicht oder nur unter Berücksichtigung 
eines erheblichen Risikoabschlages zustande kommen. Drittens divergieren (selbst unter der Annahme vollkom-
mener Information) die Wertvorstellungen von Käufer und Verkäufer u.U. erheblich, da für immaterielle Werte 
oftmals kein objektiver Bewertungsmaßstab existiert und das wirtschaftliche Potential des intermediären Gutes 
i.d.R. nur geschätzt werden kann. Viertens ist ein intermediäres Gut oftmals untrennbar mit der Gesamtheit der 
ökonomischen Aktivitäten (und der spezifischen Vorteile) eines Unternehmens verbunden. 
4 Vgl.: Dunning (1977). 
5 Eine alternative Interpretation des Internalisierungsmotivs vertritt MacManus. Er definiert ADI als den Ver-
such, im Ausland aufgrund inländischer Aktivitäten entstehende positive Externalitäten (z.B. Ausstrahlungseffek-
te inländischer Werbung auf ausländische Märkte) zu internalisieren. Vgl.: MacManus (1972). 
6 Vgl.: Hirsch (1976). 
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Ein dritter Schwerpunkt der Untersuchungen konzentriert sich auf die Implikationen 
unvollkommener internationaler Kapitalmärkte. So beruht die Theorie divergieren-
der Währungszonen auf der Existenz sogenannter „Hart-“ und „Weichwährungszo-
nen“. Sich auf diese beziehend, argumentiert Aliber,1 daß Portfolio-Investoren dazu 
tendieren, das Wechselkursrisiko der Auslandsgewinne multinationaler Unternehmen 
zu vernachlässigen. Dies ermögliche multinationalen Unternehmen aus Hartwäh-
rungszonen, Fremdkapital zu günstigeren Konditionen aufzunehmen und schneller 
zu kapitalisieren als die in den Weichwährungszonen beheimateten Konkurrenten. Je 
größer die Kapitalintensität des Wertschöpfungsprozesses und der Risikozuschlag 
auf das Fremdkapital der in Weichwährungszonen beheimateten Unternehmen seien, 
desto größer sei der komparative Vorteil der in Hartwährungszonen beheimateten 
Unternehmen gegenüber den in Weichwährungszonen beheimateten lokalen Konkur-
renten. Je größer dieser Vorteil wiederum sei, desto größer sei der Anreiz von Unter-
nehmen aus Hartwährungszonen, in Weichwährungszonen zu investieren.2  
Der vierte Schwerpunkt nähert sich der ausländischen Direktinvestition aus verhal-
tenstheoretischer Sicht. So beruht die Theorie der oligopolistischen Reaktion von 
Knickerbocker 

3

4 Eine Investitionsentscheidung sei daher nicht das Produkt rationaler Überle-
gungen, sondern Produkt des persönlichen Engagements einzelner (inner- oder au-
ßerhalb des Unternehmens angesiedelter) Personen, denen es gelänge, die innerbe-
trieblichen Widerstände zu überwinden.

 auf der Konstruktion eines Entry Concentration Index (ECI). Aus-
gehend von den Daten von 187 US-amerikanischen multinationalen Unternehmen 
zeigt der Index, daß der Eintritt amerikanischer MNU in fremde Märkte in der Regel 
zeitlich korreliert erfolgt. Knickerbocker interpretiert dies als das Streben, die poten-
tiellen Vorteile des direkten Konkurrenten durch eigene Investitionen zu neutralisie-
ren. Unter Verweis auf die positive Korrelation des ECI mit US-amerikanischen 
Konzentrationsindizes gelangt er zu dem Schluß, daß die Reaktionsverbundenheit 
mit dem Konzentrationsgrad steigt. Die Verhaltenstheorie von Aharoni hingegen un-
terstellt den Unternehmen eine latente Überschätzung des Risikos einer Direktinve-
stition.

5 Die Gamblers’ Earnings-Theorie von Bar-
low und Wender 

6 zielt darauf ab, durch die Einbeziehung von Risikoabwägungen 
den (vermuteten) Zusammenhang von internem Cash Flow und inländischen Investi-
tionsausgaben auf die Theorie der ausländischen Direktinvestition zu übertragen. 
Ausgangspunkt der Theorie ist die Beobachtung, daß US-amerikanische Direktinve-
stitionen in den ersten Jahren des Investitionsprojektes häufig sehr gering sind. Die 
Ausweitung des operativen Geschäfts erfolgt zumeist erst in späteren Jahren durch 
Reinvestition der von der betreffenden Tochtergesellschaft realisierten Gewinne. 
Barlow und Wender schließen hieraus, daß die Unternehmen die Kosten interner 
Ressourcen (in diesem Falle: der reinvestierten Gewinne) subjektiv als geringer er-

                                                           
1 Vgl.: Aliber (1970) oder auch Sachcharmaga (1978). 
2 Ein zweiter Ansatz überträgt die Annahmen der Portfolio-Theorie auf die Theorie der ausländischen Direktin-
vestition und erklärt Direktinvestitionen mit dem Motiv der Risikodiversifizierung. Vgl.: Rugman (1977). 
3 Vgl.: Knickerbocker (1973). 
4 Vgl.: Aharoni (1966). 
5 Bemerkenswert ist, daß Aharoni diese Theorie aus Interviews US-amerikanischer Manager ableitete. Sollte sich 
deren persönliche Meinung als repräsentativ erweisen, wäre die Annahme des risikofreudigen Unternehmers zu 
revidieren. Der Schumpetersche Pionierunternehmer wäre durch einen Unternehmertyp zu ersetzen, den Heuss 
(1965) mit der Typbezeichnung konservativ belegt bzw. Berg und Schmidt (1998, S. 914) als „Degeneration zum 
Keynes-Unternehmer“ bezeichnen.  
6 Vgl.: Barlow / Wender (1955). 
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achteten als die Kosten externer Ressourcen.1 Ausländische Gewinne würden als ei-
ne Art „Spielgewinn“ angesehen, weshalb es den Unternehmen leichter fiele, diese 
erneut zu riskieren.2 
Die Theorie der ausländischen Direktinvestition präsentiert sich somit gegen Ende 
der 70er Jahre als ein hochgradig heterogenes Geflecht einzelner Ansätze, welche, 
miteinander konkurrierend oder einander ergänzend, einzelne Investitionsströme
oder einzelne Aspekte der Investitionsentscheidung unterschiedlich gut zu erklären 
vermögen. Keiner der Ansätze kann jedoch alle Aspekte der Investitionsentschei-
dung und alle Formen der Investitionsströme hinreichend erklären. Der eigentliche 
Wert der einzelnen Ansätze besteht in der Erkenntnis, daß ausländische Direktinve-
stitionen einem Bündel von Motiven und Einflußfaktoren unterliegen, deren Bedeu-
tung in Abhängigkeit von zahlreichen Faktoren (so dem jeweiligen Sektor, der Pro-
duktionstechnologie, dem Wettbewerbsumfeld etc.) variiert. Unter Berücksichtigung 
dieser Tatsache stellt die Ende der 70er Jahre von Dunning3 entwickelte Eclectic 
Theory einen Quantensprung in der Theorie der Direktinvestition dar. Erstmals ge-
lingt es einem Autor, mehrere Ansätze in einen analytischen Rahmen einzubinden 
und die Investitionsentscheidung des Unternehmens auf drei notwendige Bedingun-
gen zu reduzieren.4 Diese sind: 
 
1. Eine Direktinvestition setzt voraus, daß das betreffende Unternehmen gegenüber 

den lokalen Konkurrenten des potentiellen Gastgeberlandes spezifische oder gar 
exklusive Vorteile (Ownership Advantages) besitzt. Diese sind in der Regel im-
materieller Natur und unterliegen der Bedingung, daß sie grenzüberschreitend 
transferierbar sind. Diese Vorteile müssen jene Nachteile, die dem Unternehmen 
auf fremden Märkten entstehen, mehr als kompensieren. Je größer der Nettovor-
teil des potentiellen Investors ist, desto größer ist seine Investitionsneigung.  

2. Unter der Annahme, daß Bedingung (1) erfüllt ist, muß die unternehmensinterne 
Verwertung der spezifischen Vorteile zu einem größeren Nutzen führen als ihre 
externe Verwertung (Internalisation Advantage). 

3. Unter der Annahme, daß Bedingungen (1) und (2) erfüllt sind, muß das potentiel-
le Gastgeberland gegenüber existierenden Standorten des Unternehmens spezifi-
sche ortsgebundene Vorteile (Locational Advantages) aufweisen. Diese können 
sowohl in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Gastgeberlandes be-
gründet (Humankapital, Infrastruktur, Protektionsniveau etc.) als auch natürlicher 
Art sein (Faktorausstattung, geographische Lage, Marktgröße etc.). 

 
Mitte der 80er Jahre, zu jenem Zeitpunkt also, da sich die nachhaltige Erhöhung der 
globalen Wachstumsraten der ausländischen Direktinvestition erstmals abzeichnet, 
stellt die Eclectic Theory von Dunning den unbestrittenen State of the Art der Theo-
rie der ausländischen Direktinvestition dar. Angezeigt ist es daher, nunmehr zur ein-
                                                           
1 Der Theorie von Barlow und Wender widersprechen Modigliani und Miller, deren Theorie zufolge die Investi-
tionsentscheidung nicht von der Finanzierungsart beeinflußt wird. Vgl.: Modigliani / Miller (1958). 
2 Im Gegensatz zur Portfolio-Theorie geht die Gamblers’ Earnings-Theorie also davon aus, daß Direktinvestitio-
nen nicht der Minimierung des Investitionsrisikos durch Diversifizierung dienen, sondern der Maximierung des 
Investitionsgewinnes durch Integration von Risikoanteilen.  
3 Vgl.: Dunning (1977; 1979). 
4 “The paradigm is based on the proposition that no single theory can satisfactorily encompass the phenomenon 
of FDI, and its utility lies in the way it allows the vast body of information about possible determinants of FDI to 
be formatted and presented. It´s not a theory of international investment per se but a convenient framework with-
in which specific theories and testable hypotheses can be developed.” Jackson / Markowski (1995), S. 163 f. 
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gangs gestellten Frage zurückzukehren: Welche Erklärung der sprunghaften Verän-
derung des Wachstumstrends ausländischer Direktinvestitionen bieten die bisher 
skizzierten Ansätze bzw. deren Synthese durch Dunning? Mit anderen Worten: Han-
delt es sich um ein rein quantitatives Phänomen oder verbirgt sich hinter dieser Ent-
wicklung eine qualitative Veränderung der Investitionsmotive? 
 
Vermutet man ein rein quantitatives Phänomen, ist zunächst das globale Investitions-
umfeld Mitte der 80er Jahre zu analysieren. Hat sich dieses in einer Weise verändert, 
daß einzelnen Investitionsmotiven bzw. einzelnen der bisher angeführten Theorien 
eine neue Bedeutung zuzumessen ist?  
Das globale Wettbewerbsumfeld hat sich – wie in Abschnitt 1.3. beschrieben – in der 
Tat grundlegend verändert, und der Beginn dieser als „Globalisierung“ bezeichneten 
Veränderung fällt zeitlich mit der nachhaltigen Veränderung des Wachstumstrends 
der ausländischen Direktinvestition zusammen. Die Vermutung eines wie auch im-
mer gearteten Zusammenhangs liegt daher nahe. Indes läßt eine Rückbesinnung auf 
die Art der Veränderungen des globalen Investitionsumfeldes daran zweifeln, daß 
dieser Zusammenhang im Rahmen der traditionellen Investitionstheorien (oder an-
hand der die einzelnen Theorien bündelnden Eclectic Theory) dargestellt werden 
kann. Weder die der Außenhandelstheorie entliehenen Erklärungsansätze noch die 
industrieökonomischen, verhaltenstheoretischen oder Kapitalmarkt-orientierten 
Ansätze der 70er Jahre bieten eine schlüssige Erklärung, warum die Globalisierungs-
prozesse mit einer derart deutlichen und nachhaltigen Erhöhung des globalen Direkt-
investitionsvolumens einhergehen sollten.1 Naheliegend ist daher die Vermutung, 
daß sich hinter dem quantitativen Phänomen eine qualitative Veränderung der Inve-
stitionsmotive verbirgt. Diese Vermutung wird von einer Anzahl neuer 
Investitionstheorien mit unmittelbarem Bezug zu den in Abschnitt 1.3 skizzierten 
strategischen Antworten der multinationalen Unternehmen bestärkt:  
 
Eine erste Theorie ist die der Effizienz-orientierten Auslandsinvestition.2 Diese be-
gründet Direktinvestitionen mit den Bestrebungen der MNU, die Effizienzpotentiale 
vorhandener, aber unzureichend genutzter spezifischer Vorteile zu erschließen. Da 
es sich hierbei primär um die Locational Assets ausländischer Tochtergesellschaften 
handelt, erklärte sich die in 1.3. beschriebene Integration vormaliger Stand-alone Af-
filiates in ein Netzwerk komplexer unternehmensinterner Austauschbeziehungen als 
der Versuch, mittels horizontaler oder vertikaler Spezialisierung die Verwertung der 
vorhandenen Locational Assets global zu optimieren. Die Integration der vormals 
eigenständigen Tochtergesellschaften in die unternehmensinternen Austauschbezie-
hungen markiert nicht das Ende dieses (Handels-) Liberalisierungs-induzierten 
Transformationsprozesses. Die Dynamik des Prozesses wird dadurch aufrechterhal-
ten, daß a) jede Umstrukturierung neue Potentiale eröffnet, b) Bedeutung und Funk-
tion vorhandener Vorteile einem permanenten Wandel unterworfen sind und c) eine 
Kernkompetenz des Unternehmens darin bestehen muß, neue spezifische Vorteile zu 
entwickeln, die innerhalb des global integrierten Systems erneut zu optimieren sind.  

                                                           
1 Einige Theorien, so die der Außenhandelstheorie entliehene Theorie der Protektions-induzierten Direktinvesti-
tion, legten angesichts der Art der Veränderungen des globalen Wettbewerbsumfeldes sogar insofern eine gegen-
läufige Tendenz des globalen Investitionsvolumens nahe, als sie eine Substitution nachfrageorientierter Direktin-
vestitionen durch Exporte vermuten ließen.  
2 Vgl.: Jovanović (1998); UNCTAD (1996a), S. 95 ff. 
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Eine weitere Theorie, die Theorie der Asset-orientierten Auslandsinvestition,1 weist 
einen engen Bezug zu dem Effizienz-orientierten Ansatz auf: Während dieser Ansatz 
Auslandsinvestitionen mit der Erschließung vorhandener Potentiale begründet, er-
klärt die Theorie der Asset-orientierten Investition Direktinvestitionen mit der Not-
wendigkeit, jene komplementären Assets extern zu erwerben, derer es bedarf, um 
neue interne Effizienzpotentiale zu schaffen. Die Theorie der Asset-orientierten Aus-
landsinvestition kehrt also die Argumentation von Kindleberger und Hymer bzw. 
Dunning2 in ihr Gegenteil um: Nicht die Existenz eines Assets begründet die Direkt-
investition, sondern das Bestreben, einen solchen zu erwerben. Auch diese Argumen-
tation schließt an die Ausführungen des Abschnitts 1.3. an. In diesem wurde darge-
legt, daß sich die Unternehmen mit einer stetig wachsenden Anzahl technologischer 
Herausforderungen konfrontiert sehen, gleichzeitig jedoch die stetig steigende Kapi-
talintensität dieser Herausforderungen zu einer immer stärkeren Konzentration ihrer 
F&E-Aktivitäten zwingt.3 Asset-orientierte Investitionen dienen der Überwindung 
dieser Diskrepanz zwischen den finanziellen Möglichkeiten und den wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten, indem sie die internen Ressourcen um externe ergänzen und dem 
Unternehmen den Zugang zu komplementären Technologien, spezifischem Know-
how und anderen materiellen oder immateriellen Assets sichern.  
Eine Variante der Theorie der Asset-orientierten Auslandsinvestition ist die Theorie 
der wettbewerbsverhindernden Direktinvestition. Gemäß dieser zielt der Erwerb von 
Assets darauf ab, das innovative Potential konkurrierender Unternehmen per Akqui-
sition zu unterdrücken. Ein weiteres Investitionsmotiv, die Erschließung spezifischer 
Vorteile eines bestimmten ausländischen Standortes (Locational Assets), bildet den 
Grenzfall zwischen der Effizienz-orientierten und der Asset-getriebenen Direktinve-
stition. Diese dienen zwar dem Erwerb neuer spezifischer Vorteile, sind daher 
eigentlich den Asset-getriebenen Direktinvestitionen zuzurechnen, unterscheiden 
sich von diesen aber insofern, als sie nicht dem Zugriff auf die Ressourcen und 
Vorteile anderer Unternehmen dienen, sondern vorhandene Vorteile und Ressourcen 
in einem neuen Umfeld zu optimieren suchen. 
Eine dritte Theorie, die Theorie der wechselseitigen Marktdurchdringung,4 beruht 
auf der Tatsache, daß die stetig steigende Kapitalintensität der F&E-Aktivitäten von 
einer immer höheren Diffusionsgeschwindigkeit des Wissens und immer kürzeren 
Produktlebenszyklen begleitet wird. Da die höhere Diffusionsgeschwindigkeit des 
Wissens die Imitationsfähigkeit und die Imitationsgeschwindigkeit der Konkurrenten 
fortlaufend erhöht, steht dem innovativen Unternehmen zur Amortisation immer hö-
herer Kosten eine immer kürzere Zeitspanne zur Verfügung. Verfügt ein Unterneh-
men über ein innovatives Produkt, ist es daher für das Unternehmen von hohem Inte-
resse, binnen kürzester Zeit eine möglichst große Stückzahl dieses Produktes abzu-
setzen. Dies verlangt notwendigerweise eine Revision der traditionellen Absatz- und 
Marketingstrategien vieler multinationaler Unternehmen. In der Vergangenheit be-
schränkten sich die Aktivitäten zahlreicher Unternehmen auf wenige zentrale Märk-
te, und selbst global agierende Unternehmen belieferten in der Regel zunächst ihre 
                                                           
1 Vgl.: Dunning (1997), S. 247, S. 252; Ostry (1996a), S. 33; UNCTAD (1997b), S.166. 
2 Indes schreibt auch Dunning in späteren Publikationen: “Such strategic asset-requiring FDI implies that firms 
may engage in outward FDI from a position of weakness, and that countries may attract inbound FDI because 
their resources and capabilities offer competitive advantages to foreign MNEs.” Dunning (1997), S. 247. 
3 So nimmt das US-Softwareunternehmen Siebel kein Entwicklungsprojekt mehr in Angriff, das voraussichtlich 
länger als sechs Monate dauert. Jenseits dieses Limits wird die Technologie zugekauft. Vgl.: Ludsteck (2000). 
4 Vgl.: Jovanović (1998); UNCTAD 1997b, S. 166 ff. 
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Hauptabsatzmärkte und erst mit einer zeitlichen Verzögerung von oftmals mehreren 
Jahren jene Märkte, denen sie eine untergeordnete Bedeutung beimaßen. Angesichts 
der derzeitigen Diffusionsgeschwindigkeit des Wissens können derartige Marketing- 
und Absatzstrategien nicht mehr aufrechterhalten werden. Notwendig ist es nun, die 
Unternehmensaktivitäten auf möglichst viele Märkte auszuweiten und diese simultan 
mit dem innovativen Produkt zu beliefern.1 Die sich hieraus ergebende Notwendig-
keit einer Präsenz in möglichst vielen Märkten wird durch die Theorie der Markter-
schließung durch Konsumentennähe um ein weiteres Argument ergänzt.2 Diese geht 
davon aus, daß der höhere Wettbewerbsdruck nicht nur die Ansprüche der Nachfra-
ger an Produktqualität und Innovationsgehalt des Produktes erhöht hat, sondern daß 
diese Ansprüche auch regionale oder nationale Spezifika aufweisen. Ein Unterneh-
men, das diese Spezifika berücksichtigen und seine Produkte den lokalen Eigenarten 
anpassen möchte, bedarf der Nähe zum Konsumenten. Nur eine Präsenz „vor Ort“ 
ermöglicht es, die produktrelevanten lokalen Eigenarten zu erfassen und die Reakti-
onszeit auf veränderte Kundenpräferenzen zu minimieren.3,4  
 
Direktinvestitionen kommt also in dem Bündel strategischer Antworten, mit dem die 
multinationalen Unternehmen auf die Veränderungen ihres globalen Wettbewerbs-
umfeldes reagiert haben, eine tragende Funktion zu: Sie sind integraler Bestandteil 
und oftmals sogar notwendige Voraussetzung der in Abschnitt 1.3. beschriebenen 
Unternehmensstrategien. In diesem Sinne formuliert der World Investment Report 
des Jahres 1997: “Restructuring in production takes place through FDI that is effi-
ciency-seeking/asset-acquiring.” 

5 Berücksichtigt man zudem, daß der sprunghafte 
Anstieg des globalen Investitionsvolumens zeitlich eng mit den Transformationspro-
zessen der globalen Wirtschaftsbeziehungen korreliert war, kann kaum mehr daran 
gezweifelt werden, daß sich hinter diesem scheinbar quantitativen Phänomen eine 
grundlegende Veränderung der Investitionsmotive verbirgt. Nicht nur aus handelspo-
litischer Perspektive erscheint es daher notwendig, die Bedeutung der Direktinvesti-
tion in den globalen Wirtschaftsbeziehungen neu zu bewerten. Bevor jedoch in Kapi-
tel 2 der Versuch einer derartigen Neubewertung unternommen wird, ist zunächst die 
Frage zu beantworten, inwieweit die bisherigen Ausführungen die veränderte Wahr-
nehmung von Direktinvestitionen durch die politischen Entscheidungsträger erklä-
ren. 

                                                           
1 Ein Beispiel dieser Strategie lieferte am 15. Oktober 1999 der japanische Elektronikkonzern Sega, dem es an 
dem Tag der Produkteinführung gelang, auf dem umkämpften europäischen Markt der Unterhaltungselektronik 
100.000 innovative Videospielkonsolen zu verkaufen. Vgl.: Der Spiegel, Nr. 43, S. 124. 
2 Vgl.: Sauvé / Zampetti (1996b), S. 20. 
3 Hierzu vermerken Sauvé / Zampetti: „Sie [die Marktpräsenz] wird als eine immer notwendigere Voraussetzung 
betrachtet, um einen Markt effektiv zu bedienen und mit den Entwicklungen im technologischen Bereich sowie 
den sich verändernden Konsumgewohnheiten Schritt halten zu können. Überdies sind in Sektoren, die von oligo-
polistischem Wettbewerb geprägt sind, der Zugang zu und die Präsenz auf den Schlüsselmärkten unerläßlich, um 
die zur Aufrechterhaltung der Konkurrenzfähigkeit erforderlichen Skalen-, Diversifizierungs- und Lernkurvenef-
fekte realisieren zu können.““Sauvé / Zampetti (1996b), S. 20. 
4 Ein ähnlicher Zwang zur Marktpräsenz kennzeichnet den Dienstleistungssektor. In diesem ist die Notwendig-
keit der Marktpräsenz darin begründet, daß zahlreiche Dienstleistungen nicht grenzüberschreitend gehandelt 
werden können und die Markterschließung daher eine physische Präsenz voraussetzt. 
5 UNCTAD (1997b), S. 167. 
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1.5. Die Ursachen der veränderten Wahrnehmung ausländischer Direktinvestitionen

Im Gegensatz zu der traditionell positiven Beurteilung durch die politischen Ent-
scheidungsträger der Industrieländer wurde der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen
ausländischer Direktinvestitionen in den Entwicklungsländern lange verneint.1 Un-
abhängig davon, ob (Inward-)2 Investitionen der Umgehung von Handelsbarrieren
dienten oder Kostendifferenzen des Faktors Arbeit folgten – stets haftete ihnen der
Ruf an, der „wirtschaftlichen Rekolonialisierung“ zu dienen und als „Trojanisches
Pferd“ der Industrienationen einer eigenständigen Entwicklung des Gastgeberlandes
entgegenzustehen.3 Aufgrund dieser Furcht vor einer Beeinträchtigung der nationa-
len Souveränität, aber auch aus Angst vor der Marktmacht der MNU und den poten-
tiellen Folgen eines Verlusts der Kontrolle über die nationalen Ressourcen herrschte
in den Entwicklungsländern lange Zeit die Meinung vor, daß Direktinvestitionen,
sollten sie aufgrund wirtschaftlichen oder politischen Drucks der Industrieländer
nicht zu verhindern sein, weitestgehender Kontrolle und Einschränkung bedürften.
In der letzten Dekade haben viele Entwicklungsländer diese vormalige Position revi-
diert. Charakterisierten Greenaway / Sapir noch 1992 die globale Wahrnehmung der
Direktinvestition als “a diversity of judgement, presumably fashioned by historical
circumstances”,4 bemühen sich nunmehr auch die Entwicklungsländer in solchem
Umfang um Direktinvestitionen, daß Brittan sogar von einem „globalen Investi-
tionswettlauf“ spricht.5 Es stellt sich die Frage, worauf dieser, sich auch in den
nachfolgenden Zahlen manifestierende, Meinungsumschwung zurückzuführen ist?

Regulatory changes in national investment regimes 1992-1999 6, 7

Item 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Number of countries that introduced 43 57 49 64 65 76 60 63
changes in their investment regimes

Number of regulatory changes in total: 79 102 110 112 114 151 145 140

- more favourable to FDI 8 79 101 108 106 98 135 136 131

- less favourable to FDI 9 - 1 2 6 16 16 9 9

                                                          
1 Eine differenziertere Betrachtung herrschte lange Zeit in den Schwellenländern vor: Während binnenorientierte
Investitionen in der Regel auf Ablehnung stießen, wurden exportorientierte Investitionen zugelassen und in Ab-
hängigkeit vom nationalen Anteil der dem Produkt inhärenten Wertschöpfung u.U. sogar aktiv gefördert.
2 Vgl.: Startup (1996), S. 115.
3 Eigene Auslandsinvestitionen, das heißt Direktinvestitionen der in diesen Ländern beheimateten Unternehmen,
wurden in dem betreffenden Zeitraum nicht oder in nur geringem Umfang getätigt.
4 Greenaway / Sapir (1992), S. 513.
5 Vgl.: Brittan (1998), S. 272.
6 Vgl.: UNCTAD (2000a), S. 6, Tabelle I.3.
7 Die Entwicklung wird von Entwicklungs-, Schwellenländern und Industrienationen getragen. So sind 55 der 65
Nationen, die 1996 ihr Investitionsregime modifizierten, den Entwicklungsländern zuzuordnen.
8 “Including liberalizing changes or changes aimed at strengthening market functioning, as well as increased
incentives.” UNCTAD (2000a), S. 6, Tabelle I.3., Fußnote a.
9 “Including changes aimed at increasing control as well as reducing incentives.” UNCTAD (2000a), S. 6,
Tabelle I.3., Fußnote b.



Das Fundament dieses Meinungsumschwungs bilden die makroökonomischen Kor-
rekturen, die seit Ende der 80er Jahre von einer immer größeren Anzahl der Entwick-
lungs- und Schwellenländer unternommen wurden. Verfolgte in der Vergangenheit 
eine Mehrzahl dieser Nationen importsubstituierende Entwicklungsmodelle, setzt 
sich nunmehr die Erkenntnis durch, daß Unterentwicklung weniger auf Fehlfunktio-
nen der globalen Wirtschaftsprozesse als auf Binnenfaktoren zurückzuführen ist. Do-
minierte vorher die Idee einer binnenzentrierten Entwicklung, gilt das Streben zahl-
reicher Nationen nunmehr der Reintegration in den Weltmarkt.  
Ausländischen Direktinvestitionen kommt hierbei eine zentrale Funktion zu. Zu 
Recht verweist Brittan1 darauf, daß Direktinvestitionen eine weit höhere Integra-
tionswirkung aufweisen als der Außenhandel, da sich der Investor längerfristig fest-
legt und in höherem Maße die eigenen Interessen mit denen des Gastgeberlandes 
verbindet. Für zahlreiche Entwicklungsländer ist diese Tatsache insofern von hoher 
Bedeutung, als ihre Ökonomien aufgrund der langjährigen Dominanz der import-
substitutierenden Entwicklungsmodelle eine nur geringe Anbindung an den  Welt-
markt aufweisen.2 Dieses Defizit erschwert den Übergang zu exportorientierten 
Modellen außerordentlich, da er in diesem Fall mit hohen Kosten der Informations-
gewinnung verbunden ist und umfassende Lernprozesse erfordert. MNU haben diese 
Kosten bereits erbracht und in ein Netz globaler Standorte transformiert. Da dieses 
den privilegierten Zugang zu zahlreichen ausländischen Märkten gewährleistet, er-
möglicht die Anwesenheit multinationaler Unternehmen den Entwicklungsländern 
nicht nur eine schnellere und kostengünstigere Reintegration in den Weltmarkt. Sie 
vermindert auch die Abhängigkeit von der Nachfrage auf einzelnen ausländischen 
Märkten.3 
Ebenso zu dem Meinungsumschwung beigetragen hat der Umstand, daß die Trans-
formationsprozesse in der Regel von einer allgemeinen Reduktion der staatlichen 
Eingriffe in die Wirtschaftsprozesse begleitet werden. Im Zuge dieser Entwicklung 
werden Direktinvestitionen zunehmend als eine wichtige dezentrale (d.h. allein von 
den Marktbedürfnissen gesteuerte) Finanzierungsquelle erkannt, die nicht nur das 
Steueraufkommen positiv beeinflußt, sondern auch die inländische Kapitalbildung 
ergänzt, die nationale Abhängigkeit von (konditionierten) finanziellen Zuwendungen 
der Industrieländer vermindert, den inländischen Banksektor und die nationalen Bör-
sen stimuliert und die Durchführung privater Großprojekte ermöglicht.4  
 
Es sind jedoch nicht nur die makroökonomischen Korrekturen zahlreicher Ent-
wicklungs- und Schwellenländer, die deren revidierte Wahrnehmung ausländischer 
Direktinvestitionen begründen. Ebenso bedeutsam ist der Bedeutungsverlust einiger, 
von eben diesen Nationen mit Argwohn betrachteter Investitionsmotive. Zu benen-
nen ist insbesondere das Motiv des Tariff Jumping. Mit der Abkehr von den import-
substituierenden Entwicklungsmodellen ist das Protektionsniveau zahlreicher 
Schwellen- und Entwicklungsländer so nachhaltig gesunken, daß der Anteil protekti-
onsinduzierter Direktinvestitionen am globalen Investitionsvolumen nurmehr gering-
fügig ist. Ein wesentliches Konfliktpotential zwischen Industrie- und Entwicklungs-
ländern ist damit weitgehend entschärft. Der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen der 

                                                           
1 Vgl.: Brittan (1998), S. 273. 
2 Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 113. 
3 Vgl.: UNCTAD (1999), S. 229 ff. 
4 Vgl.: Brittan (1998), S. 271. 

 22



in Abschnitt 1.4. dargelegten „neuen“ Investitionsmotive hingegen wird von den 
meisten Nationen positiv beurteilt. Nachfolgend werden daher einige der potentiellen 
Vor- und Nachteile jener Investitionsströme skizziert, die in einem der neuen Investi-
tionsmotive begründet sind. 1,2 
Zunächst zu den Effizienz-orientierten Direktinvestitionen: Diese weisen u.a. stati-
sche Vorteile der Art auf, daß sie unterentwickelten Volkswirtschaften die Gelegen-
heit bieten, sich in jene speziellen Segmente der Wertschöpfungsketten multinationa-
ler Unternehmen zu integrieren, in denen sie komparative oder absolute Vorteile auf-
weisen. Effizienz-orientierte Direktinvestitionen unterstützen also nicht nur die Rein-
tegration der Schwellen- und Entwicklungsländer in die globalen Handels- und Fi-
nanzströme, sondern fördern auch deren globale Integration auf der Produktionsebe-
ne.3 Zudem kommt Effizienz-orientierten Direktinvestitionen eine herausragende In-
dikatorfunktion zu. Effizienz-getriebene (wie auch die Asset-orientierten) Direktin-
vestitionen können daher maßgeblich zu einer Verbesserung der nationalen Ressour-
cenallokation beitragen und im betreffenden Land einen (wenn auch oftmals von po-
litischer Seite ungewollten)4 Strukturwandel induzieren oder beschleunigen.  
Auch Investitionsströme, die auf eine Marktdurchdringung durch Marktnähe abzie-
len, weisen zahlreiche statische Vorteile auf. So konzentrieren sich die Operationen 
multinationaler Unternehmen in der Regel auf die Märkte, die sich durch ausgepräg-
te Marktunvollkommenheiten auszeichnen.5 Diese erschweren nicht nur einen 
Marktzutritt ausländischer Unternehmen durch Exporte, sondern verhindern oft auch 
den Marktzutritt nationaler Unternehmen. In einer derartigen Situation brechen erst 
die Direktinvestitionen der (zumeist wirtschaftlich potenteren) MNU die oligopolisti-
schen Strukturen auf und intensivieren den Wettbewerb. Die Intensivierung des 
Wettbewerbs wiederum führt zu höherer Produktqualität, einer größeren Anzahl von 
Produktvarianten und (u.U.)6 niedrigeren Produktpreisen. Zudem ermöglicht die 
Marktnähe dem Produzenten, die lokalen oder regionalen Eigenarten seiner Kunden 
in höherem Maße zu berücksichtigen und seine Produkte veränderten Verbraucher-
präferenzen schneller anzupassen.  
 
Direktinvestitionen weisen jedoch nicht nur potentielle statische Vorteile auf. Sie 
initialisieren u.U. auch dynamische Effekte, deren volkswirtschaftlicher Nutzen je-
nen der statischen Effekte potentiell um ein Vielfaches übersteigt. So eröffnet die 
progressive (vertikale oder horizontale) Fragmentierung der Wertschöpfungsketten 
den in den Wertschöpfungsprozess integrierten Nationen die Möglichkeit, sukzessiv 
weitere Funktionen an sich zu ziehen, arbeitsintensive Funktionen durch höherwerti-
ge (d.h. technologieintensivere) zu ergänzen bzw. zu substituieren und im Zeitablauf 
die Rolle eines regionalen oder globalen Lieferanten einzelner Komponenten, Pro-

                                                           
1 Bereits an dieser Stelle sei darauf verwiesen, daß die Vor- oder Nachteile ausländischer Direktinvestitionen we-
der zwangsläufig eintreten noch in ihrer Höhe vorhersehbar sind. 
2 Für eine weitergehende Analyse, vgl.: Dunning (1994; 1995); UNCTAD (1999). 
3 Zur Vielzahl der nationalen Förderprogramme zur Integration nationaler Unternehmen in die Wertschöpfungs-
ketten transnationaler Unternehmen, vgl.: UNCTAD 2001, S. 197 ff. 
4 Molsberger und Kotios verweisen darauf, daß selbst den Formulierungen des GATT eine Haltung zugrunde 
liegt, die übersieht, daß jeder Wettbewerbsprozeß „mit der Verdrängung ineffizienter Produzenten verbunden 
sein muß und daß eine ‘unvorhergesehene Entwicklung’ ein Signal für eine bereits eingetretene Verschiebung 
der komparativen Vorteile darstellen kann.“ Molsberger / Kotios (1990), S. 97. 
5 Vgl. auch: Abschnitt 2.2.1. der vorliegenden Arbeit. 
6 Vgl. auch: Abschnitt 2.2.3. der vorliegenden Arbeit. 
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dukte oder Produktgruppen einzunehmen. Auch das lokale oder sogar regionale Um-
feld ausländischer Tochtergesellschaften vermag von der Anwesenheit der ausländi-
schen Investoren zu profitieren. In dem vorangegangenen Abschnitt wurde darauf 
hingewiesen, daß ein ausländischer Investor spezifischer Vorteile bedarf, um die 
Nachteile seiner Geschäftstätigkeit in einem fremden Umfeld zu kompensieren. Di-
rektinvestitionen sind daher stets mit dem Transfer eben solcher Vorteile verbunden. 
Stehen diese zunächst auch ausschließlich dem eintretenden Unternehmen zur Ver-
fügung, bewirken doch diverse Mechanismen im Zeitablauf eine lokale, regionale 
oder gar globale Diffusion des den spezifischen Vorteil begründenden Wissens (Aus-
strahlungseffekte bzw. Spill Overs). So können erwünschte (d.h. der Geschäftstätig-
keit des MNU dienende) horizontale Spill Overs z.B. dadurch entstehen, daß lokalen 
Unternehmen eine Lizenz erteilt wird, oder dadurch, daß sie in eine unternehmens-
übergreifende (horizontale) Kooperation eingebunden werden. Erwünschte vertikale 
Ausstrahlungseffekte können z.B. dadurch auftreten, daß Lieferanten oder Abneh-
mern Technologien zu Verfügung gestellt oder sie in das Schulungs- und Weiterbil-
dungssystem der ausländischen Tochtergesellschaft integriert werden.1 Aus Sicht des 
MNU unerwünschte (vertikale wie horizontale) Ausstrahlungseffekte hingegen resul-
tieren beispielsweise aus der Personalfluktuation des Unternehmens. Sie können aber 
auch das Ergebnis der effizienzsteigernden Maßnahmen oder Imitationsanstrengun-
gen der lokalen Konkurrenten sein, die durch das (in dem spezifischen Vorteil be-
gründete) technologische Gefälle zwischen eintretendem und etablierten Unterneh-
men induziert werden. Die unerwünschten externen Spill Overs begründen somit je-
nen Prozeß des kreativen Vorstoßes und der reaktiven Anpassung, der gewährleistet, 
daß der Wettbewerbsvorteil des innovativen Unternehmens lediglich temporärer Na-
tur ist.2 
Den (aus Unternehmensperspektive) erwünschten wie unerwünschten horizontalen 
oder vertikalen Spill Overs ist somit gemeinsam, daß sie dem Gastgeberland zusätz-
liche Wachstumspotentiale eröffnen. Je größer die (positiv mit dem Wertschöpfungs-
anteil und der Technologieintensität der Direktinvestition korrelierten) Ausstrah-
lungseffekte sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich im Zuge der tech-
nologischen Diffusion ein lokales Netzwerk von Firmen etabliert, das sich unter Um-
ständen in ein lokales oder regionales Centre of Excellence transformiert und weitere 

                                                           
1 Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 112 ff.; WTO (1996), S. 56 f.  
2 Sind die Unternehmen Teil eines grenzüberschreitenden, unternehmensinternen oder -externen Netzwerkes, 
können die Spill Overs auch regionale oder sogar globale Dimensionen annehmen. So wurde in Abschnitt 1.4. 
dargelegt, daß in global integrierten Netzwerken die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens maßgeblich von 
dessen Fähigkeit bestimmt wird, die Verwertung seiner entwickelten oder erworbenen Vorteile global zu opti-
mieren (bzw. – so Zimmermann (in: Palass (2000), S. 173) – Economies of Competence zu realisieren). Dies setzt 
zwingend einen permanenten grenzüberschreitenden Austausch der in den jeweiligen Unternehmenseinheiten 
verfügbaren Vorteile voraus. Jeder unternehmensintern (und -extern) transferierte Vorteil initiiert aber an jedem 
Standort des Unternehmens erneut die erwünschten und unerwünschten Diffusionsprozesse und begründet somit 
an jedem Standort erneut die beschriebene Wechselwirkung von Aktion und Reaktion. Je größer das transnatio-
nale Netzwerk des Unternehmens und der Grad der netzinternen Interaktion sind, desto größer sind die geogra-
phische Reichweite und die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Ausstrahlungseffekte. Im Gegensatz zu den lokalen 
Spill Overs beurteilen die politischen Entscheidungsträger der betroffenen Nationen diese regionalen oder globa-
len Spill Overs zwiespältig. Während sie Ausstrahlungseffekte im Ausland erschlossener Effizienzpotentiale auf 
die inländischen Standorte zumeist zu unterstützen suchen, versuchen sie oft, den gegenläufigen Diffusionspro-
zeß (vom In- ins Ausland) zu unterbinden. Dieses Phänomen wird in Abschnitt 3.1.2.2. unter dem Stichwort der 
„Nationalisierung des Wissens“ nochmals aufgegriffen werden. 
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innovative Firmen anzieht.1 Mit anderen Worten: Je größer die Ausstrahlungseffekte 
sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, daß die Wettbewerbsvorteile des ein-
tretenden Unternehmens die Man-made Competitive Advantages des Gastgeberlan-
des erhöhen.2 Höhere Man-made Competitive Advantages des Gastgeberlandes redu-
zieren nicht nur dessen Abhängigkeit von der Standortentscheidung des MNU, son-
dern unterstützen auch die Bestrebungen der vor Ort etablierten Tochtergesellschaft, 
weitere oder technologieintensivere Funktionen konkurrierender Einheiten des MNU 
an sich zu ziehen. Vermag sich das Tochterunternehmen mit diesen Bestrebungen 
durchzusetzen, eröffnen sich dem gastgebenden Land erneut die beschriebenen dy-
namischen Effekte – nunmehr jedoch auf einem höheren Niveau. Gelingt es den be-
teiligten Parteien, die wechselseitige Dynamik aufrechtzuerhalten, gelangen in die-
sem „Best-Case-Szenario“ Gastgeberland und MNU auf einen Pfad dauerhaft höhe-
ren, innovationsgetriebenen Wachstums. 
 
Direktinvestitionen unterstützen nicht nur die Weiterentwicklung der vorhandenen 
(Natural oder Man-made) Locational Assets des Gastgeberlandes, sondern auch des-
sen Bestrebungen, Defizite gegenüber führenden Nationen auszugleichen. In Ab-
schnitt 1.4. wurde festgehalten, daß Asset-getriebene Investitionen darauf abzielen, 
komplementäre spezifische Vorteile zu erwerben. Da derartige Vorteile zumeist 
transferierbar sind oder im Zuge unternehmensinterner Lernprozesse transferierbar 
werden, führen Asset-getriebene Investitionen zur globalen Diffusion des dem er-
worbenen Vorteil inhärenten Wissens und zur Erosion dominanter Positionen. Asset-
getriebene Investitionen induzieren somit nicht nur einen Ausgleich der Nettoinvesti-
tionspositionen der Länder,3 sondern auch einen Ausgleich der länderspezifischen 
Ausstattungen an Created Locational Assets bzw. Ownership Advantages. In den 
Worten von Dunning: “It has been noted elsewhere that the prosperity of modern 
industrial economies is increasingly dependent on their capacity to upgrade con-
tinually, or make better use of their technological capacity and human resources. 
Since many of these advantages are transferable across national boundaries, it may 
be predicted that, in the long run, this should lead to a more balanced international 
investment position, and to an increasing convergence of created asset L (locational; 
Anm. d. Verfassers) advantages.“ 4  
 
Die potentiellen (statischen und dynamischen) Vorteile ausländischer Direktinvesti-
tionen sind – obwohl noch keinesfalls erschöpfend dargestellt – also ebenso vielfältig 
wie weitgehend. Zu bedenken ist allerdings, daß jeder Vorteil ausländischer Direkt-
investitionen (ebenso wie die Nachteile; s.u.) lediglich potentieller Natur ist. Weder 
tritt er zwangsläufig ein noch ist er in seiner Höhe a priori bestimmbar. Beispiels-

                                                           
1 Vgl.: Fairbanks / Lindsay (1997); De Mello jr. (1997/98). 
2 Dunning (1997; S. 242 ff.) beschreibt dies als den Übergang von Natural Locational Assets zu Created Locati-
onal Assets, Porter (1990) und Fairbanks / Lindsay (1997) hingegen als den Übergang vom Comparative Advan-
tage zum Competitive Advantage.  
3 Das resultierende Wechselspiel von (agierenden) Effizienz-orientierten FDI und (reagierenden) Asset-orientier-
ten FDI beschreibt Dunning mit den Worten: “Although for a period of time one nation, through a series of path-
breaking technological or organizational advances and/or superior macro-economic or macro-organizational 
policies, might gain a major competitive advantage over other nations, any marked increase in outbound direct 
investment may well be tempered by a corresponding rise in inbound strategic asset-seeking investment and alli-
ance formation.” Dunning (1997), S. 252. 
4 Ebenda, S. 242. 
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weise variieren die Höhe und die Intensität der Ausstrahlungseffekte ausländischer 
Direktinvestitionen mit zahlreichen Einflußfaktoren, die sowohl auf Unternehmens-
seite als auch auf Seiten des Gastgeberlandes wirksam sein können. Zu den relevan-
ten Faktoren auf der Unternehmensseite zählen u.a. der Grad der internen Integrati-
on, die Intensität der Interaktion der einzelnen Unternehmenseinheiten oder die Ge-
schwindigkeit der unternehmensinternen Informationsverarbeitung. Auf Seiten des 
Gastgeberlandes hingegen sind u.a. die wirtschaftlichen und ordnungspolitischen 
Rahmenbedingungen von überragender Bedeutung. So beeinflussen die (Natural und 
Created) Locational Assets sowohl den Umfang als auch den Wertschöpfungsanteil 
der in das Gastgeberland verlagerten Unternehmensaktivitäten. Diese beiden Fakto-
ren wiederum bestimmen maßgeblich, in welchem Umfang die ausländische Toch-
tergesellschaft den unternehmensinternen Informationsfluß in spezifische lokale Vor-
teile zu transformieren vermag, und determinieren somit indirekt auch die Höhe der 
unternehmensexternen Ausstrahlungseffekte. 1  
Auch die bisher vernachlässigten potentiellen volkswirtschaftlichen Nachteile aus-
ländischer Direktinvestitionen sind diesen nicht inhärent, sondern resultieren aus den 
unternehmensinternen Gegebenheiten, ordnungspolitischen Defiziten oder mangel-
haften wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Unabhängig davon, ob es sich um re-
striktive Geschäftspraktiken oder Monopolisierung, manipulative interne Verrech-
nungspreise oder negative Zahlungsbilanz- und Beschäftigungseffekte handelt: Diese 
Gefahren treten zwar oft im Gefolge ausländischer Direktinvestitionen auf, sind je-
doch nur selten ursächlich auf diese zurückzuführen. Diese Probleme mittels investi-
tionspolitischer Instrumente lösen zu wollen, beurteilt Nicolaides zu Recht mit den 
Worten: “This is bad economics answering bad economics.” 

2  
Unter dem Einfluß der makroökonomischen Korrekturen der letzten Dekade hat sich 
eine Mehrzahl der Nationen dieser Einschätzung offensichtlich angeschlossen und ist 
nicht nur bereit, die Potentiale ausländischer Direktinvestitionen anzuerkennen und 
zu erschließen, sondern glaubt auch, die potentiellen Nachteile ausländischer Direkt-
investitionen neutralisieren zu können. Festzuhalten ist somit, daß die Bedeutung, die 
der ausländischen Direktinvestition auf nationaler Ebene gegenwärtig zuerkannt 
wird, in vielen Nationen grundlegend von den Einschätzungen vergangener Dekaden 
abweicht. Festzuhalten ist zudem, daß die Ausführungen dieses Abschnitts die be-
reits in Abschnitt 1.4. geäußerte Vermutung stützen, daß die Bedeutung der ausländi-
schen Direktinvestition in den globalen Wirtschaftsbeziehungen neu zu bewerten ist. 
Der Versuch einer derartigen Neubewertung ist daher Gegenstand des sich anschlie-
ßenden Kapitels.  

                                                           
1 Ähnliche Wirkungszusammenhänge lassen sich für weitere Einflußfaktoren wie die Rechtssicherheit des aus-
ländischen Investors oder den Schutz seines geistigen Eigentums aufzeigen. Bezüglich letzterem, vgl.: Abschnitt 
2.3. der vorliegenden Arbeit. 
2 Nicolaides (1991), S. 124 f. 
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2. Bedeutung und Funktion ausländischer Direktinvestitionen in den globa-
len Wirtschaftsbeziehungen 

Die Bedeutung und Funktion von Direktinvestitionen in den globalen Wirtschaftsbe-
ziehungen werden nachfolgend anhand einer Analyse des Verhältnisses zum Außen-
handel, dem Wettbewerb und der globalen Technologiediffusion definiert. 
 
 

2.1. Ausländische Direktinvestitionen und Außenhandel 
 

“The rapid growth of foreign direct investment (FDI) and the discussion about in-
ternational arrangements related to such investments have drawn renewed attention 
to the relationship between FDI and trade. Does trade lead to FDI or FDI lead to 
trade? Does FDI substitute for trade or trade substitute for FDI? Do they complete 
each other? In sum, what does the growth of FDI mean for trade – and, most impor-
tantly, what are the implications for the economies involved?” 1  
 
Zur Beantwortung dieser Fragen wird die zeitliche Abfolge der Auslandsaktivitäten 
multinationaler Unternehmen dargestellt („Internationalisierungssequenz“) und an-
schließend hinsichtlich ihres Verhältnisses von Außenhandel und Direktinvestitionen 
analysiert. Dienstleistungs-, Rohstoff- und produzierender Sektor werden dabei ge-
trennt untersucht. Ohne Zweifel stellt dieses Vorgehen eine Vereinfachung der wirt-
schaftlichen Realität dar. So könnte eingewandt werden, daß die Waren- und Dienst-
leistungsanteile vieler Güter untrennbar sind2 und zahlreiche MNU von der Erschlie-
ßung und Ausbeutung der Rohstoffe über deren Verarbeitung bis zur Vermarktung 
des Endproduktes das gesamte Wertschöpfungsspektrum umfangreicher Güterbündel 
abdecken. Diese Einwände sind richtig. Trotzdem erscheint eine getrennte Analyse 
der Sektoren sinnvoll, da a) ausgeprägte intersektorale Unterschiede bestehen, b) all-
gemeine Tendenzen dargestellt werden sollen und c) die Komplexität der multiplen 
Verbindungen von Handel und Investition eine Vereinfachung unumgänglich macht.  
 
 

2.1.1. Das Verhältnis von Außenhandel und Direktinvestitionen im verarbeitenden 
Gewerbe 

 

Im verarbeitenden Gewerbe zeichnet sich der Internationalisierungsprozess der 
MNU traditionell durch einen sequentiellen Übergang von Außenhandel zu Direkt-
investitionen aus.3 Ausländische Märkte werden in der Regel zunächst durch Exporte 
erschlossen, einzelne Investitionen in lokale Repräsentanzen und Lagerkapazitäten 
dienen primär der Exportunterstützung. In „psychologischer Entfernung“4 zur Mut- 
 

                                                           
1 UNCTAD (1996a), S. 73. 
2 Dies gilt besonders für die global dynamischsten Sektoren wie die Telekommunikation und die Informations-
technologie. So erzielte IBM 1993 nahezu 50% seiner Einnahmen durch ein kombiniertes Dienstleistungs- und 
Software-Angebot. Vgl.: Worth (1996), S. 97, oder auch: Baumgartner / Wise (1999), S. 133 ff. 
3 Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 75 ff., Chen (1996); Ozawa (1992); Wilkins (1974); WTO (1996). 
4 Johanson / Wiedersheim-Paul (1993) messen die „psychologische Distanz“ in “factors preventing or disturbing 
the flow of information between firms and markets.” In Anlehnung an Hymer argumentieren sie, daß die psycho-
logische Entfernung mit der Distanz zum eigenen Kulturkreis steigt, und begründen so ein Modell konzentrischer 
Kreise der ausländischen Direktinvestition im Zeitablauf. Gemäß diesem erfolgen Direktinvestitionen zuerst im  
kulturell nahestehenden Ausland, da hier die Nachteile tendenziell gering sind und durch spezifischen Vorteile
kompensiert werden können. Lernprozesse ermöglichen im Zeitablauf eine konzentrische Ausweitung des Inve-
stitionsradius. Vgl. auch: Johanson / Vahnle (1993); Caves (1982). 
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tergesellschaft folgt dem Aufbau der ausländischen Vertriebsstrukturen der Aufbau 
von Montage- oder Teilproduktionskapazitäten an einem ersten ausländischen 
Standort. Erst in einem letzten Stadium folgen dem „Pilotprojekt“ weitere ausländi-
sche Standorte, die sich – abhängig von der Produktions- und Organisationsform der 
jeweiligen Periode – durch ein unterschiedliches Spektrum wertschöpfender Aktivi-
täten und eine unterschiedliche Marktorientierung auszeichnen.1 Auch die technolo-
gischen und politischen Umbrüche der 80er Jahre haben diese Sequenz nicht grund-
sätzlich verändert. Wenngleich in Einzelfällen Schritte übersprungen werden und 
sich der Ablauf der Sequenz tendenziell beschleunigt hat, ist die Sequenz per se wei-
terhin unstrittig.2  
 
Strittig ist hingegen die Art des sich aus dieser Sequenz ergebenden Verhältnisses 
von Außenhandel und Direktinvestitionen. So wurde diese Sequenz insbesondere in 
der Vergangenheit oft in der Form interpretiert, daß sie ein substitutives Verhältnis 
von Außenhandel und Direktinvestitionen aufzeige. Direktinvestitionen führten 
demnach zu einer Verminderung der Exporte des Ursprungslandes wie auch der Im-
porte des Gastgeberlandes.3 Auf den ersten Blick scheint die meisten traditionellen 
Investitionstheorien, so die Theorie des Tariff Jumping oder die Produktlebenszy-
klustheorie, die Annahme zu stützen. Eine genauere Betrachtung dieser exemplarisch 
angeführten Theorien zeigt jedoch, daß die Annahme eines substitutiven Verhältnis-
ses selbst in ihrem historischen Kontext, das heißt unter Vernachlässigung gegenwär-
tiger Investitionsmotive (und -theorien), in dieser kategorischen Form nicht haltbar 
ist. So erklärt die Produktlebenszyklustheorie nur eine temporäre Substitution von 
Exporten durch Direktinvestitionen. Spätere Phasen hingegen zeichnen sich laut 
Vernon lediglich durch eine Verlagerung der Handelsströme aus. Den Exportverlu-
sten des innovativen Landes stehen Exportgewinne anderer Länder gegenüber. Auch 
Protektions-induzierte Direktinvestitionen weisen nicht zwingend einen substitutiven 
Gesamteffekt auf. Zwar ersetzen diese den Außenhandel mit dem betreffenden End-
produkt, induzieren jedoch oft einen simultanen Anstieg des Außenhandels mit ver-
bundenen Vor- und Zwischenprodukten.4 Auch ist es widersinnig, in einem handels-
protektionistischen Umfeld eine Verminderung der Außenhandelsvolumina den Di-
rektinvestitionen anzulasten. Zu Recht vermerkt der World Investment Report 1997: 
“However, the line of causality did not run from higher FDI to lower trade; it ran 
from import restrictions to smaller imports by the host country (or exports from the 
home country), to higher FDI.” 5 
Bestehen also begründete Zweifel, daß Direktinvestitionen und der Außenhandel mit 
Waren in der Vergangenheit generell in einem substitutiven Verhältnis zueinander 
standen, wäre eine derartige Annahme in den gegenwärtigen globalen Wirtschaftsbe-
ziehungen schlicht falsch. Wie nachfolgend belegt, verändern Direktinvestitionen 
zwar die Zusammensetzung der Handelsströme, sind jedoch in Summe positiv mit 
den Warenhandelsvolumina des Gastgeber- und des Ursprungslandes korreliert.  

                                                           
1 Vgl.: Abschnitt 1.3. 
2 Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 98. 
3 So führen laut Mundell (den Faktorpreisausgleich verhindernde) Marktimperfektionen (z.B. in Form von Zöl-
len) zur Substitution von Handelsströmen durch Faktorbewegungen. Vgl.: Mundell (1957). 
4 Die schmerzhaften Erfahrungen, die die Länder Lateinamerikas in den 70er und 80er Jahren mit der aus diesem 
Phänomen resultierenden „Devisenfalle“ sammeln mußten, belegen dies anschaulich. 
5 UNCTAD (1996a), S. 79. 
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Stünden Direktinvestitionen und Außenhandel in einem substitutiven Verhältnis, 
führte eine Erhöhung des globalen Wachstumstrends ausländischer Direktinvestitio-
nen zu einem verringerten Wachstumstrends des globalen Außenhandels. Trotz der 
nachhaltigen Erhöhung des globalen Investitionsvolumens ist der Wachstumstrend 
des globalen Außenhandels aber ungebrochen:  

 
Selected indicators of FDI and international production, 1986-1999 

 
Global Annual Growth Rate (in %): 1986-901 1991-962 1996-992 19952 19962 19983 19993 

FDI Outflows 27,0 11,8 27,0 34,9 2,4 45,6 16,4 

FDI Inflows 24,4 17,1 31,9 32,6 10,3 43,8 27,3 
Export of Goods and Non-Factor Services 14,3 7,4 1,5 16,2 4,5 -1,8 3,0 

 
Auch die Ergebnisse empirischer Studien legen eine Komplementarität nahe.3 So 
vermerkt die UNCTAD zu den Ergebnissen jener Untersuchungen, die die Effekte 
von Direktinvestitionen auf das Außenhandelsvolumen des Ursprungslandes unter-
suchen: “Most systematic evidence relates to developed countries. It suggests that 
the trade-creating effect of FDI in manufacturing for the home country tends to out-
weigh the trade-replacing effect.” 

4 Ähnlich resümiert die UNCTAD die Effekte aus-
ländischer Direktinvestitionen auf das Außenhandelsvolumen des Gastgeberlandes: 
“[T]he balance of evidence suggests that both imports and exports are increased, 
but with some exceptions and qualifications. One of the main reasons is that FDI 
tends to be concentrated in the most trade-intensive industries, and often especially 
in those in which the host country has a comparative advantage [...].” 5 Auch die 
gegenwärtigen globalen Produktions- und Organisationsstrukturen belegen die Kom-
plementarität von Außenhandel und Direktinvestitionen. So wurde in Abschnitt 1.3. 
aufgezeigt, daß sich die frühen Produktions- und Organisationsstrukturen der multi-
nationalen Unternehmen durch lediglich rudimentäre unternehmensinterne Handels-
beziehungen (Intra-Firm Trade) auszeichneten. Direktinvestitionen induzierten zu-
meist lediglich den Transfer von Know-how, Ausrüstungsgütern und Dienstleistun-
gen der Muttergesellschaft an die eigenständigen ausländischen Tochtergesellschaf-
ten. Die globale Integration der Länder beruhte primär auf unternehmensexternen 
Handelsströmen (Markttransaktionen), beschränkte sich also auf die Produktebene. 
Erst der Übergang zu einfachen integrierten Strukturen führte zu einer Vertiefung 
und qualitativen Veränderung der globalen Integration. Wurde dadurch die globale 
Integration auf der Produktebene durch erste Ansätze einer Integration auf der Pro-
duktionsebene ergänzt,6 verblieb deren Bedeutung gegenüber den Integrationswir-
kungen internationaler Markttransaktionen zunächst jedoch gering. Up-Stream-
Tochtergesellschaften generierten primär Importe der Muttergesellschaft, Down-
Stream-Tochtergesellschaften Exporte der Muttergesellschaft.7  

                                                           
1 UNCTAD (1997b), S. 4, Tabelle I.1. 
2 UNCTAD (2000a), S. 4, Tabelle I.1. 
3 Vgl.: Bergsten / Horst / Moran (1978); Lipsey / Weiss (1981; 1984); Pearce (1990). 
4 UNCTAD (1996a), S. 80. 
5 Ebenda, S. 81. 
6 Vgl.: Aranda / Economou / Sauvant (1996), S. 79. 
7 Down-stream (engl.) = nachgelagert; Up-stream (engl.) = vorgelagert. 
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Für die global integrierten Produktions- und Organisationsstrukturen der Gegenwart 
gilt dies nicht. Dominierte in der Vergangenheit eine Integration auf der Produktebe-
ne, haben die Transformationsprozesse der letzten Dekade zu einer Integration auf 
der Produkt- und Produktionsebene geführt. Beschränkte sich zuvor der unterneh-
mensinterne Handel auf ein- oder wechselseitige Austauschbeziehungen zwischen 
Muttergesellschaft und je einer Tochtergesellschaft, basiert er nun auf einem Netz 
komplementärer Handelsbeziehungen der Tochtergesellschaften untereinander, das 
durch die globale Verteilung der unternehmenseigenen Locational und Ownership 
Assets bestimmt wird.1 Jede Veränderung der verfügbaren Assets induziert eine Ver-
änderung der Richtung, der Zusammensetzung und/oder der Höhe der unternehmens-
internen Handelsströme.2 “At one time, firms used to engage in international trans-
actions primarily through arm’s length exporting and importing. Today, the main 
vehicle is FDI and co-operative alliances. Initially, these latter forms of cross-
border commerce were driven by trade; today, they largely determine trade.” 

3  
Die aus der globalen Integration auf der Produkt- und Produktionsebene resultieren-
de Komplementarität von Handel und Investitionen wird auch durch die hohen An-
teile des firmeninternen Handels an den nationalen Außenhandelsvolumina belegt: 
So bewegten sich die Anteile der unternehmensinternen Exporte an den Gesamtex-
porten der Industrieländer 1996 zwischen 24% (Japan) und 38% (Schweden). Ähn-
lich die Anteile an den Gesamtimporten: Diese bewegten sich 1996 zwischen 14% 
(Japan) und 43% (USA).4 Folgerichtig vermerkt die UNCTAD: “Increasingly, TNCs 
organize their international production to combine resources and markets as effec-
tively as possible, locating production activities in different countries, according to 
their overall strategy and integrating them through intra-firm (and/or inter-firm) 
trade in tradable goods and services for serving markets through domestic sales in 
host countries or through trade [...]. The resulting complementarity between FDI 
and trade is indicated by the more rapid growth of sales by foreign affiliates than 
arm´s length world exports, the high share of exports by TNC in total world exports 
and the decreasing share of sales in host countries in total affiliate sales.” 

5
,  

Zumindest für den Teil des globalen Handels, der aus der in- und externen Vorlei-
stungsverflechtung der multinationalen Unternehmen resultiert, ist eine Komplemen-
tarität von Außenhandel und Direktinvestitionen somit unzweifelhaft.6 Festzuhalten 
ist daher: Im verarbeitenden Gewerbe bestimmen Direktinvestitionen den Umfang, 
                                                           
1 “Rather than acting as an owner of a number of fairly autonomous or ‘stand-alone’ foreign affiliates, each of 
which is expected to earn the maximum economic rent on the resources invested in it, the systemic MNE aims to 
manage its portfolio of spatially diffused human and physical assets – including those owned by other firms over 
which it has some property rights – as a holistic production, sourcing, financial and marketing system.” Dunning 
(1997), S. 212 f. 
2 Vgl.: Gray (1998), S. 21 ff. 
3 Dunning (1997), S. 212. 
4 Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 103. 
5 UNCTAD (1997b), S. 164. 
6 In diesem Sinne kommentiert der US-Handelsbeauftragte die geringe japanische Importneigung: „In Japan be-
steht darüber hinaus eine ungewöhnlich niedrige Rezeptivität für ausländische Direktinvestitionen. Zum Beispiel 
entfallen weniger als 0,1% der Bruttoinlandsinvestitionen auf ADI. [...] Die Vergleichssätze für die Vereinigten 
Staaten, Frankreich und das Vereinigte Königreich betragen jeweils 6,7 , 4,0 und 13,1%. Der niedrige Stand der 
ADI in Japan ist eine der unmittelbaren Ursachen des geringen Importanteils auf den japanischen Märkten. Aus-
ländische Tochtergesellschaften tätigen in erheblichem Umfang An- oder Verkaufstransaktionen mit ihren Mut-
tergesellschaften im Herkunftsland, so daß der konzerninterne Handel bei Industriegütern 30-40% des Gesamt-
handels erreicht. Der geringe Zufluß von ADI nach Japan führt zu wesentlichen Einbußen bei den potentiellen 
Exporten ausländischer Firmen an potentielle japanische Tochtergesellschaften.“ United States, International 
Trade Commission (1994), zitiert in: Nezu (1996), S. 103. 
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die Zusammensetzung und die Richtung (zumindest) eines wesentlichen Teils der 
internationalen Warenströme. Jede Beschränkung ausländischer Direktinvestitionen 
hat daher einen handelsbeschränkenden und -verzerrenden Effekt. In den Worten von 
Graham: „Wir kommen immer mehr zu der Ansicht, daß die Grenzen zwischen Di-
rektinvestitionen und Handel im warenproduzierenden Gewerbe nahezu ebenso ver-
wischt sind wie im Dienstleistungssektor. [...] Handel und Investitionen werden im-
mer mehr als zwei Teile ein und derselben Maschine angesehen. Fehlt ein Bestand-
teil, funktioniert die ganze Maschine schlecht (bzw. überhaupt nicht).“ 

1  
 
 
2.1.2. Das Verhältnis von Außenhandel und Direktinvestitionen im Rohstoffsektor 2 
 
Im Rohstoffsektor wird das Verhältnis von Außenhandel und Direktinvestition von 
zwei Tatsachen bestimmt. Erstens sind Erschließung und Ausbeutung der Rohstoffe 
ortsgebunden, der größte Teil der jeweiligen Rohstoffe eines Landes wird jedoch au-
ßerhalb des betreffenden Landes nachgefragt. Zweitens divergieren die Kapital- und 
Technologieintensität der Erschließung und Ausbeutung der erneuerbaren und der 
nicht erneuerbaren Rohstoffe außerordentlich. Auch die Internationalisierungsse-
quenzen dieser beiden Subsektoren sind daher unterschiedlich:  
Im Bereich der nicht-erneuerbaren Rohstoffe ermöglichen in der Regel erst ausländi-
sches Kapital und ausländisches Know-how die kosten- und technologieintensive 
Erschließung und Ausbeutung der lokalen Rohstoffvorkommen. Dem Außenhandel 
mit nicht-erneuerbaren Rohstoffen gehen daher traditionell Direktinvestitionen der 
Nachfragerländer (der Industrienationen) voraus. Im Bereich der erneuerbaren Roh-
stoffe hingegen wird die ausländische Nachfrage in der Regel zunächst durch Expor-
te nationaler Unternehmen befriedigt. Im Zeitablauf führen Direktinvestitionen der 
Importunternehmen der wichtigsten Nachfragerländer jedoch oft zur vertikalen In-
tegration der Lieferanten.3 Im Extremfall wird der Außenhandel vollständig durch 
den Intra-Firm Trade vertikal integrierter transnationaler Unternehmen ersetzt.4  
Trotz divergierender Internationalisierungssequenzen ist die Beziehung von Außen-
handel und Direktinvestitionen in beiden Subsektoren komplementärer Natur: Im 
Bereich der erneuerbaren Rohstoffe unterstützen und erhöhen Direktinvestitionen 
den Außenhandel, im Bereich der nicht-erneuerbaren Rohstoffe setzt der Außenhan-
del i.d.R. vorhergehende Direktinvestitionen voraus. 
 
 
2.1.3. Das Verhältnis von Außenhandel und Direktinvestitionen im Dienstleistungs-

sektor5 
 
Im Dienstleistungssektor ist grenzüberschreitender Handel nur in geringem Umfang 
möglich ist, da viele Dienstleistungen nicht auf Vorrat produziert werden können, 
sondern im Moment der Bereitstellung konsumiert werden. Da zudem oftmals die 
                                                           
1 Graham (1996b), S. 140. 
2 Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 82 ff. 
3 Ziel der Integration ist die Minimierung der Transaktionskosten, eine verbesserte Kontrolle von Qualitätsstan-
dards und die Überwindung asymmetrischer Informationen von Produzent und Abnehmer. 
4 So die Unternehmen United Fruit Company und Standard Fruit Company, die in den 60er Jahren infolge ihrer 
horizontalen und vertikalen Integration den Anbau und Handel von Bananen global beherrschten. 
5 Vgl.: Fetzer (1992); UNCTAD (1996a), S. 86 ff.  

 31



Natur der Dienstleistung und/oder der Stand der Technologie eine grenzüberschrei-
tende Bereitstellung im Moment des Bedarfs verhindern, verlangen zahlreiche 
Dienstleistungen notwendigerweise eine grenzüberschreitende Bewegung des Produ-
zenten oder des Konsumenten zum Ort der Bereitstellung bzw. des Konsums oder 
eine dauerhafte physische Präsenz des Anbieters. Auch die technologischen Fort-
schritte der letzten Dekade haben die eingeschränkte Handelbarkeit von Dienstlei-
stungen nicht grundsätzlich revidiert: Obwohl die technologischen Fortschritte einen 
deutlichen Anstieg der grenzüberschreitend handelbaren Dienstleistungen (Tra-
dables) herbeigeführt haben, bleibt deren Anteil am Gesamtspektrum der Dienstlei-
stungen weiterhin relativ gering. Auch besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen 
den prinzipiell handelbaren und den tatsächlich gehandelten Dienstleistungen. Diese 
Diskrepanz ist darin begründet, daß viele Dienstleistungen in so hohem Maße des 
unmittelbaren Kontaktes zu dem jeweiligen Markt (bzw. den Nachfragern) bedürfen, 
daß sie, trotz theoretischer Handelbarkeit, vor Ort erbracht werden müssen.1  
Die Summe der genannten Eigenschaften schließt für zahlreiche Dienstleistungen 
(für die grundsätzlich und die de facto nicht handelbaren) die Möglichkeit des Au-
ßenhandels aus. Eine Sequenz der Internationalisierung besteht in diesen Fällen 
nicht. Wird ein internationales Engagement angestrebt, bedarf es zwingend einer 
Auslandsinvestition.2 Per definitionem sind damit die Effekte einer 
dienstleistungsbezogenen Direktinvestition auf den Außenhandel mit dieser 
Dienstleistung in den meisten Fällen gleich Null. Auch die Effekte einer 
Direktinvestition (in Tradables oder Non-Tradables) auf den Handel mit anderen 
(handelbaren) Dienstleistungen können aufgrund ihres geringen Anteils am 
Gesamtspektrum der Dienstleistungen vernachlässigt werden. Zu berücksichtigen 
sind jedoch die Effekte einer Direktinvestition in Tradables oder Non-Tradables 
(Services) auf den globalen Handel mit Waren: 
Das Verhältnis von globalem Warenhandel und dienstleistungsbezogenen Direktin-
vestitionen ist in der Regel komplementärer Natur. Dies gilt sowohl für die Waren-
handelsvolumina des Ursprungs- wie auch des Ziellandes der Direktinvestition. Im 
Falle des Ursprungslandes ist die Komplementarität z.B. darin begründet, daß Di-
rektinvestitionen von Dienstleistungsunternehmen oft der Unterstützung der Aus-
landsaktivitäten ihrer nationalen Kunden des produzierenden Sektors dienen.3 Zudem 
setzen Warenexporte i.d.R. lokale Dienstleistungskapazitäten (z.B. für Wartung und 

                                                           
1 Beispielsweise sind Vorratsproduktion und grenzüberschreitender Handel im Bereich der Werbung theoretisch 
möglich. Trotzdem werden derartige Dienstleistungen in den seltensten Fällen grenzüberschreitend gehandelt, 
sondern vor Ort erbracht. Gründe hierfür sind: a) Es bedarf genauer Kenntnisse der kulturellen Eigenschaften und 
Eigenarten der Zielgruppe, welche länderspezifisch erheblich differieren können und eine Marktnähe verlangen. 
b) Die Kernanforderung der dauerhaften (und persönlichen) Abstimmung mit dem Kunden wird erleichtert. c) 
Die Kosten einer Verlagerung der Produktion in das Ausland sind (z.B. in Relation zum verarbeitenden Gewer-
be) relativ gering. d) Ordnungspolitische Faktoren können zu einer Verhinderung oder einer erheblichen Verteue-
rung einer grenzüberschreitenden Dienstleistung führen (Verbot von Werbung in ausländischer Sprache, Besteue-
rung ausländischer Dienstleistungen etc.). 
2 Diese Tatsache spiegelt sich auch in der veränderten Zusammensetzung der globalen Investitionsströme der 
letzten zwei Dekaden wider: Mit der Entwicklung des Dienstleistungssektors zum zumindest in den Industrielän-
dern (d.h. den maßgeblichen Ursprungs- und Gastgeberländern ausländischer Direktinvestitionen) bedeutendsten 
volkswirtschaftlichen Sektor ist der gegenwärtige Dienstleistungsanteil an den globalen Investitionsströmen auf 
60-65% angewachsen. Der Anteil dienstleistungsbezogener Direktinvestitionen am globalen Investitionsbestand 
beträgt derzeit etwa 50%. Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 87. 
3 So sind zahlreiche Banken mit zunehmendem Volumen der Auslandsaktivitäten ihrer produzierenden Kunden 
von einer Kooperation mit ausländischen Korrespondenzbanken zu einem Netz eigener Filialen übergegangen. 
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Reparatur) voraussetzen. Niederlassungsverbote oder eine Beschränkung der Kapazi-
täten oder des Dienstleistungsspektrums eines Warenexporteurs können daher selbst 
unter Freihandelsbedingungen für den Warenaustausch zu einem erheblichen Wett-
bewerbsnachteil oder gar zum effektiven Marktausschluß des ausländischen 
Warenanbieters führen. Dienstleistungsbezogene Investitionen erhöhen somit i.d.R. 
sowohl die Exporte des Ursprungslandes wie auch die Importe des Gastgeberlandes. 
Dienstleistungsbezogene Inward-Investitionen können aber auch die Warenexporte 
des Gastgeberlandes unterstützen. So beschränken sich in Entwicklungsländern die 
komparativen Vorteile häufig auf die Produktion. Handelsgesellschaften mit spezifi-
schem Know-how (z.B. im Marketing), internationale Logistikunternehmen oder Fi-
nanzdienstleister tragen daher u.U. wesentlich zum Exporterfolg dieser Länder bei.  
 
 
2.1.4. Zusammenfassung: das Verhältnis von Direktinvestitionen und Außenhandel  
 
Trotz der zahlreichen Fallunterscheidungen und divergierenden Einzeleffekte läßt 
sich das Verhältnis von Außenhandel und Direktinvestitionen in einer abschließen-
den Gesamtbetrachtung auf einige zentrale Aussagen reduzieren:  
 
1. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe und im Rohstoffsektor induzieren Au-

ßenhandelstransaktionen oftmals Direktinvestitionen. Die Motive reichen von 
einer Reduktion der Transaktionskosten über eine Sicherung von Qualitätsstan-
dards bis zur Notwendigkeit einer physischen Marktpräsenz.  

2. Direktinvestitionen führen weder im Dienstleistungs- oder im Rohstoffsektor 
noch im verarbeitenden Gewerbe generell zu einer Verringerung des Außenhan-
delsvolumens der Gastgeber- oder Ursprungsländer. Direktinvestitionen bilden 
vielmehr die Grundlage von Außenhandelsbeziehungen (Rohstoffsektor) oder 
stützen und fördern diese (verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor). 
Können auch substitutive Effekte für einzelne Güter oder Dienstleistungen nicht 
ausgeschlossen werden, weisen Direktinvestitionen und Außenhandel insgesamt 
doch ein komplementäres Verhältnis auf.  

 
Zusammenfassend ist daher festzuhalten: 
 
1. Das Verhältnis von Außenhandel und Direktinvestitionen ist in der Regel kom-

plementärer Natur, eine Beschränkung der globalen Investitionstätigkeit tenden-
ziell mit einem verminderten globalen Außenhandelsvolumen korreliert. 

2. Eine Beschränkung der globalen Investitionstätigkeit übt verzerrende Effekte auf 
den globalen Außenhandel aus. 

3. Eine Beschränkung oder ein Verbot ausländischer Direktinvestitionen kann aus-
ländische Warenimporte effektiv von einem gegebenen Markt ausschließen.1  

 
 
2.2. Ausländische Direktinvestitionen und Wettbewerb 
 
Im Mittelpunkt der folgenden Abschnitte steht die Frage, in welcher Form sich aus-
ländische Direktinvestitionen auf die Funktionsfähigkeit bzw. Intensität des Wettbe-
werbs in einem gegebenen Markt auswirken. Diese Frage führt unmittelbar zu weite-
                                                           
1 Vgl.: Maskus / Eby (1990), S. 527; Nicolaides (1991), S. 127; Sauvé / Zampetti (1996c), S. 309. 
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ren Fragen: Welche Faktoren beeinflussen in welcher Form (mittelbar oder unmittel-
bar) den Wettbewerb? Wie manifestiert sich ein funktionierender Wettbewerb?  
 
Hinsichtlich dieser Fragen existiert ein breites Spektrum von Analyseansätzen,1 die 
nicht nur den drei zentralen Variablen Marktstruktur, Marktverhalten und Markter-
gebnis einen unterschiedlichen Wirkungszusammenhang zuordnen, sondern auch zu 
unterschiedlichen wettbewerbspolitischen Konzepten führen. So beruht der Test des 
Marktergebnisses auf der Definition erwünschter Ergebnisse, die mit den tatsächli-
chen Marktergebnissen verglichen werden. Anwendung finden hierbei sowohl öko-
nomische (Marktpreise, Rate des technischen Fortschritts etc.) als auch nicht-öko-
nomische Zielkriterien (Grad der Handlungs- und Wahlfreiheit). Der Test der Markt-
prozesse bzw. des Marktverhaltens hingegen beruht a) auf der Definition erwünsch-
ter Marktprozesse (erwünscht sind i.d.R. zyklische Schwankungen zwischen prozes-
sualem Monopol und prozessualem Isopol) oder b) auf der negativen Definition un-
erwünschter (als schädlich erachteter) Verhaltensweisen. Der Test der Wettbewerbs-
voraussetzungen wiederum analysiert die Marktstruktur oder die Wettbewerbsfrei-
heit. Indikatoren der Strukturanalyse sind z.B. die horizontale, vertikale oder kon-
glomerate Konzentration, während der Test der Wettbewerbsfreiheit den Handlungs-
spielraum bzw. die Wahlmöglichkeiten der Marktteilnehmer untersucht.  
In den nachfolgenden Abschnitten wird zunächst die Beziehung der ausländischen 
Direktinvestition zu jeweils einer dieser Variablen analysiert. Die sich anschließende 
Zusammenfassung der Einzelergebnisse führt zu dem wettbewerbspolitischen Kon-
zept, das den weiteren Ausführungen zugrunde liegt.  
 
 
2.2.1. Der Zusammenhang von Direktinvestitionen und Marktstruktur 
 
Hinsichtlich des Einflusses der Marktstruktur2 auf Inward bzw. Outward-Investitio-
nen kommt eine Reihe von empirischen Studien zu folgenden Ergebnissen:3  
 
1. Der Konzentrationsgrad eines Sektors des Ursprungslandes ist positiv mit den 

Auslandsinvestitionsvolumen der in diesem Sektor tätigen Unternehmen (Out-
ward-Investitionen) korreliert.  

2. Der Konzentrationsgrad eines Sektors des Gastgeberlandes ist positiv mit dem 
Volumen ausländischer Direktinvestitionen in diesem Sektor (Inward-Investitio-
nen) korreliert.4 

 
Die Erklärungsansätze der ersten Korrelationen sind zahlreich. So argumentiert die 
UNCTAD, daß spezifische Vorteile insbesondere in Märkten generiert werden, die 
sich durch hohe Marktzutrittskosten, hohe Technologieintensität und ausgeprägte 
Produktdifferenzierung auszeichnen.5 Insbesondere oligopolistischen Marktstruktu-
ren, das heißt Märkten mit hohem Konzentrationsgrad, sind diese Merkmale eigen. 
Wenn jedoch (gemäß Hymer) spezifische Vorteile notwendige Bedingung ausländi-
                                                           
1 Vgl.: Berg (1995), S. 241 ff.; Herdzina (1999), S. 52 ff. 
2 In den nachfolgenden Ausführungen wird die Marktstruktur zunächst mit der Marktkonzentration gleichgesetzt. 
3 Vgl. beispielsweise: Davies / Lyons (1996); UNCTAD (1997b), S. 136. 
4 Jedoch nicht alle Sektoren, die einen hohen Konzentrationsgrad aufweisen, verzeichnen hohe Inward-Investitio-
nen. Ebenso gibt es Sektoren, deren Unternehmen trotz eines geringen Konzentrationsgrades umfangreiche Aus-
landsinvestitionen tätigen. Vgl.: UNCTAD (1997b), Tabelle IV.1 und IV.2. 
5 Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 137. 
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scher Direktinvestitionen sind und diese primär auf oligopolistischen Märkten gene-
riert werden, ist die Korrelation von Marktkonzentration und Investitionsneigung 
offensichtlich. Knickerbocker hingegen begründet die Korrelation mit dem Grad der 
Reaktionsverbundenheit, welcher mit dem Konzentrationsgrad eines Sektors steigt.1 
Seine Argumentation lautet, daß mit der Reaktionsverbundenheit der Anreiz eines 
Unternehmens steigt, eventuelle Vorteile des unmittelbaren Konkurrenten durch ei-
gene Investitionen zu neutralisieren. Andere Autoren wiederum betonen den Einfluß 
der (mit der Marktkonzentration korrelierten) Unternehmensgröße. So kommt Horst 
zu dem Ergebnis: “Once interindustry differences are washed out, the only influence 
of significance is firm size.” 

2 Ähnlich argumentieren Bergsten et al.3 Sie sehen die 
positive Korrelation von Auslandsinvestitionsvolumen und Konzentrationsgrad des 
Heimatmarktes darin begründet, daß mit einer bestimmten Marktkonzentration die 
nationale Gesetzgebung das Wachstum auf nationaler Ebene so stark einschränkt, 
daß den Unternehmen lediglich die Möglichkeit der internationalen Expansion 
bleibt.  
Weitgehende Übereinstimmung herrscht hingegen hinsichtlich der zweiten Korrela-
tion. Allgemein wird in der Literatur darauf verwiesen, daß es insbesondere die aus 
Technologieintensität, hohem Kapitalbedarf und/oder ausgeprägter Produktdifferen-
zierung resultierenden Marktunvollkommenheiten sind, die einerseits eine Markter-
schließung durch Exporte verhindern (und daher Direktinvestitionen verlangen), es 
andererseits aber auch ermöglichen, spezifische Vorteile (die MNU laut Hymer bzw. 
Kindleberger notwendigerweise besitzen) optimal zu verwerten.  
Während der Einfluß der Marktstruktur auf Inward- und Outward-Investitionen ein-
deutig ist, variiert der gegenläufige Effekt, d.h. der Effekt ausländischer Direktinve-
stitionen auf die Marktstruktur, mit zahlreichen Faktoren. Die Vielzahl der Ein-
flußfaktoren verhindert eine Berücksichtigung aller möglichen Fälle und Marktsitua-
tionen. Die nachfolgende Analyse der Struktureffekte von Inward-Investitionen be-
schränkt sich daher auf jenen Referenzfall, der den veränderten Bedingungen der 
globalen Investitionstätigkeit am nächsten kommt: auf den Übergang von einem pro-
tektionistischen zu einem – simultan die Außenhandels- und Investitionsbedingun-
gen deregulierenden – liberalen Wirtschaftsregime. Zu beachten ist dabei, daß im 
Zuge der Liberalisierungsprozesse einige vormals nationale Märkte Teil regionaler 
oder globaler Märkte werden, andere hingegen ihren nationalen Charakter beibehal-
ten:4 “The relevant markets for many products remain national in scope.”5 Analy-
siert werden daher sowohl die Effekte ausländischer Direktinvestitionen auf die Kon-
zentration nationaler Märkte wie auch deren Effekte auf die Struktur globaler 
Märkte. 
 
Auf nationalen Märkten wird der kurzfristige (At-Entry) Struktureffekt ausländischer 
Inward-Investitionen primär von deren Eintrittsform bestimmt. So beeinflussen die 
in Industrieländern vorherrschenden M&A Anbieterzahl und Marktanteile zunächst 
                                                           
1 Vgl.: Knickerbocker (1973). 
2 Horst (1972), S. 261. 
3 Vgl.: Bergsten / Horst / Moran (1978). Dem widerspricht Franko (1976), der am Beispiel europäischer MNU 
aufzeigt, daß gerade kleine und mittlere Unternehmen einen oftmals hohen Internationalisierungsgrad aufweisen.  
4 Behalten Märkte in liberalisierten Wirtschaftsregimen ihren nationalen Charakter, ist dies auf Faktoren wie die 
eingeschränkte Handelbarkeit von Dienstleistungen, eine geringe nationale Weltmarktanbindung, nationale oder 
regionale Produktdifferenzierung oder wirtschaftspolitische Einflüsse zurückzuführen. 
5 UNCTAD (1997b), S. 134. 
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nicht, während die in Entwicklungsländern dominierenden Neugründungen die 
Marktkonzentration und die jeweiligen Marktanteile zunächst verringern.1  
 
Die mittelfristigen (Post-Entry) Effekte unterliegen dem Einfluß anderer Faktoren. 
Zu diesen zählen u.a. die Anzahl und Größe der eintretenden Unternehmen in Relati-
on zu der Anzahl und Größe der etablierten Unternehmen. Empirische Untersuchun-
gen zeigen, daß ausländische Tochtergesellschaften in der Regel bereits zum Zeit-
punkt des Markteintritts größer sind als ihre etablierten lokalen Konkurrenten. Impli-
ziert dies bereits die Gefahr dominanter Positionen des ausländischen Investors, wird 
diese Gefahr durch die Neigung multinationaler Unternehmen zu sequentiellen Fol-
geinvestitionen nochmals verstärkt. Da ausländische Tochtergesellschaften zudem 
dazu tendieren, lokale Konkurrenten zu übernehmen, und aufgrund höherer Ressour-
cen die M&A im Gastgeberland oft dominieren, besteht mittelfristig die Gefahr einer 
höheren Marktkonzentration. Diese Gefahr tritt indes nicht zwingend ein. Wird der 
Marktzutritt des ausländischen Investors vom Zutritt anderer transnationaler Unter-
nehmen begleitet oder trifft der ausländische Investor auf große inländische Unter-
nehmen, kann dies den Konzentrationsprozeß abschwächen oder neutralisieren. We-
sentlich sind auch die Reaktionen der etablierten Unternehmen sowie deren Adapti-
ons- und Lernfähigkeit. Diese Faktoren wiederum werden maßgeblich von der Un-
ternehmenskultur der etablierten Unternehmen, der Marktgröße, der Marktsegmen-
tierung oder vom technologischen Gefälle zwischen eintretendem und etablierten 
Unternehmen bestimmt. So tendieren etablierte Unternehmen insbesondere auf vor-
mals geschützten (kleinen) Märkten zu defensiven Strategien (wie Joint-Ventures 
und anderen Kooperationsformen) oder treten aus dem Markt aus. Die Marktkon-
zentration nimmt zu. Hingegen wirken eine ausgeprägte Wettbewerbskultur, Imitati-
ons- und Reaktionsfähigkeit der etablierten Unternehmen, große Märkte oder ein ge-
ringes technologisches Gefälle einer höheren Marktkonzentration entgegen. A priori 
läßt sich also eine Erhöhung der Marktkonzentration mittelfristig weder zwingend 
annehmen noch ausschließen. Empirische Studien zeigen jedoch zwei Tendenzen 
auf:  
 
1. In Industrieländern folgt einer Liberalisierung der Investitionsregime zumeist 

eine mittelfristige Konstanz oder eine Abnahme des Konzentrationsgrades.2 Von 
dieser Regel weichen zumeist jene Märkte ab, welche aufgrund ausgeprägter 
Produktdifferenzierung und hoher Technologieintensität bereits vor der Liberali-
sierung hohe Konzentrationsgrade aufweisen.  

2. In Entwicklungsländern nimmt die mittelfristige Marktkonzentration in der Regel 
zu („Verdrängungswettbewerb“).3 Eine geringere Marktkonzentration folgt der 
Liberalisierung zumeist lediglich dann, wenn die multinationalen Unternehmen 
in anderen Marktsegmenten agieren als ihre nationalen Konkurrenten.  

 
In (vormals nationalen) Märkten, die im Zuge der Liberalisierungsprozesse Teil re-
gionaler oder globaler Märkte werden, sind es insbesondere sektorspezifische Fakto-
ren wie die Kostenstruktur, die Produktionscharakteristika, das Technologieniveau 

                                                           
1 Dient die Direktinvestition allein der Substitution von Importen, bleibt – bei einer Verminderung der nationalen 
Herstellerkonzentration – die Anbieterzahl konstant.  
2 Vgl. für die USA: Knickerbocker, (1976), für Frankreich: Fishwick (1982), für Kanada: Safarian (1969).  
3 Vgl. für Brasilien: Willmore (1976), für Mexiko: Connor (1977), für Malaysia: Lall (1979). 
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etc., die die Struktureffekte ausländischer Direktinvestitionen bestimmen.1 So indu-
ziert eine Marktöffnung in den Sektoren, die sich durch geringe Kosten des Marktzu-
tritts, standardisierte Produkte, niedrige Technologieintensität und eine mindere Be-
deutung von spezifischen Vorteilen und Skaleneffekten auf Unternehmens- und/oder 
Werksebene auszeichnen, zumeist eine Verringerung der nationalen Anbieterkon-
zentration, nicht jedoch der regionalen oder globalen Herstellerkonzentration. Der 
Liberalisierungseffekt beschränkt sich weitgehend auf eine Intensivierung des Au-
ßenhandels, die Auswirkungen auf die grenzüberschreitende Investitionstätigkeit 
sind gering.  
Eine abweichende Entwicklung ist in Sektoren zu beobachten, die sich durch hohe 
Etablierungskosten (Set-up Costs), ausgeprägte Skaleneffekte auf Werksebene und 
eine hohe organisatorische Komplexität auszeichnen (z.B. Pharmazeutische, Luft-
fahrt- oder Halbleiterindustrie). In diesen konzentriert sich die Produktion traditio-
nell auf wenige Standorte, regionale oder globale Nachfrage wird durch Exporte be-
friedigt. Liberalisierungsprozesse induzieren zumeist M&A-Aktivitäten, die zu einer 
höheren Marktkonzentration und der Herausbildung weniger Global Players führen.2 
In Sektoren, die sich durch hohe Skaleneffekte auf Unternehmensebene,3 Diversifi-
kationsvorteile (Economies of Scope) und/oder Skaleneffekte der Produktion von 
Vor- und Zwischenprodukten auf Werksebene sowie eine segmentierungsfähige 
Wertschöpfungskette auszeichnen, reagieren die Unternehmen auf die Globalisierung 
ihrer Märkte mit einer Kombination von internationaler Produktion und grenzüber-
schreitendem Handel. Die zentrale Bestimmungsvariable der mittelfristigen Markt-
konzentration definiert der World Investment Report 1997 wie folgt: “In such indus-
tries, the number of firms operating in markets that are regional or global could ei-
ther decrease or increase (in comparison with those prevailing before globalization), 
depending upon how many firms are able to build up and manage effectively the in-
tra-firm or inter-firm networks necessary to compete successfully.” 

4 Mittelfristig 
tendieren jedoch auch diese Sektoren zu höheren Konzentrationsgraden und oligopo-
listischen Strukturen.  
 
Eine mittelfristige Zunahme der Marktkonzentration5 kann also weder im Falle nati-
onaler noch im Falle regionaler oder globaler Märkte ausgeschlossen werden. Es 
stellt sich somit die Frage, wie diese Tendenz im Hinblick auf das Marktverhalten 
und das Marktergebnis zu bewerten ist. Auf diese Frage gibt es keine eindeutigen 
bzw. unstrittigen Antworten. Sie markiert vielmehr die Bruchstelle zwischen den 
traditionellen industrieökonomischen Ansätzen und der „Neuen Industrieökonomik“.  
Wichtigstes Instrument des traditionellen industrieökonomischen Ansatzes sind em-
pirische Studien (Markttests), anhand derer die Vertreter dieses Ansatzes markt- und 
branchenspezifische Eigenschaften zu identifizieren suchen. Neben Charakteristika 
wie dem Organisationsgrad der Anbieter oder der sektoralen Konjunkturanfälligkeit 
stehen dabei insbesondere die verschiedenen Konzentrationsmaße6 im Mittelpunkt 

                                                           
1 Vgl.: Porter (1997), S. 345 ff.; UNCTAD (1993a; 1993b); UNCTAD (1997b), S. 165 ff. 
2 So sank die Zahl der Festplattenhersteller (Hard Disk-Drives) von 59 im Jahre 1990 auf 24 im Jahre 1995. Vgl.: 
Disk/Trend, Inc. (1995), S. 4. 
3 So beispielsweise in den Bereichen F&E oder Marketing. 
4 UNCTAD (1997b), S. 166. 
5 Im Sinne einer geringeren Hersteller- und/oder Anbieterzahl. 
6 Concentration Ratio (CRm), Entropie-Maß, Hirschman-Herfindahl-Index, Variationskoeffizient etc.  
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des Interesses.1 Drei Annahmen liegen diesem Analyseschwerpunkt zugrunde: Die 
erste lautet, daß die Marktstruktur eine exogene Variable ist.2 Die zweite lautet, daß 
zwischen den Variablen Struktur (Structure), Verhalten (Conduct) und Ergebnis 
(Performance) ein monokausaler Zusammenhang der Form besteht, daß die Struktur 
das Verhalten und dieses wiederum das Ergebnis bestimmt (SCP-Paradigma). Die 
letzte Annahme lautet, daß mit der Marktkonzentration die Gefahr der Kartellbildung 
steigt, die Wettbewerbsintensität sinkt und daher zwangsläufig die Abweichung des 
Marktergebnisses von der effizientesten Lösung zunimmt.3 Folgt man diesen Annah-
men, führten die beschriebenen Struktureffekte ausländischer Direktinvestitionen 
zwangsläufig zu einer geringeren Wettbewerbsintensität und ebenso zwangsläufig zu 
einem schlechteren Marktergebnis. 
Widersprechende empirische Erkenntnisse und die spieltheoretisch fundierten Ansät-
ze der „Neuen Industrieökonomik“ stellen das SCP-Paradigma jedoch in Frage. So 
zeigt Sutton, daß mit der Wettbewerbsintensität nicht nur der Preis sinkt, sondern 
auch die Marktkonzentration steigt, da ineffiziente Wettbewerber ausscheiden.4 Die 
Struktur eines Marktes wäre demnach nicht exogener Natur, sondern würde vom 
Verhalten der Marktteilnehmer (mit)bestimmt. Mit der monokausalen Argumentation 
des SCP-Paradigmas ist ein derartiger Wirkungszusammenhang nicht in Überein-
stimmung zu bringen. Zweifelhaft erscheint auch die Zwangsläufigkeit der Wir-
kungszusammenhänge. So existieren umfassende empirische Belege, daß selbst hohe 
Sunk Costs eine stabile oligopolistische Marktsituation mit hoher Wettbewerbsinten-
sität herbeiführen können, hohe Konzentrationsgrade also nicht zwingend die Wett-
bewerbsintensität verringern.5 In diesem Sinne verweist auch Demsetz darauf, daß 
Unternehmen auf oligopolistischen Märkten zwar oftmals höhere Profite realisierten, 
betont jedoch, daß diese in der Regel nicht das Resultat einer geringen Wettbewerbs-
intensität seien. Die höheren Profite seien vielmehr darauf zurückzuführen, daß in 
derartigen Märkten eine im Vergleich zu vollkommeneren Märkten höhere Wettbe-
werbsintensität herrsche und daher das Effizienzniveau höher sei.6 
 
Den potentiellen Konzentrationswirkungen ausländischer Direktinvestitionen einen 
eindeutigen oder gar zwangsläufigen Effekt auf Wettbewerbsintensität oder Markter-
gebnis zuzuordnen, erscheint daher nicht möglich. Es liegt vielmehr die Vermutung 
nahe, daß eine Analyse der Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen auf das 
Marktergebnis auch einer Berücksichtigung der wechselseitigen Einflüsse von aus-
ländischen Direktinvestitionen und Marktverhalten bedarf. 
 
 
2.2.2. Der Zusammenhang von ausländischen Direktinvestitionen und dem Verhal-

ten der Marktteilnehmer 
 
Eine Analyse des Verhältnisses von ausländischen Direktinvestitionen und Markt-
verhalten ist in zwei Teilfragen zu zerlegen:  
 

                                                           
1 Vgl.: Gahlen / Buck / Arz (1985). 
2 Eine Marktstruktur ist „exogen“, wird sie von Faktoren (z.B. Kapital- und Technologieintensität, Skalen- und 
Verbundeffekte etc.) bestimmt, die nicht dem Einfluß der Wirtschaftssubjekte unterliegen. 
3 Vgl.: Cowling / Waterson (1976); Neumann / Böbel / Haid (1985). 
4 Vgl.: Sutton (1991). 
5 Vgl.: ebenda. 
6 Vgl.: Demsetz (1973). 
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1. Wie beeinflussen Direktinvestitionen das Verhalten der Marktteilnehmer?  
2. Wie beeinflußt das Marktverhalten ausländische Direktinvestitionen?  
 
Die Beantwortung der ersten Frage bedarf einer Unterscheidung der Situation vor 
(Pre-Entry) bzw. nach Marktzutritt (Post-Entry): Vor dem Marktzutritt ausländischer 
Investoren wird das Verhalten der etablierten Marktteilnehmer in erster Linie von 
dem Drohpotential des virtuellen Konkurrenten (d.h. von der Zutrittsdrohung) be-
einflußt.1 Die Zutrittsdrohung ausländischer Investoren kann zwei Verhaltensweisen 
der etablierten Marktteilnehmer induzieren: Sie kann die etablierten Unternehmen 
disziplinieren und selbst in engen Oligopolen zu einer Optimierung des Marktergeb-
nisses beitragen, oder sie kann ein strategisches Verhalten der etablierten Unterneh-
men induzieren, das darauf abzielt, mittels endogener Marktzutrittsbarrieren die Be-
drohung des potentiellen Marktzutritts zu vermindern.2  
 
Eine erste Frage, nämlich die, wie das Verhalten der etablierten Unternehmen die 
Zutrittsabsichten eines multinationalen Unternehmens beeinflußt, kann damit beant-
wortet werden: Wählen die Unternehmen die Strategie der „Anpassung“, sinken die 
Produzentenrenten, das Marktergebnis verbessert sich und der Anreiz des ausländi-
schen Investors, in den Markt einzutreten, schwindet. Wählen die Unternehmen hin-
gegen die Strategie der „Abschreckung“, entscheiden sich also, strategische Zutritts-
barrieren zu errichten, drohen potentielle Investoren zumindest kurzfristig von dem 
betreffenden Markt ausgeschlossen zu werden. Die Gefahr einer Verschlechterung 
des Marktergebnisses steigt. Da mit der Abweichung von dem effizientesten Markt-
ergebnis auch der Anreiz ausländischer Investoren steigt, in den Markt einzutreten 
und einen Teil der nochmals höheren Produzentenrenten abzuschöpfen, können der-
artige Strategien mittelfristig die Wahrscheinlichkeit weiterer Marktzutritte u.U. so-
gar erhöhen.3  
In welchen Fällen werden die etablierten Unternehmen auf welche Option zurück-
greifen? Die Antwort ist – berücksichtigt man das ureigenste Motiv jedweden wirt-
schaftlichen Handelns, die Gewinnmaximierung – offensichtlich. Ist es den etablier-
ten Unternehmen möglich, potentielle Konkurrenten von dem betreffenden Markt 
auszuschließen, werden sie diese Option wahrnehmen. Das Verhalten der etablierten 
Unternehmen wird somit von ihren Fähigkeit bestimmt, Zutrittsbarrieren zu errichten 
und die „Angreifbarkeit des Marktes“ (Contestability of the Market) zu verringern.  

                                                           
1 Zwar weisen auch inländische Unternehmen dieses Drohpotential auf. Das Drohpotential multinationaler Unter-
nehmen ist jedoch insofern größer, als sie i.d.R. über höhere Ressourcen verfügen und somit auch Zutrittsbarrie-
ren überwinden könn(t)en, die potentiellen inländischen Wettbewerbern den Markt effektiv verschließen. 
2 Bain (1956) benennt neben diesen Strategien „Abschreckung“ und „Anpassung“ noch eine dritte, die „Blocka-
de“. Diese Strategie wählen die etablierten Unternehmen dann, wenn sie wissen, daß der bedrohte Markt nicht 
ausreichend attraktiv ist, der potentielle Konkurrent seine Zutrittsdrohung also vermutlich nicht umsetzt. In die-
sem Fall reagieren sie nicht. Vgl. auch: Tirole (1995), S. 671 ff. 
3 In beiden Fällen werden also sowohl die zukünftige Marktstruktur als auch das zukünftige Marktergebnis maß-
geblich von den Reaktionen der etablierten Marktteilnehmer bestimmt. So könnte daher das SCP-Paradigma in 
ein CSP-Paradigma transformiert werden. Dagegen sprechen jedoch zwei Argumente: Erstens würde wieder ein 
monokausaler Zusammenhang hergestellt. Dies wäre insofern wenig hilfreich, als die obige Fallunterscheidung 
zwar aufzeigt, daß das Marktverhalten die Marktstruktur beeinflußt, jedoch keinesfalls ausschließt (vielmehr so-
gar nahe legt), daß simultan auch die Marktstruktur auf das Marktverhalten einwirkt. Implizit ist auch das zweite 
Gegenargument damit bereits angeführt: Analog zu dem SCP-Paradigma beruhte auch ein CSP-Paradigma auf 
einer exogenen Variablen – nunmehr dem Verhalten der Marktteilnehmer. Gerade dessen Bestimmungsfaktoren 
gilt es jedoch zu erklären. 
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Worin manifestiert sich die Angreifbarkeit eines Marktes? Gemäß Baumol ist ein 
Markt angreifbar, wenn Marktzutritt und -austritt mit keinerlei Kosten verbunden 
sind: “A contestable market is one into which entry is absolutely free and exit is ab-
solutely costless.”1 Stigler hingegen ist der Meinung, daß Faktoren, die den Markt-
eintritt mit Kosten oder andersgearteten Schwierigkeiten verbinden, nicht notwendi-
gerweise die Angreifbarkeit eines Marktes vermindern. Eine im Sinne der Angreif-
barkeit relevante Marktzutrittsbarriere definiert er daher wie folgt: “A barrier to en-
try may be defined as a cost [...] which must be borne by a firm which seeks to enter 
an industry but is not borne by firms already in the industry.” 

2,3  
 
Trotz potentieller Einwände4 ist das Konzept von Stigler dem von Baumol überlegen. 
So spricht Baumol jeder Marktbarriere, sei sie natürlicher (exogener) oder strategi-
scher (endogener) Natur, eine wettbewerbsbeschränkende Funktion zu. Dies ist im 
Falle der endogenen Barrieren nicht nachvollziehbar. Da sich jedes Unternehmen mit 
diesen konfrontiert sieht, sind sie frei von Diskriminierung und induzieren keine 
Verzerrung des Wettbewerbs. Gleiches kann für strategische Zutrittsbarrieren gelten. 
In der Berücksichtigung dieser Tatsache – d.h. in der Differenzierung wettbewerbs-
konformer und wettbewerbsschädigender strategischer Zutrittsbarrieren – liegt der 
wesentliche Vorteil des Stiglerschen Konzepts begründet. Dies sei anhand zweier 
Beispiele erläutert.  
 
1. Ein Unternehmen kann Marktzutrittsbarrieren errichten, indem (es z.B. durch 

Ausschlußklauseln) Lieferanten und Abnehmer daran hindert, eine Geschäftsbe-
ziehung mit eintretenden Konkurrenten einzugehen. Eintretende Unternehmen 
sind in diesem Falle gezwungen, ein eigenes Vertriebsnetz aufzubauen. Es ent-
stehen ihnen Kosten, die dem etablierten Unternehmen nicht entstanden sind. 
Gemäß beiden Konzepten wäre der betreffende Markt nicht bzw. eingeschränkt 
angreifbar. Während jedoch das Stiglersche Konzept die geringere Angreifbar-
keit mit den asymmetrischen Kosten der Marktteilnehmer begründet, begründet 
Baumol diese lediglich damit, daß der Marktzutritt per se mit Kosten verbunden 
ist. 

2. Ein Unternehmen kann Marktzutrittsbarrieren errichten, indem es dem potentiel-
len Konkurrenten durch den Aufbau signifikanter Überkapazitäten glaubwürdig 
seine Bereitschaft zu einem ruinösen Preiswettbewerb signalisiert.5 Gemäß 
Stigler vermindert ein derartiges Verhalten die Angreifbarkeit des Marktes nicht, 

                                                           
1 Baumol (1982), S. 3; vgl. auch: Vickers (1985). 
2 Stigler (1968), S. 67. 
3 Bezüglich weiterer Definitionen und Interpretationen dieses Begriffes, vgl.: Fehl (1985); Hoekman / Mavroidis 
(1996), S. 188; UNCTAD (1996a), S. 164; UNCTAD (1997b), S. 127. 
4 Gegen die Definition von Stigler könnte angeführt werden, daß die technologische Entwicklung per se zu einem 
fortdauernden Anstieg der Kosten des Eintritts in technologieintensive Märkte führt – ein später Eintritt in einen 
derartigen Markt erfordert zwangsläufig einen höheren Ressourceneinsatz. Dies erschwert es außerordentlich, in 
einer komparativ-statischen Analyse jenen gegenwärtigen Ressourceneinsatz zu ermitteln, welcher den vormali-
gen Marktzutrittskosten entspricht, also nicht eine wettbewerbsbeschränkende Marktzutrittsbarriere im Sinne des 
Stiglerschen Konzepts darstellt. Ebenfalls könnte eingewandt werden, daß aus Sicht des eintretenden Unterneh-
mens die Zusammensetzung der Marktzutrittskosten bestenfalls von sekundärem Interesse ist; das Unternehmen 
interessiere weniger die Höhe des vormaligen Ressourceneinsatzes der Konkurrenten bzw. die Höhe des gegen-
wärtigen Äquivalents als vielmehr die absolute Höhe der gegenwärtig aufzubringenden Ressourcen. 
5 Von besonderer Glaubwürdigkeit (Commitment Value) ist diese Drohung dann, wenn sie mit Sunk Costs ver-
bunden ist. Vgl.: Tirole (1992), S. 694 ff. 
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da dem etablierten Unternehmen (für den Aufbau der Kapazitäten) die gleichen 
Kosten entstehen wie dem eintretenden Konkurrenten. Gemäß Baumol hingegen 
wäre der Markt nicht bzw. eingeschränkt angreifbar. Der Wettbewerbskonformi-
tät der Unternehmensstrategie mißt er keine Bedeutung bei.1  

 
Wie die Beispiele zeigen, ist der praktische Wert des Baumolschen Konzeptes ge-
ring. Den weiteren Ausführungen liegt daher die folgende, auf dem Stiglerschen An-
satz beruhende Definition zugrunde: Ein Markt ist angreifbar, wenn keine staatlichen 
oder privaten Barrieren die Zutrittskosten des potentiellen Konkurrenten über jenen 
Ressourceneinsatz hinweg erhöhen, welcher von den etablierten Unternehmen im 
Zuge des Etablierungsprozesses und/oder des operativen Geschäfts erbracht wurde. 
Mit anderen Worten: Ist ein Markt angreifbar, behindern weder protektionistisch mo-
tivierte Staatseingriffe noch restriktive Geschäftspraktiken etablierter Unternehmen 
den freien Marktzu- oder -austritt.  
 
Diese Definition ist um zwei weitere Bedingungen zu ergänzen: Die erste lautet, daß 
neben Beschränkungen der Produktmärkte auch jene der Faktormärkte zu berück-
sichtigen sind. So ist eine (diskriminierende) Beschränkung des Erwerbs von Grund-
besitz, des Zugangs zu Technologie oder des Personaltransfers als eine Einschrän-
kung der Angreifbarkeit anzusehen. Wesentlich für die Angreifbarkeit eines Marktes 
ist darüber hinaus die unbedingte Freiheit der Erbringungsart bzw. der Modalität der 
Markterschließung (Modal Neutrality). Zeichnet sich z.B. ein Markt durch Be-
schränkungen der ausländischen Investitionstätigkeit aus, ist dieser auch dann als 
eingeschränkt angreifbar zu erachten, wenn keinerlei private oder staatliche Be-
schränkungen des Außenhandels vorliegen. Eine derartige Erweiterung des Konzep-
tes der Angreifbarkeit eines Marktes wird nur in wenigen wissenschaftlichen Publi-
kationen vertreten,2 erscheint jedoch angesichts der zuvor belegten Komplementari-
tät von Handel und Investitionen zwingend. 
In welcher Form nun beeinflussen drohende Direktinvestitionen (Pre-Entry) das 
Verhalten der etablierten Marktteilnehmer? Da die Ressourcen multinationaler Un-
ternehmen die der lokalen Zutrittskandidaten i.d.R. übersteigen, müssen die etablier-
ten Unternehmen höhere Ressourcen aufwenden, um ihren Markt potentiellen Kon-
kurrenten effektiv zu verschließen. Je höher die potentiellen Kosten der strategischen 
Marktzutrittsbarrieren sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines wettbe-
werbsorientierten Verhaltens der etablierten Marktteilnehmer. Potentielle ausländi-
sche Investoren tragen daher wesentlich zu einem wettbewerbskonformen Verhalten 
der etablierten Marktteilnehmer bei und erhöhen (und sichern) somit die Angreifbar-
keit des betreffenden Marktes. 
 
Die Wechselwirkungen zwischen dem Verhalten der Marktteilnehmer und der poten-
tiellen Direktinvestition (Pre-Entry) sind somit dargestellt. Zu analysieren bleibt, wie 
Direktinvestitionen Post-Entry das Verhalten der etablierten Marktteilnehmer und 
die Zugangsmöglichkeiten bzw. -absichten potentieller Konkurrenten beeinflussen: 
 

                                                           
1 Zu dem jeweils gleichen Ergebnis kommen beide Definitionen auch in dem Falle, daß ein etabliertes Unter-
nehmen seine F&E-Kapazitäten und damit die Marktzutrittskosten erhöht. 
2 Vgl.: Brittan (1998), S. 272; UNCTAD (1996a), S. 164 ff. 
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Ein möglicher Post-Entry-Effekt ausländischer Direktinvestitionen wurde mehrfach 
erwähnt. Wie in den Abschnitten 1.5. und 2.2.1. dargelegt, konzentrieren sich die 
Operationen multinationaler Unternehmen in der Regel auf Märkte, die sich durch 
ausgeprägte Unvollkommenheiten auszeichnen.1 Diese erschweren nicht nur den 
Marktzutritt durch Importe, sondern verhindern oft auch den Marktzutritt nationaler 
Unternehmen. Erst Direktinvestitionen brechen in solchen Märkten die oligopolisti-
schen Strukturen auf und intensivieren den Wettbewerb. Direktinvestitionen führen 
also zu einer Disziplinierung der etablierten Marktteilnehmer. Die Auswirkungen des 
erfolgten Marktzutritts auf die Zutrittsabsichten weiterer Konkurrenten sind indes 
ungewiß: Während die Intensivierung des Wettbewerbs weiteren Marktzutritten po-
tentiell entgegenwirkt, induziert die (aus dem Eintritt resultierende) Erosion der en-
dogenen Zutrittsbarrieren u.U. einen gegenläufigen Effekt. 
Insbesondere in engen Oligopolen können Direktinvestitionen also sowohl Pre- wie 
auch Post-Entry zu einer Disziplinierung der Marktteilnehmer beitragen und das 
Marktergebnis verbessern. Derartige Post-Entry-Effekte ausländischer Direktinvesti-
tionen sind insbesondere dann wahrscheinlich, wenn das multinationale Unterneh-
men durch eine Neugründung in den Markt eintritt und sich infolgedessen die Gefahr 
einer dominanten Position eines der Marktteilnehmer reduziert. Im Gegensatz zu der 
Situation vor Markteintritt (Pre-Entry) können realisierte Direktinvestitionen die 
Wettbewerbsintensität eines Marktes aber auch verringern und somit eine Ver-
schlechterung des Marktergebnisses induzieren. Eine derartige Entwicklung ist ins-
besondere dann zu befürchten, wenn ein ausländisches Unternehmen durch eine Fu-
sion oder Akquisition in einen hochgradig konzentrierten Markt eindringt und infol-
gedessen eine marktbeherrschende Position erlangt. In einem derartigen Szenario 
drohen nicht nur eine geringere Wettbewerbsintensität und ein schlechteres Markter-
gebnis; die mit der dominierenden Marktposition verbundene Marktmacht erhöht 
auch die Fähigkeit des betreffenden Unternehmens, strategische Zutrittsbarrieren zu 
errichten. Die Angreifbarkeit des betreffenden Marktes würde sinken, die Gefahr ei-
ner dauerhaften Verschlechterung des Marktergebnisses hingegen steigen. 
 
Wie ist nun die den bisherigen Ausführungen zugrundeliegende Frage zu beantwor-
ten, ob die (empirisch beobachteten) investitionsinduzierten Konzentrationsprozesse 
das Marktergebnis gefährden oder sogar zwangsläufig verschlechtern? Die Annahme 
einer zwangsläufigen Verschlechterung des Marktergebnisses kann angesichts des 
vorher Dargelegten nicht aufrechterhalten werden. Vielmehr ist Porter zuzustimmen: 
„Die fünf Wettbewerbskräfte – Markteintritt, Gefahr durch Ersatzprodukte, Ver-
handlungsstärke der Kunden, Verhandlungsstärke von Lieferanten und Rivalität un-
ter den bestehenden Wettbewerbern – verdeutlichen, daß der Wettbewerb weit über 
die etablierten Akteure hinausgeht. Kunden, Lieferanten, Ersatzprodukte und poten-
tielle neue Anbieter sind alle Konkurrenten [...]. Wettbewerb in diesem breiteren 
Sinne kann als ‘erweiterte Rivalität’ bezeichnet werden.“ 2 Dies bedeutet nicht, daß 
Strukturmerkmale bzw. Konzentrationsprozesse grundsätzlich vernachlässigt werden 
können. Zu bedenken ist vielmehr, daß die Fähigkeit, strategische Marktzutrittsbar-
rieren zu errichten, positiv mit der Marktkonzentration korreliert ist. Konzentrations-
prozesse führen somit zwar nicht notwendigerweise zu einer Verminderung der 
Wettbewerbsintensität, stellen jedoch eine wesentliche Voraussetzung wettbewerbs-

                                                           
1 Vgl. auch: Abschnitt 2.2.1. der vorliegenden Arbeit. 
2 Porter (1997), S. 27 f. 
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schädigenden Verhaltens dar. Besteht also ein direkter Einfluß des Wettbewerbsver-
haltens auf die Marktstruktur, so wirkt diese doch gleichfalls auf das Marktverhalten 
und damit auf das Marktergebnis zurück. Das Konzept der angreifbaren Märkte ist 
daher um folgende Aussage zu ergänzen: Prinzipiell gewährleisten angreifbare 
Märkte, daß aktuelle oder potentielle Konkurrenten auch auf hochgradig konzentrier-
ten Märkten die Verschlechterung des Marktergebnisses verhindern, die gemäß SCP-
Paradigma zwangsläufig einer Marktkonzentration folgt.1 Bestimmten Marktstruktu-
ren ist jedoch ein so hohes Gefährdungspotential inhärent, daß die Angreifbarkeit 
eines Marktes unter Umständen nicht gewährleistet werden kann. Abschließend fest-
zuhalten ist somit, daß die Wechselwirkungen zwischen ausländischen Direktinvesti-
tionen und dem Verhalten der Marktteilnehmer selbst im Falle investitionsinduzierter 
Konzentrationsprozesse a priori nicht bestimmbar sind. Gewährleisten die ord-
nungspolitischen Rahmenbedingungen die Angreifbarkeit der Märkte (verhindern 
also sowohl restriktive Geschäftspraktiken der etablierten Unternehmen wie auch 
marktbeherrschende Positionen der eintretenden Unternehmen), intensivieren aus-
ländische Direktinvestitionen (trotz potentieller Konzentrationswirkungen) den 
Wettbewerb und verbessern das Marktergebnis. Ist diese Bedingung nicht erfüllt und 
erlauben es die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen den etablierten oder den 
eintretenden Unternehmen, substantielle Marktzutrittsbarrieren zu errichten, droht 
nicht nur eine Verschlechterung des Marktergebnisses. Endogene Marktzutrittsbar-
rieren der privaten Wirtschaftssubjekte drohen auch jedwede Liberalisierung der na-
tionalen Investitionsregime vollständig zu neutralisieren.2 
 
 
2.2.3. Die Auswirkungen ausländischer Direktinvestitionen auf das Marktergebnis 
 
Unter der Prämisse adäquater ordnungspolitischer Rahmenbedingungen können Di-
rektinvestitionen also die Wettbewerbsintensität erhöhen und das Marktergebnis 
verbessern. Vernachlässigt wurde jedoch bisher, in welcher Form sich das Markter-
gebnis verbessert.  
Die Auswirkungen ausländischer Direktinvestionen auf das Marktergebnis werden 
maßgeblich von der Art der spezifischen Vorteile des ausländischen Investors be-
stimmt. Spezifische Vorteile können sowohl prozessualer Natur sein (Prozeßinnova-
tion) oder auf einem innovativen Produkt beruhen (Produktinnovation). Die unmit-
telbaren Auswirkungen der produktbezogenen Vorteile auf das Marktergebnis sind 
eindeutig: Sie führen zu einer höheren Anzahl von Produktvarianten bzw. zur Ein-
führung neuartiger Produkte und somit zu einer Intensivierung des Wettbewerbs 
durch Produktdifferenzierung und Innovation.3 Auch (mittelbare) Preiseffekte sind a 
priori nicht auszuschließen: So könnte vermutet werden, daß die höhere Wettbe-
werbsintensität einen Preiswettbewerb induziert, der den Wettbewerb durch Pro-
duktdifferenzierung im Zeitablauf ergänzt oder sogar substituiert. Gleiches gilt für 
                                                           
1 Die Ergebnisse der modernen und der traditionellen Industrieökonomik überschneiden sich somit in dem spe-
ziellen Fall zementierter und dadurch als exogen zu erachtender Marktstrukturen (z.B. im Falle staatlicher Mo-
nopole oder im Falle ausgeprägter Importrestriktionen, welche von einer Beschränkung der inländischen Anbie- 
terzahl flankiert werden). Infolge der Nicht-Angreifbarkeit des Marktes gelangt in einem derartigen Szenario 
auch die moderne Industrieökonomik zu dem Schluß, daß eine Abweichung von der optimalen Struktur zu ei- 
 nem suboptimalen Ergebnis führt, die Struktur also das Verhalten und somit das Marktergebnis bestimmt.
2 Vgl.: Hay (1996); Janow (1996); UNCTAD (1997b). 
3 Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 152 f. 
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die (in zahlreichen Studien dokumentierten)1 prozessualen Vorteile ausländischer 
Tochtergesellschaften: Auch diese legen die Vermutung nahe, daß der aus ihnen re-
sultierende Produktivitätsvorsprung ausländischer Tochtergesellschaften zu einer 
Intensivierung des Preiswettbewerbs führt.2 Die meisten empirischen Studien bestä-
tigen diese Preiseffekte jedoch nicht. Dem Marktzutritt multinationaler Unternehmen 
folgen i.d.R. nicht Preissenkungen,3 sondern Anpassungen der Forschungs- und 
Werbebudgets der lokalen Konkurrenten an das zumeist deutlich höhere Niveau der 
ausländischen Tochtergesellschaft. Der Wettbewerb durch Produktdifferenzierung 
und Innovation dominiert auch mittelfristig über den Preiswettbewerb.4  
 
Wie ist diese Dominanz des Innovationswettbewerbs bei konstanten Preisen wohl-
fahrtstheoretisch zu beurteilen? In einer statischen Betrachtung mag dieses Markter-
gebnis – in Abhängigkeit davon, welche Gewichte man Produktvielfalt und Produkt-
preisen zuordnet – zunächst suboptimal erscheinen. Diese Sicht vernachlässigt je-
doch den Trade-off zwischen statischer und dynamischer Effizienz: Zwar führt 
Preiswettbewerb auf vollkommenen Märkten in einer statischen Betrachtung insofern 
zu der effizientesten Lösung, als sowohl die gesamtwirtschaftliche Wohlfahrt wie 
auch die technische und allokative Effizienz maximal sind. In dynamischer Betrach-
tung gilt dies jedoch nicht. Da vollkommener Wettbewerb jede ökonomische Rente 
eliminiert, ist es den Unternehmen nicht möglich, jene temporären Monopolgewinne 
zu realisieren, die die Kosten und die Risiken der Produkt- und/oder Prozeßinnovati-
on kompensieren. Maximale statische Effizienz führt zu einem Maximum dynami-
scher Ineffizienz.  
 
Wie ist dieser Trade-off zu bewerten? Welcher Effizienz ist Vorrang einzuräumen? 
In den OECD-Ländern dominiert die Meinung, daß das Ziel der statischen Effizienz 
dem Ziel eines innovationsgetriebenen Wachstums unterzuordnen ist.5 Folgt man 
dieser Prämisse, kommt den geringen Preiswirkungen ausländischer Direktinvestiti-
onen angesichts ihrer stimulierenden Effekte auf den Innovationswettbewerb eine 
lediglich untergeordnete Bedeutung zu.  

                                                          

 
 

1 Zum Produktivitätsniveau ausländischer Tochtergesellschaften im Vergleich zu ihren jeweiligen lokalen Kon-
kurrenten, vgl.: Willmore (1986) für Brasilien; Ramstetter (1993; 1995) für Malaysia und Thailand; Globermann 
(1994) für Kanada; Davies / Lyons (1991) für Großbritannien.  
2 Die höhere Produktivität ausländischer Tochtergesellschaften ist jedoch nicht ausschließlich auf prozessuale 
Vorteile zurückzuführen, sondern vielmehr auf Vorteile, die dem Unternehmen aus seinen internationalen Aktivi-
täten erwachsen. Dies sind z. B. die mit dem unternehmensinternen Handel verbundene bessere Ausnutzung von 
Verbund- und Skaleneffekten auf Werks- und Unternehmensebene oder der bessere Zugang zu ausländischen 
Faktor- und Gütermärkten. Zu beachten ist auch die Bedeutung einer adäquaten Vergleichsgröße. Laut Davies 
und Lyons ist die Aussagekraft eines Vergleiches der Produktivität einer ausländischen Tochtergesellschaft mit 
dem sektorübergreifenden Produktivitätsdurchschnitt des Gastgeberlandes relativ gering, da sich Auslandsinve-
stitionen generell in Sektoren mit überdurchschnittlicher Produktivität konzentrieren. Ihren Untersuchungen zu-
folge reduzierte sich der Produktivitätsvorsprung ausländischer Tochtergesellschaften gegenüber inländischen 
Konkurrenten um 50%, wenn statt einer sektorübergreifenden Betrachtung Unternehmen gleicher Sektoren mit-
einander verglichen wurden (“when like was compared to like”). Vgl.: Davies / Lyons (1991). 
3 Preiseffekte bewirken Direktinvestitionen zumeist lediglich im Dienstleistungssektor oder in Gütermärkten mit 
geringer Produktdifferenzierung. 
4 Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 152 f. 
5 Vgl.: Graham (1996a). 
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2.3. Ausländische Direktinvestitionen und Technologietransfer 
 
Eine Mehrzahl der in Abschnitt 1.4. angeführten Investitionstheorien verweist auf 
den engen Zusammenhang von Auslandsinvestitionen und grenzüberschreitendem 
Technologietransfer. So erklären Buckley / Casson Direktinvestitionen als den Ver-
such, prozessuale oder produktbezogene Vorteile grenzüberschreitend zu internali-
sieren, während Dunning Direktinvestitionen (u.a.) als den Versuch interpretiert, 
komplementäre (prozessuale oder produktbezogene) Vorteile zu erwerben.  
 
Sowohl die Internalisierung vorhandenen Wissens wie auch die globale Verwertung 
des per Direktinvestition erworbenen Wissens setzen voraus, daß die betreffenden 
Vorteile a) transferierbar sind und b) auch transferiert werden. Die Schlußfolgerung, 
daß jede Auslandsinvestition mit einem (Mindest-) Transfer von Technologie ver-
bunden ist, liegt daher nahe und wird durch die verfügbaren Statistiken der globalen 
Patent- und Lizenzströme bestätigt. Diese zeigen, daß fast 80% der globalen Lizenz- 
und Patentgebühren unternehmensintern in Rechnung gestellt werden.1 Ist dieser An-
teil (aufgrund der zunehmenden Bedeutung unternehmensübergreifender Kooperati-
onen) auch rückläufig,2 unterstreicht er doch die zentrale Bedeutung ausländischer 
Direktinvestitionen für den internationalen Technologietransfer: “The most impor-
tant benefit of internalization, however, is that it provides, at least in principle, ac-
cess to the whole range of TNC technological, organizational and skill assets, in-
cluding its tacit knowledge.” 

3  
Ist es grundsätzlich unstrittig, daß Direktinvestitionen die grenzüberschreitende Dif-
fusion von Technologien und Wissen maßgeblich fördern, weisen Umfang, Art und 
Aktualität der im Zuge von Direktinvestitionen transferierten Technologien doch er-
hebliche regionale Differenzen auf. So sind lediglich im Falle der USA und Großbri-
tanniens die Einnahmen aus Patenten und Lizenzen höher als die diesbezüglichen 
Ausgaben.4 Alle anderen Nationen verzeichnen – obwohl in den Industrieländern den 
Ausgaben hohe Einnahmen gegenüberstehen – ein Defizit.5 Auch konzentrieren sich 
die globalen Patent- und Lizenzgebühren in noch höherem Maße auf einige wenige 
Industrieländer als die globalen In- und Outward-Investitionen.6 Hinsichtlich der 
Einnahmen aus Lizenzen und Patenten überrascht dies nicht. Traditionell ist in den 
Entwicklungsländern der Mangel an Humankapital weit gravierender als die Knapp-
heit der finanziellen Ressourcen. Erstaunlich ist jedoch, daß sich die deutliche Erhö-
hung der Direktinvestitionen in den Entwicklungsländern nicht in deren Wachstums-
rate der Patent- und Lizenzkosten widerspiegelt. Offensichtlich werden die höheren 
Inward-Investitionen nicht von einem proportionalen Zuwachs des Technologie-

                                                           
1 Die Zahlen für Deutschland und die USA lauten (in Mio. $): USA (Einnahmen total: 26.953; Einnahmen (un-
ternehmens-) intern: 21.619; Ausgaben total: 6.312; Ausgaben intern: 5.148); Deutschland (Einnahmen total: 
2.780; Einnahmen intern: 2.174; Ausgaben total: 5.444; Ausgaben intern: 3.581). Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 21. 
2 So erhöhten sich die Einnahmen US-amerikanischer Unternehmen aus unternehmensexternen Patent- und Li-
zenzgebühren von 1985-1995 um 175%. Vgl.: United States, Department of Commerce (1996). 
3 UNCTAD (1999), S. 207. 
4 So standen in den USA 1995 Ausgaben in Höhe von 6.312 Mio. $ Einnahmen in Höhe von 26.953 Mio. $ ge-
genüber. Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 21. 
5 Die Vergleichsdaten (1995) ausgewählter Industrieländer lauten (Ausgaben : Einnahmen in Mio. $): Frankreich 
(2.837 : 2.216); Japan (9.442 : 6.026); BRD (5.444 : 2.780); Großbritannien (3.997 : 5.271);. Vgl.: ebenda. 
6 Die globalen Ausgaben und Einnahmen für bzw. aus Lizenzen und Patenten konzentrieren sich insbesondere 
auf die USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande. So entfielen 1995 allein auf 
die USA 56% (1983: 50%) der globalen Einnahmen aus Patenten und Lizenzen. Vgl.: IMF (1996a). 
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transfers begleitet.1,2 Eine regionale Differenzierung zeigt auch die Zusammenset-
zung der globalen Patent- und Lizenzgebühren: Die Zahlungsströme zwischen den 
Industrieländern entlohnen in erster Linie Patente und Lizenzen in den Bereichen 
Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, neue Materialien, 
Automatisierungstechnik, Mikroelektronik, Software sowie Luft- und Raumfahrt. 
Die Zahlungen der Entwicklungs- und Schwellenländer an die Industrienationen hin-
gegen entlohnen zumeist3 den Transfer von industriellem, produktionsbezogenem 
Know-how in Sektoren mit niedrigem bis mittlerem Technologiegehalt.4 Angesichts 
dieser sehr ausgeprägten regionalen Unterschiede stellt sich die Frage, welche Fakto-
ren in welcher Form den Technologiegehalt einer Direktinvestition bestimmen.5  
 
Zunächst (d.h. unmittelbar) sind es zwei Faktoren, die den Technologiegehalt einer 
Direktinvestition determinieren:  
 

1. die allgemeine Technologieintensität des Sektors, in dem das investierende 
Unternehmen tätig ist  

2. der Umfang und die Wertschöpfungsintensität der per Direktinvestition in das 
Gastgeberland verlagerten wirtschaftlichen Aktivitäten.  

 
Der letztgenannte Faktor führt unmittelbar zur nächsten Frage: Welche Einflußgrö-
ßen bestimmen, welche Unternehmen welche Aktivitäten in welche Länder verla-
gern? Oder auch: Warum konzentrieren sich die In- und Outward-Investitionen der 
Industrieländer in den Hochtechnologiesektoren, während Inward-Investitionen in 
den Entwicklungsländern primär in Sektoren mit niedrigem bis mittlerem Technolo-
giegehalt fließen? 
 
Einen maßgeblichen Einfluß üben die (Natural und Man Made) Locational Assets 
der Gastgeberländer aus. Zu der Bedeutung derartiger Faktoren wie der allgemeinen 
und der technologischen Infrastruktur, dem Bildungsniveau, der Verfügbarkeit quali-
fizierter Mitarbeiter etc. vermerkt der World Investment Report 1996: “This is pre-
cisely where government policies become important in terms of creating the factors 
that make a particular location attractive for particular activities or in exploring al-
ternative (Non-TNC-related) avenues of dynamic upgrading.” 

6 Eine weitere Einfluß-
größe sind die ordnungspolitischen Rahmenbedingungen des Gastgeberlandes. So 
vertreten Marton und Singh die Ansicht,7 daß die Entkoppelung der Technologie- 
von den Investitionsströmen zwar auch auf die defizitäre technologische Infrastruk-
tur zahlreicher Entwicklungsländer zurückzuführen sei, betonen jedoch gleichzeitig 
die Bedeutung unzureichender Anpassungen der ordnungsrechtlichen Systeme an die 
neuen Anforderungen der globalen Produktionsstrukturen.  
 
Welches sind die relevanten ordnungspolitischen Faktoren, die Quantität und Quali-
tät ausländischer Inward-Investitionen bestimmen? Unstrittig sind u.a. die Bedeu-
tung eines funktionsfähigen Rechtssystems und Bankensektors, des Schutzes vor 
                                                           
1 Vgl. beispielsweise: Marton / Singh (1991). 
2 Dies ist z. T. auf eine zeitliche Verschiebung von Technologietransfer und Entlohnung zurückzuführen. 
3 Ausnahmen sind die „Tigerstaaten“ Südostasiens sowie Indien, Mexiko und Brasilien. 
4 Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 21. 
5 Zu den Bestimmungsfaktoren, vgl. auch: Balasubramanyam (1985); Jackson / Markowski (1995). 
6 UNCTAD (1996a), S. 115. 
7 Vgl.: Marton / Singh (1991), S. 202 f. 
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Enteignung, des allgemeinen „Investitionsklimas“ etc. Andere Faktoren wie der 
Schutz des geistigen Eigentums werden kontrovers diskutiert.1 Erscheint es zunächst 
auch paradox, daß die Bedeutung der Rechte am materiellen Eigentum anerkannt, die 
Bedeutung der Rechte am immateriellen Eigentum hingegen in Zweifel gezogen 
wird, legen nicht nur die Investitionstheorien des Abschnitts 1.4. unterschiedliche 
Wirkungszusammenhänge nahe.2 Auch die Ergebnisse empirischer Studien divergie-
ren: 
 
Kondo beispielsweise gelangt in einer empirischen Studie zu dem Ergebnis, daß sich 
kein (bzw. ein nur sehr schwacher) empirischer Zusammenhang zwischen der Quali-
tät der Eigentumsrechte und dem Volumen der ausländischen Inward-Investitionen 
erkennen läßt.3 Die Frage, ob nationale Schutzstandards trotz mangelnder quantitati-
ver Veränderungen u.U. doch qualitative Veränderungen der Inward-Investitionen 
induzieren, untersucht er nicht. Zu einem differenzierteren Ergebnis gelangt eine 
Studie von Mansfield.4 Zwar führt auch er an, daß nach Angaben der untersuchten 

                                                           
1 Insbesondere die Industrieländer streben seit längerer Zeit eine Globalisierung des Schutzes geistigen Eigen-
tums an. Geistiges Eigentum müsse weltweit geschützt werden, da nur dies die globale Innovationsdynamik stär-
ke. Die Entwicklungsländer hingegen verweisen auf ihr geringes Innovationspotential und die geringe Neigung 
multinationaler Unternehmen, hochwertige Technologien (freiwillig) in Entwicklungsländer zu transferieren. 
Würde unter diesen Bedingungen die globale Verfügbarkeit neuer Technologien nochmals eingeschränkt, ver-
mindere dies nicht nur das Wohlfahrtsniveau und das (zukünftige) Entwicklungspotential der unterentwickelten 
Nationen, sondern vergrößere auch die technologische Lücke zwischen Industrie- und Entwicklungsländern. 
Vgl.: Bender (1996); Maskus (1990); Subramaniam (1990). Auch die Wirtschaftstheorie vermag diesen Konflikt 
nicht zu lösen. Wie in der Politik sind sowohl die Effekte globaler Schutzrechte auf das globale Wohlfahrtsni-
veau wie auch auf das Niveau der globalen F&E-Aktivitäten wissenschaftlich umstritten. Laut Kamien und 
Schwartz (1982), übt uneingeschränkter Wettbewerb einen höheren Innovationsanreiz aus als temporäre Mono-
polstellungen. Der globale Schutz geistigen Eigentums vermindere deshalb die weltweiten F&E-Aktivitäten. 
Nach Chin und Grossman (1990) hingegen üben globale Schutzstandards keinen Einfluß auf das globale F&E-
Niveau aus. Sie begründen dies damit, daß eine Übernahme der Schutzstandards der Industrieländer (in ihrem 
Ansatz als große offene Volkswirtschaften modelliert) durch die Entwicklungsländer (als kleine offene Volks-
wirtschaften modelliert) das globale F&E-Niveau nur unwesentlich beeinflusse. Den (in den temporären Mono-
polrenten begründeten) Wohlfahrtsgewinnen einiger weniger Industrienationen stünden jedoch Wohlfahrtsverlu-
ste einer großen Mehrheit der Entwicklungsländer gegenüber. Andere Autoren hingegen, so Deardorff (1992) 
oder Maskus (1990), konzedieren globalen Schutzstandards zwar einen positiven Effekt auf das globale F&E-
Niveau, verweisen jedoch darauf, daß die höhere Innovationsrate in erster Linie durch eine umfassendere Ab-
schöpfung der Konsumentenrenten der Importländer finanziert wird. Da sich die innovationsbegründeten Wohl-
fahrtsgewinne auf wenige Ursprungsländer konzentrierten und nicht ausgeschlossen werden könne, daß die 
Wohlfahrtsverluste monopolistisch erhöhter Preise die Wohlfahrtsgewinne einer höheren Anzahl von Produktva-
rianten übersteigen, führten globale Rechte am geistigen Eigentum nicht notwendigerweise zu einem globalen 
Wohlfahrtsoptimum. 
2 So legt die Eclectic Theory von Dunning die Vermutung nahe, daß Bestimmungen zum Schutz geistigen Eigen-
tums die Locational Assets eines Landes und damit auch dessen Inward-Investitionen erhöhten. Die Produktle-
benszyklustheorie von Vernon hingegen weist diesen beiden Größen keinen unmittelbaren Bezug zu. Gemäß 
Vernon wird der Produktionsstandort von der technologischen Infrastruktur bzw. den Produktionskosten der al-
ternativen Standorte, nicht jedoch von dem Niveau des gewerblichen Rechtsschutzes bestimmt. Die Theorie der 
oligopolistischen Reaktion hingegen kann in der Form interpretiert werden, daß Schutzstandards u.U. gar eine 
Verringerung ausländischer Direktinvestitionen induzieren. So vermutet Kondo (1995), daß multinationale Un-
ternehmen in oligopolistischen Märkten primär deswegen auf Direktinvestitionen ihrer unmittelbaren Konkurren-
ten mit eigenen Direktinvestitionen reagieren, weil sie (unzureichende Schutzstandards im Zielland vorausge-
setzt) eine Imitation der eigenen Produkte befürchten (Risk Avoidance Driven FDI). Ein hohes Schutzniveau 
vermindert diese Befürchtungen und damit den Investitionsanreiz der Konkurrenten. 
3 Vgl.: Kondo (1995). 
4 Vgl.: Mansfield (1993). 
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Unternehmen weder die Investitionsentscheidung per se noch das Investitionsvolu-
men von der Existenz oder Qualität nationaler Schutzstandards maßgeblich beein-
flußt würden. Er begründet dies jedoch damit, daß sich die Direktinvestitionen der 
untersuchten US-amerikanischen Unternehmen traditionell auf den Aufbau von Ver-
kaufs- bzw. Vertriebsstrukturen beschränkten.1 In diesen Bereichen sei aufgrund der 
geringen Technologieintensität die Bedeutung des Schutzes geistigen Eigentums re-
lativ gering. Das Ergebnis könne indes nicht auf jede Investitionsentscheidung über-
tragen werden. Vielmehr gelte: “[T]he strength or weakness of intellectual property 
rights has an important effect on some, but not all types of foreign direct investment 
decisions.” 

2 Auch der Umfang der transferierten Technologien, d.h. die Qualität der 
Inward-Investition werde – so Mansfield – von der Qualität der nationalen Bestim-
mungen beeinflußt. Je höher der Schutz des geistigen Eigentums sei, desto höher sei 
der Anteil der technologieintensiven Aktivitäten (desto geringer der Anteil der tech-
nologieextensiven Aktivitäten) am Gesamtspektrum der in das Gastgeberland verla-
gerten Unternehmensaktivitäten. Der Schutz des geistigen Eigentums und der Um-
fang der im Zuge von Direktinvestitionen transferierten Technologie wären demnach 
positiv korreliert. Gleiches gelte auch für die Aktualität der transferierten Technolo-
gie: Mit dem Schutz des geistigen Eigentums steige auch diese. 
Die Ergebnisse von Mansfield sind überzeugender als jene von Kondo. Es erscheint 
logisch, daß innovative Unternehmen nicht gewillt sind, hochwertige Technologien 
und wertvolles Know-how in Länder mit unzureichenden Schutzstandards zu transfe-
rieren. Angesichts der marginalen Reproduktionskosten ungeschützten Wissens kä-
me dieser Transfer einer sofortigen Entwertung des dem spezifischen Vorteil inhä-
renten Wissens gleich. An der Bedeutung nationaler Schutzstandards ist daher zu-
mindest hinsichtlich der Qualität (d.h. Technologieintensität) ausländischer Inward-
Investitionen kaum zu zweifeln. Nun wurde jedoch in Abschnitt 1.5. dargelegt, daß 
die dynamischen Vorteile ausländischer Direktinvestitionen in hohem Maße davon 
abhängig sind, in welchem Umfang und auf welcher Stufe es dem Gastgeberland ge-
lingt, sich in die Wertschöpfungskette eines oder mehrerer multinationaler Unter-
nehmen zu integrieren: Je höher der Wertschöpfungsanteil (d.h. je höher die Techno-
logieintensität) der ausländischen Tochtergesellschaften ist, desto größer sind die 
potentiellen volkswirtschaftlichen Gewinne durch interne und externe Spill overs. 
Führt nun aber die Verweigerung des Schutzes geistigen Eigentums dazu, daß inno-
vative Technologien nicht transferiert werden und/oder daß sich die Inward-
Investitionen auf technologieextensive Sektoren und/oder Wertschöpfungssegmente 
beschränken, streben auch die Ausstrahlungseffekte gegen Null. Einer der zentralen 
Vorteile ausländischer Direktinvestitionen, das potentielle technologische Upgrade 
des Gastgeberlandes, würde durch den fehlenden Schutz des geistigen Eigentums 
weitgehend neutralisiert. 
Es ist also nicht der gewerbliche Rechtsschutz (oder dessen internationale Harmoni-
sierung), der eine aufholende Entwicklung der Less bzw. Least Developed Countries 
gefährdet. Sein Entwicklungspotential gefährdet ein Land dann, wenn es die wirt-
schaftlichen und ordnungspolitischen Rahmenbedingungen nicht derart gestaltet, daß 
es die Voraussetzungen für einen freiwilligen Technologietransfer erfüllt. In einem 

                                                           
1 “[T]o the extent that foreign direct investment by U.S. firms is focused heavily on sales and distribution outlets, 
it appears that a country’s intellectual property protection has a relatively small impact on the total amount in-
vested by U.S. firms in that country.” Mansfield (1993), S. 2. 
2 Ebenda, S. 19. 
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derartigen Fall bleibt dem betreffenden Land (hinreichende Locational Assets vor-
ausgesetzt) lediglich der Versuch, mittels wirtschaftlicher oder politischer Druckmit-
tel den Technologiegehalt einer Direktinvestition über jenes „natürliche“ Maß hinaus 
anzuheben, das den gegebenen Rahmenbedingungen entspricht. Diese Lösung ist 
ohne Zweifel Second Best. Gleichwohl sind derartige investitionspolitische Eingriffe 
wesentlicher Bestandteil der Investitionspolitik zahlreicher Nationen. Das Spektrum 
und die Motive investitionspolitischer Eingriffe sind daher Gegenstand des sich an-
schließenden Kapitels. 

 49



3. Die ausländische Direktinvestition unter dem Einfluß konkurrierender  
Politikfelder 

 
Die vorangegangenen Ausführungen (insbesondere des Abschnitts 1.5.) legen die 
Vermutung nahe, daß sich in den letzten eineinhalb Dekaden die Restriktionen aus-
ländischer Investitionstätigkeit global vermindert haben, die Anzahl der Investitions-
anreize hingegen global gestiegen ist. Beide Vermutungen werden vom World In-
vestment Report 1999 zunächst gestützt: “[M]ost countries in all regions that until 
then had maintained widespread restrictions and control on FDI undertook substan-
tial revisions in their investment regimes, with a view towards incorporating FDI 
more fully into their economic development and growth strategies. They engaged in 
an unprecedented process of liberalization of previous FDI impediments and 
adopted a host of positive measures aimed at attracting FDI.” 1,

 
2  

 
Nun sind jedoch nicht nur die Anreize, sondern auch die Restriktionen ausländischer 
Inward-Investitionstätigkeit Gegenstand zahlreicher aktueller Publikationen.3 Treffen 
die oben angeführten Vermutungen zu, wäre das gegenwärtige Interesse an den In-
vestitionsanreizen verständlich. Wie jedoch lassen sich die obigen Vermutungen mit 
dem anhaltenden Interesse an den Restriktionen ausländischer Direktinvestitionen in 
Übereinstimmung bringen?  
 
Eine mögliche Erklärung wäre, daß mit der Liberalisierung der globalen Handels- 
und Kapitalströme die verbleibenden Restriktionen der globalen Wirtschaftsprozesse 
relativ an Bedeutung gewonnen haben.4 Ist diese Tatsache auch unzweifelhaft, er-
scheint sie doch weder geeignet, die Intensität der gegenwärtigen Diskussion investi-
tionsbeschränkender Maßnahmen zu erklären noch den Stellenwert zu begründen, 
der den Investitionsbeschränkungen gegenüber anderen Restriktionen der globalen 
Wirtschaftsprozesse eingeräumt wird. Die nachfolgenden Ausführungen dieses Kapi-
tels dienen daher dem Beleg einer abweichenden These. Diese lautet, daß der globale 
Trend der Investitionsliberalisierung in den Hochtechnologiesektoren5 von einem 
gegengerichteten Trend, einer absoluten Zunahme selektiver investitionspolitischer 
Staatseingriffe, überlagert wird.6 Das globale Investitionsumfeld zeichnete sich dem-
nach durch zwei widersprüchliche Tendenzen aus: einer grundsätzlichen globalen 
Liberalisierung der Direktinvestition bei simultaner absoluter Zunahme der Bedeu-
tung und Anzahl investitionspolitischer Eingriffe in den genannten Sektoren.  

                                                           
1 UNCTAD (1999), S. 115. 
2 Ähnlich der World Investment Report des Jahres 2000: “Given the economic importance of FDI, it is not sur-
prising that all countries today seek to attract it and to make their policies more favourable to investors. Of the 
140 changes in FDI laws in 1999, 131 liberalized conditions for foreign investors (table I.3) (box I.1); over the 
period 1991-1999, 94 per cent of the 1,035 policy changes favoured investors.” UNCTAD (2000), S. 6. 
3 Vgl. u.a.: Brewer / Young (1995; 1997); Dunning (1998); Graham (1996a; 1996b); Hatem (1997); Hoekman / 
Mavroidis (1996); Janow (1996); Kaell / Ireland / Zulfi (1996); Lawrence (1996); Lloyd / Sampson (1995); Low 
(1996); Ostry (1996a; 1996b); Price (1996); Sauvé / Zampetti (1996b); Sharp / Pavitt (1998); Worth (1996). 
4 So vergleichen Lloyd und Sampson internationale Liberalisierungserfolge mit der Drainage eines Sumpfes. Je 
weiter der Wasserspiegel sinke, um so mehr Hindernisse erschienen. Vgl.: Lloyd / Sampson (1995), S. 681. 
5 Zu diesen zählen u.a. die Biotechnologie, Informations- und Kommunikationstechnologie, neue Materialien, 
Mikroelektronik sowie die Luft- und Raumfahrt. 
6 Vgl.: Bond / Guisinger (1985); Brewer / Young (1995); Low / Subramaniam (1995); Ostry (1996b).  
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Wie nachfolgend anhand der investitionspolitischen Einflüsse der Außenhandels-, 
der Industrie- und der Wettbewerbspolitik belegt, wurzeln diese gegenläufigen Ten-
denzen des globalen Investitionsumfeldes in den Tatsachen, daß:  
 
a) es auf nationaler Ebene i.d.R. an einem eigenständigen Investitionsregime man-

gelt und sich daher in der Investitionspolitik die Einflüsse unterschiedlicher, in 
ihren Zielen oftmals konkurrierender Politikfelder vermengen; 

b) in protektionistischen Außenhandelsregimen handelspolitische Imperative eine 
Dominanz der Außenhandels- über die Investitionspolitik begründen und daher 
eine enge Abstimmung dieser beiden Politikfelder bedingen;  

c) mit den Freiheitsgraden des Handelsregimes der Einfluß der Außenhandels- auf 
die Investitionspolitik sinkt, der Einfluß anderer Politikfelder mit eigenständigen 
(den handelspolitischen Zielen oft entgegengesetzten) Zielen hingegen steigt.  

 
 
3.1. Die ausländische Direktinvestition unter dem Einfluß der Außenhandelspolitik 
 
Die einleitend angeführten Thesen differenzieren zwischen dem investitionspoliti-
schen Einfluß der Außenhandelspolitik in liberalen und in protektionistischen Han-
delsregimen. Dies ist darin begründet, daß Handelsschranken Investitionsströme in-
duzieren, die aus handelspolitischer Perspektive unerwünscht und daher zu verhin-
dern sind. Protektionistische Handelsregime müssen daher zwingend durch zielge-
richtete Restriktionen ausländischer Investitionstätigkeit flankiert werden. Je restrik-
tiver das Außenhandelsregime ist, desto größer sind die unerwünschten Anreizwir-
kungen, desto geringer ist der investitionspolitische Spielraum. Diese Zusammen-
hänge lassen sich sowohl am Beispiel importsubstituierender als auch am Beispiel 
exportorientierter (binnenprotektionistischer) Handelsmodelle aufzeigen.  
 
Zunächst zu den importsubstituierenden (Entwicklungs-) Strategien: Wie in jedem 
protektionistischen Außenhandelsregime induzieren Handelsschranken auch in im-
portsubstituierenden Außenhandelsregimen Binnenpreise, die über dem Weltmarkt-
niveau liegen. Diese reizen ausländische Anbieter, die Außenhandelsschranken durch 
binnenmarktorientierte Direktinvestitionen (Tariff Jumping) zu umgehen und einen 
Teil der monopolistisch überhöhten Produzentenrenten abzuschöpfen.1 Aus handels-
politischer Perspektive sind die in den Zollschranken begründeten Investitionsanreize 
(Incentives) also konfliktär. Sie begründen einen Handlungszwang und damit die 
Notwendigkeit investitionsbeschränkender Maßnahmen (Disincentives).  
Diese können zweierlei Art sein bzw. zwei Ziele verfolgen. Sie können erstens Di-
rektinvestitionen vollständig unterbinden (Etablierungsverbot). Derartige Maßnah-
men finden insbesondere in Sektoren Anwendung, denen eine strategische Bedeu-
tung zugesprochen wird und/oder die zu schützende Produktionskapazitäten aufwei-
sen. Zweitens besteht die Möglichkeit gradueller Beschränkungen der Niederlassung 
oder des operativen Geschäfts. So kann das Recht auf Niederlassung an institutionel-
le und/oder operative Vorgaben gekoppelt werden.2 Die möglichen Ziele gradueller 
Beschränkungen beschreibt Greenaway mit den Begriffen Reallocation, Insurance 
                                                           
1 Der Anreiz wächst mit dem Protektionsniveau und der Größe des Binnenmarktes bzw. des Marktpotentials.  
2 Zu den graduellen Einschränkungen zählen z.B. Local-Content Requirements, d.h. die Festlegung eines be-
stimmten (Mindest-) Verhältnisses lokal bezogener Waren zum Netto-Produktionswert oder der Gesamtmenge 
(oder dem Gesamtwert) der Vorleistungen. 
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und Rent-shifting:1 Der Begriff Reallocation beschreibt die Absicht, Art und Ort der 
Verwendung der volkswirtschaftlichen Ressourcen (und damit auch die Produktions-
struktur) im Sinne einer definierten Zielvorstellung zu beeinflussen. Der Begriff In-
surance steht für die Absicherungsfunktion der Maßnahmen. Sie gewährleisten Ver-
haltensweisen des ausländischen Investors, die ansonsten unsicher oder unwahr-
scheinlich wären. Der Begriff des Rent-shifting steht für das Ziel, die Renten abzu-
schöpfen, die dem MNU aufgrund der Handelsschranken entstehen.  
Unabhängig davon, ob die Restriktionen gradueller Natur sind oder Direktinvestitio-
nen unterbinden, ist der handelspolitische Bezug der Maßnahmen in beiden Fällen 
offensichtlich: Die investitionspolitischen Instrumente flankieren die Handelspolitik, 
welche ihrerseits Ausdruck der an den Außenhandelsbeziehungen ansetzenden Ent-
wicklungsstrategie ist. Ziel der Maßnahmen ist nicht die Direktinvestition per se, 
sondern die Beeinflussung der internationalen Handelsströme zugunsten eines höhe-
ren Anteils nationaler Vor- oder Endprodukte am Binnenmarkt. 2  
 
In den Entwicklungsstrategien, die Binnenprotektionismus mit einer Exportorientie-
rung zu verbinden suchen, ist die Rolle der ausländischen Direktinvestition eine an-
dere. In diesen Strategien wird Inward-Investitionen nicht nur ein eigenständiger 
produktiver Wert zuerkannt, sondern auch eine Schlüsselfunktion für den Aufbau 
international konkurrenzfähiger (im Zeitablauf technologieintensiverer) Exportsekto-
ren zugesprochen. Auch der Abstimmungsbedarf von Investitions- und Außenhan-
delspolitik ist (zumindest in den exportorientierten Sektoren) höher, da sich die poli-
tischen Entscheidungsträger mit nunmehr zwei unerwünschten Anreizwirkungen der 
Handelsschranken konfrontiert sehen: deren Anreiz zum Tariff Jumping und ihrem 
exportumlenkenden Effekt.  
Diese Anreizwirkungen erfordern eine differenzierte Behandlung der erwünschten 
und der unerwünschten Inward-Investitionen:3 Während gegenüber jenen Direktin-
vestitionen, welche nicht in die Exportsektoren fließen, die graduellen oder totalen 
Restriktionen des importsubstituierenden Modells angewandt werden können, bedarf 
es im Falle der erwünschten Investitionen anderer Instrumente. An diese ist die An-
forderung zu stellen, daß sie einerseits die unerwünschten Anreizwirkungen neu-
                                                           
1 Vgl.: Greenaway (1992), S. 146. 
2 Die Verknüpfung entwicklungs- und handelspolitischer Ziele begründet auch eine diesen Überlegungen diame-
trale Argumentation: So bezeichnet der World Investment Report 1996 einige der Außenhandelssphäre entstam-
mende Maßnahmen (z.B. Herkunftsregeln, freiwillige Exportbeschränkungen, Exportkontrollen etc.) als investiti-
onsbezogene Handelsmaßnahmen (Investment-Related Trade Measures), die darauf abzielen, Direktinvestitionen 
zu induzieren. (Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 181 ff.; Ariff (1989), S. 352 ff.; Engels (1992c), S. 161 f.) Angesichts 
der ausgeprägten Ressentiments gegenüber Direktinvestitionen, die traditionell in Entwicklungsländern mit im-
portsubstituierenden Entwicklungsstrategien vorherrschen, vermag die Argumentation zumindest im Falle dieser 
Strategien nicht zu überzeugen: Nicht die handelspolitischen Instrumente dienen Investitionszielen, sondern die 
investitionspolitischen Instrumente flankieren die Handelspolitik.  
3 In einer zweiten Variante exportorientierter Entwicklungsstrategien dominiert eine Abstimmung der Handelspo-
litik mit den Outward-Investitionen. So beruhte Japans frühe Entwicklungsstrategie auf der selektiven Förderung 
eigener Auslandsinvestitionen, welche primär der Sicherung des Ressourcenzugangs vertikal integrierter Export-
industrien dienten. Handelspolitisch flankiert wurden diese Bemühungen durch staatliche Exportförderungspro-
gramme für Endprodukte und niedrige Zölle auf importierte Rohstoffe, Vor- und Zwischenprodukte.  
Entwicklungsstrategien, in denen die Handelspolitik mit der Politik gegenüber Inward- und Outward-Investitio-
nen abgestimmt ist, sind selten. Eines der wenigen Beispiele ist Singapur, das sich nicht nur durch ein liberales 
Umfeld gegenüber Direktinvestitionen im Inland auszeichnet, sondern darüber hinaus etablierte Unternehmen 
ermutigt, die Produktion arbeitsintensiver Produkte in Niedriglohnländer zu verlegen, sobald die inländischen 
Lohnkosten die Wettbewerbsfähigkeit dieser Produkte gefährden. Vgl.: OECD (1999c). 

 52



tralisieren bzw. das erwünschte Verhalten (Exportieren) induzieren, andererseits den 
Investor nicht abschrecken, sondern dessen Investitionsneigung fördern. Insbesonde-
re „konditionale Investitionsanreize“ werden diesen Anforderungen gerecht. Hierbei 
handelt es sich um Anreize steuerlicher, finanzieller oder indirekter Art, die an be-
stimmte Leistungsmerkmale gekoppelt sind und die Investoren zu einer freiwilligen 
Verhaltensänderung zu bewegen suchen.1 
Sowohl in ihrem investitionspolitischen Instrumentarium als auch in ihrer Wahrneh-
mung der ausländischen Direktinvestition weisen die beschriebenen außenhandelspo-
litischen Modelle also wesentliche Unterschiede auf. Gemeinsam ist beiden Model-
len indes, daß die jeweiligen Investitionsmaßnahmen sowohl einen unmittelbaren 
Bezug zur Handelspolitik (also ein handelspolitisches Motiv) aufweisen als auch ei-
nen direkten oder indirekten Effekt auf die globalen Handelsströme ausüben. Wäh-
rend jedoch die Investitionspolitik in importsubstituierenden Modellen eine eindeutig 
untergeordnete, aus den Erfordernissen der Handelspolitik (bzw. des Zahlungsbi-
lanzausgleichs) abgeleitete Funktion hat, läßt sich in exportorientierten Modellen 
keine eindeutige Hierarchie der beiden Politikfelder erkennen; der eigenständige 
Wert der ausländischen Direktinvestition bedingt vielmehr eine wechselseitige Ab-
stimmung der Erfordernisse zweier gleichgestellter Politikfelder.2 
 
Unter Bezugnahme auf den Handelseffekt oder das handelspolitische Motiv werden 
einige der angeführten Maßnahmen unter dem Begriff „handelsbezogene Investiti-
onsmaßnahmen“ (Trade-Related Investment Measures/TRIMS) in den wirtschafts-
wissenschaftlichen Publikationen diskutiert.3 Die unterschiedlichen Begriffsherlei-
tungen spiegeln sich allerdings nicht in den Listen wider, anhand derer die jeweiligen 
Autoren den Begriff zu konkretisieren suchen.4 Die Maßnahmen, die aufgrund ihrer 
Handelseffekte als TRIMS bezeichnet werden, und jene Maßnahmen, die aufgrund 
ihres handelspolitischen Motivs diesem Begriff zugeordnet werden, sind annähernd 
deckungsgleich. Sie beschränken sich auf Restriktionen des operativen Geschäfts 
einer Direktinvestition im Warensektor und hier wiederum auf einige explizite oder 
implizite Leistungsvorgaben. Weder andersgeartete Beschränkungen des operativen 
Geschäfts noch Niederlassungsbeschränkungen noch irgendeine Beschränkung aus-
ländischer Direktinvestitionen im Dienstleistungssektor werden in einem der beiden 
Ansätze berücksichtigt.  

                                                           
1 Hierzu zählen z.B. Steuergutschriften in Abhängigkeit von der Erfüllung definierter Exportvorgaben oder dem 
Nettogehalt der Exportprodukte an lokalen Vorprodukten und Dienstleistungen. 
2 Somit ist auch hier der Begriff der investitionsbezogenen Handelsmaßnahme zu verwerfen, da dieser einen ein-
seitigen Wirkungszusammenhang unterstellt. 
3 Das handelspolitische Motiv dominiert z.B. in den Publikationen von Davidson / Matusz / Kreinin (1985); Fun-
ke (1994a); Grossman (1981); Low / Subramaniam (1995) und Maskus / Eby (1990), während z.B. die Publikati-
onen von Ariff (1989); Engels (1992c); Greenaway (1990); McCulloch (1990) und der UNCTAD (1996, S. 181 
ff.) den Handelseffekt bestimmter Investitionsmaßnahmen betonen (bzw. untersuchen). Auch in den Publikatio-
nen der WTO werden TRIMS anhand ihrer Handelseffekte definiert. So besagt die „Deklaration von Punta del 
Este“: “Following an examination of the operation of GATT Articles related to the trade restrictive and distorting 
effects of investment measures, negotiations should elaborate, as appropriate, further provisions that may be 
necessary to avoid such adverse effects on trade.” Dolzer (1991), S. 49, zitierend aus: Basic Instruments and 
Selected Documents 33rd Supplement, GATT 1987, S. 19 ff. 
4 Einen guten Überblick über die konkretisierenden Listen (Verhandlungsgrundlagen) einiger Nationen und Insti-
tutionen bieten: Graham (1996a), S. 50 ff.; Mo (1996), S. 96 ff. Weitere Auflistungen finden sich z.B. in: Engels 
(1992c), S. 158 ff.; Greenaway (1992), S. 139 ff.; Low / Subramaniam (1995), S. 417 ff.  

 53



Es mag auf diese weitgehende Übereinstimmung zurückzuführen sein, daß in der Li-
teratur auf eine Diskussion der divergierenden Begriffsherleitungen weitgehend ver-
zichtet wird.1 Auf den ersten Blick mutet die Diskussion „Motiv versus Effekt“ auch 
wenig sinnvoll an. Die Brisanz, die dieser Diskussion in internationalen Verhandlun-
gen der Investitionsthematik zukommen kann, zeigen erst die Ergebnisse empirischer 
Studien, die die geographische Verteilung und Anwendungshäufigkeit der impliziten 
und expliziten Leistungsvorgaben im Warensektor untersuchen:2  
Die Mehrzahl der Studien kommt zu dem Ergebnis, daß Häufigkeit und Volumen 
derartiger Leistungsvorgaben in Entwicklungsländern um ein Vielfaches höher ist als 
in Industrieländern und daß diese Maßnahmen positiv mit dem Protektionsgrad der 
jeweiligen Außenhandelsregime korreliert sind. Definiert man diese (und nur diese) 
Maßnahmen deshalb als TRIMS, weil sie einen Handelseffekt ausüben, gelangt man 
nicht nur zu der Annahme, daß handelsverzerrende Investitionsmaßnahmen primär in 
Entwicklungsländern angewandt werden. Implizit gelangt man auch zu dem Schluß, 
daß die Investitionsmaßnahmen der Industrieländer die internationalen Handelsströ-
me nicht beeinflussen. Nun zeigen jedoch die Ausführungen des Abschnittes 2.1.4., 
daß dieser Schluß falsch ist. Folgt man der Annahme, daß Investitionen und Handel 
in einer komplementären Beziehung zueinander stehen, ist jeder Investitionsmaß-
nahme ein verzerrender und ein beschränkender Effekt auf die globalen Handels-
ströme zuzusprechen. Der Versuch, Investitionsmaßnahmen und handelsbezogene 
Investitionsmaßnahmen anhand ihres Effektes auf die Handelsströme zu unterschei-
den, entbehrt jeder Logik.  
Substituiert man hingegen das Abgrenzungskriterium des handelsverzerrenden Ef-
fekts durch das Kriterium des handelspolitischen Motivs, sind TRIMS jene Teilmenge 
der Investitionsmaßnahmen, die auf eine Beeinflussung des Volumens, der Richtung 
oder der Zusammensetzung der Handelsströme abzielen, also handelspolitisch moti-
viert sind:3 “A narrow definition of TRIMs would be those measures clearly designed 
to influence trade volume or trade patterns. Such measures include export perform-
ance requirements [...] and local content regulations [...]. Indeed, this limited inter-
pretation is consistent with most analytical treatments of TRIMs. The definition is 
straightforward because of the direct link between the investment policy and the re-
sulting trade impact.” 

4 Überträgt man diese Definition auf die Ergebnisse der zuvor 
angeführten empirischen Studien, gelangt man nunmehr zu dem Schluß, daß Investi-
tionsmaßnahmen in erster Linie in Entwicklungsländern handelspolitischen Motiven 
unterliegen. Den Maßnahmen der Industrieländer hingegen wird implizit die Abwe-
senheit handelspolitischer Motive attestiert.  
Vergegenwärtigt man sich die investitionspolitischen Zwänge protektionistischer 
Außenhandelsregime und berücksichtigt, daß zahlreiche Entwicklungsländer ihr Au-
ßenhandelsregime zwar substantiell liberalisiert haben, der Protektionsgrad jedoch 
noch immer hoch ist, ist der ersten These zumindest insoweit zuzustimmen, als in 
Entwicklungsländern Investitionsmaßnahmen oftmals handels- bzw. entwicklungs-
politisch motiviert sind. Fragwürdig ist hingegen die abgeleitete Annahme, daß die 

                                                           
1 So verweisen Maskus / Eby (1990) zwar auf die alternativen Definitionen, vernachlässigen diese Problematik in 
ihren weiteren Ausführungen jedoch vollständig. 
2 Vgl.: Guisinger (1987); Low / Subramaniam (1995); Moran / Pearson (1987); OECD (1987c; 1989); UNIDO 
(1988); United States, Department of Commerce (1978; 1982); United States, International Trade Commission 
(1982; 1994); United States, Trade Representative (1985). 
3 Vgl.: Davidson / Matusz / Kreinin (1985); Greenaway (1990); Grossman (1981); Low / Subramaniam (1995) 
4 Maskus / Eby (1990), S. 526. 
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Investitionsmaßnahmen der (traditionell freihandelsorientierten) Industrieländer in 
der Regel nicht handelspolitisch motiviert seien. Insbesondere spricht dagegen, daß 
Außenhandel und Direktinvestitionen in einer komplementären Beziehung zueinan-
der stehen und daher jeder investitionspolitische Eingriff – obwohl u. U. nicht origi-
när handelspolitisch motiviert – die Außenhandelsströme beeinflußt. Auch den inve-
stitionspolitischen Instrumenten, die nach dieser Definition nicht als TRIMS bezeich-
net werden, kann daher (selbst unter Freihandelsbedingungen) eine handelsprotektio-
nistische Funktion zukommen.1 Die Tatsache, daß die Industrienationen auf die An-
wendung impliziter oder expliziter Leistungsauflagen (Performance Requirements) 
weitgehend verzichten, schließt per se nicht aus, daß nicht auch sie investitionspoliti-
sche Instrumente zu handelsprotektionistischen Zwecken einsetzen.2  
Nun ist zu bedenken, daß nur wenige Ansätze zu erklären (und noch weniger zu be-
gründen) vermögen, warum ein Staat aus handelspolitischen Motiven eine formelle 
Liberalisierung des Außenhandels durch investitionspolitische Instrumente neutrali-
sieren sollte.3 Einen dieser wenigen Erklärungsansätze bieten die Modelle der strate-
gischen Handelspolitik, die auf der Grundlage unvollkommener Märkte und strategi-
schen Verhaltens der Marktteilnehmer und Staaten die Vorteilhaftigkeit des Freihan-
dels in Frage zu stellen suchen.4 Aufgrund der äußerst restriktiven Annahmen5 ge-
lingt dies aber nur bedingt.6 Ebenso wenig vermag der Verweis auf „unfaire“ Prakti-
ken anderer Länder einen handelsprotektionistisch motivierten „Mißbrauch“ investi-
tionspolitischer Instrumente zu erklären.7 Zwar könnte argumentiert werden, daß an-
dere Länder einzelne Industriezweige oder Produkte schützen bzw. subventionieren 
und uneingeschränkter Freihandel daher nachteilig für die nationale Volkswirtschaft 
sei. Abgesehen davon, daß dieser Ansatz jedoch nicht erklärt, warum der betroffene 
Staat die klassischen Instrumente der Handelspolitik durch investitionspolitische In-
strumente substituieren sollte, vernachlässigt die Argumentation auch, daß unilatera-
le Maßnahmen anderer Länder die eigenen Gewinne aus dem Freihandel zwar 
schmälern, diese aber dennoch positiv verbleiben. Die Begründung ist daher ebenso 
zu verwerfen wie die oft bemühten Argumente, daß das Lohngefälle zwischen den 

                                                           
1 Vgl.: Bond / Guisinger (1985); Funke (1994b); Brewer / Young (1995; 1997); Guisinger (1986); Langhammer 
(1993); Low / Subramaniam (1995); Ostry (1996b). 
2 So zeigen Bond und Guisinger am Beispiel der EU-Beitrittsvorbereitungen Irlands, daß ein Abbau der tarifären 
Außenschutzmaßnahmen durch faktorbasierte Investitionsanreize partiell oder sogar vollständig neutralisiert 
werden kann. “Therefore, reductions in tariff protection can be offset by increases in factor incentives to main-
tain the same effective rate of protection to labour in an industry.” (Bond / Guisinger (1985), S. 91). Eine derar-
tige Substitution klassischer (tarifärer) Protektionsmaßnahmen durch Investitionsanreize ist laut Bond und Gui-
singer insbesondere für jene Länder von Interesse, die aufgrund vertraglicher Verpflichtungen auf tarifäre Han-
delshemmnisse verzichten müssen. Aus Sicht des anwendenden Landes weisen derartige Investitionsanreize so-
gar zwei wesentliche Vorteile gegenüber tarifären Protektionsmaßnahmen auf: Sie ermöglichen eine gezieltere 
Subventionierung (Diskriminierung) einzelner Sektoren oder Unternehmen (und verzerren das globale Wettbe-
werbsumfeld daher u.U. noch stärker als tarifäre Handelshemmnisse), und sie können kurzfristiger und weniger 
öffentlichkeitswirksam modifiziert werden. Vgl. hierzu auch: Funke (1994b); Langhammer (1993). 
3 Vgl.: Funke (1994a); Kösters (1998). 
4 So zeigen Brander und Spencer (1985), daß auf oligopolistischen Märkten ausländische Wettbewerber mit Hilfe 
staatlicher Eingriffe unter bestimmten restriktiven Bedingungen vom Markt verdrängt und monopolartige Gewin-
ne auf inländische Anbieter umgelenkt werden können. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen Helpman (1981) 
in einem Modell monopolistischer Konkurrenz und Krugman (1984) in einem Modell monopolistischer Konkur-
renz bei steigenden Skalenerträgen.  
5 So die Annahmen eines umfassenden Informationsniveaus, der Abwesenheit strategischer Gegenreaktionen etc. 
6 Einen guten Überblick über das Thema bieten Bletschacher (1991) sowie Krugman (1990). 
7 Vgl.: Kösters (1998), S. 816. 
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Ländern eine faire Ausgestaltung des globalen Außenhandels verhindere oder daß 
Protektionismus Arbeitsplätze sichere.1  
 
Insgesamt vermag also keines der angeführten Argumente zu begründen, warum bei 
ansonsten liberaler Handelspolitik Restriktionen ausländischer Investitionstätigkeit 
handelsprotektionistisch motiviert sein sollten. Folgt man der Prämisse, daß das Ver-
hältnis von Außenhandel und Direktinvestitionen komplementärer Natur ist, ist somit 
erstens festzuhalten, daß die Kombination eines liberalen Außenhandelsregimes mit 
einem restriktiven (oder diskretionären) Investitionsregime wirtschaftspolitisch in-
konsistent ist. Damit liegt zweitens aber auch der Schluß nahe, daß in liberalen Han-
delsregimen selektive Beeinflussungen ausländischer Direktinvestitionen auf einen 
gesunkenen Einfluß der Außenhandelspolitik und einen gestiegenen Einfluß anderer 
Politikfelder mit konkurrierenden Zielsetzungen zurückzuführen sind.  
Angesichts dieser Implikation mag es zunächst sinnvoll erscheinen, lediglich die 
handelspolitisch motivierten Investitionsmaßnahmen als TRIMS zu bezeichnen. Da-
gegen spricht jedoch, daß ein handelspolitisches Motiv zwar zumeist nicht nachge-
wiesen, aber auch nicht ausgeschlossen werden kann. Vielmehr ist es in der Regel 
unmöglich, eine Trennlinie zwischen den Politikfeldern zu ziehen. Berücksichtigt 
man zudem, daß jede Investitionsmaßnahme die internationalen Handelsströme be-
schränkt oder verzerrt, erscheint eine derartige Trennlinie nicht nur unmöglich, son-
dern auch unsinnig. Von Bedeutung ist der Handelseffekt jeder Investitionsmaßnah-
me, nicht deren Motiv.  
 
 
3.2. Die ausländische Direktinvestition unter dem Einfluß der Industriepolitik 
 
Eine Analyse des Spannungsfeldes ausländischer Direktinvestitionen und nationaler 
Industriepolitik sieht sich mit dem Problem konfrontiert, daß der Begriff der Indu-
striepolitik in hohem Maße mit Werturteilen belastet ist und es daher keine allgemein 
akzeptierte Definition dieses Begriffes gibt. Die allgemeinste Definition lautet:2 Die 
Industriepolitik umfaßt alle Maßnahmen des Staates, der Verbände und der Selbst-
verwaltungskörperschaften, die der Erhaltung, Anpassung, Gestaltung und Wachs-
tumsförderung der Industrie dienen.3 Die Widersprüchlichkeit dieser Ziele, deren 
einzige Gemeinsamkeit in der zielgerichteten Beeinflussung der gesamtwirtschaftli-
                                                           
1 In eine ähnliche Richtung zielen die politökonomischen Argumente. So argumentieren Magee / Brock / Young 
(1989), daß der die Liberalisierungsfortschritte begleitende Strukturwandel stets mit negativen Effekten für ein-
zelne gesellschaftliche Gruppen und/oder wirtschaftliche Sektoren (Anpassungskosten) verbunden ist und daher 
stets Wählerpotentiale zu verstimmen droht. Durch Wahlen legitimierte Entscheidungsträger sehen sich daher 
unter Umständen mit der politischen Notwendigkeit konfrontiert, den Forderungen dieser Gruppierungen bzw. 
Sektoren nachzugeben und den Anpassungsdruck zumindest temporär zu vermindern. In der Tagespolitik kommt 
diesem Erklärungsansatz sicherlich eine gewisse Bedeutung zu. Aus handelspolitischer Perspektive ist jedoch 
auch dieser Ansatz nicht geeignet, protektionistische Maßnahmen zu begründen, da die Verhinderung des Struk-
turwandels nicht nur stetig zunehmende Kosten für die Volkswirtschaft verursacht, sondern auch andere gesell-
schaftliche Gruppen diskriminiert.  
2 Vgl.: Vahlens Großes Wirtschaftslexikon (1987), S. 850. 
3 Sie bedarf einer Einschränkung, die Curzon Price am Beispiel der Geldpolitik begründet: “Thus, while it is true 
that the rate of interest affects investment, hence industry, few people would hold that monetary policy is a subset 
of industrial policy. [...] These broad, general policies, as long as they do not discriminate explicitly between 
industries, do not affect the allocation of resources between industries as their primary purpose [Hervorhebung 
im Original]. That they may affect inter-industrial allocation as a secondary result is obvious [...].” Curzon Price 
(1998a), S. 69. 
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chen Angebotsstruktur besteht, spiegelt sich in zwei weiteren Merkmalen dieses Poli-
tikfelds wieder: Industriepolitik ist a) sektorspezifisch und b) selektiv. 
Zunächst zu dem sektorspezifischen Charakter der Industriepolitik, welche i.d.R. 
nicht alle Wirtschaftszweige in gleicher Weise betrifft, sondern in einzelnen Sektoren 
höchst unterschiedliche Zielsetzungen verfolgen kann. Diesem Charakteristikum der 
– laut Berg und Schmidt „in irritierender Weise janusköpfigen“ 

1 – Industriepolitik 
wird nachfolgend insofern Rechnung getragen, als die weiteren Ausführungen zwi-
schen einer gestaltenden und einer besitzstandsorientierten Industriepolitik unter-
scheiden. Letztere wird in den weiteren Ausführungen vernachlässigt; der Begriff 
Industriepolitik ist ausschließlich im Sinne einer gestaltenden Industriepolitik zu ver-
stehen.2 Hieraus sollte nicht geschlossen werden, daß die besitzstandsorientierte bzw. 
bewahrende Industriepolitik von geringerer Bedeutung als die gestaltende Industrie-
politik sei. Die besitzstandsorientierte Industriepolitik wird deshalb vernachlässigt, 
weil sie in der Regel primär auf sektorspezifischen Außenhandelsrestriktionen (Im-
portbeschränkungen und Exportsubventionen) beruht und investitionspolitischen 
Maßnahmen daher zumeist nur jene flankierende Funktion zukommt, die bereits in 
Abschnitt 3.1.1. dargestellt wurde. Eine Analyse der gestaltenden Industriepolitik 
hingegen zeigt sowohl neue Formen als auch neue Motive investitionspolitischer 
Staatseingriffe auf.  
Industriepolitik ist aber nicht nur sektorspezifisch, sondern auch selektiv. Dies be-
deutet, daß sie die in den jeweiligen Sektoren agierenden in- und ausländischen Un-
ternehmen u.U. in unterschiedlicher, zielgerichtet selektiver Weise beeinflusst. Nun 
liegt dem Votum für eine auf Privateigentum und Wettbewerb beruhende Gesell-
schaftsordnung jedoch implizit die Annahme zugrunde, daß die Marktmechanismen 
zu besseren Marktergebnissen führen als alternative Organisationsformen wirtschaft-
lichen Handelns. Wie ist diese Annahme mit der Sektorspezifität und Selektivität in-
dustriepolitischer Eingriffe zu vereinbaren?  
 
Für die Vertreter einer streng an marktwirtschaftlichen Grundsätzen orientierten 
Wirtschaftsordnung ist dieser Widerspruch unüberwindbar, der Verzicht auf eine 
zielgerichtete Beeinflussung der Angebotsstruktur daher unumgänglich: „So ist In-
dustriepolitik für die Verfechter einer streng an marktwirtschaftlichen Grundsätzen 
orientierten Wirtschaftsordnung schon per se ein Anlaß zur Anstoßnahme. Ist sie 
doch aus dieser Sicht gleichbedeutend mit dem zum Scheitern verurteilten Versuch, 
das ‘Such- und Entdeckungsverfahren Wettbewerb’ (Friedrich A. von Hayek) durch 
staatliche Interventionen zu ersetzen.“ 

3 Wird diese Fundamentalkritik der Industrie-
politik in der Wirtschaftswissenschaft auch kontrovers diskutiert, ist die globale Rea-
lität doch eine andere. Zwar wird allgemein anerkannt, daß in einer nach marktwirt-
schaftlichen Regeln organisierten Volkswirtschaft jegliches staatliche Engagement, 
                                                           
1 Berg / Schmidt (1998), S. 852. 
2 Diese Unterscheidung wirft die Frage auf, welche Unterschiede zwischen der gestaltenden Industriepolitik und 
der Technologiepolitik bestehen. Die Antwort lautet: keine. Beide Politikfelder werden als deckungsgleich erach-
tet und daher die Termini (gestaltende) Industriepolitik und Technologiepolitik in den weiteren Ausführungen als 
Synonyme verwandt. In diesem Sinne beurteilen auch Starbatty und Vetterlein die europäische Forschungs- und 
Technologiepolitik (FuTP): „Wenn die Gemeinschaft sich mit Hilfe von Rahmenprogrammen zur Verteilung ge-
meinschaftlicher Mittel in unternehmerische Entscheidungsprozesse einschaltet, dann muß sie industrielle 
Schwerpunkte setzen. Und damit betreibt sie ‘Gestaltungspolitik’ [...] im Bereich der Industriepolitik. Insofern 
können wir die skizzierte FuTP der Europäischen Union als am technischen Fortschritt orientierte oder auf die 
wirtschaftliche Modernisierung gerichtete Industriepolitik verstehen.“ Starbatty / Vetterlein (1998), S. 667. 
3 Berg / Schmidt (1998), S. 853. 
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das signifikant über die Notwendigkeit einer ordnungspolitischen Rahmensetzung 
hinausgeht, einer legitimierenden Grundlage bedarf, zu einem grundsätzlichen Ver-
zicht ist jedoch keine Nation bereit.1 Nachfolgend werden daher die verschiedenen, 
im Zeitablauf variierenden Begründungen industriepolitischer Eingriffe aufgezeigt, 
die abgeleiteten industriepolitischen Konzepte beschrieben und diese hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf das nationale Investitionsumfeld analysiert. 
 
 
3.2.1. Der investitionspolitische Einfluß „minimalistischer“ Industriepolitik 
 
Die traditionelle Legitimation industriepolitischer Eingriffe beruht auf der Annahme, 
daß die vom Markt herbeigeführte Allokation von jener abweichen kann, welche aus 
wohlfahrtstheoretischer Sicht optimal wäre. Die Suboptimalität des Marktergebnisses 
wird jedoch nicht den Marktprozessen, sondern den Marktgegebenheiten bzw. Wett-
bewerbsbedingungen angelastet. So argumentieren die Vertreter dieses Ansatzes, daß 
Externalitäten, Kollektivgüter, asymmetrische Informationen, natürliche Monopole 
etc. das Wettbewerbsumfeld unter Umständen so stark beeinträchtigen, daß die 
Marktmechanismen eine lediglich suboptimale Organisation der Markttransaktionen 
herbeiführten.2 Das korrespondierende industriepolitische Konzept bezeichnen Sharp 
und Pavitt als „minimalistisch“:3 Die Rolle der Industriepolitik beschränkt sich auf 
eine korrigierende, weitgehend diskriminierungsfreie „Optimierung“ der Wettbe-
werbsbedingungen. Intendiert wird lediglich, durch eine Unterstützung der (Grund-
lagen-) Forschung, durch die Förderung der Diffusion von Technologie und Wissen 
oder durch die Definition von Industriestandards das festgestellte oder vermutete 
Marktversagen zu korrigieren. Ausländische Direktinvestitionen werden von diesen 
Konzepten weder unmittelbar noch auf eine gegenüber Binneninvestitionen differie-
rende Weise berührt. Minimalistische Konzepte zeichnen sich daher durch eine hohe 
Neutralität gegenüber ausländischen Direktinvestitionen aus.  
 
 
3.2.2. Der investitionspolitische Einfluß „horizontaler“ Industriepolitik  
 
Diese investitionspolitische Neutralität wie auch die wirtschaftstheoretische Fundie-
rung unterscheiden die minimalistischen Konzepte der Vergangenheit von zunächst 
ähnlich scheinenden Konzepten der Gegenwart. So fordert die Europäische Kommis-
sion seit Beginn der 90er Jahre einen weitgehenden Verzicht auf sektorspezifische 
Staatseingriffe und propagiert den Vorrang einer allgemeinen (horizontalen) Verbes-

                                                           
1 Dies ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der gestaltenden gegenüber der bewahrenden Industriepoli-
tik. Während letztere einer Legitimation gegenüber dem Wähler bedarf, wenn sie nicht angewandt wird, bedarf 
erstere einer Legitimation im Falle der Anwendung. Ein wesentlicher Trade-off entgeht dabei in der Regel der 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit: Die simultane Anwendung einer bewahrenden und einer gestaltenden Indu-
striepolitik beinhaltet neutralisierende Effekte auf den jeweiligen anderen Bereich des Politikfeldes, da jede selek-
tive Förderung (Belastung) eines Sektors/Unternehmen gegenteilige Effekte auf alle anderen Sektoren/Unterneh-
men aufweist. 
2 Zwei Gegenpositionen sind anzuführen: Die erste lautet, daß ein Marktversagen lediglich das Symptom eines 
Politikversagens ist, der Staatseingriff das Marktversagen also nicht behebt, sondern diesem zugrunde liegt. Die 
zweite Gegenposition lautet, daß ein Marktversagen vorliegen kann, daß dieses jedoch nicht notwendigerweise 
einen Markteingriff rechtfertigt, da die Gefahren eines Politikversagens die potentiellen Wohlfahrtsgewinne u.U. 
neutralisieren oder sogar überkompensieren. Vgl.: Berg / Schmidt (1998), S. 858 f. 
3 Vgl.: Curzon Price (1998a), S. 72 ff.; Sharp / Pavitt (1998), S. 265 f. 
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serung der Rahmenbedingungen unternehmerischen Handelns.1 Die Begründung die-
ses von der Kommission als „horizontale Industriepolitik“ bezeichneten Konzepts 
weicht jedoch wesentlich von jener der minimalistischen Konzepte ab: Legitimierten 
vormals Externalitäten und Kollektivgüter den Staatseingriff, fließen diese Faktoren 
in den gegenwärtigen, aus der „Neuen Wachstumstheorie“ abgeleiteten Legitimati-
onsansatz nurmehr indirekt ein:  
Ausgangspunkt der Neuen (und Abgrenzungskriterium gegenüber der klassischen)2 
Wachstumstheorie ist die Annahme, daß die Rate des technischen Fortschritts endo-
gener Natur ist und von den volkswirtschaftlichen Aufwendungen für Bildung und 
F&E bestimmt wird. Die Wachstumsdynamik einer Volkswirtschaft und deren lang-
fristige Konsummöglichkeiten variieren also mit den volkswirtschaftlichen Investiti-
onen in Humankapital. Diese Annahme begründet eine neue Funktion der Industrie-
politik. Diente sie in minimalistischen Konzepten der Optimierung der Marktprozes-
se, dient sie nun der Optimierung des langfristigen Wachstumspfades.3  
Der wachstumstheoretische Fokus4 und die in Abschnitt 1.5. skizzierten volkswirt-
schaftlichen Vorteile ausländischer Direktinvestitionen5 scheinen die Vermutung na-
hezulegen, daß horizontale Industriepolitik und ausländische Direktinvestitionen in 
hohem Maße kompatibel sind. Diese Vermutung wird dadurch bestärkt, daß sich aus 
der Neuen Wachstumstheorie weder Begründungen selektiver Eingriffe in die Bran-
chenstruktur noch Hinweise auf förderungswürdige Sektoren noch Begründungen 
einer Diskriminierung ausländischer Investoren ableiten lassen. Trotzdem stellen 
zwei Probleme diese Kompatibilität zumindest graduell in Frage: 
Das erste Problem ist, daß auch die gegenwärtigen horizontalen Konzepte zumeist 
(mehr oder minder ausgeprägte) selektive Elemente aufweisen, deren Motive und 
                                                           
1 Vgl.: Europäische Gemeinschaften (1991). 
2 Vgl.: Solow (1971). 
3 Dies sei anhand des analytischen Rahmens der Modelle kurz erläutert: Die Modelle der Neuen Wachstumstheo-
rie disaggregieren den produzierenden Sektor in der Regel in drei Teilsektoren: in einen Sektor wahlweise inve-
stier- oder konsumierbarer Endprodukte, in einen Sektor, der spezifische Kapitalgüter produziert, und in einen 
weiteren Sektor, der Technologien in Form von „Blaupausen“ generiert (vgl. beispielsw.: Barro / Sala i Martin 
(1995)). Dem letztgenannten Sektor kommt hinsichtlich des volkswirtschaftlichen Wachstums die größte Bedeu-
tung zu: Je größer der Anteil dieses Sektors an der volkswirtschaftlichen Angebotsstruktur ist, desto mehr techni-
sches Wissen wird generiert, desto größer ist die Produktivität des Endproduktsektors, desto höher sind langfristi-
ge Wachstumsrate und langfristiger Pro-Kopf-Konsum. Nun verlangt eine Erhöhung der langfristigen Konsum-
möglichkeiten jedoch einen zumindest partiellen Verzicht auf gegenwärtigen Konsum. Der Konsum der wahlwei-
se investier- oder konsumierbaren Endprodukte wäre zugunsten zukunftswirksamer Investition zu reduzieren. 
Aus wirtschaftstheoretischer Sicht ist folglich zunächst der optimale intertemporale Pro-Kopf-Konsum zu be-
rechnen. Ein wirtschaftspolitischer Handlungsbedarf ergibt sich aus dieser Berechnung dann, wenn das 
gegenwärtige und das dynamisch optimierte Konsumniveau divergieren. Beruht die Divergenz auf einer zu 
geringen Sparneigung (d.h. einer hohen Diskontierungsrate des Nutzens zukünftiger Konsummöglichkeiten), ist 
diese durch steuer- oder finanzpolitische Interventionen zu korrigieren. Industriepolitischer Interventionen 
hingegen bedarf es, wenn die dynamische Fehlallokation der verfügbaren Ressourcen auf positive Externalitäten 
und/oder einen hohen Kapitalbedarf bei außerordentlichem wirtschaftlichen Risiko zurückzuführen ist. In diesem 
Fall sind z.B. die Grundlagenforschung oder auch die (Aus- und Weiter-) Bildung zu subventionieren.  
4 Aufgrund dieses wachstumstheoretischen Fokus wird vielfach die Frage diskutiert, ob derartige Konzepte als 
Industriepolitik zu bezeichnen sind. So plädieren Berg und Schmidt (1998) dafür, den Ausdruck Industriepolitik 
durch die Begriffe „allgemeine angebotsorientierte Wirtschaftspolitik“ oder „Wachstumspolitik“ zu ersetzen. 
Folgt man hingegen den zitierten Ausführungen von Starbatty und Vetterlein (vgl.: S. 57, Fußnote 2 der vorlie-
genden Arbeit), ist diese Frage insofern zu bejahen, als auch horizontale Konzepte die Definition von Schwer-
punkten verlangen und somit den sektorspezifischen Charakter der Industriepolitik aufweisen. 
5 Beispielsweise deren Ausstrahlungseffekte, deren Bedeutung für den grenzüberschreitenden Technologietrans-
fer oder deren Bedeutung als potentieller Katalysator eines technologischen Upgrade des Gastgeberlandes. 
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Konsequenzen Gegenstand der späteren Erörterung des dritten industriepolitischen 
Grundkonzepts, der „vertikalen“ bzw. „selektiven“ Industriepolitik, sind.1
Das zweite Problem lautet, daß eine mit dem volkswirtschaftlichen Gesamtnutzen 
begründete und aus Steuermitteln finanzierte Grundlagenforschung (oder Aus- und 
Weiterbildung) die Forderung nahelegt, daß diese allein dem Steuerzahler zugute 
komme, die eigene Volkswirtschaft also deren exklusiver Nutznießer sei. Zwar steht 
diesem Streben, das nachfolgend mit dem Begriff der „Nationalisierung des Wis-
sens“ bezeichnet wird,2 das Problem entgegen, daß Wissen alle Eigenschaften eines 
Kollektivgutes aufweist und es daher grundsätzlich nicht möglich ist, einzelne Sub-
jekte oder Gruppen von dessen Nutzung auszuschließen. Trotzdem ist der Versuch, 
die nationale und grenzüberschreitende Diffusion von Technologien und Wissen 
zielgerichtet zu beeinflussen, weit verbreitet. So fördern zahlreiche Nationen den 
Technologiezufluß (wie auch den nationalen Technologieaustausch), versuchen je-
doch gleichzeitig, den Technologieabfluß bzw. die Nutzung „nationalen“ Wissens 
durch ausländische Unternehmen zu verhindern oder wenigstens zeitlich zu verzö-
gern.3 “High-tech frictions in international trade and investment arise basically from 
two main sources: the international spill over from domestic policies designed to en-
hance the technological capabilities of home-based firms (including policies de-
signed to increase technology inflows and decrease outflows) and spill over from 
policies targeted at opening foreign markets for their MNEs.” 4  
Zentrale industriepolitische Instrumente, den Zufluß von Technologien und Wissen 
über das natürliche (den wirtschaftlichen und ordnungspolitischen Rahmenbedingun-
gen entsprechende) Maß anzuheben, sind z.B. Investitionsanreize (für technologiein-
tensive Inward-Investitionen) oder die An- bzw. Abwerbung qualifizierter ausländi-
scher Wissenschaftler, Ingenieure oder Techniker. Wichtigste Instrumente der Regu-
lierung des Technologieabflusses sind der Ausschluß ausländischer Unternehmen 
von staatlich geförderten F&E-Programmen5 oder eine Koppelung der Teilnahmebe-
rechtigung an Reziprozitätsbedingungen.6  
 
Wie sind diese Bestrebungen einer Regulierung des grenzüberschreitenden Techno-
logietransfers a) aus nationaler und b) aus globaler Perspektive zu bewerten?  
Die globalen Wohlfahrtseffekte sind eindeutig negativ. Die Maßnahmen induzieren 
globale Fehlallokationen des Kapitals, verzerren die Außenhandelsströme und 
schwächen die globale Integration auf der Produktionsebene. Die nationale Perspek-
tive erscheint zunächst weniger eindeutig. So zeigen Grossman / Helpman,7 daß die 
Unterbindung oder Verminderung grenzüberschreitender Spill overs eine absolut hö-
here Wachstumsrate in den Ländern generiert, die das größte technologische Know-
how besitzen. Dieses Ergebnis unterliegt jedoch der Bedingung, daß die anderen 

                                                           
1 Vgl.: Berg / Schmidt (1998); Europäische Gemeinschaften (1991); Sharp / Pavitt (1998). 
2 Ostry bezeichnet diese Tendenz als „Technonationalismus“. Vgl.: Ostry (1996a), S. 42. 
3 Vgl.: Bagger (1993); Europäische Gemeinschaften (1991); Grossman / Helpman (1991); Holzkämper (1995); 
Ostry (1996a); Reul (1998); UNCTAD (2002), S. 165 ff.; Price (1996); Sharp / Pavitt (1998). 
4 Ostry (1996b), S. 149. 
5 Im Extremfall unterliegt sogar die Teilnahme nationaler Unternehmen der Bedingung, daß diese das erworbene 
Wissen nicht an ausländische Unternehmen weitergeben dürfen. 
6 So können ausländische Unternehmen in den USA zu inländischen „deklariert“ werden, wenn deren Heimat-
länder US-amerikanischen Tochtergesellschaften vergleichbare Programme bieten und diese einen Zugang zu 
Ressourcen und Informationen gewährleisten, der dem der US-amerikanischen Programme entspricht.  
7 Vgl.: Grossman / Helpman (1991). 
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Länder keine strategischen Gegenmaßnahmen ergreifen. Kommt es zu Gegenmaß-
nahmen, sinkt die Wachstumsrate aller Beteiligten.  
Ein weiterer Einwand basiert auf dem Umstand, daß technologisches Wissen kumu-
lativer Natur ist und primär auf Lernprozessen beruht: “It´s a combination of skills, 
equipment and organization, embodied in people and institutions, as much as in ma-
chinery and equipment.” 

1 Sind große Teil des Humankapitals personengebunden, der 
Faktor Arbeit jedoch nur beschränkt grenzüberschreitend mobil, ist das Problem des 
unmittelbaren Technologieexportes bereits zu relativieren. Das „Problem“ einer 
Nutznießung der Grundlagenforschung durch im Inland operierende ausländische 
Unternehmen besteht dem Grundsatz nach zunächst aber fort. Ist jedoch die Nutznie-
ßung „nationalen“ Wissens volkswirtschaftlich tatsächlich von Nachteil? Ist es sinn-
voll, nationale und ausländische Unternehmen zu unterscheiden? Bestimmt die Nati-
onalität eines Unternehmens dessen volkswirtschaftlichen Nutzen und wenn ja, wel-
che Kriterien bestimmen die Nationalität? Der Sitz der Muttergesellschaft, der Ort 
der Konstituierung, der geographische Schwerpunkt des operativen Geschäfts? Dem 
Versuch, inländische Töchter ausländischer Unternehmen von der Nutzung „nationa-
len“ Wissens auszuschließen, liegt offensichtlich eine legalistische (Ort der Konstitu-
ierung, Sitz der Muttergesellschaft, Besitzverhältnisse etc.) Definition des Nationali-
tät zugrunde. Operativen Kriterien wird keine oder eine nur zweitrangige Bedeutung 
eingeräumt. Wird ein derartiger Definitionsansatz bereits durch die komplexen Be-
sitzverhältnisse und die geographische Verbreitung der meisten MNU in Frage ge-
stellt,2 erscheint es paradox, einem inländischen Unternehmen, das einen Hauptteil 
seiner Operationen im Ausland tätigt, Vorteile gegenüber einem ausländischen Un-
ternehmen zu gewähren, das seinen operativen Schwerpunkt im Inland hat. Hierzu 
Reich: “What is the role of a nation within the emerging global economy, in which 
borders are ceasing to exist? Rather than increase the profitability of corporations 
flying the flag, or enlarge the worldwide holding of its citizens, a nation’s economic 
role is to improve its citizens’ standard of living by enhancing the value of what they 
contribute to the world economy. The concern over national competitiveness is often 
misplaced. It is not what we own; it is what we do.”3 
Auch für die nationalen Unternehmen erweist sich der Ausschluß ausländischer In-
vestoren u.U. als kontraproduktiv. So ist erstens zu bedenken, daß der Ausschluß 
ausländischer Unternehmen aus staatlich geförderten Forschungskonsortien diesen 
Unternehmen nicht nur den Zugang zu Wissen und Technologien verwehrt.4 Es wird 
ihnen auch die Möglichkeit genommen, komplementäres Wissen und komplementäre 
Technologien einzubringen. Berücksichtigt man, daß staatlich-private Forschungs-

                                                           
1 Sharp / Pavitt (1998). 
2 Zu der Problematik einer Bestimmung der Nationalität vermerkt Startup: „Diese Unklarheit ist in gewisser Hin-
sicht begrüßenswert, weil sie eine Diskriminierung aufgrund der Herkunft erschwert. Gleichzeitig müssen wir 
jedoch darauf achten, daß den Regierungen damit keine Gelegenheit gegeben wird, die Besitzverhältnisse als 
Grund für diskriminierende Maßnahmen vorzuschieben.“ Startup (1996), S. 116. 
3 Reich (1991), S. 301. 
4 So wurden die staatlich-privaten Forschungskooperationen der USA und der EG in der Halbleiterindustrie, 
SEMATECH und JESSI (seit 1989 Teil des Forschungsprogramms ESPRIT), unter der Zielsetzung gegründet, 
der dominanten Marktposition japanischer Unternehmen (deren Marktanteil betrug 1985 ca. 70% des Weltmark-
tes für standardisierte Speicherchips, dem größten Teilsegments des Halbleitermarktes) entgegenzutreten. (Vgl.: 
Holzkämper (1995), S. 81ff.) Als 1990 der an fünf Einzelprojekten von JESSI beteiligte Konzern ICL zu 80% 
von Fujitsu übernommen wurde, wurde nach kontroverser Diskussion ICL (außer in zwei auslaufenden Projek-
ten) die weitere Teilnahme verweigert. Die Teilnahme von Ausländern am SEMATECH-Programm war aufgrund 
der militärischen Anwendungsorientierung vollständig ausgeschlossen. Vgl.: Szettele (2000), S. 166. 
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kooperationen mit hinreichender Sicherheit auf einen Rückstand der nationalen ge-
genüber ausländischen Unternehmen hindeuten, ist die mangelnde Einbindung (und 
„Abschöpfung“) der Konkurrenten sowohl für die nationalen Unternehmen von 
Nachteil als auch wirtschaftspolitisch inkonsistent.  
Nachteile entstehen den nationalen Unternehmen aus der staatlichen Diskriminierung 
ihrer ausländischen Konkurrenten auch dann, wenn sie das in staatlich geförderten 
Forschungsprogrammen erworbene Wissen nicht an ausländische Kooperationspart-
ner weitergeben dürfen. Eine derartige Auflage reduziert nicht nur den Gebrauchs-
wert des erworbenen Wissens, sondern beschränkt auch die Fähigkeit eines Unter-
nehmens, mit ausländischen Unternehmen zu kooperieren und somit dessen Fähig-
keit, komplementäre ausländische Ressourcen in Anspruch zu nehmen.1 Von minde-
rer Bedeutung wäre dieser Trade-off zwischen inländischen staatlichen und ausländi-
schen privaten Ressourcen, könnten die staatlichen Förderprogramme die transnatio-
nalen privatwirtschaftlichen Kooperationen vollwertig ersetzen. Aufgrund der knap-
pen Ressourcen des Staates und der Vielzahl der technologischen Aufgaben ist dies 
in der Regel jedoch auszuschließen: Staatliche Forschungsprogramme können priva-
te Kooperationen ergänzen, nicht aber ersetzen. Der Nettoeffekt einer Inanspruch-
nahme staatlicher Ressourcen ist daher unter Umständen sogar negativ.2  
 
 
3.2.3. Der investitionspolitische Einfluß „strategischer“ Industriepolitik 
 
Trotz theoretischer Kompatibilität mit Direktinvestitionen sind horizontale Konzepte 
in der Praxis also oft mit wesentlichen Einschränkungen ausländischer Investoren 
verbunden; die Neutralität der minimalistischen Konzepte ist zumeist nicht erfüllt. 
Trotzdem stellen sie aus investitionspolitischer Perspektive einen wesentlichen Fort-
schritt gegenüber jenen industriepolitischen Vorgängerkonzepten dar, welche die mi-
nimalistischen Konzepte in den 50er Jahren ablösten und bis gegen Ende der 80er 
Jahre die Industriepolitik zahlreicher Nationen prägten. Zentrales Charakteristikum 
dieses dritten industriepolitischen Konzepts, der vertikalen Industriepolitik, ist die 
zielgerichtete und selektive Förderung nationaler (Groß-) Unternehmen in einzelnen, 
als „strategisch“ erachteten Sektoren. Die (trotz einer Kontinuität der konzeptionel-
len Ausgestaltung) im Zeitablauf variierenden Begründungen dieses Konzepts leiten 
sich laut Soete aus drei Konnotationen des Begriffs „strategisch“ ab:3 strategisch im 
Sinne a) des militärischen Sprachgebrauchs, b) der globalen Liefersicherheit und c) 
der strategischen Handels- bzw. Industriepolitik.  
 
Zunächst ist es die der militärischen Sphäre entliehene Konnotation, die zu Beginn 
der 50er Jahre die ersten vertikalen Konzepte begründete. Zwei Eigenarten unter-
scheiden diese Legitimation von den späteren: Sie bezieht sich a) weniger auf einzel-
ne Märkte als auf das nationale Wirtschafts- (und Verteidigungs-) Potential in toto 

                                                           
1 Erschwert wird diese Tatsache durch den Umstand, daß die neuen Wissensbestandteile oftmals untrennbar mit 
dem Gesamtspektrum der Wertschöpfungsaktivitäten des Unternehmens verbunden sind.  
2 Price (1996, S. 175) verweist auf eine Initiative führender amerikanischer High-Tech-Unternehmen (u.a. IBM, 
AT&T, Eastman Kodak, North American Philips ), die (obwohl deren „Nutznießer“) eine Revision der diskrimi-
nierenden Elemente der Investitions- und Technologiepolitik USA fordern. Vgl. auch: Szettele (2000), S. 169. 
3 Vgl.: Soete (1991). 
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und sie weist b) keine wirtschaftstheoretische Fundierung auf.1 Statt dessen beruhen 
die frühen vertikalen Konzepte der europäischen Länder auf jener ideologisch be-
lasteten Wahrnehmung der technologischen Übermacht der USA, für die Servan-
Schreiber (1967) den Begriff «Le Défi Américain» prägte.2 Dieser Herausforderung 
versuchte man entgegen zu treten, indem man der Industriepolitik die Aufgabe über-
trug, einzelne Großunternehmen (National Champions) zu fördern und zu “standard-
bearers of technological prowess”3 „heranzuzüchten“.4 
Im Zeitablauf hat diese – aus einer nationalen Perspektive abgeleitete und auf natio-
nale Märkte zentrierte – Begründung vertikaler Industriepolitik an Bedeutung verlo-
ren bzw. ist durch alternative, sich auf globale Märkte beziehende Begründungen er-
setzt worden.5 Eine erste derartige Begründung rechtfertigt vertikale Industriepolitik 
mit den Gefahren einer globalen Monopolstellung ausländischer Lieferanten von 
Komponenten oder Ausrüstungsgütern, die für die nationale Versorgungssicherheit 
wichtig sind. Die Bedeutung dieser Begründung beschränkte sich jedoch auch in der 
Vergangenheit auf einige wenige konkrete Situationen6 und wird daher an dieser 
Stelle vernachlässigt. Für das Thema dieser Arbeit relevant hingegen ist die Begrün-
dung vertikaler Industriepolitik, die sich aus den Modellen der Strategischen Indu-
strie- und Handelspolitik ableitet.  
 
Wie die Namensgebung nahelegt, weisen die Modelle eine handels- und eine indu-
striepolitische Dimension auf.7 Zentrale Aussage der handelszentrierten Analyse ist, 
daß unter der Prämisse unvollkommener Konkurrenz Freihandel nicht zwingend zu 

                                                           
1 Der Legitimation des industriepolitischen Eingriffs dient allein das Abstraktum des „Nationalen Interesses“. Die 
enge Verbundenheit mit jenen Denkmustern, welche die Entstehung der Nationalstaaten begleiteten, manifestiert 
sich auch in den propagierten (scheinbar) nicht ökonomischen Zielen wie der „Gewährleistung der nationalen Si-
cherheit“, der „Sicherung des nationalen Produktionspotentials“ oder der „Wahrung der kulturellen Identität“. 
2 Vgl.: Servan-Schreiber (1967). 
3 Sharp / Pavitt (1998), S. 266. 
4 Die Instrumente (Incentives für nationale Unternehmen, Disincentives für ausländische) sind allen Feldern der 
Wirtschaftspolitik entliehen. Anwendung finden z.B. wettbewerbspolitische Instrumente wie die Gewährung von 
Marktmachtkonzessionen oder auch investitionspolitische Instrumente wie Niederlassungsverbote oder die Selek-
tion (Screening) ausländischer Direktinvestitionen. 
5 Dieser Umstand sollte nicht zu dem Schluß verleiten, daß den (vermeintlich) „nicht ökonomischen“ Argumen-
ten keine Bedeutung mehr zukommt. Auch heute noch begründet z.B. das Argument der kulturellen Identität in 
Frankreich diskriminierende Maßnahmen wie eine Mindestquote inländischer Produktionen in Radio und TV, 
Einschränkungen des Gebrauchs fremdsprachiger Begriffe etc. Wenn nicht protektionistisch motiviert so doch 
potentiell diskriminierend ist auch der US-amerikanische “Exxon-Florio-Act”. Dieser ermächtigt den Präsiden-
ten, die Übernahme eines amerikanischen Unternehmens durch einen ausländischen Investor zu verhindern, falls 
diese die nationale Sicherheit „gefährdet“. 
6 So wurde in den USA lange Zeit auf die Abhängigkeit nationaler Unternehmen von dem japanischen Unterneh-
men Nikon verwiesen, das eine monopolartige Stellung in dem Bereich der Ausrüstungsgüter zur Herstellung von 
Halbleitern gewonnen hatte und US-amerikanische Unternehmen – laut deren Klagen – in der Belieferung gegen-
über japanischen Unternehmen benachteiligte. Vgl.: OTA (1990), S. 130. 
7 Diese Aussage trifft nicht nur auf die Strategische Industrie- und Handelspolitik zu. Vielmehr gilt, daß jede 
Form von Handelspolitik immer auch eine industriepolitische Dimension aufweist (und vice versa). Die Art des 
Zusammenhangs kann zwar sehr unterschiedlich sein: „Zum einen können sich die Politikbereiche ergänzen. Sie 
können jeweils für den anderen Bereich ein Substitut sein, also die Industriepolitik eine Art Ersatz für die Han-
delspolitik und umgekehrt. Häufig verstärken sie sich in ihren Wirkungen. […] Zum anderen wäre es auch denk-
bar, daß sich Industrie- und Handelspolitik antagonistisch gegenüberstehen und sich als konkurrierende Politik-
bereiche ausschließen bzw. in ihren Wirkungen beeinträchtigen.“ (Winter (1994), S. 55) Ein Zusammenhang be-
steht jedoch in jedem Fall: „Aber letztlich wirken industriepolitische Instrumente auch auf den Außenhandel und 
handelspolitische Instrumente auf die Industriestruktur.“ Ebenda, S. 57. 
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einem nationalen Wohlfahrtsoptimum führt.1 Aufbauend auf dieser Aussage wird 
ein, auf die Umlenkung monopolistischer Renten ausländischer Anbieter zielender, 
strategischer (selektiver) Außenhandelsprotektionismus propagiert, der industriepoli-
tischen Maßnahmen eine flankierende, die Diskriminierung an den Außengrenzen 
ergänzende (oder substituierende)2 Funktion zuweist.  
Entgegen der primär statischen Natur der handelspolitischen Analyse, konzentriert 
sich die industriepolitische Analyse auf die dynamischen Effekte selektiver Staats-
eingriffe:3 Ausgangspunkt der Argumentation sind die kumulative Natur von Tech-
nologie und Wissen sowie die Gefahren bzw. Potentiale jener Märkte, deren Unvoll-
kommenheit auf einer hohen Kapital- und Know-how-Intensität beruht. In diesen – 
so die Befürworter strategischer Industriepolitik – generiert der kumulative Charakter 
von Technologie eine progressiv ansteigende Rate des (endogenen) technischen Fort-
schritts in Produkten und Prozessen, die dem technologisch führenden Unternehmen 
überproportionale Potentiale des technologischen Wandels und Wachstums eröffnet 
und die technologische Kluft gegenüber Konkurrenten fortlaufend vergrößert (First 
Mover Advantage): “The point is that the ‘first mover’ has an advantage, since he is 
the first to travel down the learning curve, which is related to accumulated experi-
ence. Also, the larger his initial market, the faster he will travel down the learning 
curve, since sheer repetition is also important. Time and market size are therefore of 
the essence and will allow the ‘first mover’ to reap monopoly rents, which in turn 
will allow him to invest in the next cycle of technological innovation and so on.” 

4 
Zwei industriepolitische „Handlungsanweisungen“ lassen sich hieraus ableiten:5 
 
1. Sind die Sektoren identifiziert, die a) die oben genannten Eigenschaften aufwei-

sen und denen b) mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine zentrale Bedeutung 
in den zukünftigen globalen Wirtschaftsbeziehungen zukommt, sind diese – 
zwecks Realisierung des First Mover Advantage und der verbundenen Monopol-
renten – so früh wie möglich durch sektorspezifische Maßnahmen zu unterstüt-
zen. Intention des Staatseingriffs ist somit nicht (wie in horizontalen oder mini-
malistischen Konzepten) die Korrektur eines (statischen oder dynamischen) 
Versagens nationaler Märkte, sondern die zielgerichtete Herbeiführung einer Un-
vollkommenheit regionaler oder globaler Märkte. 

2. Verfügen ausländische Unternehmen in einem derartigen Sektor über einen tech-
nologischen Vorsprung, kann nur staatliche Hilfe nationale Unternehmen in die 
Lage versetzen, den Vorsprung aufzuholen. Aus eigner Kraft kann ihnen dies 
gemäß obiger Logik nicht gelingen. Gelingt es trotz staatlicher Unterstützung 
nicht, den First Mover Advantage zu neutralisieren, wird das technologisch füh-
rende Unternehmen zumindest gezwungen, die aus den Lernkurveneffekten re-
sultierenden Produktivitätsfortschritte an den Verbraucher weiterzugeben. 

 
Zunächst eine Bewertung der ersten „Handlungsanweisung“: Diese setzt zwingend 
voraus, daß die politischen Entscheidungsträger eines Landes über ein exklusives 
Wissen hinsichtlich der strategischen Märkte der Zukunft verfügen. Weder in- und 
ausländische Unternehmen noch die politischen Akteure anderer Länder dürfen den 

                                                           
1 Vgl.: Krugman (1990); Krugman / Obstfeld (1997). 
2 “Protectionism in the name of free trade is what industrial policy is all about.” Krauss (1984), S. 79. 
3 Vgl.: Brander / Spencer (1985); Helpman (1981); Krugman (1984). 
4 Curzon Price (1998a), S. 78. 
5 Vgl.: Curzon Price (1998a); Ostry (1996a; 1996b); Yarrow (1985). 
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gleichen Informationsstand aufweisen. Ist diese Prämisse der Exklusivität des Wis-
sens bereits zweifelhaft,1 gilt gleiches in noch höherem Maße für die Zuverlässigkeit 
derartiger Prognosen zukünftiger Entwicklungen. Die Erfolgsaussichten einer sol-
chen „Anmaßung von Wissen“ 

2 umschreibt Kierzkowski mit den Worten:3 “New in-
dustrial [...] policy towards ‘strategic’ industries would involve many policy misses, 
just like betting on horses.” 

4

5 Eine nur temporäre Monopolstel-
lung ist jedoch nicht geeignet, einen staatlichen Eingriff (weder im Sinne der ersten 
noch der zweiten Handlungsanweisung) zu begründen.  

 Auch ist die Annahme der Dauerhaftigkeit der techno-
logischen Dominanz zu hinterfragen. So zeigt die Geschichte, daß sich die Intervalle 
zwischen den technologischen Umbrüchen, die das kumulierte Wissen ganzer Indu-
striesektoren quasi entwerten, progressiv verkürzen.

 
Stellt dieses letztgenannte Argument implizit auch die Notwendigkeit der zweiten 
„Handlungsanweisung“ in Frage, erscheint deren Bewertung zunächst jedoch inso-
fern weniger eindeutig, als sowohl für das Szenario einer technologischen „Aufhol-
jagd“ als auch für die erzwungene Weitergabe von Lernkurveneffekten einige (wenn 
auch hinsichtlich ihrer tatsächlichen Ursachen diskussionswürdige) Beispiele existie-
ren.6 Es existieren aber auch hier gewichtige Einwände: So ist erstens zu bedenken, 
daß der Erfolg einer derartigen Maßnahme eine industriepolitische Neutralität des 
Heimatlandes des technologisch führenden Unternehmens voraussetzt. Ist diese nicht 
gegeben und erhält das technologisch führende Unternehmen staatliche Unterstüt-
zung, droht (gemäß der Logik der progressiven Lerneffekte) sogar eine progressive 
Zunahme der bestehenden technologischen Kluft. Der industriepolitische Eingriff 
führt mittelbar sogar zu einer Verschlechterung gegenüber der Ausgangssituation.  
Zweitens vermag auch das Argument, daß in diesem Falle wenigstens eine Weiter-
gabe der Lernkurveneffekte an den Verbraucher erzwungen werden kann, nicht zu 
überzeugen. Von den Preiseffekten profitierten in erster Linie die Nationen, die auf 
den Aufbau eigener Kapazitäten verzichtet haben. Drittens ist zu bedenken, daß der 
Grat zwischen einer zukunftsorientierten und einer besitzstandsorientierten Indu-
striepolitik schmal ist und vertikale Konzepte fortdauernd Gefahr laufen, von einer 
Förderung der Sunrise Industries zu einer Stützung von Sunset Industries zu degene-
                                                           
1 Zumindest gegenwärtig ist die Annahme eines staatlichen Informationsmonopols nicht mehr aufrechtzuerhalten: 
„Auf zunächst nicht leicht erkennbare Weise trug die Revolution in der Informations- und Telekommunikations-
technologie ihren Teil zur globalen Kritik des Staates bei. Staatliche Kontrolle beruht auf einem Staat, der Ver-
antwortung trägt. Und eine seiner wichtigsten Machtquellen ist sein Informationsmonopol. [...] Aber sobald der 
Informationsfluß freier wurde, wurden ganze Wirtschaftssysteme transparenter. Mit der Geschwindigkeit und 
Reichweite der neuen Informationstechnologien können Staaten nicht länger mithalten. [...] So ist das Konzept 
des Regierungswissens, wie es über Jahrzehnte hinweg von Planern und Regulierern entwickelt wurde, in Be-
drängnis geraten.“ Yergin / Stanislaw (1999), S. 209 f.  
2 Vgl.: Hayek (1989). 
3 Kierzkowski (1987), S. 13. 
4 Kritiker der strategischen Industriepolitik verweisen nicht nur auf die Fehlerquote staatlicher Prognosen, son-
dern auch darauf, daß die Wirksamkeit des Staatseingriffs überschätzt werde. So kontert Gary Becker den Hin-
weis auf das „Erfolgsmodell Japan“ mit dem Argument, daß dieses relativ zu den damaligen Weltstandards recht 
marktorientiert gewesen sei und daß der Erfolg Japans primär darauf zurückzuführen sei, daß die ökonomischen 
Basisfaktoren (niedrige Inflation, geringe Staatsverschuldung, hohe Sparquote, gute Ausbildung, geeigneter insti-
tutioneller und gesetzlicher Rahmen etc.) richtig erfaßt wurden. Vgl.: Yergin / Stanislaw (1999), S. 187 f. 
5 Ein markantes Beispiel sind die Umbrüche in der Uhrenindustrie nach Einführung der Quarztechnologie.  
6 Bezüglich der Preiseffekte wird häufig auf den disziplinierenden Effekt des europäischen Airbus auf das US-
amerikanische Unternehmen Boeing verwiesen. Bezüglich der aufholenden technologischen Entwicklung kann 
auf das Beispiel der japanischen Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie verwiesen werden.  
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rieren. Dies ist um so mehr der Fall, als in der Praxis sektorspezifische Maßnahmen 
in der Regel mit der zweiten, selten jedoch mit der ersten Handlungsanweisung be-
gründet werden. Mit anderen Worten: Sektorspezifische Maßnahmen finden meist 
dann Anwendung, wenn die politischen Entscheidungsträger ihrer Volkswirtschaft in 
bestimmten, als zukunftsträchtig erachteten Sektoren einen tatsächlichen oder ver-
meintlichen technologischen Rückstand gegenüber anderen Nationen attestieren.1 
Weit ausgeprägter als in den vermeintlich reaktiven horizontalen Konzepten präsen-
tiert sich diese scheinbar aktiv gestaltende Industriepolitik daher zumeist als der Ver-
such einer nachträglichen Korrektur früherer Versäumnisse. Auch die implizite 
Gleichsetzung der volkswirtschaftlichen Interessen mit denen der nationalen Unter-
nehmen ist erneut zu kritisieren. In diesem Sinne vermerken Pavitt / Sharp: “[G]iven 
the major design and manufacturing capabilities in the UK at the plants of NEC, Mo-
torola, Texas Instruments and National Semiconductors, can the UK really be said to 
lack competence and capability in this sector? The UK (and Europe) have benefited 
in many different ways from the cadre of managers trained in the US firms [...], a 
clear indicator of the leakage of skills which takes place.” 

2  
So schlüssig dieser Einwand ist, so wenig wird er von den Befürwortern selektiver 
Industriepolitik berücksichtigt. Explizit unterscheiden sie zwischen in- und ausländi-
schen Unternehmen und ordnen ihnen unabhängig vom geographischen Schwerpunkt 
ihrer Geschäftstätigkeit einen unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Nutzen zu: 
Nationalen Unternehmen wird unterstellt, sie agierten im Interesse der Volkswirt-
schaft, ausländischen Tochtergesellschaften wird unterstellt, sie ordneten die Interes-
sen des Gastgeberlandes den eigenen Interessen unter oder agierten im Interesse ihrer 
Heimatländer. Die Wertäquivalenz des nationalen und des ausländischen Produkti-
ons- und Innovationspotentials wird verneint und die gesamte Wertschöpfungskette – 
von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung und Entwicklung bis 
zur Produktion, Vermarktung und Auslieferung – dazu genutzt, den nationalen Un-
ternehmen Vorteile gegenüber ihren ausländischen Konkurrenten zu verschaffen.  
 
Ohne Zweifel ist die Kompatibilität von vertikalen industriepolitischen Konzepten 
und Direktinvestitionen daher gering. Gleiches gilt für die Kompatibilität selektiver 
Industriepolitik mit liberalen Außenhandelsregimen. Berücksichtigt man die Han-
delsliberalisierung der letzten Dekaden und die gegenwärtige Diskussion horizonta-
ler Industriepolitik, liegt daher die Vermutung nahe, daß sektorspezifische Konzepte 
der Vergangenheit angehören. Diese Vermutung ist jedoch falsch. Zwar fordert nicht 
nur die Europäische Kommission seit Beginn der 90er Jahre den Verzicht auf sektor-
spezifische Staatseingriffe und propagiert den Vorrang einer allgemeinen (horizonta-
len) Verbesserung der Rahmenbedingungen unternehmerischen Handelns. Trotzdem 
besteht insbesondere in den Industrie- und einigen Schwellenländern die Neigung 
fort, in ausgewählten Sektoren zielgerichtet und selektiv zu intervenieren. Bestimmt 
wird der Grad der Interventionsneigung von der Technologieintensität und der abge-
leiteten strategischen Bedeutung der betreffenden Sektoren: Je höher Technologiein-
tensität und vermeintliche strategische Bedeutung sind, desto ausgeprägter ist die 
Neigung zu staatlichen Eingriffen. “In practice, governments do engage in targeted 
industrial and technology policies, whether justified on economic grounds or not. As 
                                                           
1 So begründet das ESPRIT Review Board das “European Strategic Programme for Research in Information 
Technologies” (ESPRIT) mit den Worten: “The undiminished poor competitiveness of the European IT industry 
in the face of increasing market penetration from the US and Japan [...].” ESPRIT Review Board (1985), S. 1. 
2 Sharp / Pavitt (1998), S. 277. 
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a consequence, the string of trade conflicts in high-tech industries that began in the 
1980s is unlikely to end in the near future [...].” 

1 Lebt die Tradition der vertikalen 
Industriepolitik in den Hochtechnologiesektoren also fort, weichen die gegenwärti-
gen Konzepte doch wesentlich von früheren ab:  
 
1. Unter der Zielsetzung einer  Stärkung des „nationalen“ Produktionspotentials do-

minierte in traditionellen Ausprägungen die zielgerichtete Diskriminierung aus-
ländischer Unternehmen zugunsten ausgewählter nationaler (Groß-) Unterneh-
men. Mit anderen Worten: Mittelbar dem Eigeninteresse folgend, definierten die 
Staaten, über dem Wettbewerb stehend, autonom die innerstaatlichen Wettbe-
werbsbedingungen zugunsten Dritter. In Folge der progressiven globalen Integra-
tion auf der Produktionsebene konkurrieren nunmehr jedoch auch die Staaten. Sie 
sind Akteure des „Systemwettbewerbs“ um das Produktions- und Innovationspo-
tential der zunehmend mobilen MNU.2 Dem unmittelbaren Eigeninteresse fol-
gend, dient die Industriepolitik daher nunmehr auch der Diskriminierung auslän-
discher Standorte zugunsten des inländischen („Investitionswettlauf“). “The 
competition for the particularly lucrative, externally-filled chunks of economic 
activity associated with FDI has all the characteristics of a strategic-trade battle 
to capture rents. In this context, the array of investment-shifting/rent-capturing 
devices deployed by the developed countries is more dangerous than commonly 
assumed. […]. [T]hey are highly disruptive to the proper functioning of markets 
and introduce serious distortions.”3  

2. In Folge der veränderten Wettbewerbsbedingungen wird der volkswirtschaftliche 
Nutzen ausländischen Produktions- und Innovationspotentials neu bewertet. Be-
stimmte in der Vergangenheit primär die Nationalität des Unternehmens das 
Vorzeichen der Diskriminierung,4 sind nunmehr Vorzeichen und Höhe unter-
nehmensspezifisch und variieren mit zahlreichen Einflußfaktoren.5 Zu den we-
sentlichen Einflußfaktoren zählt (noch immer)6 die Exportneigung: “In line with 
the dynamic changes in corporate strategies affecting key export industries, the 
rising competition among countries and sub-national entities for export-oriented 
FDI, the changing regulatory environment, and the changing development objec-
tives of countries themselves, policy formulation and implementation is evolving. 
While recognizing that macroeconomic stability as well as structural factors are 
key in making a location competitive, the focus here is on policies related to ex-
port-oriented FDI: how to attract, upgrade and benefit from such FDI.” 

7 Auch 
Technologie- und Wertschöpfungsintensität übt einen maßgeblichen Einfluß aus. 
Je höher der technologische Gehalt und die Wertschöpfung der per Direktinvesti-
tion zu verlagernden Aktivitäten sind, desto vorteilhafter sind i.d.R. die Investiti-

                                                           
1 Institut für Weltwirtschaft (1996), Table of Content. 
2 Vgl.: Sinn (2002), S. 391 ff.; Oates (2002), S. 377 ff. 
3 Moran (2000), S. 113 f. 
4 Verwiesen sei auf den Unterschied gegenüber den entwicklungspolitischen Modellen. In diesen strebt der Net-
toeffekt der Anreize und Beschränkungen i.d.R. gegen Null. 
5 Vgl.: OECD (1996); Ostry (1996a; 1996b); Price (1996); Sauvé / Zampetti (1996b); Sharp / Pavitt (1998); 
UNCTAD (1995a; 2001a). 
6 Vgl.: S. 52 f. der vorliegenden Arbeit. 
7 UNCTAD (2002), S. XXV.  
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onsbedingungen.1 Wesentlich sind zudem die relative internationale technologi-
sche Position des potentiellen Gastgeberlandes und die Investitionsform. Ist ein 
Land in dem betreffenden Sektor international führend, treffen ausländische In-
vestoren insbesondere im Falle von Fusionen und Unternehmenskäufen auf ein 
eher investitionsfeindliches Umfeld. Es dominiert das Streben, das zuvor mit dem 
Begriff der „Nationalisierung des Wissens“ belegt wurde. Technologisches Mit-
telmaß, d.h. die Hoffnung auf ein technologisches Upgrade, Pionierinvestitionen 
und Greenfield Investments hingegen führen tendenziell zu einem investitions-
freundlichen Umfeld. “In Malaysia, for example, pioneer status is granted to 
companies proposing to manufacture promoted products or undertake promoted 
activities, taking under consideration the value added, level of technology and 
industrial linkages involved in the project. The Thai board of Investment also of-
fers a variety of incentives to promote investment projects that use domestic re-
sources and develop basic and support industries.” 2 

3. Beruhten die traditionellen vertikalen Konzepte primär auf handelspolitischen 
Instrumenten, wird die “High-tech Rivalry” der Gegenwart maßgeblich mit in-
vestitionspolitischen Instrumenten ausgefochten: “[A]n increasing number of 
countries target investment activity in industries involving technology and high 
value added (such as electronics, robotics, computer software).” 3  

 
Zusammenfassend ist erstens festzuhalten, daß die Konjunktur horizontaler Konzepte 
die Bereitschaft des Staates zu selektiven Eingriffen in die volkswirtschaftliche An-
gebotsstruktur nur graduell bzw. sektoral vermindert hat. In den Hochtechnologie-
sektoren ist die Interventionsneigung unvermindert hoch. Die steigende Anzahl staat-
lich-privater Forschungskonsortien,4 der globale Investitionswettlauf und das Streben 
zahlreicher Staaten, Technologien und Wissen zu „nationalisieren“ sind Ausdruck 
einer “High-tech Rivalry” 

5 der Nationen, die den globalen Liberalisierungstenden-
zen von Handel und Investitionen entgegengerichtet ist:6 “Some technology issues 
clearly involve legitimate national concerns such as national security. In other cases, 
policies arise, in part, as vestiges or reflections of state involvement in an industry; 
telecommunications is a prime example. In many cases, however, restrictive technol-
ogy policies are motivated by a protectionist approach to technology, trade and in-
vestment.” 7  
Zweitens haben aus industriepolitischer Perspektive investitionspolitische Instrumen-
te an Bedeutung gewonnen. Dies ist nicht nur darauf zurückzuführen, daß die multi-

                                                           
1 Insbesondere Investoren im Bereich der Forschung und Entwicklung sehen sich konkurrierenden Bündeln von 
Investitionsanreizen gegenüber, die ihre Verhandlungsposition gegenüber den potentiellen Gastgeberländern 
außerordentlich stärken. Vgl. auch: Hoekman / Mavroidis (1996); Moran (2000), S. 102 ff.; Vogel (2000). 
2 UNCTAD (2001a), S. 171. 
3 UNCTAD (1995a), S. 8. Vgl. auch: Hoekman / Mavroidis (1996) ; Ostry (1996a); Price (1996); UNCTAD 
(2001), S. 163 ff. 
4 Auf europäischer Ebene z.B.: ESPRIT (s. S. 66, Fußnote 1), R&D in Advanced Communications Technologies 
for Europe (RACE), Basic Research in Industrial Technologies (BRITE), Advanced Materials for Europe 
(EURAM), Biotechnology Action Programme (BAP), Biotechnological Research for Innovation, Development 
and Growth in Europe (BRIDGE), European Collaborative Linkage of Agriculture and Industry through Re-
search (ECLAIR), Food Linked Agro-Industrial Research (FLAIR) etc. 
5 Hoekman / Mavroidis (1996), S. 187 ff. 
6 Vgl.: OECD (1996); Ostry (1996a; 1996b); Price (1996); Sauvé / Zampetti (1996b); Sharp / Pavitt (1998); 
UNCTAD (1995a). 
7 Price (1996), S. 175. 

 68



lateralen Verhandlungserfolge die Industriepolitik zahlreiche ihrer traditionellen und 
„klassisch neoprotektionistischen“ Instrumente beraubt haben und sich die politi-
schen Entscheidungsträger gezwungen sehen, auf eine „dritte Protektionslinie“ aus-
zuweichen. Auslöser ist insbesondere die Bedeutung, die Direktinvestitionen in den 
primären Zielsektoren gegenwärtiger Industriepolitik, den oligopolistisch geprägten 
Hochtechnologiesektoren, hinsichtlich der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
haben.  

 
Auf den ersten Blick mag es als Fortschritt erscheinen, daß sich sektorspezifische 
Staatseingriffe nunmehr auf die Hochtechnologiesektoren konzentrieren. Dieser Ein-
druck wäre indes falsch. In Folge der “High-tech Rivalry” drohen nicht nur eine Ab-
koppelung der global dynamischsten Sektoren von den allgemeinen Liberalisierungs-
tendenzen und eine Zweiteilung der Weltwirtschaft. Berücksichtigt man den progres-
siv wachsenden Anteil der Schlüsseltechnologien am globalen Sozialprodukt, besteht 
auch die Gefahr, daß die gegengerichteten Tendenzen in den Hochtechnologiesekto-
ren die bisherigen Liberalisierungserfolge neutralisieren: “The developed world will 
devote increasing resources to ‘knowledge intensive’ industries such as electronics, 
telecommunications, fibre optics, robotics and biotechnology. […] . The high level of 
government involvement in these high-tech industries in both developed and newly 
industrialised countries, combined with the rapidity of market growth and product 
innovation, could pose serious strain on the trading system.” 

1  
Berücksichtigt man zudem die Zusammensetzung der globalen Handelsströme,2 zeigt 
sich auch die Gefahr einer regionalen Zweiteilung der Weltwirtschaft: Während der 
(vom Handel mit Produkten geringer bzw. mittlerer Technologieintensität dominier-
te) Nord-Süd-Handel dem Einfluß der allgemeinen Liberalisierungstendenzen unter-
liegt, wird der (primär auf Intra-Handel und dem firmeninternen Handel in technolo-
gieintensiven Sektoren beruhende)3 Handel zwischen den Industrienationen zuneh-
mend von industrie- bzw. technologiepolitischen Interventionen beeinflußt: “In-
creasingly, trade among developed economies has involved the exchange of special-
ised products within the same industries, i.e. intra- rather than inter-industry trade. 
Intra-industry trade develops mainly in technology- and capital-intensive sectors and 
industries which supply highly sophisticated intermediate goods for these industries. 
This shows up in the shift of share away from low-technology goods in manufactur-
ing trade among OECD and, increasingly, the dynamic Asian countries. The chang-
ing composition of trade among industrialised countries provides a backdrop for the 
escalation of international rivalry for market share to capture economies of scale in 
these oligopolistic industries. This rivalry is intensified as fixed costs, including up-
front R&D, mount and time to market shortens.” 

4 Zu befürchten ist daher nicht nur 
eine Abkoppelung der dynamischsten Sektoren von den globalen Liberalisierungs-
prozessen. Besteht die – in hohem Maße mit investitionspolitischen Instrumenten aus-
gefochtene – “High-tech Rivalry” fort (oder wird intensiviert), droht die Abkoppelung 
auch den dynamischsten Regionen der Weltwirtschaft. 
 

                                                           
1 GATT Doc. PREP.COM/W/2, zitiert in: Hoekman / Mavroidis (1996), S. 195. 
2 Vgl.: UNCTAD (2001b), S. 60 ff. 
3 Der Anteil des intra-industriellen Handels am nationalen Gesamthandel betrug 1980 (1991) im Falle der USA 
56,7% (66,1%), Japans 25,7% ((35,1%), der BRD 64,7% (79,9%); Frankreichs 78,1% (80,9%), Italiens 61,5% 
(63,3%), Großbritanniens 76% (81,3%) und Kanadas 55,9% (61,4%). Vgl.: Reul (1998), S. 72. 
4 Ostry (1996b), S. 147. 
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3.3. Die „neue“ Bedeutung der Wettbewerbspolitik  
 
Die aus den Globalisierungsprozessen resultierende neue Qualität des Beziehungsge-
flechts von Handel, Investitionen und unternehmensübergreifender Zusammenarbeit 
hat den ungehinderten Zugang zu allen relevanten Märkten – in Form von Exporten 
und Direktinvestitionen – zu dem fundamentalen Anliegen global operierender Un-
ternehmen werden lassen. Jedoch, so wenig eine partielle Liberalisierung der Investi-
tions- oder Handelsregime diesem Anliegen gerecht wird, so wenig sichert die Besei-
tigung der formellen Investitions- und Handelshemmnisse den Zugang zu oder eine 
Präsenz in den Märkten.1 Handelsschranken, die in den ordnungspolitischen oder 
strukturellen Gegebenheiten der Nationen und/oder den Geschäftspraktiken privater 
Wirtschaftssubjekte begründet sind, können die Liberalisierungsfortschritte an den 
Außengrenzen nicht nur mindern, sondern vollständig neutralisieren.  
Dieser Gefährdung der Liberalisierungserfolge vergangener Dekaden Rechnung tra-
gend, werden in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur (und ansatzweise in den 
multilateralen Handelsverträgen) unter dem Begriff des effektiven Marktzugangs 
nunmehr auch strukturelle2 und ordnungspolitische Handelshemmnisse in die Dis-
kussion zukünftiger Liberalisierungsziele einbezogen.3 Einige Autoren definieren 
Handels- und Investitionsrestriktionen sogar als ein „Kontinuum der Marktzugangs-
beschränkungen“ 

4 und fordern, das Recht auf Marktpräsenz als integralen Bestand-
teil des effektiven Marktzugangs anzuerkennen.5  
Man mag darüber streiten, ob die Marktpräsenz integraler Bestandteil des effektiven 
Marktzugangs ist oder als eigenständige Zielgröße diskutiert werden sollte. Diese 
Diskussion ist indes zweitrangig. Wesentlich ist, daß a) eine partielle Liberalisierung 
der Investitions- oder Handelsregime den weltwirtschaftlichen Realitäten nicht ge-
recht wird und daß b) auch in der Sphäre der ausländischen Direktinvestition eine 
formelle Liberalisierung der Marktpräsenz durch ordnungspolitische oder strukturelle 
Investitionshemmnisse und/oder restriktive Geschäftspraktiken privater Wirt-
schaftssubjekte neutralisiert werden kann. Auch in der Sphäre der Direktinvestition 
ist eine formelle Liberalisierung daher lediglich notwendige, nicht jedoch hinrei-
chende Bedingung einer effektiven Liberalisierung der Marktpräsenz.  
 
Die nachfolgende Diskussion der Voraussetzungen einer effektiven Liberalisierung 
der Marktpräsenz beschränkt sich auf die Bedeutung der Wettbewerbspolitik. Andere 
Felder der Ordnungspolitik werden ebenso vernachlässigt wie die strukturellen In-
vestitionshemmnisse. Die Beschränkung auf die Wettbewerbspolitik ist darin be-
gründet, daß deren investitionspolitische Bedeutung die anderer Felder der Ord-
nungspolitik weit übertrifft. Auch die UNCTAD attestiert ihr in diesem Sinne die 
Funktion des primus inter pares.6 Die Vernachlässigung der strukturellen Investiti-
onshemmnisse hingegen trägt der Tatsache Rechnung, daß deren Bewertung konflik-

                                                           
1 Vgl.: Handelsblatt (45/2000); Graham (1996b); Janow (1996); Kaell / Ireland / Zulfi (1996); Thomson (1996) 
2 Zu den strukturellen Handels- und Investitionshemmnissen zählen u.a. die Besitz- und Kontrollverhältnisse der 
Unternehmen (Corporate Governance). 
3 Zu den Begriffen „effektiver Marktzugang“ und „effektive Marktpräsenz“, vgl.: Brittan (1998); Hay (1996); 
Koopmann (1996); Low (1996); Ostry (1996a); Sauvé / Zampetti (1996a; b; c) UNCTAD (1997b), S. 210 f. 
4 Sauvé / Zampetti (1996c), S. 307. 
5 Vgl.: Graham (1996b); Low (1996); Sauvé / Zampetti (1996b; c). 
6 Vgl.: UNCTAD (1997b), S. 211, sowie die Abschnitte 2.2.-2.2.2. der vorliegenden Arbeit. 
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tär ist und eine umfassende Berücksichtigung der divergierenden Positionen den 
Rahmen dieser Arbeit übersteigen würde.1 
Am Beispiel der restriktiven Geschäftspraktiken ist zunächst die Aussage zu belegen, 
dass Handelsschranken, die in den ordnungspolitischen Rahmenbedingungen, hier: 
der Wettbewerbspolitik, begründet sind, eine Liberalisierung der Marktpräsenz und 
oder des Marktzugangs vollständig neutralisieren können:  
Gemeinsames Charakteristikum aller restriktiven Geschäftspraktiken ist die Absicht, 
durch Ausübung von Marktmacht die Kosten des Marktzugangs oder der Marktprä-
senz derart zu beeinflussen, daß (potentiellen) Konkurrenten wesentliche Nachteile 
entstehen. So bedürfen effizient operierende Vertriebsnetze in der Regel landesweiter 
Repräsentanzen. Wird einem eintretenden Unternehmen durch vertikale Kollusion 
der Zugang zu bestehenden Vertriebsnetzen verwehrt,2 erhöht der Zwang, ein eige-
nes Vertriebssystem aufbauen zu müssen, die Etablierungskosten so stark, daß dies 
(zwecks Ausnutzung der Fixkostendegression) eine außerordentliche Ausweitung der 
Produktion erfordert. Kleineren Unternehmen, die weder über die notwendigen Grö-
ßenvorteile noch das notwendige Kapital verfügen, kann dadurch die Marktpräsenz 
(und damit unter Umständen der Marktzugang) effektiv versagt werden. Ebenso kann 
ein Ausschluß aus bestehenden Vertriebsnetzen durch horizontale Kollusion erfol-
gen. So können Unternehmen einen gemeinsamen Boykott jener Händler bzw. Liefe-
ranten verabreden, welche eine Geschäftsbeziehung zu einem Unternehmen unterhal-
ten, das eine Marktpräsenz aufzubauen sucht. Kollektiv koordinierte Formen der 
Preisdiskriminierung wie Treueprämien, Rabatte und Nachlässe oder kollektive 
Strafmaßnahmen wie eine verspätete oder unzureichende Belieferung „untreuer Ab-
nehmer“ können eine ähnliche Funktion erfüllen. Unter Umständen sind auch hier 
die dem ausländischen Konkurrenten entstehenden Nachteile so wesentlich, daß das 
                                                           
1 Trotz weitreichender Konsequenzen auf Form und Intensität des Wettbewerbs sind strukturelle Investitionshin-
dernisse nicht zwingend auf ordnungspolitische Defizite zurückzuführen. Es handelt sich meist um historisch 
gewachsene, in den kulturellen, wirtschaftlichen und politischen Eigenarten der Nationen begründete Lösungen 
bestimmter wirtschaftspolitischer Problemstellungen, die im Vergleich zu den Lösungen anderer Nationen nicht 
eindeutig in ein „Besser/Schlechter-Schema“ eingeordnet werden können. Dies sei am Beispiel des japanischen 
„Keiretsu-Systems“ erläutert: Zentrales Charakteristikum dieser japanischen (den Strukturen der „Deutschland 
AG“ ähnelnden) Ausprägung der Corporate Governance ist, daß sich eine Anzahl von Unternehmen um eine 
„Hausbank“ gruppiert. Diese fungiert als zentrale Kapitalquelle, erleichtert den Zugang zu anderen Banken, un-
terstützt Umstrukturierungen, gewährt Managementhilfen etc. Es handelt sich also um ein System langfristiger, 
auf Reziprozität basierender Beziehungen zwischen Bank und Keiretsu-Unternehmen, das durch Kapitalverflech-
tungen der Keiretsu-Unternehmen ergänzt wird. Investitionspolitisch ist dieses System insofern relevant, als es 
außerordentlich resistent gegenüber Fusionen und Unternehmensübernahmen ist. Dies stellt das Keiretsu-System 
jedoch nicht zwingend in Frage. So vertreten Lichtenberg und Pushner (1992) die (in dieser Arbeit geteilte) An-
sicht, daß das japanische und das konträre angelsächsische Modell ökonomisch sinnvolle Alternativen sind, den 
Trade-off zwischen Koordination und Kontrolle zu überwinden. Ein weiteres Argument für die Vernachlässigung 
der strukturellen Investitionshemmnisse ist, daß deren Diskussion oft politisch motiviert ist bzw. politisch 
mißbraucht wird. So wird in den USA der chronische Außenhandelsüberschuß Japans im Automobilsektor i.d.R. 
auf strukturelle Handels- und Investitionshemmnisse zurückgeführt. In der Diskussion wird indes meist vernach-
lässigt, daß fast 80% aller in Japan verkauften Pkws einen kleineren Hubraum aufweisen als das kleinste in den 
USA hergestellte Fahrzeug. Im Gegensatz zu ihren japanischen Konkurrenten sind die amerikanischen Hersteller 
also nicht willens oder fähig, ihr Produkt den Präferenzen des Importlandes anzupassen (vgl.: Goldfarb (1996), S. 
156). Zudem ist zu bedenken, daß eine exzessive Harmonisierung bzw. Reglementierung der globalen Wirt-
schaftsbedingungen das Liberalisierungsziel der multilateralen Verträge ad absurdum führte. Wollte man alle na-
tionalen Eigenarten deshalb egalisieren, weil sie u. U. investitions- oder handelsbeschränkende Effekte aufwei-
sen, würden Handels- und Investitionsbeziehungen zwar erleichtert, der Anreiz, diese aufzubauen, jedoch pro-
gressiv abnehmen. Vgl.: Ostry (1996); Suntum / Vehrkamp (1996). 
2 Vgl.: Duijm (1997), S. 35 ff. 
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dieser entgegen seiner ursprünglichen Intention nicht in den Markt eintritt.1 Trotz 
fehlender formeller Investitions- und Handelshemmnisse bliebe der Markt ausländi-
schen Unternehmen aufgrund der endogenen Marktzutrittsbarrieren der privaten 
Wirtschaftssubjekte verschlossen. Somit sind auch in liberalen Handels- und Investi-
tionsregimen der effektive Marktzugang und die effektive Marktpräsenz nur dann 
gewährleistet, wenn adäquate wettbewerbspolitische Rahmenbedingungen die Wett-
bewerbskonformität des Verhaltens all jener Unternehmen garantieren, die in dem 
betreffenden Land operieren oder einen nationalen Markt beliefern, und somit die 
Angreifbarkeit der nationalen Märkte sichern.2 
 
Im Sinne einer effektiven Liberalisierung der globalen Wirtschaftsprozesse sind nati-
onale Wettbewerbsregeln also unabdingbar, global jedoch noch immer nicht die Re-
gel. 1997 verfügten erst ca. 70 Länder über eine entsprechende Gesetzgebung3 – eine 
sehr geringe Anzahl, die angesichts der vorangegangenen Ausführungen Zweifel an 
der Nachhaltigkeit der globalen Liberalisierungsprozesse weckt. Diese Zweifel ge-
winnen an Gewicht, bedenkt man, daß die Existenz von Wettbewerbsregeln per se 
die Angreifbarkeit nationaler Märkte noch nicht gewährleistet. Wie nachfolgend dar-
gelegt, bedarf es auch deren diskriminierungsfreier Durchsetzung.  
 
Im Regelfall untergliedern sich die wettbewerbspolitischen Bestimmungen der Län-
der, die über ein entsprechendes Gesetzeswerk verfügen, in drei Kategorien von Be-
stimmungen:4  
 
a) Bestimmungen zur Verhinderung koordinierter restriktiver Geschäftspraktiken 

mehrerer Unternehmen (Kollusion) 
b) Bestimmungen zur Verhinderung restriktiver Geschäftspraktiken einzelner Un-

ternehmen mit dominanter Marktposition  
c) Bestimmungen zur Prävention wettbewerbsgefährdender Strukturen 
 
Die sich in diesen Bestimmungen widerspiegelnden Aufgaben begründen keine Dis-
kriminierung ausländischer Unternehmen. Im Gegenteil: Eine ihren originären Auf-
gaben verpflichtete Wettbewerbspolitik setzte in jeder der drei Kategorien eine strik-
te Neutralität gegenüber der Nationalität aller Wirtschaftssubjekte voraus. Wie je-
doch nachfolgend am Beispiel der Bestimmungen zur Prävention wettbewerbsge-
fährdender Strukturen belegt, erfüllt die Wettbewerbsordnung zahlreicher Nationen 
das Postulat der unbedingten Neutralität nicht. Statt handels- und investitionspoliti-
sche Liberalisierungserfolge innerstaatlich abzusichern und die Angreifbarkeit der 
nationalen Märkte auch ausländischen Unternehmen zu garantieren, weisen sie ent-
gegen ihrer originären Aufgaben Bestimmungen auf, die geeignet sind, ausländische 
Konkurrenten am Marktzutritt und/oder der Marktpräsenz zu hindern.  
 
Eine Neutralität gegenüber der Nationalität aller im Markt agierenden oder in den 
Markt eintretenden Unternehmen vorausgesetzt, sollte die Akquisition eines inländi-
schen durch ein ausländisches Unternehmen nach den gleichen Kriterien beurteilt 
                                                           
1 Zum Spektrum der restriktiven Geschäftspraktiken, vgl.: Graham (1996b); Hay (1996); UNCTAD (1997b), S. 
190 ff.; Warner (1996). 
2 Vgl. auch: Abschnitt 2.2.2. der vorliegenden Arbeit. 
3 Vgl.: UNCTAD (1998), S. 96. 
4 Kategorie c) findet erst in letzter Zeit zunehmend Eingang in die Wettbewerbsgesetze der Länder. 
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werden wie die Akquisition durch ein inländisches Unternehmen. Auf den ersten 
Blick werden die meisten wettbewerbspolitischen Gesetzgebungen dieser Anforde-
rung gerecht. So definiert die Wettbewerbsgesetzgebung zahlreicher Länder Schwel-
len bzw. Kriterien, die als Indikatoren wettbewerbsgefährdender Strukturen dienen.1 

Diskriminierungsspielräume entstehen erst, wenn eine Fusion oder Akquisition, die 
objektiven Schwellen überschreitet und durch die zuständige(n) Wettbewerbsbehör-
de(n) auf ihre Wettbewerbswirkungen zu untersuchen ist. Da in derartigen Untersu-
chungen die objektiv festgestellten Tatsachen subjektiv zu bewerten sind, droht die 
Gefahr, daß die Wettbewerbswirkungen ausländischer Akquisitionen dramatisiert, 
die Auswirkungen rein nationaler Transaktionen hingegen bagatellisiert werden.  
Diese zunächst hypothetisch anmutende Gefahr gewinnt an Brisanz, berücksichtigt 
man die in annähernd allen Wettbewerbsordnungen enthaltenen, industriepolitisch 
motivierten Ausnahmebestimmungen: So verlangt die britische Gesetzgebung neben 
der Beurteilung der Wettbewerbswirkungen die Einbeziehung weiterer Ziele.2 Ange-
führt werden a) der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit inländischer Produzenten und 
Anbieter von Waren und Dienstleistungen auf ausländischen Märkten3 wie auch b) 
der Erhalt und die Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Industrie- und Be-
schäftigungsstruktur. Ähnliche Einflüsse industriepolitischer Natur weist auch das 
deutsche Kartellrecht auf. So kann der Bundeswirtschaftsminister gemäß § 42 GWB 
Fusionen oder Akquisitionen trotz attestierter negativer Wettbewerbswirkungen eine 
Ausnahmegenehmigung erteilen, wenn der wirtschaftliche Gesamteffekt oder ein  
übergeordnetes öffentliches Interesse die Wettbewerbswirkungen kompensieren und 
der Zusammenschluß die marktwirtschaftliche Ordnung nicht gefährdet. 

4,
 
5 

Noch umfassender ist das wettbewerbspolitische Instrumentarium, das die Organe 
der EU zu industriepolitischen Zwecken einsetzen können. Analog zu den vorange-
gangenen Beispielen steht es ihnen nicht nur frei, unter bestimmten Voraussetzungen 
die Entstehung marktbeherrschender Unternehmen zu dulden, also die Marktstruktur 
im Sinne definierter Zielsetzungen zu beeinflussen.6 Gemäß Art. 85 Abs. 3 des EG-
Vertrages steht es ihnen auch frei, selbst das Marktverhalten im Sinne definierter 
Zielsetzungen zu beeinflussen und restriktive Geschäftspraktiken zu tolerieren, so-

                                                           
1 So untersagt das Bundeskartellamt gemäß § 36 I GWB einen Zusammenschluß, wenn zu erwarten ist, daß durch 
diesen eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt wird. Vgl.: Bundesrepublik Deutschland, Ge-
setz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (1998). 
2 Vgl.: United Kingdom, Fair Trading Act (1973). Einen guten Überblick gewährt: Sharpe (1985). 
3 Beispielsweise wurde die Fusion der britischen Davy Corporation Limited (heute: Kvaerner Metals Limted) mit 
dem US-amerikanischen Energieunternehmen Enserch Corporation u.a. mit der Begründung untersagt, daß Davy 
Limited auf ausländischen Märkten den Charakter eines britischen Anbieters verlieren würde. Vgl.: United King-
dom, Monopolies and Mergers Commission (1981). 
4 Der Bundeswirtschaftsminister entschied bisher in 17 Fällen: 6 Erlaubnisse, z.T. mit Auflagen (VEBA/Gelsen-
berg 1974; Babcock/Artos 1976; BP/Gelsenberg 1979; IBH/Wibau 1981; Daimler-Benz/MBB 1989; Ruhrgas/ 
Eon 2002); 1 Teilerlaubnis (Thyssen/Hüller-Hille 1977) 5 Ablehnungen (VAW/Kaiser 1975; VEW/Sidéchar-
Ruhrkohle 1985; MAN/Sulzer 1990; BayWa/WLZ 1992; Potash Corporation of Saskatchewan/Kali & Salz 
1997), 5 Antragrücknahmen (GKN/Sachs 1978; Burda/Springer 1983; Klöckner/SEN 1985; Rheinmetall/WMF 
1986, Daimler-Benz/MAN-Enasa 1990); Eon/Ruhrgas (2002/2003). Vgl. auch: Herdzina (1999), S. 233. 
5 Selbst der Antitrust-Politik der USA attestiert Holzkämper, dass sich diese unter der Regierung Reagan mit der 
Hinwendung zur “rule of reason” (als Teil der Abwehrstrategie gegen die Erfolge japanischer Unternehmen) zu 
einem Instrument der Technologiepolitik entwickelt habe. Vgl.: Holzkämper (1995), S. 90 f. 
6 Gemäß Art. 2 Abs. 1 Unterabsatz 2 lit. b Fusionskontrollverordnung können Fusionen, die zu marktbeherschen-
den Fusionen führen oder diese verstärken, geduldet werden, sofern sie der Entwicklung des technischen und 
wirtschaftlichen Fortschritts dienen und den Wettbewerb nicht verhindern. 
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weit diese „zur Förderung des technologischen oder wirtschaftlichen Fortschritts 
beitragen“.1,

 
2  

 
Nun wurde in Abschnitt 2.2.1. dargelegt, daß Direktinvestionen insbesondere in jene 
Sektoren fließen bzw. von Unternehmen jener Sektoren getätigt werden, die sich 
durch hohe Technologieintensität, hohe Zutrittskosten, ausgeprägte Produktdifferen-
zierung und hohe Konzentrationsgrade auszeichnen. Zentrale Zielgrößen der Investi-
tions- (In- und Outward-Investitionsvolumen), der Wettbewerbs- (Marktstruktur und 
-verhalten) und der Industriepolitik (Technologieintensität) sind also insbesondere in 
den Hochtechnologiesektoren in hohem Maße korreliert. Es ist daher nicht nur der 
industriepolitisch motivierte Mißbrauch investitionspolitischer Instrumente, der ins-
besondere in diesen Sektoren die Liberalisierungserfolge der Außenhandelspolitik in 
Frage stellt. Eine Gefährdung der Liberalisierungsfortschritte resultiert in eben die-
sen Sektoren auch aus dem industriepolitischen Missbrauchspotential der per Aus-
nahmebestimmungen legitimierten wettbewerbspolitischen Instrumente. 
 
Sehen die angeführten Bestimmungen eine Unterordnung der Wettbewerbspolitik 
unter die konkurrierenden Interessen der Industrie- und/oder Handelspolitik auch le-
diglich im Ausnahmefall vor, erachtet Holzkämper im Falle der EU, Japans und der 
USA die Ausnahme doch zum Regelfall mutiert: „Insgesamt scheint die Theorie der 
strategischen Handelspolitik damit eine ideale Begründung für das in der Realität zu 
beobachtende technologiepolitische Verhalten der EG, USA und Japans zu sein. 
Denn innerhalb dieser Blöcke wird eine sektorspezifische F. u. E.-Förderung betrie-
ben, F. u. E.-Aktivitäten der Unternehmen koordiniert und kooperative F. u. E. ge-
fördert, eine der Industriepolitik untergeordnete, marktstrukturgeleitete Wettbe-
werbspolitik praktiziert und eine Außenhandelspolitik mit dem Einsatz des gesamten 
Spektrums der zur Verfügung stehenden Instrumente angewendet.“ 

3  
Ohne Zweifel ist diese Aussage, der sich in differenzierterer Form auch Oberender / 
Daumann anschließen,4 diskussionswürdig. Unabhängig jedoch davon, ob man die 
Gefährdung als virulent oder eingetreten erachtet, ist festzuhalten: Nicht allein das 
Fehlen einer Wettbewerbsordnung kann dazu führen, daß selbst in liberalen Wirt-
schaftsregimen ausländischen Wirtschaftssubjekten die Marktpräsenz (und infolge 
der Komplementarität von Außenhandel und Direktinvestitionen indirekt auch der 
Marktzugang) effektiv verwehrt wird. Gleiches gilt auch für den Fall einer Unterord-
nung der Wettbewerbspolitik unter die konkurrierenden Zielsetzungen anderer Poli-
tikfelder. “Preserving the competitive process would mean preventing both that anti-
competitive governmental or private action needlessly impair access to the domestic 
market, but also that similar action be used to confer ‘artificial’ competitive advan-
tage to domestic firms (including in foreign markets).” 

5  
                                                           
1 Unter dieser Voraussetzung können laut Art. 85 Abs. 3 EG-Vertrag wettbewerbsverhindernde Vereinbarungen 
zwischen Unternehmen oder wirkungsgleiche Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen zugelassen werden,  
2 Am Beispiel des technologiepolitischen Instruments der staatlichen F&E-Förderung zeigt Holzkämper, daß 
auch das japanische Industrieministerium MITI „die Initiierung verschiedenster Arten von Kartellen als legitimes 
Instrument industriepolitischer Ziele“ betrachtet. Vgl.: Holzkämper (1995), S. 90 f. 
3 Holzkämper (1995), S. 144. 
4 Oberender / Daumann verweisen auf „Verwerfungen zwischen den industriepolitischen und den wettbewerbs-
politischen Zielsetzungen“ der Europäischen Union. Diese resultierten daraus, dass die Union ein Umfeld fördere, 
das die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen begünstige (Art. 130 Abs. 1 EG-Vertrag) und damit ein 
mehr oder minder kollusives Verhalten initiiere.Vgl.: Oberender / Daumann (1995), S. 56. 
5 Sauvé / Zampetti (1996a), S. 337. 
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Angesichts der (neo-) protektionistischen Phantasie und industriepolitischen Traditi-
on zahlreicher Nationen kommt der Wettbewerbspolitik in den global integrierten 
Wirtschaftsstrukturen der Gegenwart damit eine neue, herausragende Bedeutung zu: 
Nur wenn die Liberalisierungserfolge der Außenhandels- und Investitionssphäre 
durch eine eigenständige, ihren originären Zielsetzungen verpflichtete Wettbewerbs-
politik flankiert werden, sichert die Beseitigung der formellen Investitions- und Han-
delshemmnisse in- und ausländischen Wirtschaftssubjekten den Zugang zu oder die 
Präsenz in den nationalen Märkten. “Still, to the extent that contestability and com-
petition considerations gain in importance in shaping policies, and the more liberal 
trade and FDI policies become – but at the same time do not always lead to contest-
able markets – competition policy becomes primus inter pares among policy instru-
ments used to maintain contestability and competition.” 1 
 
 
3.4. 

                                                          

Zwischenbilanz: Begründung der Notwendigkeit eines multilateralen Investi-
tionsabkommens  

 
Im Widerspruch zu der globalen Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen wird 
die Investitionspolitik auf nationaler Ebene noch immer den Zielen konkurrierender 
Politikfelder untergeordnet. Waren es in der Vergangenheit primär handelspolitische 
Interessen, die die Ausgestaltung der nationalen Investitionsregimes bestimmten, 
sind es nunmehr zunehmend industrie- bzw. technologiepolitische Zielsetzungen.  
Diese Hierarchie der Politikfelder wird den globalen Realitäten zwar nicht gerecht. 
Die Abweichung von den tatsächlichen Gegebenheiten bliebe jedoch dann ohne glo-
bale Konsequenzen, würden die der Investitionspolitik übergeordneten Politikfelder 
in einer dem Liberalisierungsziel verpflichteten Form ausgestaltet. Nun ist diese Be-
dingung – wie aufgezeigt – in der Realität nicht zwingend erfüllt. Dienten investiti-
onspolitische Instrumente in der Vergangenheit primär handelsprotektionistischen 
Zielen, dienen sie nunmehr zunehmend einer dem (vermeintlichen) nationalen Nut-
zen verpflichteten diskretionären Technologiepolitik.  
Diesem Widerspruch zwischen der (vorherrschenden) nationalen Politikgestaltung 
und der globalen Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen Rechnung tragend, 
werden seit mehreren Jahren in verschiedenen internationalen Foren Notwendigkeit 
und Form eines pluri- oder multilateralen Investitionsabkommens diskutiert. Die 
hierbei erzielten Ergebnisse sind indes unbefriedigend. Sie beschränken sich weitge-
hend auf die Teilerfolge der WTO, die Gegenstand des Kapitels 6 dieser Arbeit sind. 
Ein umfassendes2 multilaterales3 Investitionsabkommen konnte bisher nicht erzielt 
werden. Aus den bisherigen Ausführungen lassen sich jedoch verschiedene (an späte-
rer Stelle zu bewertende) Argumentationen ableiten, die zeigen, daß ein solches Ab-
kommen unumgänglich ist:  
 
Eine erste mögliche Argumentation (nachfolgend: Argumentation A) knüpft an die 
Ausführungen des zweiten Kapitels dieser Arbeit an und basiert auf dem Wider-
spruch zwischen der globalen Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen und ihrer 
mangelhaften Einbindung in das System der multilateralen Verträge. Die gegenwär-

 
1 UNCTAD (1997b), S. 211. 
2 Die Anforderungen an ein „idealtypisches“ Investitionsabkommen werden in Kapitel 5 dieser Arbeit definiert. 
3 Die Vorteile eines multilateralen Abkommen gegenüber einem (oder mehreren) plurilateralen Abkommen wer-
den in Abschnitt 4.2. der vorliegenden Arbeit diskutiert. 
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tigen multilateralen Verträge beschränken sich auf die Sphäre des Außenhandels und 
einige unmittelbar verbundene Bereiche. Noch immer wird lediglich der Außenhan-
del bzw. die Außenhandelspolitik dem internationalen Einflußbereich zugeordnet, 
der ordnungsrechtliche Rahmen der innerstaatlichen Wirtschaftstätigkeit (und damit 
auch die Investitionspolitik) hingegen der alleinigen Gestaltungshoheit der National-
staaten überantwortet. Den globalen Wirtschaftsbeziehungen der Vergangenheit 
wurde diese traditionelle „Arbeitsteilung“ insofern gerecht, als: 
 
1. die globale Integration der Länder primär auf unternehmensexternen Handels-

strömen (Markttransaktionen) beruhte, sich im wesentlichen also auf die Pro-
duktebene beschränkte und  

2. der weitaus größte Teil der Wirtschaftsaktivitäten binnenstaatlicher Natur war.  
 
Die weltwirtschaftliche Realität der Gegenwart ist jedoch eine andere. Erstens be-
schränkt sich die globale Integration nicht länger auf die Produktebene, sondern ist 
gleichermaßen auf der Produkt- wie auch der Produktions-, der Kapital- und der 
Technologieebene angesiedelt. Zweitens ist ein immer größerer Anteil der globalen 
Wirtschaftsaktivitäten transnationaler Natur. Die traditionellen Annahmen, daß die 
grenzüberschreitenden Aktivitäten an der Schnittstelle des Außenhandels kanalisiert 
bzw. reguliert werden könnten und nationale bzw. internationale Einflußbereiche 
eindeutig abzugrenzbar seien, sind daher nicht auf die Gegenwart übertragbar. Wei-
sen die internationalen Handelsströme in absoluten Zahlen auch stetige Zuwachsra-
ten auf, hat ihre Integrationswirkung doch angesichts jener der internationalen Pro-
duktion relativ an Bedeutung verloren. Eine Beschränkung der multilateralen Verträ-
ge auf die internationalen Handelsbeziehungen wird der Integrationswirkung auslän-
discher Direktinvestitionen ebenso wenig gerecht wie ihrem Effekt auf die globale 
Wettbewerbsintensität, die Kapitalausstattung und das Steueraufkommen der Emp-
fängerländer oder die globale Diffusion von Technologie und Wissen. Um das multi-
laterale Vertragssystem den weltwirtschaftlichen Realitäten anzunähern, ist dieses 
daher zwingend um ein multilaterales Investitionsabkommen zu ergänzen. 
 
Eine zweite mögliche Argumentation knüpft an die vorangegangenen Abschnitte die-
ses dritten Kapitels an, gründet auf der handelspolitischen Bedeutung ausländischer 
Direktinvestitionen und untergliedert sich in zwei (Teil-) Argumente:  
Das erste (B1) lautet, daß mit dem Abbau der tarifären und quantitativen Handelsre-
striktionen andersgeartete Beschränkungen des Außenhandels relativ an Bedeutung 
gewonnen haben. Im Sinne dieser Argumentation wurden in den vergangenen Ver-
handlungsrunden der WTO bzw. des GATT 47 weitere mit dem Außenhandel ver-
bundene Aspekte der globalen Wirtschaftsbeziehungen, so das öffentliche Beschaf-
fungswesen, die Definition von Normen und Standards, aber auch handelsbezogene 
Investitionsmaßnahmen, in die Verhandlungen integriert. Eines multilateralen Inve-
stitionsabkommens bedarf es im Rahmen dieser Argumentation also deshalb, um die 
Außenhandelsliberalisierung weiter voranzutreiben.  
Das zweite (Teil-) Argument (B2) lautet, daß Außenhandel und Direktinvestitionen in 
den gegenwärtigen globalen Wirtschaftsbeziehungen in einer komplementären Be-
ziehung zueinander stehen und daher jede Beschränkung oder Verzerrung der globa-
len Investitionsströme – sei sie handels- oder industriepolitisch motiviert – einen 
handelsverzerrenden und/oder handelsvermindernden Effekt bewirkt. Einer globalen 
Liberalisierung des Außenhandels, die nicht durch eine simultane Liberalisierung der 
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globalen Investitionsströme flankiert wird, droht daher die Gefahr, daß investitions-
politische Restriktionen als „dritte Protektionslinie der Außenhandelspolitik“ ent-
deckt und die Verhandlungsfortschritte mehrerer Dekaden neutralisiert werden. Um 
die bisherige Außenhandelsliberalisierung zu sichern, ist es daher zwingend notwen-
dig, die Investitionspolitik den Zielsetzungen konkurrierender Politikfelder zu ent-
ziehen, ein multilaterales Investitionsabkommen daher unumgänglich. 
 
Den beiden letztgenannten Argumentationen (B1 und B2) ist gemeinsam, daß sie nur 
einen Aspekt der globalen Bedeutung der ausländischen Direktinvestition – deren 
handelspolitische Bedeutung – berücksichtigen. Beide stehen somit in der handels-
zentrierten Tradition der Weltwirtschaftsordnung, die gemäß der erstgenannten Ar-
gumentation (A) den weltwirtschaftlichen Realitäten nicht mehr gerecht wird. Wel-
cher der Argumentationen unter welchen Bedingungen und in welchem Forum der 
Vorrang einzuräumen ist, wird an dieser Stelle vernachlässigt bzw. zu einem späteren 
Zeitpunkt diskutiert. Für die nachfolgenden Ausführungen ist zunächst lediglich von 
Bedeutung, daß jede dieser Argumentationen eine Integration der Investitionsthema-
tik in das multilaterale Vertragssystem hinreichend begründet. 
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4. Ein multilaterales Investitionsabkommen – einige Vorüberlegungen  
 
Von der Notwendigkeit einer globalen Investitionsordnung ausgehend, werden nach-
folgend die Historie investitionspolitischer Verhandlungen skizziert und grundlegen-
de Fragen wie die des Verhandlungsforums, des Verhandlungsansatzes und der Mög-
lichkeit einer globalen „Vernetzung“ der bestehenden Abkommen diskutiert. 
 
 
4.1. Historischer Überblick über die Entwicklung bilateraler, regionaler und multi-

lateraler Investitionsabkommen von 1948 bis in die Gegenwart1 
 
“At the same time [over the half past century; Anm. d. Verf.], there have been sharp 
swings in attitudes of countries towards FDI, from protection to restriction and con-
trol, to facilitation and liberalization [...], although there have often been consider-
able discrepancies between pronouncements of governments, including at the multi-
lateral level, and the practices they follow.” 

2 
 
Der erste Versuch, investitionsrelevante Aspekte in ein multilaterales Wirtschaftsab-
kommen einzubinden, erfolgte im Rahmen der Verhandlungen zur Gründung der In-
ternational Trade Organization (ITO). Die Verhandlungen mündeten zwar 1948 in 
die Havanna-Charta, die darin (u.a.) vereinbarte Gründung der ITO scheiterte jedoch 
am Widerstand des US-amerikanischen Kongresses.3 Infolgedessen wurden auch die 
investitionsbezogenen Bestimmungen der Charta niemals umgesetzt.4 Lediglich ein 
Teilabkommen aus der Außenhandelssphäre, das General Agreement on Tariffs and 
Trade (GATT), trat in Kraft und wuchs im Zeitablauf immer mehr in die Rolle eines 
multilateralen Ordnungsrahmens des globalen Außenhandels hinein.  
In der Sphäre der Direktinvestition beschränkten sich die multilateralen Aktivitäten 
nunmehr lange Jahre auf die 1955 von den damaligen GATT-Mitgliedern verabschie-
dete, nicht bindende Resolution on International Investment for Economic Develop-
ment.5 An die Stelle eines multilateralen Vertrages traten erste bilaterale Abkommen, 
die sich zunächst auf Verträge einzelner europäischer Länder mit wenigen Entwick-
lungsländern beschränkten.6 Erst als im Zuge der Dekolonialisierungsprozesse zahl-
reiche Entwicklungsländer unilaterale Maßnahmen initiierten, um die nationale Sou-
veränität über die natürlichen Ressourcen und Schlüsselindustrien zurückzuerlangen, 

                                                           
1 Vgl.: Dolzer / Stevens (1995); UNCTAD (1996a), Kapitel V sowie S. 316 ff.; UNCTAD (1996c); UNCTAD 
(1997b), S. 18 ff.; WTO (1996), S. 64 ff. 
2 UNCTAD (1996a), S. 132 f. 
3 Um die sich abzeichnende Ablehnung des US-Kongresses zu vermeiden, leitete der damalige US-Präsident die 
Charta dem Kongreß nicht zu und ersparte sich die politische Niederlage.  
4 Die Paragraphen 11 und 12 befaßten sich mit den Niederlassungsrechten ausländischer Investoren und restrikti-
ven Geschäftspraktiken. 
5 In dieser Resolution äußerten die damaligen Signatarstaaten des GATT ihre Überzeugung, daß Direktinvestitio-
nen die Ziele des GATT (die Erhöhung und Förderung des globalen Außenhandels) unterstützten, und erklärten 
ihre Bereitschaft, ein investitionsförderndes Umfeld zu schaffen. Die konkreten Auswirkungen dieser Resolution 
auf das globale Investitionsumfeld blieben allerdings gering. Trotzdem ist diese Resolution insofern von Interes-
se, als ihr implizit die Annahme zugrunde liegt, daß Außenhandel und Direktinvestitionen in einem komplemen-
tären Verhältnis zueinander stehen. Diese (auch in der vorliegenden Arbeit vertretene) Annahme geriet in den 
Folgejahren zunehmend in Vergessenheit bzw. findet erst in den letzten Jahren wieder Beachtung.  
6 Der erste Vertrag, ein bilaterales Investitionsabkommen zwischen der BR Deutschland und Pakistan, wurde am 
25. November 1959 unterzeichnet. Vgl.: Dolzer / Stevens (1995), S. 267. 
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versuchte eine Reihe kapitalexportierender Nationen das erhöhte Investitionsrisiko 
durch bilaterale Verträge zu mindern. Die inhaltliche Ausgestaltung der Verträge war 
einheitlich: Das Gastgeberland konzedierte Schutz vor Enteignung und bekam das 
Recht anerkannt, die Präsenz ausländischer Unternehmen einzuschränken, zu kon-
trollieren und zu regulieren.1 Mit anderen Worten: Der Schutz der Direktinvestition 
wurde mit der Preisgabe des Liberalisierungsziels erkauft. 
Diese restriktive Haltung kennzeichnete auch die wenigen multilateralen Initiativen 
der 60er und 70er Jahre. Zwar wurde ein (nicht bindender) Verhaltenskodex für mul-
tinationale Unternehmen erarbeitet, die Rahmenbedingungen ausländischer Investiti-
onstätigkeit hingegen wurden weiterhin allein der Verantwortung der Nationalstaaten 
überlassen. Auch auf bilateraler Ebene setzte sich die Tradition der 50er Jahre inso-
fern fort, als weiterhin die Bestandsschutzziele der Dekolonialisierungsphase das Li-
beralisierungsziel dominierten. Auf regionaler Ebene hingegen zeichneten sich zu 
Beginn der 70er Jahre zwei neue Tendenzen ab: Erstmals wurden Aspekte der aus-
ländischen Direktinvestition in umfassendere Integrationskonzepte eingebettet2 und 
auf regionaler Ebene Abkommen vereinbart, die eine weitgehende Reduzierung der 
Investitionsbarrieren intendierten. 
Noch gegen Ende der 70er Jahre bildeten derartige Liberalisierungsbestrebungen je-
doch eine (auf die OECD-Länder beschränkte) Ausnahme. Erst unter dem Eindruck 
der Schuldenkrise setzte gegen Ende der 80er Jahre jener Wandel ein, der noch im-
mer anhält: Standen zuvor die Kontrolle bzw. der Schutz der Direktinvestition im 
Mittelpunkt des Interesses, intendierten die Vertragspartner nunmehr, ein begünsti-
gendes und transparentes Investitionsumfeld zu schaffen. Zumindest auf bilateraler 
Ebene hat sich die veränderte Einstellung jedoch nicht oder nur unwesentlich in der 
inhaltlichen Ausgestaltung der Abkommen niedergeschlagen: Zwar nimmt deren An-
zahl seit Beginn der 90er Jahre progressiv zu.3 Die inhaltliche Ausgestaltung ent-
spricht jedoch weiterhin jener der traditionellen bilateralen Verträge.4 Die veränderte 
Wahrnehmung ausländischer Inward-Investitionen manifestiert sich weniger in mo-
difizierten Vertragsinhalten als vielmehr in einer grundlegenden Umorientierung 
(Liberalisierung) der die Verträge konkretisierenden nationalen Investitionsregime.  
Gleiches gilt nicht für die inhaltliche Ausgestaltung der regionalen Abkommen. In 
diesen nehmen die dem Liberalisierungsziel verpflichteten Bestimmungen einen im-
mer größeren Raum ein, während der Anteil der „reinen“ Investitionsabkommen 
progressiv abnimmt. Auf regionaler Ebene dominieren nunmehr Abkommen, die (oft 
auf weniger umfassenden regionalen oder bilateralen Vorgängerabkommen aufbau-
end) Investitionsaspekte in umfassende Integrationskonzepte einbinden und – wie 
das North-American Free Trade Agreement (NAFTA) – die Wechselwirkungen von 
Handel, Wettbewerb und Investitionen in hohem Maße berücksichtigen.  
Auf multilateraler Ebene hingegen sind weder die quantitativen Erfolge der bilatera-
len noch die qualitativen Erfolge der regionalen Ebene zu verzeichnen; der Status 
                                                           
1 Da die eigenen Investitionsregime i.d.R. ähnlich gestaltet waren, schien den kapitalexportierenden Nationen der 
für die Schutzklauseln zu leistende Preis, die Überantwortung der Konditionen des Zutritts und des operativen 
Geschäfts an die nationale Gesetzgebung des Gastgeberlandes, zumeist durchaus angemessen. 
2 Beispiele eines ausschließlichen Investitionsabkommens sind die Draft Convention on the Protection of Foreign 
Property der OECD oder das Agreement on Investment and Free Movement of Arab Capital among Arab Coun-
tries. Beispiele umfassenderer Verträge sind die Gründungsverträge der EU oder des Andenpaktes. 
3 So zählt der World Investment Report 1996 1160 bilaterale Abkommen (Stand Juni 1996), von denen zwei Drit-
tel erst in den 90er Jahren unterzeichnet wurden. Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 147. 
4 Wie diese betonen auch gegenwärtige bilaterale Abkommen den Investitionsschutz und die investitionspoliti-
sche Souveränität der Signatarstaaten. 
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quo der 50er Jahre ist noch immer annähernd unverändert. Angesichts der Vielfalt 
und der Dynamik der regionalen Lösungen mag dies auf den ersten Blick sinnvoll 
erscheinen. So weist die Heterogenität der divergierenden regionalen Lösungen zwar 
einerseits den Nachteil auf, daß sie ein Zusammenwachsen der regionalen Integrati-
onsräume potentiell erschwert oder diesem u.U. sogar entgegensteht. Andererseits 
impliziert eben diese Heterogenität, daß auf multilateraler Ebene eine Vielzahl unter-
schiedlichster Erfahrungen ausgewertet werden könnte. Eine zeitliche Verzögerung 
(Time-lag) zur Auswertung des regionalen „Ideenwettbewerbs“ wäre daher gegebe-
nenfalls durchaus sinnvoll. Problematisch ist indes, daß auf multilateraler Ebene 
nicht ein Time-lag, sondern eine weitgehende investitionspolitische Inaktivität zu 
verzeichnen ist. Investitionspolitische Initiativen beschränken sich auf Teilaspekte 
der Investitionsproblematik und sind zumeist nicht bindend.1 Im Gegensatz zur re-
gionalen Ebene ist auf multilateraler Ebene auch nach 50 Jahren noch immer nicht 
der Wille zu erkennen, an die wegweisenden Bestimmungen der ITO anzuknüpfen. 
 
 
4.2. Multilaterale Verhandlungen versus Vernetzung der bestehenden bilateralen 

und regionalen Vielfalt – Alternativen einer globalen Liberalisierung der Di-
rektinvestition 

 
Die Ausführungen des vorangegangenen Abschnitts haben einerseits die in 3.2. ge-
troffene Aussage bestätigt, daß die globale Bedeutung der Direktinvestition in einem 
tiefen Widerspruch zu ihrer lediglich rudimentären Einbindung in das System der 
multilateralen Verträge steht, andererseits aber auch die Frage aufgeworfen, ob die-
ses Defizit tatsächlich einen Handlungsbedarf auf multilateraler Ebene begründet. 
Die Vielzahl der bestehenden Verträge integriert bereits heute alle wichtigen Ur-
sprungsländer ausländischer Direktinvestitionen mit zahlreichen ihrer Zielländer. Der 
Grad der Vernetzung ist also bereits gegenwärtig hoch. Berücksichtigt man zudem, 
daß der Trend der Vernetzung ungebrochenen ist bzw. sogar zunimmt, ist zu fragen, 
ob eine globale Liberalisierung der Direktinvestition tatsächlich der Verhandlungen 
auf multilateraler Ebene bedarf oder ob dieses Ziel nicht in gleichem Maße (oder 
besser) dezentral realisiert werden kann. Zugunsten beider Ansätze existieren zahl-
reiche Argumente:2 
 
Zugunsten der dezentralen Lösung wurde bereits auf die geographische Ausdehnung 
der bestehenden Netzwerke bilateraler und regionaler Verträge verwiesen. Auch die 
hohe Qualität der bestehenden Bindungen ist zu berücksichtigen. Diese werden in 
der Regel zwischen „befreundeten Nationen“ oder wichtigen Handelspartnern ge-
schlossen, weshalb die enthaltenen Verpflichtungen oftmals über jene Konzessionen 
hinausgehen, welche die Staaten in einem abstrakten, alle Nationen umfassenden 
Vertragswerk einzuräumen bereit wären, und konsequenter umgesetzt werden. Ange-
sichts dieser Exklusivität könnte indes vermutet werden, daß das Geflecht der bilate-
ralen und regionalen Verträge ein hohes Beharrungsvermögen mit geringer Expansi-

                                                           
1 Beispiele: The Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Busi-
ness Practices (UN 1980), Draft International Code of Conduct on the Transfer of Technology (UN 1985), 
Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment (World Bank 1992). Eine (bindende) Ausnahme ist: 
The Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (World Bank 1985). 
2 Zu dieser Diskussion, vgl. u.a.: Graham (1996a), S. 35 ff.; Hart (1996), S. 282 ff.; Koopmann (1996), S. 43 ff.; 
OECD (1998b), S. 64 ff.; Startup (1996), S. 118 ff.; UNCTAD (1996a), S. 196 ff.; WTO (1996), S. 77 ff.  
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onsneigung aufweist, daß also ein Trade-off zwischen Qualität und Dynamik vor-
liegt. Wie oben dargelegt, ist dem jedoch nicht so. Die Dynamik der qualitativen und 
geographischen Weiterentwicklung der länderspezifischen Vertragssysteme ist wei-
terhin außergewöhnlich hoch.1 Ebenfalls zugunsten einer dezentralen Lösung spricht, 
daß bilaterale oder regionale Vereinbarungen es den Staaten ermöglichen, die Ab-
kommen zu schließen oder den Abkommen beizutreten, deren Ausgestaltung und 
Reichweite ihren spezifischen Bedürfnissen und Möglichkeiten entsprechen. Auf 
multilateraler Ebene ist eine derartige Individualität der Verträge nicht möglich. Mul-
tilaterale Verhandlungen sind daher langwierig, teuer und von ungewissem Ausgang. 
Ein Scheitern der Verhandlungen ist meist wahrscheinlicher als ein substantieller Er-
folg. Oft werden bereits Teilerfolge als wesentlicher Fortschritt gefeiert. Wird jedoch 
lediglich ein Teilerfolg erzielt, besteht die Gefahr, daß die multilateralen Verhand-
lungserfolge die bilateralen und/oder regionalen Verpflichtungen einzelner Länder 
unterschreiten. In diesem Falle verlöre der Vertrag international nicht nur an Ge-
wicht, sondern auch seine Vorbildfunktion. Scheitern multilaterale Verhandlungen 
hingegen vollständig und/oder führen sie zu einer Verhärtung der länderspezifischen 
Verhandlungspositionen, droht auch die bilaterale bzw. regionale Verhandlungsdy-
namik Schaden zu nehmen. Das einzige potentielle Substitut multilateraler Verhand-
lungen würde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen, die Situation nach Abschluß 
bzw. Abbruch der Verhandlungen wäre schlechter als die Ausgangssituation.  
Auch die höhere Flexibilität, die geringere geographische Reichweite konzeptioneller 
Fehler und die Lerneffekte konkurrierender Verträge sprechen für eine dezentrale 
Lösung. So initiieren divergierende Verträge einen Wettbewerb der Konzepte bzw. 
induzieren Lernprozesse, da der Vergleich mit alternativen Ansätzen sowohl Verbes-
serungspotentiale als auch Fehlentwicklungen aufzeigt. Zudem sind die Auswirkun-
gen mangelhaft konzipierter Abkommen geographisch begrenzt und können schnel-
ler korrigiert werden. Gleiches gilt für Verbesserungspotentiale, die schneller er-
schlossen werden können. Ein multilateraler Vertrag hingegen beinhaltet sowohl die 
Gefahr kostspieliger globaler Fehlentwicklungen als auch die Gefahr langwieriger 
Diskussionen des Korrekturbedarfs. Auch hinsichtlich der Möglichkeit, die Regelun-
gen den sich wandelnden globalen Rahmenbedingungen anzupassen oder diese Ver-
änderungen zu antizipieren, ist ein multilaterales Abkommen bilateralen und regiona-
len Abkommen unterlegen. 
 
Sind die Argumente zugunsten einer dezentralen Lösung also ebenso zahlreich wie 
gewichtig, gilt gleiches für die Argumente zugunsten eines multilateralen Investiti-
onsabkommens: So ist erstens zu bedenken, daß den nationalen Effizienzgewinnen 
individueller Lösungen wesentliche Reibungsverluste auf internationaler Ebene ent-
gegenstehen. Es droht die Entstehung eines globalen „Flickenteppichs“, das sich 
durch Überlappungen, Lücken und Inkonsistenzen auszeichnet. Während ein multila-
terales, d.h. global einheitliches Abkommen die Planungssicherheit wesentlich erhöht 
und die Transaktions- und Informationskosten deutlich senkt, droht im Falle einer 

                                                           
1 Die qualitative Weiterentwicklung der Verträge wird in erster Linie von der Meistbegünstigungsklausel gewähr-
leistet, da diese alle bestehenden Verträge automatisch an das jeweils höchste Liberalisierungs- bzw. Schutzni-
veau anpaßt. Die geographische Ausdehnung der Netzwerke hingegen wird insbesondere durch Lern- und Ge-
wöhnungsprozesse gefördert. Wurden bestimmte Konzessionen bereits anderen Nationen eingeräumt, fällt es 
leichter, derartige Zugeständnisse auch weiteren Nationen zu gewähren. Im Verbund mit der Meistbegünstigung 
gewährleisten die Lernprozesse somit auch, daß die geographische Ausdehnung nicht mit einer Verminderung 
des bestehenden Schutz- bzw. Liberalisierungsniveaus einhergeht. 
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dezentralen Lösung ein gegenteiliger Effekt: Je höher die Anzahl und der Heteroge-
nitätsgrad der bilateralen und regionalen Verträge sind, desto komplexer wird das 
globale Investitionsumfeld, desto höher sind die Transaktions- und Informationsko-
sten, die den Unternehmen entstehen.1 Eine derartige Verschlechterung der globalen 
Investitionsbedingungen könnte auch durch die Effizienzgewinne auf nationaler Ebe-
ne nicht kompensiert werden.  
Einer Relativierung bedarf auch der grundsätzlich unstrittige Einwand, daß multilate-
rale Abkommen zeitaufwendig sind. So ist zu beachten, daß ein weltumspannendes 
System bilateraler Verträge etwa 20.000 Abkommen umfassen würde, gegenwärtig 
jedoch weniger als 2.000 Verträge existieren. Ist diese Anzahl auch relativ hoch, 
würde die Entstehung eines weltumspannenden Netzes bilateraler Verträge (wenn es 
denn dazu käme) auch bei Konstanz der gegenwärtigen jährlichen Wachstumsraten 
doch beachtliche Zeit beanspruchen. Ein multilaterales Abkommen käme daher 
(selbst wenn mehrere Verhandlungsrunden notwendig wären) unter Umständen zu 
schnelleren Ergebnissen. Dieser Optimismus erscheint auch insofern angebracht, als 
bereits eine solide Basis multilateraler Verhandlungen existiert. So verfügt z.B. die 
WTO nicht nur über langjährige multilaterale Verhandlungserfahrungen, sondern 
auch über adäquate Instrumente, um berechtigte Sonderinteressen einzelner Länder 
zu berücksichtigen. Auch wurden bereits wesentliche Vorarbeiten geleistet: Multila-
terale Verhandlungen könnten sowohl auf den Entwurf eines Multinational Agree-
ment on Investment (MAI) der OECD zurückgreifen als auch von den zahllosen Er-
fahrungen auf bilateraler und regionaler Ebene profitieren.  
Gegen eine dezentrale Lösung spricht auch, daß sich die Vernetzung der Abkommen 
nicht notwendigerweise bis auf die globale Ebene fortsetzt. So spiegeln die Schwer-
punkte und Formulierungen von Investitionsabkommen die kulturellen, historischen, 
soziologischen und wirtschaftlichen Gegebenheiten der Signatarstaaten wider. Diese 
weisen jedoch ebenso ausgeprägte intraregionale Übereinstimmungen wie auch inter-
regionale Differenzen auf. Es besteht daher die Gefahr, daß sich aus der Vernetzung 
bilateraler Abkommen regionale Blöcke bilden, die in sich zwar relativ homogen 
sind, gegenüber anderen regionalen Vertragssystemen jedoch so ausgeprägte Unter-
schiede aufweisen, daß sich die Vernetzung der regionalen Blöcke aufgrund ihrer 
mangelnden Kompatibilität nicht auf der interregionalen Ebene fortsetzt.2 In diesem 
Falle würden lediglich die bereits jetzt den Globalisierungsprozessen entgegenste-
henden Regionalisierungstendenzen nochmals forciert.  
Zu bedenken ist in diesem Zusammenhang auch, daß die gegenwärtigen regionalen 
Blöcke nicht nur überaus heterogen sind, sondern auch in ihren wirtschaftlichen und 
politischen Potentialen stark divergieren. Treten zwei Blöcke (z.B. EU - CARICOM) 
in Integrationsverhandlungen ein, die nicht nur (partiell) inkompatible Integrations-
konzepte verfolgen, sondern auch stark divergierende Wirtschaftspotentiale aufwei-
                                                           
1 Dieses Argument ist insofern von großer Bedeutung, als bereits das gegenwärtige Niveau der Informations- und 
Transaktionskosten betriebswirtschaftlich sinnvollen Auslandsinvestitionen oftmals entgegensteht. Auf eben 
diese Tatsache ist es daher auch zurückzuführen, daß sich daher zahlreiche multinationale Unternehmen nach-
drücklich für ein multilaterales Investitionsabkommen engagieren. 
2 Die Kompatibilität der Blöcke wird auch dadurch in Frage gestellt, daß auf regionaler Ebene Investitionsfragen 
zunehmend in umfassende Konzepte integriert werden, die die Zusammenhänge von Handel, Investitionen, Wett-
bewerb und Innovation in einem einheitlichen Ansatz zu berücksichtigen suchen (NAFTA; MERCOSUR/Proto-
col of Colonia in Investment; CoMESA/Treaty Establishing the Common Market for Eastern and Southern Afri-
ca, Pacto Andino/Decision 291, APEC Non Binding Investment Principles etc.). Insbesondere die industrie- und 
wettbewerbspolitischen Bestimmungen der einzelnen Verträge weisen jedoch so ausgeprägte interregionale Dif-
ferenzen auf, daß einer globalen Vernetzung dieser Abkommen wesentliche Hindernisse entgegenstünden. 
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sen, besteht die Gefahr, daß allein der schwächere Block zu Konzessionen gezwun-
gen wird. Der internationalen Wirtschaftsordnung drohte ein Rückfall in die macht-
politisch dominierten Beziehungen der Vergangenheit.1  
Ein ähnliches Problem kennzeichnet die bilateralen Verhandlungen. So besteht bei 
Verhandlungen zwischen einem Industrie- und einem Entwicklungsland die Gefahr, 
daß das weitaus geringere wirtschaftliche und politische Potential des Entwicklungs-
landes dieses daran hindert, seine Interessen in gleichberechtigter Form in die Ver-
handlungen einzubringen und durchzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, daß die bilate-
ralen Verhandlungen von den Interessen des Industrielandes dominiert werden, ist 
aufgrund der globalen Asymmetrie der Ursprungs- und Empfängerländer ausländi-
scher Direktinvestitionen hoch und wird durch das gegenwärtige Streben der Ent-
wicklungsländer, einen höheren Anteil der globalen Investitionsströme anzuziehen, 
nochmals verstärkt. In der Regel kann ein Entwicklungsland nur mit einem zweiten 
Entwicklungsland konkurrieren. Im Falle einer nachhaltigen Verteidigung der eige-
nen Interessen läuft daher jedes dieser Länder Gefahr, daß Konzessionen konkurrie-
render Nationen gleichen Entwicklungsstandes wesentliche Investitionsströme in 
diese umlenken. Daraus resultiert nicht nur eine weitere Verschlechterung der Ver-
handlungsposition der Entwicklungsländer gegenüber jener der Industrienationen 
(und der multinationalen Unternehmen). Auch die Beziehungen der Entwicklungs-
länder untereinander drohen in ein „Gefangenendilemma“ zu münden, das nur durch 
multilaterale Verhandlungen überwunden werden kann.2 Erst die Transparenz simul-
taner Verhandlungen der Industrieländer mit allen Entwicklungsländern neutralisiert 
deren geringes individuelles Verhandlungsgewicht.3 
Auch die Komplementarität von Handel und Investitionen läßt eine Symmetrie der 
handels- bzw. investitionsbezogenen Vertragswerke und damit ein multilaterales In-
vestitionsabkommen geboten erscheinen. Ein multilaterales Handelsabkommen, das 
lediglich durch ein Netz bilateraler und/oder regionaler Investitionsabkommen er-
gänzt wird, ist in seiner Wirksamkeit insofern eingeschränkt, als die divergierenden 
Bestimmungen der Investitionsabkommen die globale Reichweite der multilateralen 
Handelsverträge unterminieren. Ein multilaterales Investitionsabkommen würde sich 
also nicht nur positiv auf das globale Investitionsumfeld auswirken, sondern auch das 
System der multilateralen Handelsabkommen wesentlich stärken. Ebenso ist der hö-
here Bindungsgrad multilateraler Verträge zu berücksichtigen. Gegenüber sporadi-
schen bilateralen Verträge gewährleisten sie einen höheren Schutz des globalen In-
vestitionsumfeldes vor tagespolitischen Einflüssen. 
 
Insgesamt lassen sich also sowohl zugunsten eines multilateralen Abkommens als 
auch zugunsten einer dezentralen Lösung gewichtige Gründe anführen. Eine eindeu-
tige Entscheidung zugunsten eines der beiden Konzepte scheint auf den ersten Blick 
nicht möglich. Nun ist aber zu bedenken, daß die Mehrzahl der angeführten Argu-
                                                           
1 Vgl. auch: Abschnitt 5.1.1., S. 95 f. der vorliegenden Arbeit. 
2 Das Gefangenendilemma besteht darin, daß ein umfassender Verzicht aller Entwicklungsländer auf bestimmte 
Konzessionen (wie z.B. Investitionsanreize) alle diese Länder besser stellen würde. Da jedoch ein einseitiger 
Ausbruch eines Landes dazu führen würde, daß dieses Land seine Situation auf Kosten aller anderen verbessern 
könnte, ist das einzig mögliche Nash-Gleichgewicht, daß alle Entwicklungsländer Konzessionen gewähren. Vgl. 
auch: Moran (2000), S.162. 
3 Dieses kann in einem multilateralen Forum zudem insofern zusätzlich erhöht werden, als die Möglichkeit be-
steht, die von Asymmetrien geprägten Investitionsverhandlungen mit solchen Themen zu verknüpfen, die insbe-
sondere für die Industrieländer von Interesse sind. Die Erfolge der WTO beruhen in hohem Maße auf derartigen 
„Paketlösungen“. 
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mente zugunsten einer dezentralen Lösung die Vorteilhaftigkeit eines multilateralen 
Abkommens nicht grundsätzlich in Frage stellt. Die meisten Argumente laufen dar-
auf hinaus, daß eine Vernetzung die leichter umzusetzende (First Feasable), nicht 
aber notwendigerweise die bessere (First Best) Lösung sei. Hingegen lassen einige 
der Einwände gegen eine globale Vernetzung sowohl an deren Vorteilhaftigkeit als 
auch an deren Durchführbarkeit zweifeln. Die vorliegende Arbeit schließt sich daher 
dem Plädoyer von Hart an: „Idealerweise müßten die Regeln für eine globale Öko-
nomie auf multilateraler Ebene ausgehandelt und universell angewandt werden.“ 

1 
Hieraus sollte nicht der Schluß gezogen werden, daß der bilateralen und regionalen 
Verhandlungsdynamik keine Bedeutung beizumessen ist. Wieder ist Hart zuzustim-
men: „In der Praxis könnte es aber notwendig sein, dieses Ziel in kleinen Schritten 
anzugehen und zunächst mit regionalen und anderen Vereinbarungen zu experimen-
tieren. Wenngleich ein solches Experiment auf lange Sicht unerwünscht ist, trägt es 
doch der Tatsache Rechnung, daß die globale Wirtschaft eine starke regionale Di-
mension aufweist. Die Volkswirtschaften der westeuropäischen, nordamerikanischen 
und ostasiatischen Länder, d.h. die drei wichtigsten regionalen Pfeiler der Weltwirt-
schaft, haben jeweils besondere charakteristische Züge und sind durch unterschied-
liche Traditionen und Geschichte geprägt. Nun sollte man aber nicht den Fehler be-
gehen, in solchen regionalen Vereinbarungen etwas anderes zu sehen als ein Mittel 
zum Zweck. Das Ziel sollte vielmehr sein, durch Experimentieren herauszufinden, 
wie man den Erfordernissen einer stärkeren Integration gerecht werden kann, nicht 
aber neue Formen der Trennung zu entwickeln.“ 2  

 
Laut Hart kommt den bilateralen und regionalen Abkommen (aus der Perspektive 
der Staatengemeinschaft) also die Aufgabe zu, in experimenteller Form Erfahrungen 
für ein multilaterales Abkommen zu sammeln, dieses also vorzubereiten. Diese An-
sicht wurde auch in dem vorangegangenen Abschnitt vertreten. Dort wurde fest-
gehalten, daß ein Time-lag der multilateralen Verhandlungen gegenüber den bilatera-
len und regionalen Verhandlungen insofern vorteilhaft sein kann, als dieser die Aus-
wertung der verschiedenen regionalen Erfahrungen ermöglicht. Kritisiert wurde da-
her nicht der Time-lag der multilateralen Ebene, sondern deren weitgehende inve-
stitionspolitische Passivität. Festzuhalten ist daher:  
 
1. Regionale und bilaterale Abkommen können ein multilaterales Abkommen vor-

bereiten (und sind in dieser Funktion von hohem Wert), nicht aber substituieren.  
2. Aufgrund der Bedeutung der ausländischen Direktinvestition in den globalen 

Wirtschaftsbeziehungen und angesichts der von zahlreichen Nationen und Insti-
tutionen geleisteten Vorarbeiten sind die multilateralen Verhandlungen unverzüg-
lich aufzunehmen. Verzögern sich die multilateralen Verhandlungen noch weiter, 
droht der wertvolle Beitrag der bilateralen und regionalen Verhandlungsdynamik 
in einen gegenteiligen Effekt umzuschlagen: Statt ein multilaterales Investitions-
abkommen vorzubereiten, könnte die fortschreitende Herausbildung regionaler 
Integrationsräume einem multilateralen Abkommen unüberwindliche Hindernisse 
entgegenstellen.  

 
 

                                                           
1 Hart (1996), S. 285. 
2 Ebenda, S. 285. 
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4.3. Diskussion möglicher Verhandlungsansätze – Positivliste versus Negativliste 
 
In den vorangegangenen Ausführungen wurde festgehalten, daß multilaterale Ver-
handlungen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht in einer ersten Verhandlungsrunde 
zu einem umfassenden Investitionsabkommen führen werden. Weit wahrscheinlicher 
ist, daß die Verhandlungen zunächst zu Teilergebnissen führen, die im Verlauf weite-
rer Verhandlungsrunden sukzessiv zu erweitern sind. Den hieraus erwachsenden An-
forderungen an den Verhandlungsansatz werden zwei mögliche Ansätze grundsätz-
lich gerecht: der Ansatz der „Positivliste“ und der Ansatz der „Negativliste“.  
Wird der Ansatz der Positivliste gewählt, verpflichten sich die beteiligten Länder zu-
nächst zu bestimmten, individuellen (Mindest-) Konzessionen in definierten Sektoren 
oder Wertschöpfungsaktivitäten. Weitere Verhandlungsrunden dienen dem Ziel, die-
se Positivlisten soweit auszubauen, bis sie Allgemeingültigkeit erlangen. Unterliegen 
die Verhandlungen hingegen dem Prinzip der Negativliste, werden in einer ersten 
Verhandlungsrunde zunächst weitgehende, allgemeingültige Verpflichtungen bzw. 
Regeln und Grundsätze definiert, welche von den beteiligten Ländern durch exakt 
definierte, individuelle Ausnahmen und Abweichungen eingeschränkt werden kön-
nen. Aufgabe weiterer Verhandlungsrunden ist es dann, die Ausnahmen schrittweise 
einzugrenzen und letztlich vollständig abzubauen.  
Aufgrund mehrerer Argumente scheint der Ansatz der Negativliste geeigneter.1 So 
stützt dieser sich auf horizontale, allgemeingültige Prinzipien und behandelt Abwei-
chungen von diesen als vorübergehend und/oder als Ausnahmeerscheinungen. Der 
Positivlistenansatz hingegen ist gradueller bzw. gar experimenteller Natur und ten-
diert dazu, Liberalisierung als eine Ausnahme oder zumindest ein sektorspezifisches 
Phänomen zu betrachten, das sich nicht aus einer allgemeinen Verpflichtung ableitet, 
sondern von den Umständen und dem Verhalten anderer Länder (Reziprozitätsprin-
zip) bestimmt wird. Dieser Ansatz scheint daher eher für eng definierte Harmonisie-
rungsziele geeignet, welche reziproke Maßnahmen als Vorbedingung einer Liberali-
sierung ansehen.  
Auch fehlt dem Ansatz der Positivliste eine ex ante definierte gemeinsame Zielvor-
stellung. Jedem Land würde es freistehen, die zukünftige Reichweite der Konzessio-
nen bzw. die zukünftige Ausgestaltung der Investitionsregime (sektor- und aktivitäts-
spezifisch) selbst zu definieren. Dies impliziert nicht nur, daß der Endpunkt der je-
weiligen Konvergenzprozesse nicht vorhersehbar wäre und unter Umständen unter 
den Einfluß der Tagespolitik geriete, sondern birgt auch die Gefahr von Richtungs-
streitigkeiten innerhalb der Staatengemeinschaft. 
Zu bedenken ist gleichfalls der (in der Sphäre des Außenhandels umfassend doku-
mentierte) Ideenreichtum der Länder in der Konzeption und Anwendung jener Maß-
nahmen, welche darauf abzielen (oder zumindest dazu geeignet sind), eingegangene 
Verpflichtungen zu neutralisieren. Hinsichtlich dieser Gefahr ist der Ansatz der Posi-
tivliste insofern der inferiore Ansatz, als die Beseitigung jeder neuen Restriktion ei-
ner erneuten expliziten Konzession des anwendenden Landes bedarf. Unterliegen die 
Verhandlungen hingegen dem Ansatz der Negativliste, ist jedes Instrument, das in 
der ersten Verhandlungsrunde nicht explizit in die Negativliste aufgenommen wurde, 
automatisch verboten (“list it or lose it”).2 Während also Positivlisten nicht notwen-
digerweise zu einer sukzessiven Verbesserung der globalen Investitionsbedingungen 
führen, ist diese im Falle der Negativlisten gewährleistet.  
                                                           
1 Vgl.: Gestrin / Rugmann (1996), S. 64 f.; Low (1996), S. 60 f.; UNCTAD (1996a), S. 194 ff. 
2 Vgl.: Sauvé (1995), S. 138. 

 85



Auch die Kriterien der Transparenz und der Vergleichbarkeit sprechen für einen Ne-
gativlistenansatz. So liegt die Vermutung nahe, daß sich die Nationen in einer Nega-
tivliste nur jene Maßnahmen in jenen Sektoren vorbehalten, die sie gegenwärtig an-
wenden oder denen sie eine zukünftige Bedeutung zumessen. Die Listen geben daher 
in hohem Maße den jeweiligen Restriktionsgrad der Investitionsregime wieder. Fin-
det hingegen das Prinzip der Positivliste Anwendung, ist es wohl zulässig anzuneh-
men, daß in den Listen zunächst jene Maßnahmen bzw. Sektoren angeführt werden, 
denen keine oder eine nur geringe Relevanz zukommt. Keine Informationen gewäh-
ren diese Listen somit darüber, in welchem Umfang das effektive Restriktionsniveau 
bereits abgebaut wurde bzw. welche Maßnahmen in welchen Sektoren und in wel-
chem Umfang noch angewandt werden. Zwei wesentliche Voraussetzungen einer 
effektiven globalen Liberalisierung, Transparenz und Vergleichbarkeit, sind nicht 
gegeben. Angesichts dieses und der vorherigen Argumente erscheint die Vorteilhaf-
tigkeit einer Negativliste hinreichend begründet. 
 
 
4.4. Anforderungen an das Verhandlungsforum 
 
An das Forum zukünftiger multilateraler Verhandlungen der Investitionsthematik 
sind zahlreiche Anforderungen zu stellen: Erstens ist es unabdingbar, daß eine Mehr-
zahl der Nationen dieser Institution angehört. Dieses Kriterium ist insofern von zen-
traler Bedeutung, als die globale Akzeptanz des zu erarbeitenden Vertragswerkes 
weniger davon abhängen wird, inwieweit die Nationen diesem ex post beitreten kön-
nen, als vielmehr davon, inwieweit die Nationen ihre Vorstellungen ex ante in den 
Verhandlungsprozeß einbringen konnten. Der in einigen Publikationen vertretene 
Vorschlag,1 die Ausarbeitung eines (allen Nationen offenen) Multilateral Agreement 
on Investment (MAI) an die OECD zu delegieren, ist bereits aus diesem Grund abzu-
lehnen. Die OECD ist weder dafür gerüstet, global verbindliche Regeln aufzustellen 
und durchzusetzen, noch dafür geeignet, auf globaler Ebene eine Stellvertreterfunkti-
on für die Institutionen der Staatengemeinschaft wahrzunehmen. Da der OECD le-
diglich eine Minderheit der Nationen angehört, sollte sie sich in globalen Belangen 
darauf beschränken, Denkanstöße zu entwickeln und den Gedankenaustausch zwi-
schen den unterschiedlichen Interessenvertretungen, Organisationen und Ressorts zu 
fördern. Ebenso wie regionale oder bilaterale Verträge kann auch ein offenes plurila-
terales Abkommen ein Multilateral Agreement on Investment lediglich vorbereiten, 
nicht ersetzen.2 
Dem Verhandlungsforum sollte zudem nicht der Ruf einer Interessenvertretung ein-
zelner Länder anhaften. Auch aus diesem Grund scheidet die OECD ebenso aus dem 
Kreis der potentiellen Kandidaten aus wie jene Institution, die auf multilateraler Ebe-
ne einige der wenigen investitionsbezogenen Verhandlungserfolge verzeichnet: die 
International Bank for Reconstruction and Development (World Bank).3  

                                                           
1 Vgl. u.a.: Graham (1996a); McCulloch (1990); OECD (1998b). 
2 Eine enge Analogie zu der Diskussion „Vernetzung vs. Neudesign“ besteht auch insofern, als die Argumente 
pro OECD (höhere Konsenswahrscheinlichkeit, homogenere Positionen etc.) und contra OECD (mangelnde Ein-
bindung alternativer Ansätze und Positionen etc.) weitgehend mit den Pro- und Contra-Argumenten einer Vernet-
zung regionaler Abkommen übereinstimmen. 
3 So die Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States (1965; 
bindend), die Convention Establishing the Multilateral Investment Guarantee Agency (1985; bindend) oder die 
Guidelines on the Treatment of Foreign Direct Investment (1992; nicht bindend). 
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Unverzichtbar ist zudem, daß die originären Aufgaben des potentiellen Verhand-
lungsforums einen unmittelbaren Bezug zu der globalen Investitionsthematik aufwei-
sen. Zahlreiche Sonderorganisationen der United Nations erscheinen daher (obwohl 
sie – wie die International Labour Organization – u.U. wesentliche Vorarbeiten ge-
leistet haben)1 ebenfalls als ungeeignet. Gleiches gilt für einige der autonomen Orga-
nisationen des UN-Systems, so den International Monetary Fund (IMF). Verfolgt 
dieser gemäß Art. I des konstituierenden Vertrages auch einige eng mit der Investiti-
onsthematik verbundene Ziele,2 besteht die eigentliche Aufgabe des IMF doch darin, 
im Falle von Zahlungsbilanzschwierigkeiten finanzielle Überbrückungshilfen zu ge-
währen und zu verwalten. 
Damit jedoch verbleiben von den multilateralen Fach- und Sonderorganisationen mit 
eigenem internationalen Mitgliedstand und eigener Generalversammlung nur die  
United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), von den UN-Spe-
zialorganen und angegliederten Organisationen mit eigenem Budget nur die United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) und von den autonomen 
Organisationen im System der United Nations nur die WTO. Gegen die UNIDO spre-
chen sowohl deren Begrenzung auf den industriellen Bereich als auch der 1996 er-
folgte Austritt der USA. Gegen die UNCTAD wiederum spricht, daß weitreichende 
Übereinstimmungen mit den Aufgaben des GATT bzw. der WTO zu Konflikten führ-
ten,3 und infolgedessen die Aufgaben der UNCTAD auf die Beobachtung und Dis-
kussion weltwirtschaftlicher Entwicklungen beschränkt wurden.  
Somit verbliebe letztlich nur die WTO. Zugunsten dieses Verhandlungsforums lassen 
sich allerdings auch zahlreiche positive Gründe anführen. So verfügt keine andere 
multilaterale Institution über ähnlich umfassende Verhandlungserfahrungen und noch 
weniger über eine ähnliche Erfolgsbilanz. Auf diese beispiellose Erfolgsbilanz ist es 
auch zurückzuführen, daß keine internationale Institution global ein ähnliches Ge-
wicht aufweist bzw. in ähnlicher Form anerkannt wird. Ebenso ist in keinem anderen 
Forum die Einbindung bzw. die aktive Partizipation der Entwicklungs- und Schwel-
lenländer mit jener vergleichbar, welche insbesondere die letzten Verhandlungsrun-
den des GATT bzw. der WTO auszeichnete. Auch das Instrumentarium der WTO ist 
einzigartig. Erwähnt seien an dieser Stelle exemplarisch das zuvor angeführte In-
strument der „Paketlösung“, die Existenz (nunmehr) wirksamer Schieds- und Durch-
setzungsinstrumente wie auch die zahllosen Instrumente, mittels derer berechtigte 
Sonderinteressen und der unterschiedliche Entwicklungsstand der Länder 
berücksichtigt werden können. Last but not least ist zugunsten der WTO anzuführen, 
daß die aktuellsten und weitreichendsten der investitionsrelevanten multilateralen 
Verhandlungserfolge – TRIMS, GATS, TRIPS – in diesem Forum erzielt wurden bzw. 
unter dem Dach dieser Institution verwaltet werden.  
Dieser Vielzahl von Argumenten steht letztlich nur ein Einwand entgegen: Laut Prä-
ambel ist es das Ziel der WTO, ein funktionsfähiges multilaterales Handelssystem zu 
                                                           
1 So die ILO Tripartite Declaration of Principles Concerning Multinational Enterprises and Social Policy (1977). 
2 Beispielsweise sind in Art. I des IMF-Abkommens u.a. folgende investitionsrelevante Ziele angeführt: Der IMF 
soll 1.) auf die Beseitigung von Devisenverkehrsbeschränkungen hinwirken (der Bezug ist offensichtlich), 2.) die 
Ausweitung und das ausgewogene Wachstum des Welthandels erleichtern (Handel und Investitionen sind kom-
plementär) und 3.) zur Entwicklung des Produktionspotentials aller Mitglieder beitragen (ebenso wie die globale 
Integration auf der Produktionsebene wird auch die globale Diffusion von Technologie und Wissen maßgeblich 
von Direktinvestitionen getragen).  
3 So oblag beiden Institutionen ursprünglich nicht nur die Formulierung von Grundsätzen und Richtlinien für den 
internationalen Handel. Ursprünglich war es auch Aufgabe beider Institutionen, Verhandlungsmaßnahmen einzu-
leiten und auf den Abschluß multilateraler Handelsvereinbarungen hinzuwirken. 
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errichten und aufrechtzuerhalten, Handelsschranken zu beseitigen und Diskriminie-
rungen in den internationalen Handelsbeziehungen zu überwinden. Jeder Verhand-
lungspunkt bedarf daher eines unmittelbaren Bezugs zur internationalen Handelsord-
nung. Trotz dieser Einschränkung ist es in der Uruguay-Runde gelungen, einzelne 
Aspekte der Investitionsthematik in die Verhandlungen zu integrieren. Es stellt sich 
jedoch die Frage, ob die Thematik der ausländischen Direktinvestition als Ganzes in 
die Verhandlungen der WTO integriert werden kann bzw. sollte. Der Tenor der bis-
herigen Ausführungen der vorliegenden Arbeit ist diesbezüglich eindeutig: Außen-
handel und Direktinvestitionen sind komplementär, jede Investitionsmaßnahme be-
schränkt oder verzerrt die globalen Handelsströme. Folgt man dieser Argumentation, 
steht auch die Notwendigkeit eines Handelsbezugs einer Integration der Investitions-
verhandlungen in die WTO nicht entgegen.  

 88



5.  Anforderungen an ein idealtypisches multilaterales Investitionsabkom- 
 men: eine normative Grundlegung 
 
In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Notwendigkeit begründet, die Investiti-
onsthematik in das multilaterale Vertragssystem zu integrieren. In diesem Kapitel 
werden die Vertragselemente und Bestimmungen identifiziert und konkretisiert, de-
rer ein Investitionsabkommen bedarf, um der neuen Bedeutung der ausländischen 
Direktinvestitionen in den globalen Wirtschaftsbeziehungen gerecht zu werden. 
 
 
5.1. Ziele und übergeordnete Prinzipien eines multilateralen Investitionsabkom-

mens  
 
Die Ziele internationaler Investitionsabkommen haben sich im Zeitablauf gewandelt. 
Verfolgten die frühen Abkommen die Ziele des Bestandsschutzes und der Rechtssi-
cherheit (und konzedierten die Regulierung und Diskriminierung ausländischer Di-
rektinvestitionen), zielen gegenwärtige Abkommen in erster Linie auf eine Liberali-
sierung und Förderung der grenzüberschreitenden Investitionstätigkeit. Das bedeutet 
nicht, daß dem Bestandsschutzziel in gegenwärtigen Abkommen keine Bedeutung 
mehr zukommt. Liegt deren Schwerpunkt auch auf dem Liberalisierungsziel, enthal-
ten sie doch stets auch Bestimmungen zum Schutz der ausländischen Direktinvesti-
tion. Erfaßten traditionelle Verträge also lediglich Teilaspekte der Investitionsthema-
tik, intendieren gegenwärtige Abkommen1 eine umfassende Berücksichtigung aller 
relevanten Aspekte. Dieser Anspruch ist auch an ein multilaterales Investitionsab-
kommen zu stellen: Es muß die Rechtssicherheit des Investors gewährleisten und ei-
ne progressive Liberalisierung der globalen Investitionstätigkeit induzieren.  
 
 
5.1.1. Übergeordnete Prinzipien einer Liberalisierung der Direktinvestition  
 
Dem Liberalisierungsziel dienen in gegenwärtigen (bilateralen und regionalen) In-
vestitionsabkommen vier Prinzipien. Zwei davon, Meistbegünstigung und Inländer-
behandlung, sind relativer Natur, die beiden anderen, das Prinzip der fairen und un-
parteiischen Behandlung (Fair and Equitable Treatment) und das Prinzip der Trans-
parenz, sind absoluter Natur.2 Gemeinsam ist allen vier Prinzipien, daß sie originär 
der handelspolitischen Sphäre entstammen. Unterschiede weisen sie jedoch insofern 
auf, als sich bei einigen mit dem Übergang von der handels- zur investitionspoliti-
schen Sphäre auch die Bedeutung und/oder Ziele verändert haben. 
                                                           
1 Gleiches gilt für den Abkommensentwurf der OECD. 
2 Konstituierendes Merkmal relativer Prinzipien ist, daß sie eines Bezugspunktes bzw. Maßstabes bedürfen. Ein 
derartiger Maßstab ist z.B. die gesetzlich oder vertraglich geregelte Behandlung einer definierten Gruppe in- oder 
ausländischer Wirtschaftssubjekte. Ein relatives Prinzip kann eine äquivalente, bessere oder eine nur unwesent-
lich schlechtere Behandlung einfordert, ohne jedoch ein absolutes Mindestmaß oder eine absolute Obergrenze 
vorzugeben. Absolute Prinzipien hingegen beschreiben in abstrakter Form, die zu gewährende Behandlung bzw. 
den anzustrebenden Zustand. Von den relativen Prinzipien unterscheiden sie sich also insofern, als sie keinen 
Bezugspunkt aufweisen, sondern einen Sollzustand bzw. (Mindest-) Standard definieren. Da relative Prinzipien 
i.d.R. auf eine Unterlassungsverpflichtung (Konzession) hinauslaufen, werden sie auch als negative Prinzipien 
bezeichnet. Absolute Prinzipien hingegen werden auch als positive Prinzipien bezeichnet. Sie intendieren keine 
Unterlassung (bzw. implizieren kein Verbot), sondern verpflichten die Signatarstaaten, aktiv einen erwünschten 
Zustand herbeizuführen. Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 182 ff. 
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Einen solchen Bedeutungswandel verzeichnete das Prinzip der Inländerbehandlung 
(National Treatment). Zwar dient das Prinzip in beiden Sphären dem Ziel, einer Dis-
kriminierung ausländischer gegenüber inländischen Anbietern entgegenzutreten, und 
auch die dieser Zielsetzung entsprechende Formulierung stimmt in Handels- und In-
vestitionsabkommen weitgehend überein: “Each Contracting Party shall grant treat-
ment no less favourable than that it accords to [...] its own nationals or companies 
[...].” 1 Die (traditionelle) handelspolitische und die investitionspolitische Bedeutung 
des Prinzips divergieren jedoch erheblich:  
In der Außenhandelssphäre kam dem Prinzip der Inländerbehandlung (obwohl eines 
der zentralen Prinzipien des GATT) lange Zeit eine untergeordnete Bedeutung zu. Da 
in den einzelnen Verhandlungsrunden des GATT lediglich Zollsenkungen, nicht je-
doch die Eliminierung der Außenzölle vereinbart wurde, konnten die politischen Ent-
scheidungsträger lange Jahre jene Mindestdiskriminierung ausländischer Anbieter 
(genauer: ihrer Waren) beibehalten, welche sie zur Wahrung der nationalen Interes-
sen als notwendig erachteten. Mit anderen Worten: Eine (hinreichende) Diskriminie-
rung an den Außengrenzen war vertraglich zulässig, eine Diskriminierung ausländi-
scher Waren nach Überschreiten der Außengrenze daher nicht erforderlich (bzw. 
blieb angesichts des hohen Außenschutzniveaus international unbeachtet). Stellen-
wert und Konfliktpotential dieses Prinzips waren infolgedessen zunächst gering. Erst 
als im Laufe mehrerer Zollsenkungsrunden das Diskriminierungspotential an den 
Außengrenzen progressiv sank, erhöhten sich Stellenwert und Konfliktpotential des 
Inländerprinzips nachhaltig. Innerstaatliche Diskriminierungsmaßnahmen gewannen 
nicht nur relativ an Bedeutung, sondern wurden zunehmend dazu mißbraucht, die 
Liberalisierungsfortschritte an den Außengrenzen innerstaatlich (und damit formell 
vertragskonform) zu neutralisieren (Neoprotektionismus). Konzentrierten sich die 
früheren Verhandlungsrunden auf die Diskussion des zulässigen Außenschutzni-
veaus, trat daher erstmals in der Tokio-Runde die Inländerbehandlung nach Über-
schreiten der Staatsgrenzen in den Mittelpunkt der Diskussion.2 
 
In der Sphäre der ausländischen Direktinvestition kommt dem Prinzip des National 
Treatment traditionell eine ebenso zentrale wie konfliktäre Bedeutung zu. Lange Jah-
re wurden die Verhandlungen zwischen Entwicklungs- und Industrieländern von der 
Frage beherrscht, ob ausländischen Investoren Inländerbehandlung zu gewähren ist 
oder ob dies eine unzulässige Gefährdung des inländischen Wettbewerbs darstelle. 
Dieser Konflikt ist gegenwärtig überwunden. Annähernd alle Verträge garantieren 
dem ausländischen Investor zumindest grundsätzlich Inländerbehandlung.3 Kontro-
vers diskutiert wird nunmehr jedoch die Reichweite des Prinzips, dem, analog zur 

                                                           
1 OAS (1999), S. 5. 
2 Verstärkt wurde die Tendenz durch die qualitative Erweiterung der multilateralen Handelsverträge. Beschränk-
ten sich diese zuvor auf den Handel mit Waren, wurden nunmehr auch der Handel mit Dienstleistungen und die 
handelsbezogenen Aspekte geistigen Eigentums in das multilaterale Vertragssystem integriert. In beiden Berei-
chen sind staatliche Diskriminierungen an den Außengrenzen (annähernd) irrelevant, von zentraler Bedeutung 
hingegen die innerstaatliche Umsetzung des Inländerprinzips. „Gleichzeitig erforderte der Prozess der zuneh-
menden Globalisierung immer dringender neue ordnungspolitische Regelungen für Bereiche der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen, die im GATT nicht geregelt waren. Über den Warenhandel hinaus erfasste die Globali-
sierung auch die Dienstleistungen und Direktinvestitionen. In beiden Bereichen stießen ausländische Unterneh-
men auf zahlreiche Marktzugangsschranken in Form staatlicher Regulierungen. Auch diese ‘new issues’ mussten 
auf die Tagesordnung einer neuen Verhandlungsrunde des GATT gesetzt werden.“ Molsberger (2001), S. 537. 
3 Eine der wenigen Ausnahmen bildet die Karibische Gemeinschaft und Gemeinsamer Markt (CARICOM), die 
den Signatarstaaten explizit eine bevorzugte Behandlung nationaler Investoren zugesteht. Vgl.: OAS (1999), S. 6. 
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Außenhandelssphäre, zwei zeitliche Bezugspunkte zugeordnet werden können: Na-
tional Treatment kann in der Form interpretiert werden, daß es sich ausschließlich 
auf die geschäftlichen Transaktionen nach der Etablierung bezieht, oder aber auch in 
dem Sinne, daß es gleichermaßen die Bedingungen festlegt, unter denen dem Etablie-
rungswunsch zu entsprechen ist.  
Zeichnen sich jüngere Vertragswerke auch zunehmend dadurch aus, daß Inländerbe-
handlung sowohl für den Zeitpunkt des Marktzutritts (Pre-Establishment) als auch 
für die Zeitspanne nach Etablierung (Post-Establishment) gewährt wird,1 ist diese 
Interpretation des Inländerprinzips noch immer nicht die Regel. National Treatment 
nach Etablierung wird fast ausnahmslos konzediert, das Recht auf eine (lediglich 
durch die Restriktionen nationaler Investitionstätigkeit eingeschränkte) Niederlas-
sungsfreiheit selten. Ein Multilateral Agreement on Investment (MAI) sollte diesem 
Beispiel nicht folgen. Ziel des Abkommens muß es vielmehr sein, allen ausländi-
schen Investoren das Recht zu garantieren, unter den Bedingungen zu investieren 
und zu operieren, die denen inländischer Investoren entsprechen.2 Inländerbehand-
lung ist sowohl Pre- als auch Post-Establishment zu konzedieren. 
Die Begründungen dieser Forderung sind zahlreich: So ist erstens der Hinweis der 
OECD zu berücksichtigen, daß die Trennlinie zwischen Etablierungsprozeß und ope-
rativem Geschäft fließend ist und daher eine Differenzierung von Pre- und Post-
Establishment zu einem hohen Definitions- und Abgrenzungsbedarf führt: “While 
some delegations would have preferred separate articles on pre- and post-
establishment, the majority of delegations felt that a single text would better capture 
the intended coverage of the agreement and avoid the difficult task of defining the 
boundary between pre- and post-establishment.” 

3 Zweitens ist zu berücksichtigen, 
daß der Anwendungszeitpunkt einer Investitionsmaßnahme oftmals nicht mit dem 
Zeitpunkt der „Erfolgswirksamkeit“ übereinstimmt. So wird die Gewährung des Eta-
blierungsrechts zumeist an Bedingungen geknüpft sein, die weniger die Etablierung 
per se als vielmehr das operative Geschäft des ausländischen Investors beeinträchti-
gen.4 Drittens ist zu bedenken, daß ein Investitionsabkommen, das sich lediglich auf 
das operative Geschäft bezieht, Gefahr läuft, daß eine den relativen Prinzipien ent-
sprechende Behandlung der laufenden Geschäftstätigkeit durch eine Diskriminierung 
der dem operativen Betrieb vorausgehenden Niederlassung neutralisiert wird. Dies 
würde nicht nur die Liberalisierungswirkungen eines Investitionsabkommens in Fra-
ge stellen, sondern würde u.U. sogar zu einer Verschlechterung des globalen Investi-
tionsumfeldes gegenüber dem Status quo führen. Verfügt ein Staat über die Mög-
lichkeit, das operative Geschäft eines Investors zu regulieren oder zu beschränken, 
kann er Quantität und Qualität der Restriktionen stufenlos seinen wirtschaftspoliti-
schen Zielen anpassen. Die Möglichkeit einer graduellen Diskriminierung reduziert 
sich jedoch mit der Verpflichtung zur Nichtdiskriminierung des operativen Geschäfts 
erheblich. Da hierdurch das Recht auf Etablierung einen weitgehend dichotomischen 
Charakters annähme (es könnte verweigert oder gewährt werden), verbliebe dem 
Gastgeberland (erachtete es Restriktionen ausländischer Investoren als unumgäng-

                                                           
1 Beispielsweise MERCOSUR/Protocol of Colonia on Investment, NAFTA, die bilateralen Verträge der USA, die 
neueren bilateralen Verträge Kanadas wie auch die bilateralen Verträge zwischen Bolivien und Mexiko, Costa 
Rica und Mexiko sowie Kanada und Chile. Vgl.: OAS (1999), S. 5. 
2 Vgl.: Bergsten / Graham (1992); Low (1996); OECD (1996a); Price (1996); UNCTAD (1996a; 1997b). 
3 OECD (1998e), S. 10.  
4 So die Zuweisung eines Investitionsstandortes mit geringer Attraktivität für potentielle Arbeitnehmer oder unzu-
reichender Anbindung an die nationale Infrastruktur. 
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lich) nur der Rückgriff auf die umfassendste aller potentiellen Restriktionen, die 
Verweigerung der Etablierung. Die Situation nach Vertragsabschluß wäre schlechter 
als vor Vertragsabschluß.1 
 
Auch die Meistbegünstigungsklausel fand, bevor sie in Investitionsabkommen inte-
griert wurde, zunächst in der Sphäre des Außenhandels Anwendung. In dieser stellt 
das Prinzip der Meistbegünstigung traditionell eines der wichtigsten Instrumente zur 
diskriminierungsfreien Ausgestaltung der globalen Außenhandelsbeziehungen dar. 
Es gewährleistet eine Gleichbehandlung aller ausländischen Anbieter bzw. verhindert 
die Diskriminierung der Anbieter einzelner Länder gegenüber den Anbietern anderer 
Nationen. In der Sphäre der ausländischen Direktinvestition ist diese (ursprünglich 
deckungsgleiche) Primärfunktion der Meistbegünstigungsklausel im Zeitablauf im-
mer mehr in den Hintergrund getreten. Die Gewährleistung der Gleichbehandlung 
aller ausländischen Investoren entsprach nur so lange der primären Aufgabe der 
Meistbegünstigungsklausel, wie die globalen Wirtschaftsbeziehungen von speziellen 
Beziehungen einzelner Länder (insbesondere kolonialen oder post-kolonialen Bin-
dungen) dominiert wurden. In der Gegenwart ist die präferentielle Behandlung der 
Investoren einzelner Länder jedoch selten. In aktuellen Investitionsverträgen kommt 
der Meistbegünstigung daher zumeist lediglich die Funktion zu, die Kompatibilität 
der verschiedenen Investitionsabkommen eines Landes zu gewährleisten bzw. ältere 
Verträge automatisch an die Vereinbarungen neuerer Abkommen anzupassen. Dieser 
Funktionen bedarf es in einem Abkommen (annähernd) globaler Reichweite nicht, 
weshalb sich auf den ersten Blick die Frage stellt, ob auch ein multilaterales Investi-
tionsabkommen einer Meistbegünstigungsklausel bedarf. 
Dabei ist zunächst darauf zu verweisen, daß multilaterale Verhandlungen der Investi-
tionsthematik kaum in einer ersten Runde in ein umfassendes und allgemeingültiges 
Abkommen münden werden. Aufgrund dieser Tatsache wurde in Abschnitt 4.3. dafür 
plädiert, ein zwar umfassendes Abkommen zu erarbeiten, den Ländern jedoch die 
Möglichkeit zu gewähren, dessen Allgemeingültigkeit länderspezifisch einzuschrän-
ken (Negativlisten). Nun ist sicherlich unstrittig, daß ein dem Liberalisierungsziel 
verpflichtetes Investitionsabkommen zwingend einer National Treatment Clause be-
darf. Ebenso unstrittig ist aber auch, daß eine Reihe von Nationen nur dann einem 
multilateralen Investitionsabkommen beizutreten gewillt sein wird, wenn ihnen die-
ses zumindest temporär die Möglichkeit gewährt, in einzelnen Sektoren (und/oder 
sektorspezifischen Wertschöpfungssegmenten) ausländische Anbieter gegenüber in-
ländischen zu diskriminieren, das Prinzip des National Treatment also zumindest 
temporär sektorspezifisch einzuschränken. Zu fragen ist daher, welche Konsequen-
zen einem MAI entstünden, würde eine Einschränkung der Inländerbehandlung von 
einer Einschränkbarkeit (oder Abwesenheit) der Meistbegünstigung begleitet. 
In diesem Falle stünde es jeder Nation frei, eine allumfassende Negativliste zu erstel-
len und diese, dem Prinzip der Reziprozität folgend, gegenüber einzelnen Ländern 
individuell einzuschränken. Das multilaterale Abkommen degenerierte zu einem glo-
balen Netz bilateraler Verträge. Eine auf Einschränkungen der Inländerbehandlung 

                                                           
1 Diese Aussage widerspricht einer Forderung von Price, Beschränkungen des operativen Geschäfts grundsätzlich 
zu untersagen und die zulässigen Diskriminierungen auf Beschränkungen des Niederlassungsrechts zu reduzieren. 
(Vgl.: Price (1996), S. 177 ff.) Aufgrund des dichotomischen Charakters des Etablierungsrechts erscheint es sinn-
voller, den Firmen zunächst die Möglichkeit des Zutritts zu eröffnen (bildlich gesprochen: es ihnen zu ermögli-
chen, den Fuß in die Tür zu setzen) und anschließend die graduellen Beschränkungen des operativen Geschäfts 
sukzessiv zu reduzieren. Vgl. auch: Low (1996), S. 62 f. 
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beruhende Negativliste verzerrt das globale Investitionsumfeld bereits erheblich, 
stellt aber angesichts der divergierenden Länderinteressen eine Notwendigkeit dar. 
Würde jedoch dieses Recht durch die Möglichkeit ergänzt, die Einschränkungen ge-
genüber einzelnen Ländern zu variieren, würde das MAI ad absurdum geführt und 
der Verhandlungsansatz der Negativliste seine Wirksamkeit verlieren.  
 
Hinsichtlich des Liberalisierungszieles lassen sich somit drei Anforderungen an ein 
multilaterales Investitionsabkommen ableiten:  
 
1. Ein multilaterales Investitionsabkommen sollte sowohl auf eine Liberalisierung 

der Zu- und Niederlassung (inklusive der Wahl der Kontroll- und Besitzverhält-
nisse) ausländischer Investoren als auch auf eine Liberalisierung ihrer laufenden 
Geschäftstätigkeit (inklusive des Marktaustrittes) hinwirken.  

2. Angesichts der Problematik (und Sinnlosigkeit) einer Differenzierung von Pre- 
und Post-Establishment ist es dringend geboten, den Etablierungsprozeß und die 
laufende Geschäftstätigkeit als ein Kontinuum zu behandeln und identischen 
Prinzipien zu unterwerfen. Der Geltungsbereich der Prinzipien der Inländerbe-
handlung und Meistbegünstigung ist daher auf jeden Zeitpunkt des Investitions-
prozesses auszudehnen und dem Investor ein Wahlrecht des jeweils vorteilhafte-
ren Prinzips zuzugestehen.1 

3. Auch ein multilaterales Investitionsabkommen bedarf zwingend einer den multi-
lateralen (Waren-)2 Handelsabkommen entsprechenden Aufgabenverteilung der 
relativen Prinzipien: Das Prinzip der Meistbegünstigung sollte als ein Prinzip mit 
sofortiger und universeller Reichweite definiert werden, zulässige Beschränkun-
gen sind auf die privilegierte Behandlung der Partnerstaaten regionaler Integrati-
onsverträge, Ausnahmeregelungen für Entwicklungsländer und Privilegien aus 
internationalen Steuerabkommen zu beschränken. Das Prinzip der Inländerbe-
handlung hingegen sollte als eine im Zeitablauf umzusetzende Zielvorstellung 
angesehen werden, wobei jedoch Art und Umfang der vorläufigen und der 
grundsätzlich zulässigen Beschränkungen (s.u.) exakt zu definieren sind.3 

 
Zu den vorläufigen Beschränkungen: Es ist die Regel, daß auch nach Abschluß eines 
Investitionsabkommens anderslautende nationale Bestimmungen fortbestehen, den 
Signatarstaaten also eine temporäre „Besitzstandswahrung“ (Grandfathering) konze-
diert wird. Die Intention einer vorläufigen Besitzstandswahrung liegt auch dem An-
satz der Negativliste zugrunde. Notwendig ist jedoch eine Einschränkung in der 
Form, daß eine Besitzstandswahrung nur für jene Abweichungen gewährt wird, wel-
che explizit in den nationalen Negativlisten dokumentiert sind. Alle nicht dokumen-
tierten Abweichungen wären folglich zu revidieren. Auch sollte die Konzession des 
Grandfathering in der Form an den Verhandlungsansatz der Negativliste gekoppelt 
werden, daß sich die Nationen nur jene Restriktionen in jenen Wertschöpfungsseg-
menten oder Sektoren reservieren können, in denen sie bereits zu Beginn der Ver-

                                                           
1 Ein Wahlrecht (“no less favourable than that it accords to [...] its own nationals or companies, or those of third 
States”) ist insofern notwendig, als das Inländerprinzip eine Schlechterstellung ausländischer Investoren gegen-
über inländischen, nicht aber eine Schlechterstellung inländischer gegenüber ausländischen Investoren untersagt.  
2 Im General Agreement on Trade in Services wurde diese traditionelle Aufgabenverteilung durchbrochen. Vgl.: 
Abschnitt 6.2. der vorliegenden Arbeit. 
3 Die zulässigen temporären Einschränkungen wie Schutzklausel und Ausnahmebestimmungen werden in Ab-
schnitt 5.2., S. 106 der vorliegenden Arbeit diskutiert und daher an dieser Stelle vernachlässigt. 
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handlungen oder zu einem definierten Zeitpunkt existierten. Eine derartige Koppe-
lung weist den Vorteil auf, daß sie eine strategische Ausweitung der reservierten Re-
striktionen vor Vertragsunterzeichnung (Vorratshaltung) verhindert.  
Notwendig ist es auch, einer zukünftigen Ausweitung der konzedierten Restriktionen 
entgegenzutreten. Die Konzession der Besitzstandswahrung bedarf daher einer Er-
gänzung durch eine Standstill-Verpflichtung, die den Negativlisten den Charakter 
einer Obergrenze zuweist. Die Richtung des weiteren Verhandlungsprozesses wäre 
damit determiniert. Zu diskutieren verbleibt, ob es notwendig ist, durch eine soge-
nannte Rollback-Verpflichtung die Signatarstaaten zu einem zukünftigen Abbau 
fortbestehender Restriktionen zu verpflichten oder sogar die Geschwindigkeit dieses 
Prozesses vertraglich festzulegen (Formula-based Rollback).  
Eine formelle Rollback-Verpflichtung per se ist unverzichtbar: Gesteht man den Sig-
natarstaaten eine allein dem nationalen Ermessen unterliegende Negativliste zu, be-
darf es der unbedingten Verpflichtung der Signatarstaaten, ihre Negativlisten in jeder 
zukünftigen Verhandlungsrunde einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Gleiches gilt 
jedoch nicht für eine (beispielsweise von der OECD geforderte)1 Festlegung der 
Rollback-Dynamik. Eine solche erscheint zwar wünschenswert. Sie wäre aber derzeit 
kaum realisierbar und u.U. sogar insofern kontraproduktiv, als zu befürchten wäre, 
daß die Signatarstaaten auf eine definierte Rollback-Dynamik mit einer Ausweitung 
ihrer Negativlisten antworten würden. Sinnvoller erscheint es daher, die Konzession 
der Besitzstandswahrung lediglich mit einer Standstill-Clause und einer grundsätzli-
chen, jedoch nicht konkretisierten Rollback-Verpflichtung zu verbinden. Dies sichert 
zwar nicht die zukünftige Verhandlungsdynamik, aber wenigstens den Status quo 
und die zukünftige Richtung des Prozesses. 
An ihre Grenzen stoßen die Grundsätze des Grandfathering, Standstill und Rollback 
bei jenen grundsätzlich zulässigen Abweichungen vom Prinzip der Inländerbehand-
lung, welche sich die Nationen zu jedem beliebigen Zeitpunkt und ohne zeitliche Be-
schränkung zu reservieren pflegen. So enthalten annähernd alle Abkommen Klau-
seln, die es den Signatarstaaten erlauben, aus Gründen der nationalen Sicherheit, der 
internationalen Friedenssicherung, des (monetären) Krisenmanagements, der öffent-
lichen Ordnung oder Gesundheit, aber auch aus Gründen des Umwelt- oder Arbeit-
nehmerschutzes das Prinzip der Inländerbehandlung außer Kraft zu setzen.2 Wie die 
Vergangenheit lehrt, ist die Gefahr des wirtschaftlichen Mißbrauchs dieser politi-
schen oder humanitären Argumente außerordentlich hoch. Ohne die Forderung an 
dieser Stelle konkretisieren zu wollen, ist es daher unumgänglich, die zulässigen 
Ausnahmen auf ein Minimum zu reduzieren und (wenn möglich)3 der Kontrolle einer 
Schiedsinstanz zu unterwerfen.  
Die Unterordnung unter das Urteil Dritter ist ein zentrales Unterscheidungskriterium 
der absoluten gegenüber den relativen Prinzipien. Exemplarisch wurden die Prinzi-
pien der Transparenz und des Fair and Equitable Treatment angeführt, welche unter 
                                                           
1 Vgl.: OECD (1996a). 
2 So enthalten zahlreiche bilaterale Verträge der USA die Formulierung: “This Treaty shall not preclude a Party 
from applying measures necessary for the fullfilment of its obligations with respect to the maintenance or restora-
tion of international peace or security, or the protection of its own essential security interests.” Vgl. beispiels-
weise: Art. XIV (1) des bilateralen Abkommens zwischen Honduras und den USA. 
3 Zahlreiche Investitionsabkommen schließen das Urteil einer dritten Instanz explizit aus. Exemplarisch sei auf 
jene Formulierung in den bilateralen Verträgen der USA verwiesen, welche jegliche im Rahmen des “Exxon-
Florio-Act” (vgl.: S. 63, Fußnote 5 der vorliegenden Arbeit) getroffene Entscheidung dem Veto der Vertragspart-
ner entzieht: “[W]hether a measure is undertaken by a Party to protect its national security interests is self-
judging.” Vgl. z.B.: Paragraph 1 des Protokolls zum bilateralen Abkommen Nicaraguas mit den USA. 
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diesen noch jungen Prinzipien die traditionsreichsten sind.1 Weitere gängige Prinzi-
pien sind das Prinzip der Nichtdiskriminierung (Non-Discrimination)2 und das Prin-
zip des umfassenden Schutzes und der umfassenden Rechtssicherheit (Full Protection 
and Security) ausländischer Investoren. Gemeinsam ist allen vier Prinzipien, daß sie 
darauf abzielen, einen Mindeststandard im Gastgeberland zu etablieren, den der In-
vestor (bzw. dessen politischer Vertreter) einfordern oder gar einklagen kann.3 Pro-
blematisch erweist es sich angesichts dieser Zielsetzung, daß keine exakte inhaltliche 
Bestimmung der Prinzipien existiert. Die fortlaufende Konkretisierung oder Streit-
schlichtung unterliegt dem Urteil einer dritten Instanz4 oder den diplomatischen 
Konsultationen der betroffenen Parteien.  
Das diesen Prinzipien inhärente Konfliktpotential ist offensichtlich und legt daher die 
Frage nach deren Vorteilen bzw. Funktionen nahe. Diese Frage stellt sich auch inso-
fern, als die Funktionen der absoluten Prinzipien auf den ersten Blick mit jenen der 
beiden relativen Prinzipien übereinstimmen: In alternativen Formulierungen fordern 
die absoluten Prinzipien eine faire bzw. nicht diskriminierende Behandlung ausländi-
scher Wirtschaftssubjekte und scheinen somit lediglich die beiden relativen (bzw. 
negativen) Prinzipien in einer positiven Formulierung zusammenzufassen. Die nahe-
liegende Schlußfolgerung, daß absolute und relative Prinzipien wechselseitige Sub-
stitute sind und daher eine der beiden Kategorien obsolet ist, erweist sich jedoch als 
falsch. Die relativen Prinzipien vermögen ebenso wenig die absoluten Prinzipien zu 
ersetzen wie diese (zum gegenwärtigen Zeitpunkt) die relativen. Beide Kategorien 
sind vielmehr Ausdruck eines evolutionären Prozesses der internationalen Wirt-
schaftsordnung, der nachfolgend kurz skizziert wird:5  
 
In ihrer ursprünglichen Form basierte die internationale Wirtschaftsordnung auf ei-
nem diplomatischen Ansatz (Power-based Approach), der darauf abzielte, unter 
Zugrundelegung allgemeiner Grundsätze spezielle Verhandlungslösungen für indivi-
duelle Probleme zu erarbeiten. Da jedoch schnell offensichtlich wurde, daß speziel-
len (bi- oder plurilateralen) Verhandlungslösungen in hohem Maße die Gefahr ein-
seitiger Machtausübung innewohnt, verschoben sich die Gewichte sukzessiv von ei-
nem handelsdiplomatisch fundierten zu einem legalistischen Ansatz (Rule-based Ap-
proach). Auch legalistischen Ansätzen liegen allgemeingültige Grundsätze bzw. 
Prinzipien zugrunde. Im Gegensatz zum Power-based Approach dienen sie jedoch 
nicht als Verhandlungsgrundlage individueller Lösungen, sondern der Ableitung all-
gemeingültiger Bestimmungen. Deren Vorteil ist, daß allgemeingültige legale 
Grundlagen in Form detaillierter Regeln und Verfahrensweisen die unilaterale Aus-
übung wirtschaftlicher und/oder politischer Macht wesentlich erschweren. Deren 
Nachteil ist, daß die Nationen nur jene Handlungen oder Unterlassungen einfordern 
                                                           
1 Erstmals wurden diese Prinzipien in die Draft Convention on the Protection of Foreign Property der OECD 
(1967) integriert und anschließend sukzessiv in bilaterale und regionale Abkommen übernommen. 
2 Das Prinzip der Nichtdiskriminierung wird oftmals durch die Begriffe “unreasonable”, “arbitrary” oder “un-
justified” konkretisiert. So enthalten die bilateralen Verträge der USA stets die Formulierung: “[N]either Party 
shall in any way impair by unreasonable and [Hervorhebung d. Verf.] discriminatory measures the management, 
conduct, operation, and sale or other disposition of covered investments.” Verträge anderer Nationen hingegen 
untersagen alle Maßnahmen, die diskriminierend und/oder willkürlich/ungerechtfertigt sind. 
3 Vgl.: Dolzer / Stevens (1995), S. 78 ff. 
4 In zahlreichen Verträgen wird auf die Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 
Nationals of Other States (World Bank) oder den Permanent Court of Arbitration (International Chamber of 
Commerce) verwiesen. 
5 Vgl.: Hart (1996), S. 283 ff. 
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können, die expliziten Bestimmungen der multilateralen Verträge ent- bzw. wider-
sprechen. Mit anderen Worten: Erlaubt ist, was nicht explizit verboten ist.1 Jede strit-
tige Maßnahme eines Landes, die dessen vertraglichen Verpflichtungen nicht eindeu-
tig entgegensteht, ist auf multilateraler Ebene zu verhandeln.  
Die Reichweite dieses Nachteils wurde mit fortschreitender Integrationstiefe der glo-
balen Wirtschaft immer offensichtlicher. Aufgrund der Tatsache, daß mit der Tiefe 
der globalen Integration auch die Komplexität der transnationalen Wirtschaftsbezie-
hungen und die Anzahl der potentiellen Substitute traditioneller Restriktionen pro-
gressiv zunahmen, wurde auch das Spektrum der international zu verhandelnden 
Themen immer breiter und der monetäre und zeitliche Aufwand der multilateralen 
Verhandlungen immer größer. Infolge dieser Entwicklung beschränken sich die mul-
tilateralen Verhandlungen in immer höherem Maße auf die zeitlich verzögerte Kor-
rektur bestehender Mißstände – die Antizipation zukünftiger Bedürfnisse ist zuneh-
mend in den Hintergrund getreten.2  
Die absoluten Prinzipien der bilateralen und regionalen Investitions- und Integrati-
onsverträge tragen diesen Erfahrungen der Außenhandelssphäre Rechnung. Positive 
Prinzipien verkörpern die Idee, daß 1) das Instrumentarium der multilateralen Wirt-
schaftsordnung der Dynamik und Tiefe der globalen Integration anzupassen ist und 
daß 2) die neue Qualität der globalen Integration auf Wirtschaftsebene auch eine 
neue Qualität der internationalen Beziehungen verlangt. Eine internationale Wirt-
schaftsordnung, die exklusiv auf Verboten und partiellen Unterlassungsverpflichtun-
gen beruht, wird weder den gegenwärtigen noch den zukünftigen Bedürfnissen einer 
globalisierten Wirtschaft gerecht. Die Wirtschaftsordnung der Zukunft sollte viel-
mehr in hohem Maße von dem Willen der Nationen getragen werden, aktiv eine dem 
Geiste der multilateralen Verträge entsprechende Ausgestaltung der inner- und zwi-
schenstaatlichen Wirtschaftsprozesse herbeizuführen.3 In diesem Sinne sind die Prin-
zipien der Transparenz und des Fair and Equitable Treatment auch in einem multila-
teralen Investitionsabkommen unverzichtbar.  
Dieser Umstand sollte indes nicht zu der Schlußfolgerung verleiten, daß die Staaten-
gemeinschaft (in absehbarer Zukunft) der relativen Prinzipien nicht mehr bedarf. Die 
in zahlreichen Bestimmungen konkretisierten relativen Prinzipien bilden nicht nur 
das stützende Korsett der internationalen Wirtschaftsordnung, sondern auch einen 
jener Maßstäbe, dessen die absoluten Prinzipien bedürfen. Das Ziel einer progressi-
ven Liberalisierung der globalen Investitionstätigkeit sollte daher auch in einem MAI 
sowohl durch die relativen Prinzipien der Meistbegünstigung und der Inländerbe-
handlung als auch durch die genannten absoluten Prinzipien konkretisiert werden.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

1. 

1 Dieses Problem weist – wie in Abschnitt 4.3. dargelegt – auch der Verhandlungsansatz der Positivliste auf. 
2 Vgl. auch: Brittan (1998), S. 265 f. 
3 Ähnlich bewertet auch die OAS das Prinzip des Fair and Equitable Treatment: “Although this principle does 
not create any liability for the host State, it ‘serves to amplify the obligations that the parties have otherwise 
taken upon themselves’ and provides a general standard for the host state ‘to exercise due diligence in the 
protection of foreign investment’.” OAS, in: Dolzer / Stevens (1995), S. 6
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5.1.2. Übergeordnete Prinzipien zum Schutz der Direktinvestition 
 
Anders als die Prinzipien zur Liberalisierung ausländischer Investitionstätigkeit die-
nen die Prinzipien, die den Schutz und die Rechtssicherheit ausländischer Investoren 
garantieren, weniger einer zielgerichteten Veränderung als der Kontinuität eines de-
finierten Sollzustands: “Investment protection provisions go beyond liberalization 
measures. In a way, they move along another plane. Although they are primarily di-
rected at possible measures of host governments, they may best be understood as ef-
forts to counteract the perceived uncertainties of current international economic re-
lations. Through legal commitments, they seek to establish a degree of stability, 
transparency and predictability that circumstances do not provide.”  

                                                          

1  
Nun wurde eingangs des Kapitels festgehalten, daß jedes absolute Prinzip darauf ab-
zielt, einen Mindeststandard bzw. Sollzustand zu definieren,2 und gefordert, die bei-
den absoluten Prinzipien der Transparenz und des Fair and Equitable Treatment 
auch einem multilateralen Investitionsabkommen zugrunde zu legen. Würden diese 
Forderungen umgesetzt, wären durch diese dem Liberalisierungsziel dienenden Prin-
zipien Mindeststandards bereits definiert. Es stellt sich daher die Frage, ob diese 
Mindeststandards auch dem Bestandsschutzziel gerecht werden oder ob der Schutz 
und die Rechtssicherheit ausländischer Investoren weitere übergeordnete Prinzipien 
erfordern. Die Antwort lautet: Die dem Liberalisierungsziel dienenden absoluten 
Prinzipien sind auch im Sinne des Bestandsschutzzieles notwendig, sie sind jedoch 
nicht hinreichend. Beispielsweise sind sowohl das Prinzip der Transparenz als auch 
das Prinzip des Fair and Equitable Treatment dann wirkungslos, wenn die nationale 
Gesetzgebung Enteignungen nicht oder nicht im Sinne der Staatengemeinschaft re-
gelt. Das Problem wäre in diesem Falle nicht, daß ausländische Investoren diskrimi-
niert (d.h. abweichend von inländischen Wirtschaftssubjekten behandelt) würden, 
sondern daß es auf nationaler Ebene an einem gesetzlichen Mindeststandard mangelt. 
Die Prinzipien des Liberalisierungsziels sind daher um weitere Prinzipien zu ergän-
zen.  
Ein dem Bestandsschutzziel dienendes Prinzip, das in zahlreichen Abkommen das 
Prinzip des Fair and Equitable Treatment ergänzt, ist das absolute Prinzip der Full 
and Constant Protection and Security. Wie alle absoluten Prinzipien weist auch die-
ses Prinzip das Problem auf, daß dessen konkrete Inhalte bzw. die der nationalen Ge-
setzgebung aus diesem Prinzip erwachsenden Anforderungen nicht allgemeingültig 
definiert sind. Ein multilaterales Abkommen bedarf daher entweder einer expliziten 
vertraglichen Konkretisierung der Reichweite und der Inhalte dieses Prinzips oder 
aber eines ergänzenden relativen Prinzips. Der Vorschlag der OECD – neben der ex-
pliziten Definition einzelner Mindeststandards sowohl Fair and Equitable Treatment 
und Full (and Constant) Protection and Security einzufordern als auch auf die Be-
stimmungen des Völkerrechts zu verweisen3 – erscheint angesichts dieser Notwen-
digkeit auch für ein multilaterales Investitionsabkommen empfehlenswert. 
 
 

 
1 UNCTAD (1996a), S. 194. 
2 Vgl.: S. 89, Fußnote 2 der vorliegenden Arbeit. 
3 “Each Contracting Party shall accord to investments in its territory of investors of another Contracting Party 
fair and equitable treatment and full and constant protection and security. In no case shall a Contracting Party 
accord treatment less favourable than that required by international law.” OECD 1998d, Abschnitt V; General 
Treatment; Art. 1.1. 
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5.2. Diskussion der vertraglichen Konkretisierung der übergeordneten Prinzipien  
 
Konkretisierung der Liberalisierungsprinzipien: Restriktionen der Direktinvestition 
 
Hinsichtlich des Liberalisierungszieles wurde in 5.1.1. festgehalten, daß es ange-
sichts der Problematik (und Sinnlosigkeit) einer Abgrenzung des Pre- und des Post-
Establishment dringend geboten erscheint, den Etablierungsprozeß und die laufende 
Geschäftstätigkeit des ausländischen Investors als ein Kontinuum anzusehen und den 
Geltungsbereich der absoluten und relativen Prinzipien auf jeden Zeitpunkt der In-
vestitionstätigkeit auszudehnen. In den vorangegangenen Ausführungen wurde aber 
auch dargelegt, daß das Spektrum jener Instrumente, anhand derer die Etablierung 
bzw. das operative Geschäft ausländischer Investoren verhindert bzw. diskriminiert 
werden kann, außerordentlich breit ist. Ausländische Investoren können ebenso 
durch außenhandels-1 oder wettbewerbspolitische2 Instrumente diskriminiert werden 
wie durch währungspolitische Restriktionen,3 produktionsbezogene Auflagen,4 steu-
er- oder arbeitspolitische Benachteiligungen,5 technologiepolitische Restriktionen6 
etc. Angesichts der Vielzahl und der Bandbreite der potentiellen Restriktionen drängt 
sich die Frage auf, welche Vertragsgestaltung die Liberalisierung ausländischer Di-
rektinvestitionen am besten gewährleistet. 
Folgende Alternativen sind in Betracht zu ziehen: Erstens besteht die Möglichkeit, in 
einer allgemeingültigen Formulierung jeden Aspekt der Etablierung und des operati-
ven Geschäfts explizit dem Geltungsbereich der absoluten und relativen Prinzipien 
zu unterstellen. Eine derartige Lösung liegt dem Vertragsentwurf der OECD zugrun-
de. Dieser definiert den Geltungsbereich des Inländerprinzips: “Each Contracting 
Party shall accord [...] treatment no less favourable than the treatment it accords 
[...] to its own investors and their investments with respect to the establishment, ac-
quisition, expansion, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale 
or other disposition of investments.” 7, 8  
Eine zweite Möglichkeit wäre, auf eine allgemeingültige Formulierung zu verzichten 
und statt dessen jede unzulässige Beschränkung ausländischer Investoren explizit zu 
benennen. Eine dritte Möglichkeit bestünde darin, dem Vertragswerk eine allge-
meingültige, dem OECD-Entwurf äquivalente Formulierung zugrunde zu legen, die-
se jedoch durch eine explizite Enumeration der unzulässigen Restriktionen zu ergän-
zen: “A Contracting Party shall not in connection with the establishment, acquisi-
tion, expansion, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or 
other disposition of investments of an investor, impose, enforce or maintain any of 
the following requirements, or enforce any commitment or undertaking.”  

9 In diesem 
Fall wäre zu klären, ob die Aufzählung die übergeordnete Formulierung konkretisiert 
                                                           
1 Mindestrelationen inländischer zu ausländischen Vorprodukten, Exportauflagen etc. 
2 Wettbewerbspolitisches Laisser-faire bei Fusionen oder restriktiven Praktiken inländischer Unternehmen etc.  
3 Zugangsbeschränkungen zu inländischen Kapitalmärkten, Zwangserwirtschaftung von Devisen etc. 
4 Diversifizierungsverbote, Verpflichtungen bezüglich der Produktpalette etc. 
5 Zwangsfortbildung inländischer Arbeitnehmer, restriktive Erteilung von Visa für Schlüsselpersonal etc. 
6 Pflichttransfer von Technologien, Ausschluß aus staatlich geförderten Forschungskonsortien etc. 
7 Art. 1.1.; OECD (1998d). 
8 Ähnlich die Formulierung des Meistbegünstigungspostulats: “Each Contracting Party shall accord [...] treat-
ment no less favourable than the treatment it accords [...] to investors of any other Contracting Party or of a non-
Contracting Party and to the investments of investors of any other Contracting Party or of a non-Contracting 
Party with respect to [...].” OECD (1998d), Art. 1.2. 
9 OECD (1998e), S. 18 f. 
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(Möglichkeit 3a), de facto also einschränkt, oder ob es sich um eine erläuternde (of-
fene) Liste mit Beispielcharakter handelt (Möglichkeit 3b).  
Angesichts der Vielfalt der potentiellen Beschränkungen (und des protektionistischen 
Ideenreichtums der politischen Entscheidungsträger) scheint eine alleinige Aufzäh-
lung der unzulässigen Restriktionen (Möglichkeit 2) ebenso ungeeignet wie die Ein-
schränkung allgemeingültiger Formulierungen durch eine konkretisierende Enumera-
tion (Möglichkeit 3a). In beiden Fällen bestünde fortlaufend die Notwendigkeit, das 
multilaterale Vertragswerk ex post den länderspezifischen Substituten der vertraglich 
untersagten Restriktionen anzupassen. Ebenso wie das GATT liefe auch das MAI Ge-
fahr, daß die zeitlich verzögerte Korrektur bestehender Mißstände einen immer grö-
ßeren Raum einnähme und das Ziel einer progressiven Liberalisierung des globalen 
Investitionsumfeldes zunehmend verdrängte. Allgemeingültige, die relativen und ab-
soluten Prinzipien konkretisierende Formulierungen sind daher unverzichtbar. Emp-
fehlenswert erscheint es jedoch, diese durch eine offene Liste zu ergänzen (Möglich-
keit 3b).1 Eine derartige Kombination würde nicht nur der Vielfalt der potentiellen 
Beschränkungen ausländischer Investoren Rechnung tragen. Sie ermöglichte es auch, 
bereits in den Vertragsverhandlungen die Reichweite des globalen Konsenses zu te-
sten, potentielle Streitpunkte zu identifizieren und diese gegebenenfalls zu beheben.2  
Zweifelsohne würde eine Kombination universeller (die übergeordneten Prinzipien 
konkretisierender) Formulierungen mit einer offenen Enumeration der verbotenen 
Beschränkungen einen hohen Schutz ausländischer Investoren vor diskriminierenden 
Beschränkungen der Zu- und Niederlassung und/oder des operativen Geschäfts ge-
währleisten. Zu klären bleibt nunmehr, ob, inwieweit und in welcher Form auch der 
Gegenpart der Investitionsbeschränkungen, die (konditionalen und bedingungsfrei 
gewährten) Investitionsanreize, in einem MAI zu berücksichtigen sind. 
 
 
Konkretisierung der Liberalisierungsprinzipien: konditionale Investitionsanreize 
 
Konditionale Investitionsanreize zeichnen sich durch zwei „Vorteile“ aus. Sie lassen 
sich einfach in die zuvor diskutierten Vertragselemente einbinden und die Notwen-
digkeit eines Verbotes dieser Anreizform ist weitgehend unstrittig.  
In den OECD-Verhandlungen wurde von einigen Delegationen der Vorschlag einge-
bracht, das Verbot der konditionalen Anreize (impliziten Leistungsauflagen) in das 
Verbot der expliziten Leistungsauflagen zu integrieren und die Formulierung “a 
Contracting Party shall not in connection with the establishment, acquisition, expan-
sion, [...] of investments [...], impose, enforce or maintain any of the following re-
quirements, or enforce any commitment or undertaking”  

3 wie folgt zu ergänzen: “or 
                                                           
1 Ein kombinierter Ansatz liegt auch dem Vertragsentwurf der OECD zugrunde. Keine Einigung konnte aller-
dings darüber erzielt werden, ob die Listen konkretisierender oder erläuternder Natur sein sollten: “A closed list 
had the advantage of certainty, but risked omitting elements that could be important to the investor. An open list 
would cover all possible investment activities, including new activities. But it could also create uncertainties as to 
the scope of the Agreement and might have adverse effects on the operation of existing bilateral and other in-
vestment agreements using a closed list. Several Delegations believed that the list ‘establishment, acquisition, 
expansion, operation, management, maintenance, use, enjoyment and sale or other disposition of investments’ 
should be considered a comprehensive one whose terms were intended to cover all activities of investors and 
their investments’ for both the pre- and post-establishment phases.” OECD (1998e), S. 11. 
2 Träte ein solcher zu einem späteren Zeitpunkt ein, käme der Enumeration der explizit verbotenen Restriktionen 
in der Streitschlichtung bzw. Urteilsfindung zudem eine wichtige Maßstabsfunktion zu. 
3 OECD (1998e), S. 18 f. 
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condition the receipt or continued receipt of an advantage on compliance with any of 
the following requirements.” Herausragender Vorteil dieses Lösungsvorschlag ist, 
daß er die Wirkungsäquivalenz expliziter und impliziter Leistungsauflagen aufzeigt.1 
Er sollte daher auch einem multilateralen Abkommen zugrunde gelegt werden.  
 
 
Konkretisierung der Liberalisierungsprinzipien: bedingungsfreie Investitionsanreize 
 
Schwieriger gestaltet sich die Frage, ob und in welcher Form die bedingungsfrei ge-
währten Investitionsanreize in einem MAI berücksichtigt werden sollten. Unstrittig 
ist, daß Unconditional Investment Incentives die globalen Investitionsströme verzer-
ren. Selektiv lenken sie Direktinvestitionen in das anwendende Land um und beein-
flussen die globale Kapitalallokation im Sinne der Interessen eines einzelnen Lan-
des.2,

 

3 Diese Funktion bedingungsfrei gewährter Investitionsanreize ist mit zumin-
dest einem der Ziele eines MAI, der Eliminierung der Restriktionen und Verzerrun-
gen der globalen Investitionstätigkeit,  nicht vereinbar.  
Trotzdem wird die Problematik der bedingungsfreien Investitionsanreize in gegen-
wärtigen Investitionsabkommen weitgehend vernachlässigt. So beschränken sich das 
NAFTA, der APEC-Kodex oder der Vertragsentwurf der OECD (neben dem Verbot 
konditionaler Investitionsanreize) auf den Hinweis, daß die investitionspolitisch mo-
tivierte Absenkung gesundheits-, sozial-, arbeits- oder umweltpolitischer Standards 
unzulässig sei. Ein generelles Verbot oder eine umfassende Regelung bedingungs-
freier Investitionsanreize ist in keinem gegenwärtigen Abkommen enthalten.4 
Aus Sicht bilateraler, regionaler oder plurilateraler Investitionsabkommen ist dieses 
„Defizit“ logisch konsistent: Verzichten die Signatarstaaten auf eine Förderung der 
Investoren der Vertragspartner, resultiert eine Schlechterstellung der „Investoren im 
Sinne des Vertrages“ gegenüber jenen aus Nicht-Signatarstaaten (und eine Verlet-
zung der Meistbegünstigung). Verzichten die Signatarstaaten grundsätzlich auf die 
Anwendung von Investitionsanreizen, droht eine Verschlechterung ihrer Nettoinve-
stitionsposition, da die Signatarstaaten nicht von einem simultanen Verzicht der 
Nicht-Signatarstaaten ausgehen können. Insbesondere im Bereich der Hochtechnolo-
gien sehen sich folglich alle Länder gezwungen, bedingungsfreie Investitionsanreize 
zu gewähren. Es resultiert ein „Gefangenendilemma“, dessen Überwindung in Ab-
schnitt 4.2. als eine Aufgabe eines multilateralen Investitionsabkommens bezeichnet 

                                                           
1 Ähnlich die Wertung der OECD: “This addition is intended to make clear that the performance requirement 
article applies in two circumstances: i) when linked to the establishment, expansion, etc. of an investment; and ii) 
when linked to the granting of an advantage.” OECD (1998e), S. 19, Fußnote 19. 
2 So stellen Sauvé und Zampetti fest: „Industriestaaten wie Entwicklungsländer versuchen häufig, Auslandsinve-
stitionen durch ein Bündel attraktiver Anreize[...] ins Land zu holen oder verstärkt zu fördern. Wenn derartige 
Anreize geboten werden, um einen geringen Investitionsgrad auszugleichen oder andere industrie- oder regional-
politische Ziele zu erreichen, stellen sie möglicherweise keine optimale Lösung dar und können erhebliche Ver-
zerrungen herbeirufen. Außerdem können Anreize indirekt Hindernisse für die Marktpräsenz an konkurrierenden 
Standorten, die damit im Vergleich unattraktiver werden, entstehen lassen, womit die ursprünglichen Verzerrun-
gen noch ausgeprägter werden.“ Sauvé / Zampetti (1996b), S. 21. 
3 Indes vermerkt die UNCTAD (1996b), S. 181: “Experience suggests that incentives do not rank high among the 
determinants of FDI, although their impact on FDI locational choices is sometimes apparent at the margin.”  
4 So beschränkt sich der CARICOM auf eine Harmonisierung der finanziellen Investitionsanreize und die EU auf 
eine partielle Integration dieser Problematik in die europäische Wettbewerbspolitik. 
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wurde.1 Ziel eines multilateralen Investitionsabkommen sollte es daher auch sein, die 
bedingungsfreien Investitionsanreize zu untersagen.  
 
Nun konfrontiert diese Zielsetzung mit dem Problem, daß in Abhängigkeit von der 
Ausgestaltung der Incentives u.U. weder die diskutierten relativen noch die absoluten 
Prinzipien eine geeignete Handhabe bieten. Es bedarf daher einer expliziten Über-
einkunft der Staatengemeinschaft, daß bedingungsfreie Investitionsanreize – gleich-
wohl sie unter Umständen den übergeordneten relativen und absoluten Prinzipien 
entsprechen – einer verzerrungsfreien Ausgestaltung der globalen Investitionsbezie-
hungen entgegenstehen. In diesem Sinne schlägt die OECD die Formulierung vor:2 
“The Contracting Parties acknowledge that, even if applied on a non-discriminatory 
basis, investment incentives (in certain circumstances) may have distorting effects on 
the flow of capital and investment decisions. In order to further avoid and minimise 
such distorting effects and to avoid undue competition between Contracting Parties 
in order to attract or retain investments, the Contracting Parties (shall) enter into 
negotiations with a view to establishing additional MAI disciplines (within three 
years) after the signature of this agreement.” 3  
Berücksichtigt man, daß bereits in der Uruguay-Runde das hohe Konfliktpotential 
der Anreizthematik zu Tage getreten ist, mag es trotz der Suboptimalität des OECD-
Ansatzes geboten erscheinen, auch die Bestimmungen eines MAI auf eine entspre-
chende, ähnliche Interpretationsspielräume4 eröffnende Formulierung zu beschrän-
ken und mit einem ebenso vagen Verhandlungsmandat abzuschließen. Berücksichtigt 
man allerdings die globale Bedeutung und die Gefahren der bedingungsfreien Inve-
stitionsanreize,5 sollte doch intendiert werden, schon in einer ersten Verhandlungs-
runde zu ersten Ergebnissen (und nicht nur einem Verhandlungsmandat) zu gelan-
gen. Im Sinne dieser Zielsetzung könnte versucht werden, (analog zur Subventions-
ordnung der WTO) die Investitionsanreize in verbotene, angreifbare und zulässige 
Anreize zu unterteilen. Alternativ bestünde die Möglichkeit, in einer ersten Verhand-
lungsrunde zunächst lediglich die verbotenen Anreize zu definieren, alle anderen In-
centives jedoch einer Notifikationspflicht zu unterwerfen.6  
Die zweite Alternative weist wesentliche Vorteile gegenüber der erstgenannten auf: 
Erstens beschränkt dieser Ansatz die multilateralen Verhandlungen zunächst auf je-
nen Bereich dieses Themenkomplexes, der die relativ höchste Wahrscheinlichkeit 
eines Konsenses aufweist. Im Vergleich zur ersten Alternative, die unter Umständen 

                                                           
1 Vgl.: S. 83 der vorliegenden Arbeit. 
2 Alternativ wurde in den OECD -Verhandlungen von einigen Delegationen der Vorschlag unterbreitet, den Aus-
druck “no less favourable treatment” durch den Ausdruck “same (comparable) treatment” zu ersetzen. Man mag 
darüber streiten, ob dieser Vorschlag (wie eine Mehrzahl der Delegationen argumentiert) eine unzulässige Schwä-
chung des Inländerprinzips darstellt. Bedeutsamer ist, daß dieser Vorschlag den Kern des Problems verfehlt: Un-
abhängig davon, ob Investitionsanreize inländische Anbieter diskriminieren oder diskriminierungsfrei in- und 
ausländischen Investoren zugänglich sind, diskriminiert jedweder Investitionsanreiz ausländische Investitions-
standorte und führt zu einer Verzerrung der globalen Investitionsströme. 
3 OECD (1998e), S. 47 f.  
4 Die Formulierung “may have” ermöglicht die Interpretation, daß a) die Höhe der verzerrenden Effekte der In-
centives divergiert, daß b) einige Anreize u.U. positive Effekte induzieren und daß c) einige Anreize, unabhängig 
von Höhe und Richtung ihres Effektes, u.U. legitime Zielsetzungen verfolgen und daher zu tolerieren sind. 
5 Vgl. Abschnitt 3.1.2.3., S. 67 ff. der vorliegenden Arbeit (globale Konsequenzen des Systemwettbewerbs). 
6 Der Kategorie der verbotenen Anreize wären z.B. die investitionspolitisch motivierte Absenkung gesundheits-, 
umwelt- und arbeitsrechtlicher Standards, Anreize mit übergroßer Marktnähe, bestimmte spezifische Anreize und 
(falls nicht im Abschnitt der Performance Requirements erfaßt) auch die konditionalen Anreize zuzuordnen. 
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zu einem vollständigen Scheitern der Verhandlungen führt, sichert der zweite Ansatz 
mit höherer Wahrscheinlichkeit einen ersten Verhandlungserfolg und damit einen 
ersten Schritt in Richtung einer umfassenden Integration der Investitionsanreize. 
Zweitens gewährleistet die Notifikationspflicht eine gewisse Transparenz, die per se 
bereits ist, die politischen Entscheidungsträger zu disziplinieren. Drittens könnten die 
weiteren Verhandlungen (bzw. Verhandlungspunkte) sehr flexibel dem Verhand-
lungsklima angepaßt werden. So bestünde sowohl die Möglichkeit, die Notifikati-
onspflicht in späteren Verhandlungen mit einer Standstill- und/oder einer (Formula-
based) Rollback-Verpflichtung zu kombinieren als auch Höchstgrenzen der nicht 
verbotenen Anreize zu definieren als auch die zunächst lediglich notifizierungs-
pflichtigen Anreize in zulässige bzw. angreifbare Anreize zu unterteilen.  
 
Die Vertragselemente, die eine progressive Liberalisierung des globalen Investi-
tionsumfeldes gewährleisten, sind hiermit dargestellt. Zu diskutieren verbleiben 
nunmehr jene Vertragselemente, derer es bedarf, um das dritte Ziel eines multilatera-
len Investitionsabkommens, die Rechtssicherheit und den Bestandsschutz des aus-
ländischen Investors, zu gewährleisten. 
 
 
Konkretisierung der Prinzipien zum Schutz ausländischer Direktinvestitionen  –
direkt und indirekt enteignende Maßnahmen (materielle Güter) 
 
Den Schutz ausländischer Investoren gewährleisten traditionell zwei Kategorien von 
Bestimmungen: Die erste Kategorie untersagt jene staatlichen Maßnahmen, die un-
mittelbar zu einer Beendigung der Geschäftstätigkeit des ausländischen Investors 
führen. Hierunter fallen Enteignungen oder die einseitige Aufhebung existentieller 
Verträge. Die zweite Kategorie unterbindet staatliche Maßnahmen, die nur einen 
Teilaspekt des operativen Geschäfts beeinträchtigen und nicht notwendigerweise 
und/oder unmittelbar zu einem Abbruch der Geschäftstätigkeit führen, die Geschäfts-
tätigkeit des Investors jedoch u.U. so nachhaltig schädigen, daß sie einer indirekten 
Enteignung gleichkommen. Hierunter fallen die Verweigerung der Rückführung von 
Erlösen und Gewinnen, Abschreibungsverbote oder eine exzessive und diskriminie-
rende Besteuerung. 
 
Im Gegensatz zu dieser traditionellen Ausgestaltung internationaler Investitionsab-
kommen vertritt die UNCTAD die Meinung: “However, theoretically at least, in-
vestment protection is covered by other elements already discussed. The elimination 
of restrictions, the application of positive standards of treatment and the operation of 
a properly functioning legal system should provide an adequate framework for FDI. 
If restrictive measures were eliminated, including exchange restrictions, there would 
be no need for rules on transfer of funds; if standards of treatment were generally 
perceived to be applied in a framework of a well functioning legal system [...], there 
would be no need for specific rules to prevent, for example, discriminatory treatment. 
It is mainly because investors remain apprehensive of the political and other condi-
tions in a number of host countries; because the imposition (or re-imposition) of re-
strictions cannot be reasonably excluded [...].” 

1  
Diesen Ausführungen kann nur bedingt zugestimmt werden. Zwar ist richtig, daß ei-
ne Reihe von indirekt enteignenden Maßnahmen dem Gebot des National Treatment 
                                                           
1 Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 189. 
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und/oder des Fair and Equitable Treatment entgegensteht. Einige der indirekt ent-
eignenden Maßnahmen, so Beschränkungen des Transfers von Gewinnen und Erlö-
sen, können aber dem Gebot der Inländerbehandlung und/oder des Fair and Equi-
table Treatment entsprechen.1 Es ist daher nicht möglich, derartige Maßnahmen un-
ter Berufung auf diese beiden Prinzipien der offenen Enumeration der verbotenen 
Restriktionen beizufügen.  
Die Annahme, daß jede Bestimmung zum Schutz ausländischer Direktinvestitionen 
transitorischer Natur bzw. nur so lange notwendig sei, bis die dem Liberalisierungs-
ziel dienenden Prinzipien in den nationalen Investitionsregimen verinnerlicht seien,2 
ist somit hinsichtlich der indirekt enteignenden Maßnahmen nur bedingt haltbar.3 
Hinsichtlich der direkt enteignenden Maßnahmen ist sie eindeutig falsch. In Ab-
schnitt 5.1.2. wurde dargelegt, daß die dem Liberalisierungsziel dienenden Prinzipien 
den Bestand und die Rechtssicherheit ausländischer Investitionen dann nicht gewähr-
leisten, wenn es auf nationaler Ebene an einem gesetzlichen, gleichermaßen für in- 
und ausländische Wirtschaftssubjekte geltenden (Mindest-) Standard mangelt. Wer-
den jedoch die dem Liberalisierungsziel dienenden Prinzipien dem Ziel des Bestand-
schutzes und der Rechtssicherheit nicht gerecht, gilt gleiches zwangsläufig auch für 
die aus diesen Prinzipien abgeleiteten Bestimmungen. Notwendigerweise ist ein MAI 
daher um explizite, das Prinzip der Full and Constant Protection and Security kon-
kretisierende Bestimmungen zu ergänzen: 
 
Von höchster Priorität ist der Schutz vor Enteignung oder, wie in zahlreichen Ab-
kommen formuliert, vor “expropriation, nationalization or measures with a similar 
effect”.4 Dieser zentralen Anforderung des Bestandsschutzzieles werden alle existie-
renden Verträge in der Form gerecht, daß sie Enteignungen grundsätzlich untersagen 
(“shall not expropriate or nationalize” )5 bzw. nur einige wenige Ausnahmen von 
dieser Regel zulassen. So erlauben zahlreiche Investitionsabkommen Enteignungen 
nur dann, wenn „Öffentliche Ziele“ oder das „Öffentliche Interesse“ (Public Pur-
poses/Benefit/Interest) diese erfordern. Lediglich einige wenige Abkommen legiti-
mieren weitere Motive wie die „Nationale Sicherheit“ bzw. das „Nationale Interes-
se“. Ein Multilateral Agreement on Investment sollte dem Vorbild dieser Minderheit 

                                                           
1 Restriktionen des Transfers von Gewinnen und Erlösen verletzen insofern nicht notwendigerweise die Prinzi-
pien des National Treatment und/oder des Fair and Equitable Treatment, als auch nationale Wirtschaftssubjekte 
oftmals Beschränkungen des Devisenzugangs oder des Devisentransfers unterliegen. 
2 “It is possible therefore to see, to a certain extent, the investment protection category as the mirror image of the 
development-exception category: provisions and arrangements intended to be temporary (although not necessar-
ily short-term) to take care of current conditions, with the expectation that after considerable progress in the 
international economy, such provisions may become unnecessary.” UNCTAD (1996a), S. 194. 
3 Sinnvoll erscheint es daher, der Gefahr indirekt enteignender Maßnahmen mit folgender Formulierung des 
OECD-Entwurfs entgegenzutreten: “A Contracting Party shall not impair by unreasonable or discriminatory / 
unreasonable and discriminatory measures the operation, management, maintenance, use, enjoyment or disposal 
of investments in its territory of investors of another Contracting Party.” (OECD 1998d, Abschnitt V; General 
Treatment; Art. 1.2.) Allerdings wäre die Alternative “unreasonable and discriminatory” der Alternative “un-
reasonable or discriminatory” vorzuziehen, da letztere die Vermutung nahelegt, daß eine diskriminierende Maß-
nahme zulässig sei, wenn sie gerechtfertigt werden könne.  
4 In einigen Verträgen, so den bilateralen Abkommen der USA, weist die Formulierung “directly or indirectly 
through measures tantamount to expropriation or nationalization” nochmals explizit darauf hin, daß sowohl 
direkte wie indirekte Enteignungen gegen den Vertrag verstoßen. 
5 Nur wenige Abkommen, so das bilaterale Abkommen zwischen Haiti und den USA, konkretisieren den allge-
meinen Bestandsschutz durch eine offene Liste der unzulässigen, direkt oder indirekt enteignenden Maßnahmen. 
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nicht folgen und die zulässigen Motive auf das „Öffentliche Interesse“ beschränken.1 
Jede Enteignung ist zudem mit den bindenden Auflagen zu versehen, daß sie den 
ausländischen Investor nicht diskriminiert, in Übereinstimmung mit den gesetzlichen 
Vorschriften erfolgt (“due process of law”),2 daß der Investor in vertraglich definier-
ter Form entschädigt wird3 und daß der enteignende Staat die Freiheit des grenzüber-
schreitenden Transfers der Entschädigungssumme gewährleistet.  
 
Die Freiheit des grenzüberschreitenden Transfers investitionsbezogener Kapitalströ-
me kann sich jedoch nicht auf den freien Transfer eventueller Entschädigungszah-
lungen beschränken. Wie annähernd alle gegenwärtigen Investitionsabkommen4 soll-
te auch ein MAI den freien grenzüberschreitenden Transfer aller investitionsbezoge-
nen Kapitalströme grundsätzlich garantieren. Zahlreiche Investitionsabkommen kon-
kretisieren eine derartige Transferklausel durch eine detaillierte, aber offene Aufzäh-
lung all jener finanziellen Transaktionen, deren Freiheit zu gewährleisten ist. Ge-
genstand dieser Aufzählung sind stets: Erlöse und Gewinne aus operativer Geschäfts-
tätigkeit (inklusive Zinsen, Dividenden und anderen laufenden Einnahmen), Darle-
hensrückzahlungen sowie der Erlös einer partiellen oder vollständigen Liquidation 
der Investition. Ebenso angeführt werden oft Kapitalzuflüsse zur Aufrechtrechterhal-
tung oder Ausweitung der Geschäftstätigkeit, Boni, Prämien und Gehälter ausländi-
scher Arbeitnehmer sowie Schadensersatzzahlungen und Einnahmen aus investiti-
onsbezogenen Streitfällen. Ein MAI sollte diesem Beispiel folgen.5 
 
Zweifelsohne bedarf es im Falle einer so weitreichenden Transferklausel einer Defi-
nition der legitimen Ausnahmen bzw. zulässigen temporären Einschränkungen des 
freien Kapitaltransfers. So ist erstens die Kompatibilität des multilateralen Investiti-
onsabkommens mit den Ausnahmebestimmungen des IMF-Abkommens zu gewähr-
leisten. Zweitens ist vertraglich zu definieren, in welchen weiteren Fällen und in 
welcher Form die Freiheit des Kapitaltransfers aufgrund übergeordneter staatlicher 
bzw. gesellschaftlicher Interessen verzögert oder sogar unterbunden werden darf. 

                                                           
1 Es steht jedoch zu vermuten, daß aufgrund der Partikularinteressen einzelner Nationen (so der USA) in ein MAI 
zumindest auch das Enteignungsmotiv des „Nationalen Interesses“ aufgenommen würde. 
2 Diese Vorgabe umfaßt auch das Recht, die Enteignungsentscheidung auf juristischem Wege anzufechten. Ob-
wohl dieses Recht nach allgemeiner Interpretation in dem Begriff “due process of law” implizit enthalten ist, 
wird es in zahlreichen Verträgen nochmals explizit konzediert. 
3 Während einige Abkommen die Art der Entschädigung lediglich durch den Begriff „gerecht“ (just) definieren, 
sollte ein multilaterales Abkommen der (1938 von dem US-amerikanischen Staatssekretär Cordell Hull entwik-
kelten) Hull-Formel folgen: “Under every rule of law and equity, no government is entitled to expropriate private 
property, for whatever purpose without provisions for prompt, adequate and effective [Hervorhebung d. Verf.] 
payment thereof.” Notwendig ist zudem, die Anforderung “adequate payment” durch den Verweis auf den 
Marktwert, den fairen Marktwert oder den ursprünglichen (d.h. dem Zeitpunkt vor Initiierung des Enteignungs-
prozesses entsprechenden) Marktwert zu konkretisieren. Das enteignende Land ist zudem zu verpflichten, die 
Entschädigungssumme innerhalb eines definierten Zeitraums zu entrichten, die Summe ab Enteignungszeitpunkt 
zu einem marktüblichen Zinssatz zu verzinsen und in einer frei konvertiblen Währung auszuzahlen. Vgl.: Dolzer / 
Stevens (1995), OAS (1999), UNCTAD (1996a), S. 189 ff. 
4 Eine Ausnahme bildet wiederum der CARICOM. 
5 Die Bestimmungen sollten in der Form ergänzt werden, daß der Transfer in einer frei konvertiblen Währung zu 
ermöglichen ist, daß die Transaktion ohne zeitliche Verzögerung (alternativ: innerhalb einer definierten Zeitspan-
ne) durchgeführt werden kann und daß ein Wechselkurs zu gewähren ist, der der normalen bzw. marktüblichen 
Parität des Transaktionsdatums entspricht. Alternativ besteht die Möglichkeit, dem Investor ein Anrecht auf den 
günstigsten Wechselkurs zu verbriefen. Eine derartige Formulierung wäre insofern sinnvoll, als multiple Wech-
selkurse zwar weitgehend der Vergangenheit angehören, ein MAI aber mögliche „Rückfälle“ antizipieren sollte. 
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Zahlreiche bilaterale und regionale Abkommen erlauben temporäre Einschränkungen 
des freien Kapitaltransfers, wenn diese a) diskriminierungsfrei und wohlwollend an-
gewandt werden und b) dem Gläubigerschutz, der Verfolgung von Rechtsverstößen, 
der Sicherung von Steuerverpflichtungen, der Durchsetzung gerichtlicher Anordnun-
gen oder anderen Zielen des Insolvenz-, Versicherungs-, Steuer- oder Strafrechts 
dienen. Ähnliche Ausnahmebestimmungen werden mit Sicherheit auch in ein MAI 
einfließen, auf eine Diskussion dieser technischen Fragen wird jedoch verzichtet. 
Ebenfalls vernachlässigt wird eine Mehrzahl der weiteren aus den Zielen des Be-
standsschutzes und der Rechtssicherheit abgeleiteten Anforderungen an ein multila-
terales Abkommen: Fragen wie die Regulierung von Kriegs- oder Bürgerkriegsschä-
den sind im Rahmen dieser Arbeit von untergeordneter Bedeutung. Zu berücksichti-
gen ist indes der nachfolgend erörterte Schutz immaterieller Güter sowie des Inve-
stors Verfügungsgewalt über diese.  
 
 
Konkretisierung der Prinzipien zum Schutz ausländischer Direktinvestitionen  –
direkt und indirekt enteignende Maßnahmen (immaterielle Güter) 
 
Voraussetzung einer Diskussion des Schutzes immaterieller Güter ist die Klärung der 
Frage, welcher Investitionsbegriff einem MAI zugrunde gelegt werden sollte. In Ab-
schnitt 1.1. wurde dargelegt, daß die von der OECD propagierte „Asset-based“ De-
finition ausländischer Direktinvestitionen der gegenwärtigen Natur der globalen In-
vestitionsströme am nächsten kommt. Es läge daher nahe, diese – Minderheitsbetei-
ligungen, Portfolio-Investitionen und Know-how basierte Kooperationen umfassende 
– Definition auch den multilateralen Verhandlungen zugrunde zu legen. Dies wäre 
auch insofern sinnvoll, als die meisten bilateralen und regionalen Investitionsab-
kommen auf einer derartigen Definition beruhen.1 Ein restriktiverer Investitionsbe-
griff würde daher nicht nur die Vorbildfunktion des MAI beeinträchtigen, sondern 
auch dessen Kompatibilität mit den existierenden Investitionsabkommen in Frage 
stellen. Ebenso ist das Argument von Price zu beachten: “Countless examples of al-
liances, joint ventures, technology sharing and other relationships exist in the indus-
tries commonly thought of as representing ‘high technology’. A Multilateral Agree-
ment on Investment should recognise that government policies invariably lag behind 
private ingenuity and should therefore establish a framework to anticipate and facili-
tate what firms need to do to be competitive.” 

2 
Gegen eine umfassende Definition des Investitionsbegriffs könnte eingewandt wer-
den, daß mit der Reichweite auch die Wahrscheinlichkeit eines Konsenses sinkt. So 
ist es selbst innerhalb der homogenen Gruppe der OECD-Länder nicht gelungen, ei-
ne Einigung darüber zu erzielen, ob Know-how basierte Kooperationen zweier oder 
mehrerer Unternehmen als Direktinvestitionen zu bewerten sind. Dieser Einwand 
kann jedoch insofern entkräftet werden, als ein MAI (im Gegensatz zum intendierten 
OECD-Abkommen) wahrscheinlich durch länderspezifische Positivlisten konkreti-
siert oder durch länderspezifische Negativlisten eingeschränkt würde. Beide Ver-
handlungsansätze erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Konsenses erheblich, da so-
                                                           
1 So definieren die bilateralen und regionalen Abkommen fast ausnahmslos die unter das Abkommen fallenden 
Direktinvestitionen mit den Begriffen “every kind of asset” oder (so die bilateralen Verträge der USA) “every 
kind of investment”. Zumeist werden diese Ausdrücke durch eine offene, d.h. nicht erschöpfende Liste von Bei-
spielen konkretisiert. Vgl.: OAS (1999), S. 2. 
2 Price (1996), S. 173. 
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wohl Positiv- als auch Negativlisten es den Signatarstaaten erlauben würden, die 
Umsetzung einzelner Aspekte des gemeinsamen Ziels (in diesem Falle die Liberali-
sierung jedweder Investitionsform) beliebig zu verzögern.  
Eingewandt werden könnte auch, daß mit der Reichweite der Definition die Gefahr 
bzw. die Notwendigkeit von Ausnahmen und Schutzklauseln steigt. So steht zu ver-
muten, daß die Integration von Portfolio-Investitionen zu Schutzklauseln führen 
würde, die es (analog zu den Safeguard-Bestimmungen des GATT) den Ländern im 
Falle gravierender Zahlungsbilanzungleichgewichte oder Währungskrisen erlaubten, 
temporäre Restriktionen des internationalen Kapitalverkehrs einzuführen. Nehmen 
also mit der Reichweite des Investitionsbegriffs zwangsläufig auch Wahrscheinlich-
keit und Umfang der Schutzklauseln und Ausnahmebestimmungen zu, stellt dies die 
Notwendigkeit eines umfassenden Investitionsbegriffs jedoch nicht grundsätzlich in 
Frage. Es liegt in der Natur multilateraler Verträge, daß deren relative Inflexibilität 
die Verhandlungspartner zwingt, in der Vertragsgestaltung mögliche Krisen und 
Ausnahmesituationen zu antizipieren. Solange effektive Kontroll- und Durchset-
zungsmechanismen den Mißbrauch der Schutzklauseln und/oder Ausnahmebestim-
mungen verhindern, vermindern diese nicht die Funktionsfähigkeit des Vertrages, 
sondern sichern sie sogar. Auch einem MAI sollte daher eine Asset-based Definition 
zugrunde gelegt werden. In diesem Fall schützte die Klausel “shall not expropriate 
or nationalise (directly or indirectly through measures tantamount to expropriation 
or nationalization)” grundsätzlich auch das geistige Eigentum ausländischer Investo-
ren vor direkter und/oder indirekter Enteignung.1  
 
Auch Beschränkungen der Verfügungsgewalt über die immateriellen Assets können, 
soweit sie diskriminierender Natur sind, mittels der bisher diskutierten Vertragsele-
mente unterbunden werden.2 Problematisch, d.h. nicht zwangsläufig unzulässig, sind 
jedoch wiederum jene Beschränkungen der Verfügungsgewalt über immaterielle Gü-
ter, die nicht diskriminierender Natur sind. So wurde in Abschnitt 3.1.2.2. dargelegt, 
daß die Teilnahme in- und ausländischer Unternehmen an staatlich subventionierten 
Forschungskonsortien oftmals der Bedingung unterliegt, daß die gewonnenen Er-
kenntnisse ausländischen Konkurrenten nicht zugänglich gemacht und/oder nicht 
grenzüberschreitend transferiert werden. Ein derartiges, von Ostry als „Technonatio-
nalismus“ bezeichnetes Vorgehen schränkt zwar die Verfügungsgewalt in- und aus-
ländischer Investoren über ihre immateriellen Assets erheblich ein,3 steht jedoch we-
der dem Gebot des National Treatment noch den bisher diskutierten Bestimmungen 
des Investitionsschutzes entgegen. Berücksichtigt man die globale Bedeutung der 
immateriellen Investitionsgüter, ist es daher notwendig, in einem MAI neben der 

                                                           
1 Der Schutz der immateriellen Aktiva des ausländischen Investors setzt allerdings nicht nur voraus, daß das Ent-
eignungsverbot sich auch auf immaterielle Güter erstreckt. Deren Schutz setzt auch voraus, daß das gastgebende 
Land a) exklusive Rechte am geistigen Eigentum anerkennt und diese b) unter den Schutz der (gewisse Mindest-
standards erfüllenden) nationalen Gesetzgebung stellt. Sind diese Bedingungen nicht erfüllt (wird z.B. weder in- 
noch ausländischen Wirtschaftssubjekten Patentschutz gewährt), vermögen weder das Prinzip der Inländerbe-
handlung noch ein formelles Enteignungsverbot das geistige Eigentum des ausländischen Investors vor wider-
rechtlicher Aneignung durch konkurrierende Wirtschaftssubjekte zu schützen. Da jedoch mit Abschluß der Uru-
guay-Runde bzw. Signatur des TRIPS-Abkommens alle WTO-Staaten diese Bedingungen erfüllen bzw. in abseh-
barer Zukunft erfüllen werden, kann dieser Aspekt in einem MAI vernachlässigt werden.  
2 So widerspricht der erzwungene Transfer von Technologien dem Verbot impliziter und expliziter Leistungsauf-
lagen, während z.B. der erzwungene Verzicht auf den Gebrauch von Markennamen dem Gebot der Inländerbe-
handlung entgegensteht. 
3 Ostry (1996), S. 42  sowie Abschnitt 3.1.2.2., S. 60 ff. der vorliegenden Arbeit. 
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Freiheit der grenzüberschreitenden Kapitalströme explizit auch die Freiheit der 
grenzüberschreitenden Technologieströme zu verankern. Berücksichtigte ein MAI 
zudem die Tatsache, daß Technologien und Wissen in hohem Maße personengebun-
den sind,1 und gewährleistete den freien Transfer von Schlüsselpersonal, d.h. von 
Führungskräften und Spezialisten, würde das Abkommen auch den besonderen An-
forderungen des Schutzes der immateriellen Investitionsgüter umfassend gerecht. 
 
 
5.3. Diskussion der Streitschlichtungsmechanismen eines multilateralen Investiti-

onsabkommens 
 
Der Wirkungsgrad eines MAI variiert nicht nur mit der Reichweite und der Verbind-
lichkeit der inhaltlichen Bestimmungen, sondern auch mit der Effizienz der vertrags-
eigenen Schieds- und Durchsetzungsmechanismen. Derartiger Mechanismen bedarf 
es in zwei Fällen: Wenn eine Vertragspartei ihre vertraglichen Verpflichtungen ver-
letzt oder wenn zwischen zwei oder mehreren Vertragsparteien Unklarheit darüber 
herrscht, ob eine Handlung oder Unterlassung einer der Vertragsparteien mit deren 
vertraglichen Verpflichtungen in Einklang steht. 
Ein im Rahmen der WTO verhandeltes Investitionsabkommen könnte – wie alle mul-
ti- und plurilateralen Abkommen dieser Institution – in deren Schieds- und Durchset-
zungsmechanismen (Understanding on Rules and Procedures for the Settlement of 
Disputes) eingebunden werden. Da die Wirksamkeit der WTO-Mechanismen durch 
die Reformen der Uruguay-Runde deutlich erhöht wurde (und ihnen auf internationa-
ler Ebene nunmehr eine Vorbildfunktion zukommt), wäre dies sinnvoll. Entstammen 
die Schieds- und Durchsetzungsmechanismen der WTO auch der Handelssphäre, sind 
sie doch geeignet, auch in der Sphäre der ausländischen Direktinvestition zumindest 
die zwischenstaatlichen Konflikte effektiv zu schlichten.2 Es mangelt den WTO-
                                                           
1 “[Technological know-how is] a combination of skills, equipment and organization, embodied in people and 
institutions, as much as in machinery and equipment.” Sharp / Pavitt (1998), S. 262. 
2 Auch der Vertragsentwurf der OECD lehnt sich daher weitgehend an den Streitschlichtungsmechanismus der 
WTO an. So ist beiden Entwürfen gemeinsam, daß sie eine bindende (seit Abschluß der Uruguay-Runde auch in 
der WTO zeitlich limitierte) „Eskalationssequenz“ vorgeben; einem Schiedsverfahren müssen zwingend bilatera-
le Konsultationen und ein Vermittlungsverfahren vorangehen. Scheitern Konsultationen und Vermittlungsverfah-
ren, ist beiden Streitschlichtungsmechanismen gemeinsam, daß die klagende Partei auf ein Schiedsverfahren ver-
zichten, die angeklagte Partei dieses jedoch nicht verhindern kann. Die Entscheidung der Schiedsinstanz (Dispute 
Settlement Body) kann (auch darin stimmen die WTO-Mechanismen seit Abschluß der Uruguay-Runde mit dem 
OECD-Entwurf überein) nur einstimmig, d.h. mit der Stimme der klagenden Partei abgelehnt werden. (Im Streit-
schlichtungsmechanismus der WTO steht es allerdings beiden Parteien frei, gegen die Entscheidung der Schieds-
instanz Berufung einzulegen und den Standing Appellate Body anzurufen.) Stellt die Schieds- bzw. Berufungsin-
stanz fest, daß die Handlung oder Unterlassung der angeklagten Partei deren vertraglichen Verpflichtungen wi-
derspricht, kann sie der angeklagten Partei empfehlen, diesen Mißstand in Übereinstimmung mit ihren vertragli-
chen Verpflichtungen zu korrigieren oder die schädigende Partei zu einer finanziellen oder andersgearteten Kom-
pensation der Verluste bzw. Schäden der klagenden Partei auffordern. Setzt die angeklagte Partei die Empfehlun-
gen der Schieds- bzw. Berufungsinstanz nicht innerhalb definierter Fristen um, können die Konfliktparteien auf 
freiwilliger Basis Kompensationen aushandeln. Führen auch diese Verhandlungen zu keiner Einigung, steht es 
der geschädigten Partei nunmehr frei, bis zur Erfüllung des Schiedsspruches vertragliche Verpflichtungen gegen-
über der schädigenden Partei auszusetzen (Countervailing Measures). Die Countervailing Measures müssen in 
ihren Auswirkungen dem Umfang der erlittenen Schädigungen entsprechen und sollten grundsätzlich jenen Sek-
tor betreffen, den die angeklagte Partei durch ihre unzulässige Handlung bzw. Unterlassung schädigt. Sofern dies 
allerdings nicht praktikabel ist oder unwirksam wäre (und die „Schädigung der klagenden Partei hinreichend 
schwerwiegend ist“), können die Sanktionen der geschädigten Partei auch andere Sektoren betreffen (Cross Re-
talitation). Vgl.: Altmann / Kulessa (1998); Hauser / Schanz (1995); OECD (1998d), S. 63 ff. 
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Bestimmungen allerdings an einem – in einem multilateralen Investitionsabkommen 
unumgänglichen – staatlich-privaten Streitschlichtungsmechanismus. Dieser Mangel 
ist darauf zurückzuführen, daß die Streitschlichtung der WTO auf die Bedürfnisse der 
Außenhandelssphäre zugeschnitten wurde. Handelsabkommen definieren lediglich 
die von den Staaten zu gewährende oder zu unterlassende Behandlung ausländischer 
Güter und bilden somit eine Grundlage, auf der die Regierungen der Mitgliedsländer 
ihre Außenhandelsbeziehungen gestalten können. Die in Handelsabkommen ver-
brieften Rechte bzw. Pflichten beziehen sich daher nicht auf einzelne Wirtschaftssub-
jekte, sondern auf Staaten bzw. das anonyme Kontinuum aller ausländischen Waren. 
Im Mittelpunkt von Investitionsabkommen hingegen stehen die Rechte (bzw. die 
Pflichten des Gastgeberlandes bezüglich) einzelner natürlicher oder juristischer Per-
sonen. Während Handelsabkommen also die Austauschbeziehungen zwischen zwei 
oder mehreren Staaten definieren, definieren Investitionsabkommen das Verhältnis 
zwischen Staaten und Individuen. Damit jedoch bedarf der Investor auch der Mög-
lichkeit, seine vertraglich verbrieften Rechte direkt einzufordern, ohne auf eine stell-
vertretende Intervention oder Klage seines Heimatlandes angewiesen zu sein.1,2  
Hinsichtlich der Ausgestaltung eines derartigen Schiedsmechanismus sind mehrere 
Alternativen in Betracht zu ziehen. So könnten die Signatarstaaten auf einen institu-
tionalisierten Mechanismus verzichten und statt dessen die Formalitäten und Voraus-
setzungen von ad-hoc-Schiedsinstanzen definieren.3 Diese Lösung erscheint jedoch 
insofern ungeeignet, als für zwischenstaatliche Konflikte ein institutioneller 
Schiedsmechanismus existiert und eine asymmetrische Lösung die Schlußfolgerung 
nahelegen würde, daß die Bedeutung staatlich-privater Konflikte geringer sei als die-
jenige zwischenstaatlicher Konflikte. Diese Schlußfolgerung wäre jedoch falsch, 
weshalb ein institutionalisierter Schieds- und Durchsetzungsmechanismus auch für 
staatlich-private Konflikte unverzichtbar ist. Analog zur Sequenz des zwischenstaat-
lichen Streitschlichtungsmechanismus sollten allerdings auch der staatlich-privaten 
Streitschlichtung zeitlich begrenzte Konsultationen und ein ebenso zeitlich begrenz-
tes Vermittlungsverfahren vorausgehen. 
Wie ist der staatlich-private Streitschlichtungsmechanismus zu gestalten? Sollte der 
Investor an die nationale Gerichtsbarkeit des Gastgeberlandes verwiesen werden? 
                                                           
1 Dies impliziert nicht, daß einzelne Unternehmen nicht die Möglichkeit haben sollten, eine Klage an die politi-
schen Instanzen des Heimatlandes zu delegieren. Ein derartiges Vorgehen ist insbesondere dann sinnvoll, wenn es 
sich um Grundsatzfragen handelt oder mehrere Unternehmen mit dem gleichen Problem konfrontiert sind. So 
wird auch in dem Vertragsentwurf der OECD die Möglichkeit einer stellvertretenden Klage des Heimatlandes 
explizit angeführt: “The tribunal [...] may award [...] pecuniary compensation for any loss or damage to the 
requesting Party’s investor or its investment [Hervorhebung durch d. Verf.].” (OECD (1998d), S. 67) Es muß 
aber trotzdem gewährleistet sein, daß das Unternehmen seine Rechte auch selbst einfordern kann, da sonst die 
Gefahr besteht, daß das Heimatland aus Gründen der Staatsraison eine Klage vernachlässigt oder gar verweigert. 
2 Nicht nur im Hinblick auf die öffentliche Meinung könnte es als problematisch erachtet werden, daß das bisher 
skizzierte MAI sich auf die Rechte ausländischer Investoren beschränkt, deren Pflichten jedoch vernachlässigt. 
Um diese in der Logik zwischenstaatlicher Verträge begründete Asymmetrie zu beheben, könnte überlegt wer-
den, daß nur die Investoren den staatlich-privaten Streitschlichtungsmechanismus in Anspruch nehmen können, 
die sich zuvor verbindlich zur Anerkennung und Einhaltung definierter Normen und Verhaltensweisen verpflich-
tet haben. Zurückgegriffen werden könnte beispielsweise auf die OECD Guidelines for Multinational Enterpri-
ses, den United Nations Draft Code on Transnational Corporations oder die Guidelines for Investment of the 
International Chamber of Commerce.  
3 Zahlreiche bilaterale und regionale Abkommen nutzen ad hoc-Instanzen lediglich zur Überwindung interstaatli-
cher Konflikte, selten jedoch zur Streitschlichtung zwischen Staaten und privaten Wirtschaftssubjekten. Hierzu 
verweisen diese Verträge meist auf die Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and 
Nationals of Other States (ICSID Convention) bzw. auf die ICSID Additional Facility Rules. 
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Sollte dem Investor die Anrufung einer multilateralen Instanz freistehen? Sollte sich 
der Investor optional an eine nationale oder eine multilaterale Instanz wenden kön-
nen? Die letztgenannte Lösung, ein (der schwächeren Partei, dem Investor, zustehen-
des) Wahlrecht scheint für ein MAI die beste zu sein. Zwar werden (ein funktionie-
rendes Rechtssystem vorausgesetzt) zahlreiche staatlich-private Streitfälle keiner 
supranationalen Instanz bedürfen und unter Umständen schneller und effektiver auf 
nationaler Ebene gelöst werden können. Zu bedenken ist aber, daß: 
 
1. die Unabhängigkeit der Justiz nicht in allen Staaten gewährleistet ist; 
2. die Nationalstaaten aufgrund ihrer Gesetzgebungshoheit unmittelbaren Einfluß 

auf die Rechtsprechung ausüben; 
3. die nationalen Rechtssysteme ausgeprägte Unterschiede aufweisen, jede nationa-

le Rechtsprechung in ihren eigenen Rechtstraditionen befangen ist und die den 
divergierenden Rechtssystemen inhärenten Konfliktpotentiale durch die den 
Rechtssystemen eigenen Interpretationsspielräume nochmals erhöht werden; 

4. nationale Instanzen oft lediglich darüber befinden können, ob die strittige Hand-
lung oder Unterlassung eines Staates in Einklang mit der nationalen Gesetzge-
bung steht, nicht jedoch, ob die nationale Gesetzgebung den vertraglichen Ver-
pflichtungen eben dieses Staates entspricht (Normenkontrollfunktion);1 

5. die vertraglichen Verpflichtungen eines Staates nicht notwendigerweise im inner-
staatlichen Bereich unmittelbare Geltung beanspruchen. Eine unmittelbare Gel-
tung ist jedoch zwingende Voraussetzung einer Normenkontrollklage. 

 
Welcher multilateralen Instanz sollten im Bedarfsfall die staatlich-privaten Rechts-
streitigkeiten überantwortet werden? Angesichts der mit einem multilateralen Inve-
stitionsabkommen einhergehenden qualitativen Aufwertung der Aufgaben der WTO 
wäre es wünschenswert, entweder die Kompetenzen des Dispute Settlement Body auf 
die staatlich-privaten Streitfälle auszudehnen oder eine eigenständige Instanz inner-
halb der WTO ins Leben zu rufen. Dies wäre auch ein wichtiges Signal, daß die in-
ternationale Staatengemeinschaft anzuerkennen bereit ist, daß die globalen Wirt-
schaftsbeziehungen in immer geringerem Maße von den Nationalstaaten und in im-
mer höherem Maße von privaten Wirtschaftssubjekten bestimmt werden. Es ist je-
doch zu befürchten, daß eine Mehrheit der Nationen eben diese Signalwirkung nicht 
wünscht. Es erscheint daher praktikabler, die staatlich-private Konfliktlösung (zu-
mindest zunächst) an die bestehenden Schiedsinstanzen der World Bank, der Interna-
tional Chamber of Commerce oder der UNCITRAL zu delegieren.2  
 
 
 

                                                           
1 In Deutschland steht diese Normenkontrollfunktion lediglich dem Bundesverfassungsgericht zu. Auch die 
Rechtssysteme der USA und Italiens ordnen einzelnen Instanzen der Judikative das Recht zu, die Konformität der 
nationalen Gesetzgebung mit den vertraglichen Verpflichtungen (soweit diese auch innerstaatlich unmittelbare 
Geltung beanspruchen) zu beurteilen. In den Rechtssystemen Frankreichs und Großbritanniens hingegen kommt 
diese Normenkontrollfunktion keiner nationalen Instanz zu. Vgl.: Zeitler (1974), S. 51ff.; 85 ff.; 120 ff. 
2 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (World 
Bank); ICSID Additional Facility Rules (World Bank); Arbitration Rules of the United Nations Commission on 
International Trade Law (UNCITRAL); Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) 
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5.4. Definitionen1 
 
Zu klären bleiben abschließend zwei Fragen:  
 
1. Wer ist Investor im Sinne des Vertrages? 
2. Welche Investitionszeitpunkte werden von dem Vertrag abgedeckt?  
 
Ad 1: In den bestehenden Abkommen kennzeichnet der Begriff „Investor“ alle natür-
lichen und juristischen Personen, die einen Anspruch auf die vertraglich verbrieften 
Rechte haben, unterscheidet also die berechtigten Nutznießer des Vertrages von an-
deren Wirtschaftssubjekten. Man mag daran zweifeln, daß eine derartige Unterschei-
dung mit den Zielen eines (der Nichtdiskriminierung und Liberalisierung verpflichte-
ten) multilateralen Investitionsabkommens vereinbar ist. Solange jedoch nicht die 
Gesamtheit der Nationen dem Vertragswerk beigetreten ist, werden sicherlich auch 
die Signatarstaaten eines MAI auf einer Definition der berechtigten Nutznießer des 
Vertrages bestehen. Zu diskutieren ist daher, welche Definition einem multilateralen 
Investitionsabkommen zugrunde gelegt werden sollte. 
 
Hinsichtlich der natürlichen Personen stimmen alle gegenwärtigen Abkommen darin 
überein, daß alle Staatsbürger der Signatarstaaten (grundsätzlich) Investoren im Sin-
ne des Vertrages sind. Nur einige wenige Verträge koppeln das Kriterium der Staats-
bürgerschaft zusätzlich an das Kriterium des dauerhaften Wohnsitzes und schließen 
z.B. jene Investoren aus, die die Staatsbürgerschaft des Ursprungslandes besitzen, 
aber seit mehreren Jahren im Gastgeberland der Investition wohnen.2 Andere Verträ-
ge hingegen erweitern den Kreis der Investoren per Staatsbürgerschaft um jene Aus-
länder, die dauerhaft im Inland ansässig sind und eine unbegrenzte Aufenthaltsbe-
rechtigung besitzen (Permanent Resident).3 Diese letztgenannte Option (ohne weitere 
Einschränkung z.B. durch den Wohnsitz) scheint für ein multilaterales Abkommen 
nicht nur am besten, sondern auch konsensfähig zu sein.  
 
Eine kontroverse Diskussion ist hingegen bezüglich der Abgrenzung der juristischen 
Personen zu erwarten. So stimmen annähernd alle Abkommen darin überein, daß nur 
jene juristischen Personen Investoren im Sinne des Vertrages sind, denen die Natio-
nalität eines der Signatarstaaten zugesprochen wird.4 Kein Konsens besteht indes 
darüber, welche Kriterien die Nationalität bestimmen.  
Einige Abkommen definieren die Nationalität anhand des Ortes der Konstituierung,5 
andere hingegen anhand des Firmensitzes, des Schwerpunkts des operativen Ge-
schäfts oder der Kontroll- und Besitzverhältnisse. Oft werden auch Kriterien kombi-
niert, wobei die Art der Kombination mit der Zielsetzung variiert. Primärkriterien 
                                                           
1 Vgl.: UNCTAD (1996a), S. 162, Box VI.1. sowie S. 173 ff.; OAS (1999), S. 2 ff.  
2 Vgl. z.B. Art. 1 (3) des Abkommens Chile/Ecuador oder Art. 1 (2) des Abkommens Ecuador/El Salvador. 
3 Vgl. z.B. NAFTA, Art. 1139: “Investor of a Party means [...] a national [...] that seeks to make, is making or 
made an investment”, und Art. 201: “National means a natural person who is citizen or permant resident of a 
Party [...]” ), Art. G-40 und B-01 des Freihandelsabkommens zwischen Chile und Kanada wie auch Art. 1 (1) des 
Gründungsabkommens des MERCOSUR ( Tratado de Asunción): “[...] any natural person who is national of, 
permanently resides, or is domiciled in a Contracting Party in accordance with its laws.” 
4 Folglich gebrauchen zahlreiche Verträge den Begriff “Nationals” als Synonym für alle (natürlichen und juristi-
schen) Investoren im Sinne des Vertrages.  
5 “Enterprise means any entity constituted or organized under applicable law [of a Contracting Party].” 
NAFTA, Art. 201. 
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können z.B. in der Form durch sekundäre Kriterien ergänzt werden, daß die Anforde-
rungen an den Investor steigen. So berechtigt Art. 201 des NAFTA das Gastgeber-
land, einem (in einem der Signatarstaaten konstituierten) Unternehmen gewisse Vor-
teile zu verweigern, wenn dieses Unternehmen von ausländischen natürlichen oder 
juristischen Personen kontrolliert wird und nicht einen maßgeblichen Anteil des ope-
rativen Geschäfts in einem oder mehreren der Signatarstaaten tätigt.1 Eine derartige 
Einschränkung des Primärkriteriums durch sekundäre Kriterien findet insbesondere 
dann Anwendung, wenn das primäre Interesse des jeweiligen Staates darin besteht, 
die Vorteile des Abkommens auf die Investoren zu begrenzen, die intensive Bindun-
gen zur eigenen Volkswirtschaft aufweisen. Andere Vertragsgestaltungen zielen dar-
auf ab, durch den optionalen Charakter verschiedener Kriterien die Reichweite des 
Abkommens zu erweitern, ein offenes Investitionsumfeld zu schaffen und Investoren 
anzuziehen. So besteht in zahlreichen bilateralen und regionalen Abkommen welt-
marktorientierter Entwicklungsländer die Möglichkeit, alternativ auf das Kriterium 
des Ortes der Firmengründung, des Firmensitzes oder auf die Besitz- und Kontroll-
verhältnisse zurückzugreifen.2  
Diese letztgenannte Lösung erscheint angesichts der Komplexität der Kontroll- und 
Besitzverhältnisse multinationaler Unternehmen und der Ziele eines multilateralen 
Investitionsabkommens am besten. Ein einzelnes Kriterium, welches u.U. gar durch 
weitere Sekundärkriterien eingeschränkt würde, wäre nicht nur weniger geeignet, 
sondern widerspräche auch dem Ziel einer globalen Liberalisierung der Direktinve-
stition.3 Selbst das Argument, daß eine restriktive Definition die Gefahr eines Tritt-
brettfahrerverhaltens vermindert und unterschriftsunwillige Staaten zum Beitritt an-
reizt, rechtfertigt einen derartigen, selektiven Ansatz nicht. 
 
Ad 2: Die zeitliche Reichweite eines Investitionsabkommens wird von der vertrag-
lich definierten Laufzeit und den vertraglich erfaßten Investitionszeitpunkten be-
stimmt. Die Frage der vertraglich relevanten Investitionszeitpunkte bzw. die Frage, 
ob die Bestimmungen des Vertrages auch rückwirkend für jene Investitionen gelten 
sollten, die vor dem Inkrafttreten des Vertrages getätigt wurden, ist weitgehend un-
strittig. Annährend alle gegenwärtigen Verträge enthalten eine derartige Klausel und 
auch für ein multilaterales Abkommen ist sie unverzichtbar.  
In der Frage einer zeitlichen Begrenzung des Abkommens hingegen sollte ein multi-
laterales Abkommen dem Beispiel der bilateralen und regionalen Verträge nicht fol-
gen. Diese sind in der Regel auf zehn Jahre begrenzt und können zum Ende der 
Laufzeit überarbeitet und/oder erneuert werden, oder aber sie erlöschen.4 Im Falle 
der bilateralen Verträge ist dies sinnvoll, da derartige Abkommen exklusive Konzes-

                                                           
1 “[A] Party may deny the benefits of this Chapter [...] if investors of a non-Party own or control the enterprise 
and the enterprise has no substantial business activities in the territory of the Party under whose law it is consti-
tuted or organized.” NAFTA, Art. 113 (2) oder auch OECD (1998d), Denial of Benefits, S. 106. 
2 Vgl. z.B die Verträge Argentinien/Bolivien; Brasilien/Venezuela; Bolivien/Chile und Bolivien/Peru. Auch Art. 
1(2) des Tratado de Asunción definiert: “[The term investor includes] legal entities organized pursuant to the 
legislation of one of the member nations that are head-quartered there and [Hervorhebung durch d. Verf.] legal 
entities organized in the territory where the investment is made, actually and directly or indirectly controlled by 
the legal entities or individuals mentioned above.” 
3 Zu beachten ist jedoch, daß dieser Frage in einem multilateralen Abkommen der WTO eine erheblich geringere 
Bedeutung zukäme als in bilateralen oder regionalen Verträgen, da aufgrund der Vielzahl der Signatarstaaten 
bereits jedes einzelne der angeführten Kriterien dazu führen würde, daß weit über 90% des globalen Investitions-
volumens in Signatarstaaten und von „Investoren im Sinne des Vertrages“ getätigt würden. 
4 Vgl.: OAS (1999), S. 4 f. 
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sionen verbriefen, die spezifischen wirtschaftlichen und/oder politischen Konstellati-
onen Rechnung tragen. Da diese Konstellationen dem Wandel der Zeit unterliegen, 
bedarf es auch der Möglichkeit, die in den spezifischen Konstellationen begründeten 
Konzessionen einer Veränderung der Rahmenbedingungen anzupassen. Multilaterale 
Verträge hingegen sind nicht das Produkt temporärer Konstellationen oder spezifi-
scher Rahmenbedingungen, sondern spiegeln Vorstellungen von universeller Reich-
weite wider. Sie verkörpern die Idee einer Wohlfahrtsoptimalität einer bestimmten 
globalen Wirtschaftsordnung, welche daher den Launen der Zeit und den Einflüssen 
der Tagespolitik zu entziehen ist. Eine zeitliche Begrenzung ist mit diesem Anspruch 
nicht vereinbar. 
Eine zeitliche Begrenzung der bilateralen Verträge ist auch insofern unproblema-
tisch, als der finanzielle und zeitliche Aufwand dieser Verträge relativ gering ist und 
sie zumeist kein evolutionäres Moment aufweisen: Die Verhandlungen enden mit 
Unterzeichnung des Abkommens. Es bedarf keiner sukzessiven Fortentwicklung des 
Vertrages. Multilaterale Verhandlungen hingegen werden aufgrund der Vielzahl der 
(i.d.R. hochgradig heterogenen) Positionen kaum in einer ersten Verhandlungsrunde 
zu einem substantiellen Ergebnis führen. Wahrscheinlich ist vielmehr, daß in einer 
ersten Verhandlungsrunde lediglich eine Basis erarbeitet wird, die erst im Zuge wei-
terer Verhandlungsrunden in ein umfassendes Abkommen mündet. Berücksichtigt 
man die Dauer der Verhandlungsrunden wie auch die Intervalle zwischen diesen,1 
erscheint eine Begrenzung auf zehn Jahre sinnlos. Das Abkommen würde seine Gül-
tigkeit verlieren, bevor erste substantielle Erfolge einträten; der Aufwand stünde in 
keiner Relation zum Ertrag. Auch eine alternative, d.h. längere Laufzeit erscheint 
wenig sinnvoll. Überträgt man die Erfahrungen des GATT auf ein multilaterales In-
vestitionsabkommen, das heißt, berücksichtigt man die Komplexität und (wahr-
scheinliche) Zeitintensität der Verhandlungen, müßte die Laufzeit mindestens 50 
Jahre betragen. Angesichts eines so langfristigen Zeithorizonts erscheint es sinnvol-
ler, auf eine definierte Laufzeit gänzlich zu verzichten.  
 
Die Elemente, die ein idealtypisches Multilateral Agreement on Investment aufwei-
sen sollte, sind hiermit dargestellt; der „Soll-Zustand“ ist definiert. Unter Bezugnah-
me auf diesen „Soll-Zustand“ werden in den beiden nachfolgenden Kapiteln zwei 
Fragen analysiert:  
 
1. „Ist-Analyse“: Welche Abkommen der WTO weisen welche Bestimmungen mit 

mittelbarem oder unmittelbarem Investitionsbezug auf?  
2. „Potentialanalyse“: Ist es möglich, auf der Basis einzelner oder der Gesamtheit 

dieser Verträge in zukünftigen Verhandlungsrunden eine umfassende (d.h. den in 
diesem Kapital skizzierten Anforderungen entsprechende) Integration der Investi-
tionsthematik in das System der multilateralen Handelsverträge zu erzielen, den 
Ist- also dem Soll-Zustand anzunähern? 

                                                           
1 So begann die Uruguay-Runde 1986 und endete 1993. 
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6. Darstellung der investitionsbezogenen Bestimmungen der WTO-Abkom- 
men  

 
Wie in Abschnitt 4.1. dargelegt, bewirkte das Scheitern der ITO, daß ein ursprüng-
lich als Provisorium erachtetes Teilabkommen, das General Agreement on Tariffs 
and Trade (GATT), sukzessiv in die Rolle eines multilateralen Ordnungsrahmens des 
globalen Außenhandels hineinwuchs. In den acht Verhandlungsrunden des ursprüng-
lichen GATT (nachfolgend: GATT 47) wurden nicht nur umfassende Zollsenkungen 
vereinbart. Es wurden auch die ursprünglich 23 Signatarstaaten auf 128 ausgedehnt 
und die ursprünglich 35 Artikel um zahlreiche Bestimmungen unterschiedlichster Art 
und Qualität1 ergänzt.  
Die geographische und inhaltliche Weiterentwicklung des GATT 47 begründete ei-
nerseits dessen außerordentlichen Erfolg. Andererseits war es gerade dieser evolutio-
näre Prozeß, der die institutionelle Schwäche2 des Vertrages immer deutlicher her-
vortreten ließ und im Verbund mit der unterschiedlichen Qualität der Vertragsbe-
stimmungen Ordnungsanspruch und Reputation des GATT 47 zunehmend gefährde-
te: „Die Erosion des Ordnungsanspruches kam in vielen Aspekten zum Ausdruck. So 
wurde zunehmend der provisorische Charakter des GATT als Institution und Rechts-
ordnung spürbar. Die mit der Tokio-Runde hinzugefügten Kodizes führten zu einer 
Zersplitterung oder besser gesagt ‘Balkanisierung’ der Rechtsgrundlagen. In der 
Praxis erwiesen sich eine Reihe von Regelungen als schwach und wurden zum Scha-
den der Zielsetzung des Abkommens immer weiter ausgedehnt bzw. eingeschränkt. 
[...] Die allein auf dem Streitschlichtungsmechanismus mit seinem Panel-Verfahren 
beruhende Durchsetzung erwies sich als unzureichend. [...] In manchen Sektoren, so 
bei den landwirtschaftlichen Produkten und Textilien, unterlag der Handel praktisch 
Sonderordnungen [...]. [...] Daneben stellten neue Entwicklungen die Handelsord-
nung vor neue Aufgaben.“  

3 
Zu Beginn der Uruguay-Runde sah sich die Staatengemeinschaft also nicht nur mit 
dem Problem konfrontiert, daß sich das GATT sukzessiv zu einem Regelwerk ent-
wickelt hatte, das den Mitgliedern unterschiedliche Rechte und Pflichten zuordnete 
(GATT à la carte) und daher dringend inhaltlich zu restrukturieren war. Sie sah sich 
auch mit den Notwendigkeiten konfrontiert, zahlreiche neue4 bzw. bisher vernachläs-
sigte5 Herausforderungen in die Wirtschaftsordnung zu (re-)integrieren, diese also 
nochmals auszudehnen, und gleichzeitig den – so Stoll – „provisorischen Charakter 
des GATT als Institution und Rechtsordnung“ zu beheben. 

                                                           
1 Beispielsweise Kodizes (plurilaterale Abkommen), Protokolle, Ausnahmeregelungen, Befreiungen, Grundsatz-
vereinbarungen, regionale Übereinkünfte, institutionelle Vereinbarungen mit ad hoc-Charakter etc.  
2 Die institutionelle Schwäche des GATT begründet Molsberger damit, daß weder die Institutionen des GATT 
den völkerrechtlichen Status einer internationalen Organisation hatten noch das GATT den Status eines völker-
rechtlichen und somit zu ratifizierenden Vertrages: „Formal wurde es [das GATT 47] als Regierungsabkommen 
geschlossen und durch das ‘Protokoll über die vorläufige Anwendung des GATT’ vom 30. Oktober 1947 ohne 
Ratifizierung in Kraft gesetzt. Nach diesem Protokoll verpflichteten sich die Signatarstaaten, das GATT vorläufig 
anzuwenden, ‘soweit dies mit der jeweils in Kraft befindlichen nationalen Gesetzgebung zu vereinbaren war’. 
[...] Für das Verhältnis von nationalem Recht und GATT-Regeln ergab sich daher: ‘Die am Tage des Beitritts 
geltenden Regeln bleiben unverändert in Kraft, auch wenn sie die Erfüllung einzelner GATT-Artikel unmöglich 
machen’.“ Molsberger (1996), S. 73 f., zitierend aus: Sautter (1982), S. 660. 
3 Stoll (1994), S. 245 f.; vgl. auch: Altmann / Kulessa (1998), S. 283 ff.; Bhagwati (1990; 1991); Hart (1996), S. 
283 ff.; Molsberger / Kotios (1990). 
4 So die Dienstleistungsthematik, der Schutz geistigen Eigentums oder handelsbezogene Investitionsmaßnahmen. 
5 So der globale Außenhandel mit Agrarprodukten oder Textilien und Bekleidung. 
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Diesen Notwendigkeiten wurde am 15. April 1994 mit der „Schlußakte von Marra-
kesch“ Rechnung getragen. Deren Kernelement ist das „Abkommen zur Errichtung 
der Welthandelsorganisation“ (Agreement Establishing the World Trade Organiza-
tion, nachfolgend: WTO-Abkommen), dessen Funktionen Stoll wie folgt beschreibt: 
„Das Abkommen selbst legt mit 16 Artikeln und einem Anhang [...] die Grundlagen 
für eine neue Welthandelsordnung, die aus einer zu gründenden Welthandelsorgani-
sation [...] und einer neuen Rechtsordnung besteht.“1 
Zunächst zu der Welthandelsorganisation: Im Gegensatz zum GATT, dessen Institu-
tionen niemals der völkerrechtliche Status einer internationalen Organisation konze-
diert wurde, ordnet das WTO-Abkommen der Institution „Welthandelsorganisation“ 
explizit den Status einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen zu. Auch die 
neue Rechtsordnung ist von neuer Qualität: Während das GATT 47 durch das „Pro-
tokoll über die vorläufige Anwendung des GATT“ vom 30. Oktober 1947 ohne Rati-
fizierung in Kraft gesetzt wurde, ist das WTO-Abkommen (einschließlich aller An-
hänge) ein völkerrechtlicher und somit zu ratifizierender Vertrag. Die Konsequenzen 
dieses juristischen Unterschieds sind weitreichend: Konnten im Rahmen des GATT 
47 die am Tage des Beitritts geltenden Regeln eines Staates selbst dann unverändert 
in Kraft bleiben, wenn sie einzelnen GATT-Bestimmungen entgegenstanden, ist die 
nationale Rechtsordnung der Signatarstaaten nunmehr zwingend den internationalen 
Vereinbarungen anzupassen.  
Mit dem WTO-Abkommen wurde jedoch nicht nur die „institutionelle Schwäche“ 
des GATT 47 behoben, sondern dieses auch (vertrags-) intern und extern (d.h. hin-
sichtlich seiner Einbindung in die globale Rechtsordnung) restrukturiert. So wurden 
erstens die meisten plurilateralen Kodizes in multilaterale Agreements2 transformiert 
und die von Stoll attestierte „Balkanisierung der Rechtsgrundlagen“ überwunden. 
Zweitens wurde das Verhältnis von GATT und Welthandelsordnung neu definiert. 
Waren GATT und Welthandelsordnung vormals de facto identisch, beruht die Welt-
handelsordnung nunmehr auf zahlreichen, nachfolgend angeführten Abkommen. 
Diese sind in den Anhängen des WTO-Abkommens erfaßt, umfassen neben dem re-
vidierten GATT 47 alle in der Uruguay-Runde ausgehandelten Konzessionen und 
Regelungen und sind ausnahmslos integraler Bestandteil des WTO-Abkommens:  
 
i. Anhang I A: Diverse multilaterale Übereinkommen über den Handel mit Gütern 

(Multilateral Agreements on Trade in Goods): 
 

- „Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 1994“ (GATT 94) 3 inkl. Anhän-
ge A-I, sechs Interpretationserklärungen (Understandings on Interpretation) 

zu einzelnen Artikeln des GATT 94 

4 sowie dem „Protokoll von Marra-
kesch“5 

                                                           
1 Stoll (1994), S. 252. 
2 Mit dem Begriff “Agreement” werden die Warenverträge bzw. sektoralen Verträge gekennzeichnet, die der 
Auslegung bestimmter Artikel des GATT-Vertrages dienen. “Understandings” hingegen formulieren allgemeine 
Ziele und Verpflichtungen oder kodifizieren herrschende Praxis. Vgl.: Jackson (1989b), S. 55 ff. 
3 Das „GATT 94“ setzt sich zusammen aus der fortentwickelten Version des GATT 47 und allen von den Ver-
tragsparteien als Folge der Tokio-Runde (1979) und der Uruguay-Runde in die Schlußakte der Uruguay-Runde 
hinzugefügten Änderungen und Ergänzungen. Vgl.: Hummer / Weiss (1997), S. 553, Fußnote 1  
4 Sie betreffen Art. II Abs. 1 b (nichttarifäre Handelshemmnisse), Art. XVII (Staatshandelsunternehmen), Art. 
XII; XVIII Abs. B (Importbeschränkungen aus Zahlungsbilanzgründen), Art. XXV (Befreiung von Zugeständnis-
sen), Art. XXVI (Freihandelszonen und Zollunionen) sowie Art. XXVIII (Abänderung von Zugeständnissen).  
5 Protokoll über die von den Mitgliedsstaaten beizufügenden Zugeständnislisten über Zollkonzessionen. 
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- Zwölf als Multilateral Agreements ausgewiesene vertragliche Regelungen, 
die vormals als plurilaterale Kodizes existierten bzw. aufgrund der Verhand-
lungen der Uruguay-Runde neu hinzukamen.1 

 

ii. Anhang I B: „Übereinkommen über den Handel mit Dienstleistungen“ (Gene-
ral Agreement on Trade in Services/GATS) 

iii. Anhang I C: „Übereinkommen über die handelsbezogenen Aspekte geistigen 
Eigentums“ (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights/ TRIPS-Agreement) 

iv. Anhang II: „Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Streitschlichtung“ 
(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispu-
tes/DSU) 

v. Anhang III: „Vereinbarung zur Einrichtung eines handelspolitischen Prüfme-
chanismus“ (Trade Policy Review Mechanism) 

vi. Anhang IV: Vier bzw. zwei plurilaterale Handelsabkommen2  
 
Während also das WTO-Abkommen lediglich institutionelle Aspekte regelt, finden 
sich die inhaltlichen (und damit auch die investitionsbezogenen) Bestimmungen der 
neuen globalen Rechtsordnung in den Anhängen I bis IV. Diese sind daher Gegen-
stand der folgenden Abschnitte. 
 
 
6.1. Die investitionsbezogenen Bestimmungen der pluri- und multilateralen Ab-

kommen über den Warenhandel (Anhänge I A und IV; WTO-Abkommen)3 
 
Das wichtigste Abkommen der Warenhandelssphäre, das „Allgemeine Zoll- und 
Handelsabkommen“ (GATT),4 enthält keine auf ausländische Direktinvestitionen an-
zuwendenden bzw. unmittelbar investitionsbezogenen5 Bestimmungen. Auf Aus-
landsinvestitionen anwendbare bzw. einzelne Aspekte dieser Thematik direkt betref-
fende Bestimmungen finden sich lediglich in den ergänzenden (multi- und plurilate-
ralen) Agreements der Anhänge I A und IV. 
 

                                                           
1 Sie beziehen sich auf Dumping und Subventionen, technische Handelshemmnisse und Gesundheitsmaßnahmen, 
Einfuhrlizenzen, Zollwert, Kontrollen vor dem Versand und Ursprungsregeln, handelsbezogene Investitionsmaß-
nahmen, Agrarprodukte sowie Textilien und Bekleidung. 
2 Ursprünglich wurden vier Kodizes als plurilaterale Handelsabkommen beibehalten. Zwei davon, das Rind-
fleisch- und das Milchabkommen, wurden Ende 1997 aufgehoben, zwei weitere, den Handel mit zivilen Luftfahr-
zeugen (ca. 20 Mitglieder) und das öffentliche Beschaffungswesen (ca. 30 Mitglieder) betreffend, bestehen fort. 
3 Alle in diesem Kapitel angeführten deutschsprachigen Zitate einzelner Passagen der WTO-Abkommen entstam-
men der Übersetzung von: Hummer / Weiss (1997). 
4 In den weiteren Ausführungen dieser Arbeit steht das Akronym „GATT“ für das „GATT 94“. Beziehen sich die 
Ausführungen auf das ursprüngliche Abkommen, wird dies durch das Akronym „GATT 47“ verdeutlicht.  
5 Zu der Frage der „expliziten Anwendbarkeit“ bzw. des „unmittelbaren Bezugs“: “It is important to bear in mind 
that virtually all areas of trade policy-making – be they tariffs, anti-dumping practices, technical barriers to 
trade or government procurement – may be expected to influence the investment decisions of international active 
firms. As such, most chapters of the Final Act could be argued as containing provisions affecting investments 
climates and decisions.” (Sauvé (1994), S. 6, Fußnote 1) Angesichts der Komplementarität von Handel und In-
vestitionen ist dieser Aussage grundsätzlich zuzustimmen. Da diese Komplementaritätsannahme jedoch nicht den 
WTO-Abkommen zugrunde liegt, werden in den weiteren Ausführungen dieses Kapitels zunächst lediglich die 
investitionsbezogenen bzw. unmittelbar auf Investitionen übertragbaren Bestimmungen dargestellt.  
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Eines der Abkommen mit investitionsrelevanten Bestimmungen ist das (Art. XVI des 
GATT konkretisierende) multilaterale Agreement on Subsidies and Countervailing 
Measures (ASCM).1 Dieses definiert Subventionen wie folgt:2 
 
(a) (1) “[...] a subsidy shall be deemed to exist, if there is a financial contribution by  
 a government or any public body within the territory of a Member [...], i.e. where: 
 

(i) a government practice involves a direct transfer of funds (e.g. grants, 
loans and equity infusion), potential direct transfers of funds or liabilities 
(e.g. loan guarantees); 

(ii) government revenue that is otherwise due is forgone or not collected (e.g. 
fiscal incentives such as tax credits); 

(iii) a government provides goods or services other than general infrastruc-
ture, or purchases goods; 

(iv) a government makes payments to a funding mechanism, or entrusts or di-
rects a private body to carry out one or more of the type of functions illus-
trated in (i) to (iii) [...]; 

   or 

(a) (2) there is any form of income or price support in the sense of Article XVI of  
 GATT 1994; 
  and 

(b) a benefit is thereby conferred.”  

                                                          

 
Grundsätzlich trifft diese Definition auch auf eine Reihe finanzieller, fiskalischer und 
indirekter Investitionsanreize zu. Folgerichtig kommentiert die WTO ihre im Annual 
Report 1996 dargelegte Typisierung der Investitionsanreize mit den Worten: “[A]t 
least some types of measures in each of the three categories [...] are subsidies as de-
fined in the ASCM. [...] Fiscal incentives, for example, would generally fall within 
the ASCM definition of ‘government revenue otherwise[...] due [that] is forgone and 
not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits)’. Financial incentives, such 
as the direct provision of funds through grants and subsidized credits, would gener-
ally meet the ASCM definition of ‘a government practice [that] involves a direct 
transfer of funds (e.g. grants, loans and equity infusion...)’. Finally, at least some 
kinds of indirect incentives would appear to be subsidies as defined by the ASCM. In 
particular, the provision of such items as land or infrastructure at less than market 
prices would appear to fall within the definition of ‘a government providing goods or 
services other than general infrastructure [...]’.”  

3  
Ungeachtet der Tatsache, daß die WTO-eigene Definition von Subventionen auch auf 
zahlreiche Investitionsanreize zutrifft, ist der Subventionskodex aber insofern nur 
begrenzt auf Investitionsanreize anwendbar, als das Abkommen ausschließlich auf 
die Wirkungen einer Subventionsmaßnahme auf den Handel mit Waren abstellt. 
Subventionen erlangen nur dann GATT-rechtliche Relevanz, wenn sie den internatio-
nalen Handel verzerren oder die legitimen Handelsinteressen anderer Länder beein-
trächtigen. Allein die Handelswirkungen einer Subvention begründen deren Klassifi-
zierung als verboten, angreifbar oder erlaubt. Nun üben Investitionsanreize nicht 

 
1 Vgl.: Art. XVI GATT; Abkommen über Subventionen (ASCM); Art. 1 – 32. 
2 Vgl.: Art. 1 ASCM. 
3 WTO (1996), S. 72. 
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zwingend einen (un)mittelbaren, zeitnahen und quantifizierbaren Effekt auf die 
Handelsströme aus. Die gegenwärtige Anreizvergabe zahlreicher Nationen wird von 
(oft bedingungsfreien) Etablierungsanreizen dominiert, die lediglich eine Umlen-
kung globaler Investitionsströme bzw. eine Erhöhung des Inward-Investitionsvolu-
mens intendieren. Ein zeitnaher signifikanter Handelseffekt resultiert nicht, da die 
Etablierung eines Investors per definitionem dessen Außenhandelstransaktionen vo-
rausgeht. Aufgrund dieser zeitlichen Diskrepanz von Anreiz und Handelswirkung 
stellt die WTO nicht nur die Anwendbarkeit des ASCM in Frage. Sie bezweifelt auch 
den Sinn einer Übertragung auf die Investitionsanreize: “Under the ASCM, adverse 
effects of subsidization are defined in terms of distortions of trade flows of subsidized 
goods; the extent to which subsidies increase the level of exports from, or reduce the 
level of imports into, the subsidizing country, and thereby harm producers of like 
goods in another country. In the context of investment, because the granting of an 
incentive generally predates production, often by a considerable period, such an af-
ter-the-fact measurement of adverse effects is unlikely to exercise discipline over the 
provision of investment incentives. A similar issue arises in the context of remedies. 
By the time production and exportation have commenced, incentives aimed at at-
tracting the investment will often have ended. In this situation, neither a recommen-
dation to withdraw or modify the subsidy, nor a countervailing duty applied to the 
exported goods, will be able to ‘undo’ or to change an investment that already has 
been made.” 

1 
Auch im Falle der Investitionsanreize, die das operative Geschäft des Investors be-
einflussen, gestaltet sich der Nachweis (un)mittelbarer, zeitnaher und quantifizier-
barer Handelswirkungen selbst dann schwierig, wenn der Incentive konditionaler Na-
tur ist. So kann ein Investitionsanreiz an eine beschäftigungs- oder technologie-
politische Leistungsvorgabe gekoppelt sein. Der Nachweis oder gar die Quantifizie-
rung des Handelseffektes ist in beiden Fällen annähernd unmöglich. Aufgrund der 
impliziten Anforderungen des ASCM – definitorische Übereinstimmung und signifi-
kante Handelswirkungen – ist das Spektrum der Investitionsanreize, auf die der Sub-
ventionskodex angewendet werden kann, gering: “Because they are concerned with 
goods flow, the ASCM disciplines on subsidies by themselves do not appear capable 
of fully addressing such distortions [caused by incentives; Anmerkung d. Verf.].” 

2  
Eine eindeutige Handhabe eröffnet das Abkommen lediglich gegenüber den fiskali-
schen, finanziellen oder indirekten Investitionsanreizen, die an bestimmte Exportauf-
lagen gekoppelt sind. Derartige konditionale Investitionsanreize werden von dem 
ASCM explizit untersagt.3 Anwendbar ist das ASCM auch auf einige bedingungsfreie 
Etablierungsanreize. So verpflichtet das Abkommen alle Mitglieder, ihre Subventi-
onspraxis in der Form zu gestalten, daß die Interessen anderer Signatarstaaten nicht 
(ernsthaft)4 beeinträchtigt werden. Auf die Etablierungsanreize ist das ASCM dabei 
insofern anwendbar, als in dessen Anhängen auch Obergrenzen der Subventionie-
rung von Produktentwicklungen, Kapazitätserweiterungen und Neugründungen defi-

                                                           
1 WTO (1996), S. 72 f., Fußnote 126. 
2 Ebenda, S. 72; vgl. auch: Zampetti (1995), S. 26 ff. 
3 Vgl.: Art. 3 Abs. (a) und (b). 
4 Eine Beeinträchtigung (Adverse Effects) liegt dann vor, wenn die heimische Industrie eines Mitglieds Schaden 
erleidet, Vorteile, die sich aus dem GATT ergeben, geschmälert oder zunichte gemacht (Nullification or Impair-
ment) oder die Interessen eines dritten Landes verletzt werden (Art. 5, lit. a-c, ASCM). Die Definition einer 
„ernsthaften Schädigung der Interessen eines anderen Mitglieds“ entspricht also jener des Art. XVI Abs. 1 des 
GATT und schließt die Drohung ernsthafter Schädigung ein.  
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niert werden: „Wenn sich die Empfängerfirma in einer Anlaufphase 
[1] befindet, wird 

das Vorhandensein einer ernsthaften Schädigung angenommen, wenn der Gesamt-
betrag der Subventionierung 15 Prozent des gesamten Investitionskapitals über-
steigt.“ 

2 

 
Weitere investitionsrelevante Bestimmungen finden sich in dem „Plurilateralen Ko-
dex für das öffentliche Beschaffungswesen“ (Plurilateral Agreement on Government 
Procurement; Anhang IV des WTO-Abkommens), der – mit Abschluß der Tokio-
Runde in Kraft getreten – den ersten Vorstoß der Staatengemeinschaft darstellte, As-
pekte der Investitionsthematik in die multilateralen Verträge zu integrieren:  
Öffentliche Beschaffung liegt vor, wenn staatliche (zentrale, regionale oder lokale) 
Stellen oder staatlich beherrschte Unternehmen als Käufer für den Eigenbedarf auf-
treten. Agieren diese hingegen als Zwischenhändler oder beziehen Vor- und Zwi-
schenprodukte für die Produktion zum Verkauf vorgesehener Waren, liegt gemäß 
Art. XVII des GATT Staatshandel vor. Diese Unterscheidung ist insofern von Bedeu-
tung, als Art. XVII Abs. 2 und Art. III Abs. 8 (a) des GATT den Staat als Endver-
braucher von den Verpflichtungen der Inländerbehandlung und der Meistbegün-
stigung befreit.3 Diese Ausnahmeregelung wurde erstmals in der Tokio-Runde da-
durch eingeschränkt, daß die Prinzipien der Inländerbehandlung und der Meistbe-
günstigung in einem plurilateralen Kodex auf die allgemeinen Warenkäufe zentral-
staatlicher Stellen ausgedehnt wurden.4 Zunächst ausgeschlossen blieben a) die Ver-
gabe von Dienstleistungs- und Bauaufträgen zentralstaatlicher Stellen wie auch b) 
das Beschaffungswesen subföderaler öffentlicher Stellen und staatlich beherrschter 
Unternehmen. Erst in der Uruguay-Runde wurde die gegenwärtige Regelung verab-
schiedet, wonach jegliche Waren- oder Dienstleistungsbeschaffung bzw. jeder Bau-
auftrag zentraler und subföderaler Stellen wie auch staatlich beherrschter Unterneh-
men mit Überschreiten eines definierten Mindestvolumens international auszuschrei-
ben und diskriminierungsfrei zu vergeben ist.5  
Es sind jedoch weniger diese Auswirkungen auf das international ausschreibungs-
pflichtige öffentliche Beschaffungsvolumen, die die investitionspolitische Bedeutung 
des Kodex begründen. Von investitionspolitischer Bedeutung ist vielmehr, daß das 
Abkommen 1.) eine dem Inländerprinzip entsprechende Behandlung ausländischer 
Produkte und ausländischer Investoren vorschreibt6 und 2.) dem ausländischen Inve-
stor (als einziges Abkommen der Warenhandelssphäre) eigenständige Rechte zuge-
steht. Während der allgemeine Streitschlichtungs- und Durchsetzungsmechanismus 

                                                           
1 „Anlaufphasen umfassen Fälle, in denen finanzielle Verpflichtungen für Produktentwicklung oder Errichtung 
von Einrichtungen zur Warenherstellung wegen des Subventionsvorteils eingegangen worden sind, auch wenn die 
Produktion noch nicht begonnen worden ist.“ Hummer / Weiss (1997), S. 739, Fußnote 1. 
2 Anhang IV Abs. 4. 
3 Zur Verdeutlichung der Tragweite der Bestimmung: Gegenwärtig entfallen in den Industrieländern (eine Aus-
nahme bildet Japan mit weniger als 10%) durchschnittlich 20% des Bruttosozialprodukts auf staatliche Güter- 
und Dienstleistungskäufe. Vgl.: Miyagiwa (1991), S. 1320. 
4 Zudem beschränkten sich die Signatarstaaten dieses (auch gegenwärtig) plurilateralen Kodex auf die Länder der 
EU und EFTA, die USA, Kanada, Japan, Hong Kong, Singapur und Israel (mit der Uruguay-Runde ist Singapur 
ausgeschieden, Südkorea hingegen dem Vertrag beigetreten). Nach Berechnungen der Financial Times vom 16. 
Dezember 1993 (S. 4) belief sich der von dem Beschaffungskodex erfaßte Beschaffungswert daher lediglich auf 
32 Mrd. US $ bzw. auf 2% des globalen Gesamtvolumens der öffentlichen Beschaffungen. 
5 Dies ist insofern eingeschränkt, als die Auftragsvergabe dem Vorbehalt des öffentlichen Interesses unterliegt. 
6 Explizit untersagt Art. III Abs. 2 (a), (b) die Diskriminierung lokaler Anbieter aufgrund ausländisch dominierter 
Kontroll- oder Besitzverhältnisse oder aufgrund des Ursprungslandes ihrer Waren und Dienstleistungen.  
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des GATT (und damit auch des ASCM)1 eine Anrufung durch private Wirtschaftssub-
jekte ausschließt, enthält der Beschaffungskodex einen zusätzlichen, staatlich-
privaten Schiedsmechanismus, der es jedem Bieter ermöglicht, das Vergabeverfahren 
von unabhängigen gerichtlichen Instanzen prüfen zu lassen. Bei erwiesenen Verstö-
ßen können diese Instanzen u.a. das laufende Vergabeverfahren aussetzen und den in 
ihren Rechten verletzten Anbietern Schadensersatz zusprechen (Art. XX Abs. 6; 7). 
Die Qualität der investitionsrelevanten Bestimmungen des Beschaffungskodexes ist 
folglich eine grundlegend andere als die z.B. des ASCM: Während sich die Bestim-
mungen des letzteren exklusiv auf den Handel mit Waren beziehen und daher ledig-
lich unter der Prämisse von Handelswirkungen auf die Sphäre der ausländischen Di-
rektinvestition übertragen werden können, beziehen sich einige der Bestimmungen 
des Plurilateral Agreement on Government Procurement explizit auf ausländische 
Direktinvestitionen bzw. ausländische Investoren.  
 
Ein weiteres investitionsrelevantes Abkommen der Warenhandelssphäre, das „Ab-
kommen über handelsbezogene Investitionsmaßnahmen“ (Agreement on Trade-
Related Investment Measures; Anhang 1 A des WTO-Abkommens) weist sowohl 
Übereinstimmungen mit dem Beschaffungskodex als auch mit dem ASCM auf. Die 
Übereinstimmung mit dem Beschaffungskodex besteht darin, daß das – nachfolgend 
als TRIMS-Abkommen bezeichnete – Vertragswerk einzelne Aspekte der Investiti-
onsthematik direkt behandelt bzw. daß diese im Falle des TRIMS-Abkommens sogar 
den eigentlichen Vertragsgegenstand bilden. In einem Punkt geht das TRIMS-
Abkommen sogar über den Beschaffungskodex hinaus: Beschränken sich die Ziel-
setzungen des Plurilateral Agreement on Government Procurement darauf, den glo-
balen Handel mit Waren zu fördern und zu liberalisieren, ergänzt die Präambel des 
TRIMS-Abkommens das Ziel der Außenhandelsliberalisierung um das Ziel einer Li-
beralisierung und Förderung der globalen Investitionstätigkeit. Trotz der scheinbaren 
Wertäquivalenz der beiden Liberalisierungsziele werden die Bestimmungen des 
TRIMS-Abkommens ausschließlich mit den Auswirkungen einzelner investitions-
politischer Maßnahmen auf den globalen Handel mit Waren begründet; das Ziel einer 
Förderung der globalen Investitionstätigkeit wird zwar betont, dient jedoch nicht der 
Legitimierung der Vertragsbestimmungen. Relevant im Sinne des Vertrages sind 
nicht die Auswirkungen einer Maßnahme auf die Investition per se, sondern lediglich 
deren Auswirkungen auf die globalen Warenströme.2 Diese Argumentation wieder-
um entspricht jener des ASCM.  
Zu den Bestimmungen: Art. 2 des TRIMS-Abkommens verpflichtet die Signatarstaa-
ten, auf handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (TRIMS) zu verzichten, falls diese 
mit dem Prinzip der Inländerbehandlung (Art. III Abs. 4 GATT) und/oder dem Verbot 
quantitativer Beschränkungen (Art. XI Abs. 1 GATT) unvereinbar sind.3 Diese allgemei-
ne Formulierung (bzw. die fehlende Definition des Begriffs der handelsbezogenen 
Investitionsmaßnahme) wird im Anhang des Abkommens durch eine geschlossene 

                                                           
1 Zur investitionspolitischen Bedeutung der „Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung“, vgl.: Abschnitt 6.4. der 
vorliegenden Arbeit. 
2 Die Bestimmungen des Vertrages gelten somit nicht für jene Investitionsmaßnahmen, die lediglich Effekte auf 
den Handel mit Dienstleistungen oder immateriellen Gütern ausüben. Vgl.: Art. 1 TRIMS-Abkommen. 
3 Aufgrund der Beschränkung auf die Handelswirkungen ist das Postulat der Inländerbehandlung nicht in dem 
Sinne zu verstehen, daß eine äquivalente Behandlung in- und ausländischer Investoren zu gewährleisten ist, son-
dern nur in dem Sinne, daß ausländische Waren nicht gegenüber inländischen diskriminiert werden dürfen. 
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Liste der unzulässigen Restriktionen präzisiert (bzw. kompensiert). Als unzulässig 
werden folgende Maßnahmen definiert:  
 
“TRIMS that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for 
in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 include those which are mandatory or 
enforceable under domestic law or under administrative rulings, or compliance with 
which is necessary to obtain an advantage, and which require: 
 
(a) the purchase or use by an enterprise of products of domestic origin or from any 

domestic source, whether specified in terms of particular products, in terms of 
volume or value of a product, or in terms of a proportion of volume or value of 
its local production; or 

(b) that an enterprise’s purchases or use of imported products be limited to an 
amount related to the volume or value of local products that it exports  

“TRIMS that are inconsistent with the obligation of general elimination of quantita-
tive restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 include 
those which are mandatory or enforceable under domestic law or under administra-
tive rulings, or compliance with which is necessary to obtain an advantage, and 
which restrict: 
 
a) the importation by an enterprise of products used in or related to its local pro-

duction, generally or to an amount related to the volume or value of local pro-
duction that it exports;  

b) the importation by an enterprise of products used in or related to its local pro-
duction by restricting its access to foreign exchange to an amount related to the 
foreign exchange inflows attributable to the enterprise; or 

c) the exportation or sale for export by an enterprise of products, whether specified 
in terms of particular products, in terms of volume or value of products, or in 
terms of a proportion of volume or value of its local production. ” 

1 
 
Gemäß Art. 5 müssen die Mitgliedstaaten binnen 90 Tagen nach Inkrafttreten des 
Abkommens alle bestehenden TRIMS dem zuständigen WTO-Organ notifizieren und 
binnen zwei Jahren eliminieren. Lediglich den Entwicklungsländern (Less Developed 
Countries; LDC) und den am wenigsten entwickelten Ländern (Least Developed 
Countries; LLDC) werden Übergangsfristen von fünf bzw. sieben Jahren eingeräumt. 
Während dieser Übergangsfrist dürfen die bestehenden TRIMS nicht verschärft wer-
den (Standstill-Clause). Die Mitglieder sind jedoch berechtigt, die notifizierten Maß-
nahmen auf neue Investitionsprojekte anzuwenden, wenn dies der Verhinderung von 
Wettbewerbsverzerrungen zu Lasten etablierter Investoren dient. Auch diese Maß-
nahmen unterliegen jedoch der Notifizierungs- und Eliminierungspflicht. Die Umset-
zung der Maßnahmen überwacht ein Committee on Trade-Related Investment Meas-
ures, das gemäß Art. 7 des Abkommens in der WTO zu etablieren ist. Zudem fordert 
Art. 9 den Council for Trade in Goods auf, binnen fünf Jahren zu prüfen, ob das Ab-
kommen um weitere Aspekte – insbesondere der Investitions- und Wettbewerbspoli-
tik – zu ergänzen ist. 
 
 

                                                           
1 Nr. 1 und 2 Anhang TRIMS-Abkommen. 
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6.2. Die investitionsbezogenen Bestimmungen des „Allgemeinen Abkommens  
 über den Handel mit Dienstleistungen“ (Anhang I B; WTO-Abkommen) 
 
Der Ansatz, anhand dessen die Investitionsthematik in das „Allgemeine Abkommen 
über den Handel mit Dienstleistungen“ (General Agreement on Trade in Services; 
GATS) integriert wurden, weicht wesentlich von dem Ansatz der Warenhandelsver-
träge ab. Während letztere die Einbeziehung einzelner Aspekte der Investitionsthe-
matik mit deren Handelswirkungen legitimieren, beruht das GATS auf der Annahme, 
daß oftmals erst der grenzüberschreitende Transfer von Arbeitskräften und/oder Ka-
pital ausländischen Wirtschaftssubjekten die Erbringung einer Dienstleistung ermög-
licht.1 In diesem Sinne definiert Art. I Abs. 2 des GATS eine grenzüberschreitend ge-
handelte Dienstleistung als eine Dienstleistung, die: 
 
- aus dem Gebiet eines Mitglieds stammt und im Gebiet eines anderen Mitglieds 

erbracht wird (Cross Border Supply); 
- im Gebiet eines Mitglieds gegenüber dem Dienstleistungsempfänger eines ande-

ren Mitglieds erbracht wird (Consumption Abroad); 
- von einem Dienstleistungserbringer eines Mitglieds durch dauerhafte Präsenz 

im Gebiet eines anderen Mitglieds erbracht wird (Commercial Presence); 
- von einem Dienstleistungserbringer eines Mitglieds durch die Anwesenheit ei-

ner natürlichen Person eines Mitglieds im Gebiet eines anderen Mitglieds er-
bracht wird (Temporary Presence of Natural Persons). 

 
Die Erbringungsart der Commercial Presence, definiert als “any type of business or 
professional establishment, including through (i) the constitution, acquisition or 
maintenance of a juridical person, or (ii) the creation or maintenance of a branch or 
a representative office, within the territory of a member for the purpose of supplying 
a service”,2 integriert die Thematik der Direktinvestition in unmittelbarer Form in 
das Dienstleistungsabkommen.3 Im Gegensatz zu den zuvor angeführten Abkommen 
der Warenhandelssphäre lassen sich daher keine einzelnen investitionsbezogenen 
Bestimmungen darstellen. Grundsätzlich bezieht sich jede Vertragsbestimmung auf 
jede der vier Erbringungsarten und weist folglich einen unmittelbaren Bezug zur Di-
rektinvestition auf. Eine Erläuterung des Gesamtvertrages ist daher unumgänglich. 
 
Das GATS beruht auf drei Pfeilern:  
 
Pfeiler 1: Rahmenabkommen  
 

- Teil 1: Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 
- Teil 2: Allgemeingültige Verpflichtungen  
- Teil 3: Verpflichtungen in konzessionierten Sektoren 
- Teil 4: Bestimmungen zur progressiven Liberalisierung 
- Teil 5: Institutionelle Bestimmungen 
- Teil 6: Schlussbestimmungen 

 
                                                           
1 Vgl. auch: Abschnitt 2.1.3. der vorliegenden Arbeit. 
2 Art. XXVIII (d). 
3 Auch die Erbringung einer Dienstleistung “through presence of natural persons” (Art. I Abs. 2) weist insofern 
einen engen Bezug zur Investitionsthematik auf, als die Möglichkeit des firmeninternen Transfers von Führungs-
kräften und Schlüsselpersonal oft wesentliche Voraussetzung ausländischer Direktinvestitionen ist.  
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Pfeiler 2: Anhänge1  
 

- Anhänge, die horizontale (sektorübergreifende) Themen betreffen 
- Anhänge, die sektorspezifische Themen betreffen 

 
Pfeiler 3: Länderspezifische Verpflichtungslisten (National Schedules)  
 
 
Zunächst zum ersten Pfeiler des Vertrages, dem Rahmenabkommen: Dessen erster 
Teil definiert die dargelegten Erbringungsarten sowie den Geltungsbereich des Ver-
trages: “[GATS applies to] any service in any sector except services supplied in the 
exercise of governmental authority.” 2,3 Der Begriff der Dienstleistung wird nicht 
definiert. Stattdessen zählt das Abkommen explizit alle Sektoren und Subsektoren 
auf, die unter die Zuständigkeit des Abkommens fallen, und umgeht in dieser Form 
die Problematik einer exakten und umfassenden Definition.4,5  
Der zweite Teil des Rahmenabkommens (Art. II-XV) definiert die allgemeinen Ver-
pflichtungen aller Signatarstaaten. Deren wichtigste sind die Verpflichtung zur 
Transparenz der nationalen Rechtsgrundlagen (Art. III), d.h. zur Veröffentlichung 
aller relevanten Gesetze, Verordnungen und regierungsamtlichen Maßnahmen, und 
die Verpflichtung zur Meistbegünstigung (Art. II). Im Gegensatz zu den Warenhan-
delsverträgen (und im Widerspruch zu der in Abschnitt 5.2. geforderten Aufgaben-
verteilung von National Treatment und Most-favoured Nation Clause) sind jedoch 
Abweichungen vom Meistbegünstigungsgebot, soweit sie bereits vor Inkrafttreten 
des GATS existierten, grundsätzlich erlaubt. Bestehende Abweichungen vom Prinzip 
der Meistbegünstigung sind laut Annex on Article II Exemptions lediglich zu notifi-
zieren, dürfen nach Inkrafttreten des Abkommens (prinzipiell) nicht ausgedehnt wer-
den, sind nach spätestens fünf Jahren durch den GATS-Rat zu überprüfen und können 

                                                           
1 Zuzüglich einer Anzahl (an dieser Stelle vernachlässigter) Ministerial Decisions. 
2 Art. I Abs. 3 (b) GATS. 
3 Den Begriff “in the exercise of governmental authority” konkretisiert Art. I Abs. 3c: “[...] any service which is 
supplied neither on a commercial basis nor in competition with one or more service suppliers.” Auch das öffent-
liche Beschaffungswesen unterliegt gemäß Art. XII nicht den Art. II, XVI und XVII (jedoch u.U. dem Plurilat-
eral Agreement on Government Procurement). 
4 Diese Problematik spiegelt sich in dem Definitionsvorschlag der New York Law Publishing Company (1996, S. 
1) wider: “Something you can buy or sell but cannot drop on your foot.” Da diese Definition auch auf immateri-
elle Güter wie Patente oder Lizenzen zutrifft, ist sie zwar einprägsam und amüsant, aber unpräzise. 
5 Die Definition der natürlichen und juristischen Personen, die Nutznießer der länderspezifischen Verpflichtungen 
sind, erfolgt im dritten Teil des Rahmenabkommens (Art. XXVIII). Berechtigungskriterien sind im Falle natürli-
cher Personen die Staatsangehörigkeit eines der Signatarstaaten oder ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht in einem 
dieser Länder (Art. XXVIII Abs. k (i; ii)). Juristische Personen hingegen müssen a) in einem der Signatarstaaten 
konstituiert sein und b) substantielle Geschäftstätigkeiten (Substantial Business Operations Test) in mindestens 
einem der Signatarstaaten nachweisen (Art. XXVIII Abs. m (i)). Lediglich im Falle der Erbringung einer Dienst-
leistung durch Commercial Presence gelten abweichende Berechtigungskriterien: In diesem Falle sind zur Beur-
teilung des Rechtsanspruchs die Eigentums- und die Kontrollverhältnisse heranzuziehen. So verlangt das GATS 
sowohl einen Eigenkapitalanteil natürlicher oder juristischer Personen eines Mitgliedslandes, der 50% überschrei-
tet, als auch eine Dominanz der Kontrollverhältnisse (d.h. das Recht, eine Mehrheit der Direktoren zu bestellen 
und/oder deren Rechtshandlungen zu bestimmen) durch eben diese (Art. XXVIII Abs. m (ii)). Minderheitsbeteili-
gungen oder auf immateriellen Gütern beruhende (kooperative) Unternehmensverflechtungen begründen folglich 
keinen Rechtsanspruch. Das GATS umfasst somit nur eine Teilmenge des Spektrums möglicher Investitionsfor-
men, das (vgl.: Abschnitt 5.2., S. 105 f. der vorliegenden Arbeit) von einem multilateralen Investitionsabkommen 
abgedeckt werden sollte. 
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maximal zehn Jahre beibehalten werden.1 Neben weiteren, an dieser Stelle vernach-
lässigten Bestimmungen2 verpflichtet der zweite Teil des Rahmenabkommens die 
Mitgliedstaaten zudem, in den konzessionierten3 Sektoren alle ordnungspolitischen 
Maßnahmen „angemessen, objektiv und unparteiisch“ auszugestalten und anzuwen-
den (Art. VI) und grenzüberschreitende Kapitaltransfers, soweit sie der laufenden 
Geschäftstätigkeit 4 dienen, (grundsätzlich)5 zuzulassen (XI). 
Der dritte Teil des Rahmenabkommens (Art. XVI-XVIII) definiert den eigentlichen 
Liberalisierungsansatz des GATS. Zentrales Charakteristikum der Bestimmungen des 
dritten Teils ist, daß sie nur in den Sektoren gelten, die in den Konzessionslisten (Na-
tional Schedules) des betreffen Landes explizit ausgewiesen sind (Verhandlungsan-
satz der Positivliste). Nicht gelistete Sektoren sind von den Verpflichtungen des 3. 
Teils befreit bzw. unterliegen lediglich den allgemeinen Verpflichtungen des 2. Teils 
des Rahmenabkommens:6 „Wie bereits in der Gliederung des Abkommens zum Aus-
druck kommt, handelt es sich um eine gestufte Regelung. Danach gelten zunächst 
bestimmte Grundpflichten und -prinzipien. Soweit die Staaten entsprechende Zuge-
ständnisse abgeben, sind sie an weitergehende Pflichten gebunden.“ 

7  
 

                                                           
1 Eine grundsätzlich (d.h. auch nach Inkrafttreten des Abkommens) zulässige Ausnahme definiert Artikel V. Ge-
mäß diesem Artikel kann die Meistbegünstigungsklausel dann verletzt werden, wenn einzelne Nationen die Bil-
dung eines wirtschaftlichen Integrationsraumes vereinbaren und diese Integrationsbemühungen zu einem (sowohl 
hinsichtlich der sektoralen Reichweite als auch hinsichtlich der vier Erbringungsarten) substantiellen Abbau der 
internen Handelsschranken führen. Sektorale Präferenzabkommen werden von Art. V folglich nicht gedeckt. Alle 
weiteren späteren Einschränkungen der Meistbegünstigung bedürfen, soweit sie nicht die Bereiche Seefahrt, Fi-
nanzdienstleistungen und Basis-Telekommunikationsdienste betreffen, einer Genehmigung bzw. Ermächtigung 
gemäß Art. IX Abs. 3 des WTO-Abkommens (Waiver Provisions). 
2 Art. IX fordert die Mitglieder (unverbindlich) auf, restriktive Geschäftspraktiken zu unterbinden, während Art. 
VIII die wettbewerbspolitische Verantwortung der Signatarstaaten hinsichtlich der Regulierung und Aufsicht 
(staatlicher) Dienstleistungsmonopole betont. Art. X und XV beinhalten Verhandlungsverpflichtungen: Art. X 
verpflichtet zur Aufnahme von Verhandlungen über nichtdiskriminierende Schutzklauseln (Safeguard Clauses) 
und Art. XV zu Verhandlungen über staatliche Subventionen im Dienstleistungssektor. Während jedoch Art. X 
die Staatengemeinschaft verpflichtet, die Verhandlungen binnen drei Jahren abzuschließen und die Vereinbarun-
gen umzusetzen, ist das Verhandlungsmandat des Art. XV zeitlich nicht definiert. Art. VII verpflichtet die Signa-
tarstaaten, ausländische Standards und Qualitätsanforderungen progressiv anzuerkennen bzw. den Council for 
Trade in Services binnen zwölf Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens bezüglich folgender Punkte zu in-
formieren: a) gegenwärtige Anerkennungsanforderungen und deren gesetzliche Grundlagen, b) laufende Ver-
handlungen (Verhandlungsstand), c) Modifikationen bzw. Neuerungen. Art. XIV definiert die zulässigen Abwei-
chungen von den allgemeinen Verpflichtungen des Teils II. Zu diesen zählen Maßnahmen zum Schutz der öffent-
lichen Sittlichkeit und Ordnung, der nationalen Sicherheit, zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Men-
schen, Tieren oder Pflanzen, zum Schutz vor Betrug und Vertragsbruch, zum Schutz persönlicher Daten, im Zu-
sammenhang mit Doppelbesteuerungsabkommen etc. 
3 Die Zuordnung der Art. VI und XI in den Vertragsteil der allgemeinen Verpflichtungen erscheint insofern zu-
nächst logisch inkonsistent, als die Bestimmungen des allgemeinen Teils grundsätzlich für alle Sektoren und alle 
Länder gelten, Art VI bzw. XI jedoch lediglich für die länderspezifisch gelisteten Sektoren. Die Aufnahme in die 
allgemeinen Verpflichtungen kann jedoch damit begründet werden, daß diese Artikel in den konzessionierten 
Sektoren unbedingt gelten, d.h. weder modifiziert noch eingeschränkt werden können.  
4 Wurde in einem Sektor das Recht der Commercial Presence eingeräumt, sind laut Art. XVI (Teil 3 des GATS) 
auch alle der Etablierung dienenden Kapitalströme zuzulassen. Unberücksichtigt bleiben im GATS hingegen Be-
schränkungen des Kapitalabflusses (z.B. von Liquidierungserlösen). 
5 Diese Bestimmung wird durch Art. XII eingeschränkt, welcher Ausnahmen im Falle von Zahlungsbilanzun-
gleichgewichten und für Entwicklungs- und Transformationsländer erlaubt. 
6 Ausnahmen sind Artikel VI und XI der allgemeinen Verpflichtungen. In den nicht konzessionierten Sektoren 
gelten diese nicht. 
7 Stoll (1994), S. 324. 
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Welcher Art sind diese Konzessionen, zu denen sich die Nationen in einzelnen, län-
derspezifischen Sektoren verpflichten? Im wesentlichen sind es die Verpflichtungen, 
ausländischen Anbietern a) Marktzugang (Art. XVI) und b) Inländerbehandlung (Art. 
XVII) zu gewähren. Die Definition des National Treatment entspricht jener des 
GATT: Kein ausländischer Anbieter darf gegenüber inländischen Anbietern benach-
teiligt werden. Der Begriff des Marktzugangs (Market Access) wird nicht definiert. 
Statt dessen listet Art. XVI die Restriktionen auf, die in den konzessionierten Sekto-
ren (vorbehaltlich anderslautender Reservierungen; s.u.) nicht beibehalten werden 
dürfen.1 Diese sind:  
 
- Beschränkungen der Anzahl der Dienstleistungsunternehmen; 
- Beschränkungen des Wertes der Transaktionen oder des Aktivvermögens; 
- Beschränkungen der Menge oder des Wertes der erbrachten Dienstleistungen; 
- Beschränkungen der Anzahl der Beschäftigten und der Rechtsform;  
- Beschränkungen des ausländischen Eigenkapitalanteils (absolut oder in Relation 

zum inländischen Eigenkapitalanteil) an dienstleistungsbezogenen Investitionen. 
 
Inländerbehandlung und freier Marktzugang sind jedoch nicht nur lediglich in den 
konzessionierten Sektoren zu gewähren. Den Signatarstaaten steht es auch frei, selbst 
in den konzessionierten Sektoren National Treatment und/oder Market Access einzu-
schränken oder mit Auflagen zu versehen (eingeschränkte Positivliste bzw. kombi-
nierter Positiv-Negativlisten-Ansatz). Die Einschränkungen der Inländerbehandlung 
und/oder des freien Marktzugangs können sowohl sektorübergreifender (horizonta-
ler) Natur sein, d.h. eine, mehrere oder alle Erbringungsarten in allen Sektoren 
betreffen, oder sektor- bzw. sogar subsektorspezifischer Natur.2  
Um angesichts dieser Komplexität der Vertragsbestimmungen die Transparenz des 
GATS zu gewährleisten, ist jeder Signatarstaat verpflichtet, dem Vertrag seine indi-
viduelle Auflistung der konzessionierten Sektoren inklusive aller Beschränkungen 
beizufügen (National Schedules). In diesen länderspezifischen Konzessionslisten, die 
den 3. Pfeiler des GATS bilden, sind gemäß Art. II, XVIII und XX folgende Sach-
verhalte zu dokumentieren:3 
 
- Horizontale und (sub-)sektorspezifische Beschränkungen des Marktzugangs (für 

jede Erbringungsart auszuweisen); 
- Horizontale und (sub-)sektorspezifische Beschränkungen der Inländerbehandlung 

(für jede Erbringungsart auszuweisen); 
- Zusätzliche, d.h. über die vertraglichen Verpflichtungen hinausgehende, länder-

spezifische Konzessionen (für jede Erbringungsart auszuweisen).4 
 

Zur Veranschaulichung ist nachfolgend eine exemplarische National Schedule abge-
bildet:  

                                                           
1 Eine Beschränkung der Anbieterzahl erscheint zunächst frei von Diskriminierung. Implizit liegt dieser Maß-
nahme jedoch insofern eine Benachteiligung ausländischer Anbieter zugrunde, als zum Liberalisierungszeitpunkt 
das Kontingent u.U. bereits partiell oder sogar vollständig von etablierten nationalen Anbietern ausgeschöpft ist. 
2 Die Beschränkungen können sogar der obigen Aufzählung der grundsätzlich unzulässigen Marktzugangsbe-
schränkungen entstammen. Sie müssen lediglich in den Länderlisten dokumentiert sein (Art. XVI; XX). 
3 Abweichungen vom Gebot der Meistbegünstigung sind separat auszuweisen. 
4 Art. XVIII (Additional Commitments) fordert die Mitgliedstaaten ausdrücklich auf, weitere Konzessionen (z.B. 
ein definiertes Rollback) zu gewähren und in den nationalen Listen (National Schedules) einzutragen.  
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Die Bestimmungen des vierten Teils des Rahmenabkommens schwächen, obwohl de 
nomine der progressiven Liberalisierung dienend, die des drittens Teils nochmals ab. 
So stellt Art. XXI jedem Land frei, nach Ablauf von drei Jahren seine Zugeständnis-
se zu modifizieren oder aufzuheben. Die Rücknahme oder Modifikation einer Kon-
zession verpflichtet lediglich dazu, negativ betroffene WTO-Staaten zu entschädi-
gen.1,2 Selbst in den von ihnen konzessionierten Sektoren sind die Staaten also weder 
dazu verpflichtet, auf weitere Beschränkungen des National Treatment oder des 
Market Access zu verzichten (Standstill-Verpflichtung) noch den Bestand ihrer Kon-
zessionen zu garantieren. Ordnet der dritte Teil des GATS den in den National Sche-
dules dokumentierten Restriktionen formell den Charakter einer Obergrenze zu, hebt 
der vierte Teil diese Obergrenze faktisch wieder auf.3 Folgerichtig ist das Gebot der 
progressiven Liberalisierung des globalen Dienstleistungshandels vage formuliert. 
Art. XXI verpflichtet die Staaten lediglich, spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten 
des GATS erneut in Verhandlungen einzutreten.4 Eine bindende (oder sogar formula-
based ) Rollback-Verpflichtung enthält das GATS nicht. 
 
Der erste Pfeiler und der dritte Pfeiler des GATS, das Rahmenabkommen und die Na-
tional Schedules sind damit dargestellt.5 Die Reichweite der länderspezifischen Kon-
zessionen wird in Abschnitt 7.2. diskutiert werden, womit an dieser Stelle lediglich 
der zweite Pfeiler des GATS – dessen Anhänge – darzustellen bleibt:  
Das Abkommen enthält acht Anhänge, wovon zwei sektorübergreifender Natur und 
sechs sektorspezifischer Natur sind. Ein sektorübergreifender Anhang, der Annex on 
Article II Exemptions, wurde bereits dargestellt. Der zweite Anhang von horizontaler 
Reichweite ist der Annex on Movement of Natural Persons Supplying Services under 
the Agreement. Dieser hält explizit fest, daß das Abkommen keine Grundlage einer 
allgemeinen Arbeitnehmerfreizügigkeit und Niederlassungsfreiheit darstellt.6 Zu ge-
währen ist lediglich die zeitlich begrenzte Anwesenheit natürlicher Personen zum 
Zwecke der Erbringung einer konzessionierten Dienstleistung.  
Die sektorspezifischen Anhänge betreffen Telekommunikations- und Finanzdienst-
leistungen sowie den Luft- und Seetransport und spezifizieren technische Details, die 
vernachlässigt werden. Von besonderer investitionspolitischer Relevanz ist lediglich 
die Bestimmung des „Anhangs (I) über Finanzdienstleistungen“,7 wonach aufsichts-
rechtliche Maßnahmen zum Schutz von Investoren, Depositären und Versicherungs-

                                                           
1 Die Entschädigung sollte in der Form erfolgen, daß alternative Konzessionen eingeräumt und auf Basis der 
Meistbegünstigung allen Mitgliedern zugestanden werden. Führen die obligatorischen Kompensationsverhand-
lungen zu keiner einvernehmlichen Lösung, können die geschädigten Staaten die in Art. XXII und XXIII defi-
nierten Schiedsmechanismen initiieren und gegebenenfalls eigene Konzessionen aussetzen. 
2 Art. XXI gilt nicht für Finanzdienstleistungen und die Seefahrt. In diesen Sektoren können Konzessionen bereits 
sechs Monate nach Inkrafttreten des Vertrages (ohne Kompensationszwang) modifiziert oder annulliert werden. 
3 Noch weitreichender sind die nationalen Spielräume in den nicht konzessionierten Sektoren. In diesen steht es 
den Nationen vollständig frei, nach eigenem Ermessen (und ohne Kompensationspflicht) neue Restriktionen ein-
zuführen und/oder bestehende Restriktionen zu modifizieren. Grenzen setzen allein die allgemeingültigen Be-
stimmungen des ersten Teils des Rahmenabkommens.  
4 Auch wird als Verhandlungsziel lediglich die Ausweitung der konzessionierten Sektoren (Ausweitung der län-
derspezifischen Positivlisten) vorgegeben, nicht jedoch der Abbau der Restriktionen in den konzessionierten Sek-
toren (Reduktion der länderspezifischen, die Positivlisten einschränkenden Negativlisten). 
5 Teil 5 und 6 des Rahmenabkommens (institutionelle und abschließende Bestimmungen) werden vernachlässigt. 
6 “The Agreement shall not apply to measures affecting natural persons seeking access to the employment market 
[...] and measures regarding citizenship, residence or employment on a permanent basis.” Annex 2 Abs. 2. 
7 Anhang (I) über Finanzdienstleistungen Abs. 2 (d). 
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nehmern sowie Maßnahmen zur Sicherung der Stabilität und Integrität des Finanz-
systems mit den Bestimmungen des GATS grundsätzlich vereinbar sind. 
 
 
6.3. Die investitionspolitischen Dimensionen des „Abkommens über die handels-

bezogenen Aspekte geistigen Eigentums“ (Anhang I C; WTO-Abkommen) 
 
Ungeachtet der Tatsache, daß das Agreement on Trade-Related Intellectual Property 
Rights; nachfolgend: TRIPS-Abkommen) keine unmittelbar investitionsbezogenen 
Bestimmungen enthält, ist das Abkommen investitionspolitisch von hoher Relevanz: 
 
1. Immaterielle Güter sind wesentlicher Bestandteil ausländischer Direktinvestitio-

nen. Mit Inkrafttreten des TRIPS-Abkommens unterliegen diese erstmals dem 
Schutz eines bindenden multilateralen Abkommens. Das Abkommen hat folglich 
einen unmittelbaren und maßgeblichen Einfluß auf das globale Investitionsum-
feld und den Internationalisierungsmodus (Exporte versus Lizenzen versus Aus-
landsinvestitionen) grenzüberschreitend agierender Unternehmen. 

2. Auf den ersten Blick (und de nomine) sind es die Handelswirkungen globaler 
Rechte am geistigen Eigentum, die die Einbeziehung dieser Thematik in das Sy-
stem der multilateralen Handelsverträge legitimieren. So beginnt der erste Satz 
der Präambel des TRIPS-Abkommens mit den Worten: “Desiring to reduce dis-
tortions and impediments to international trade [...].” Die in Art. 7 definierte 
Zielsetzung des Abkommens weist diesen Handelsbezug hingegen nicht auf, 
stellt jedoch einen unmittelbaren Bezug zur Sphäre der ausländischen Direktin-
vestition her: “The protection and enforcement of intellectual property rights 
should contribute to the promotion of technological innovation and to the trans-
fer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and 
users of technological knowledge and in a manner conducive to social and eco-
nomic welfare, and to a balance of rights and obligations.” Diesen Worten zu-
folge wären die primären Ziele des Abkommens eine Erhöhung der globalen In-
novationsrate und die Förderung der grenzüberschreitenden Diffusion von Tech-
nologie und Wissen. Vergegenwärtigt man sich nochmals die Ausführungen des 
Abschnitts 2.3., daß ausländische Direktinvestitionen das wichtigste Medium der 
globalen Diffusion von Technologie und Wissen sind, ist auch hier der investiti-
onspolitische Bezug offensichtlich.  

 
Da das TRIPS-Abkommen keine explizit investitionsbezogenen Bestimmungen ent-
hält, aus investitionspolitischer Sicht jedoch in toto von hoher Bedeutung ist, bedarf 
es wiederum einer Darstellung des Gesamtvertrages:  
Ebenso wie das GATS untergliedert sich das TRIPS-Abkommen in einen allgemein-
gültigen (horizontalen) und einen spezifischen Teil. Die Bestimmungen des allge-
meingültigen Teils beschränken sich darauf, Inländerbehandlung (Art. 3) und Meist-
begünstigung (Art. 4) einzufordern und auf die Gültigkeit des bestehenden Konven-
tionsrechts zu verweisen.1 Im Gegensatz zu anderen Abkommen der WTO (so dem 
                                                           
1 So verweist Art. 2 Abs. 1 des TRIPS-Abkommens auf Artikel 1-12; 19 der „Pariser Verbandsübereinkunft“, 
während Art. 9 des TRIPS-Abkommens die Mitglieder verpflichtet, Art. 1-21 und den Anhang der „Revidierten 
Berner Übereinkunft“ zu befolgen. (Die Gültigkeit der „Pariser Verbandsübereinkunft“ wird in Art. 15 Abs. 2 
(Markenschutz) und Art. 22 Abs. 2b (Herkunftsangaben) nochmals betont.) Art. 35 des TRIPS-Abkommens ver-
weist auf die Gültigkeit des „Washingtoner Vertrags über den Schutz von Halbleitertopographien“. 
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GATT oder GATS) erlaubt das TRIPS-Abkommen keine temporären Abweichungen 
von diesen allgemeingültigen Prinzipien. Ebenso wie die Bestimmungen des spezifi-
schen Teils binnen definierter Fristen von allen Nationen vollständig in nationales 
Recht zu überführen sind,1 weist das Abkommen auch hinsichtlich der übergeordne-
ten Prinzipien kein evolutionäres Moment in Form einer Positiv- oder Negativliste 
auf. Das Abkommen sieht daher auch keine weiteren Verhandlungsrunden vor.2  
 
Der zweite, spezifische Teil des Abkommens definiert spezifische Schutzstandards 
für verschiedene Formen geistigen Eigentums. Diese sind: 
 
- Urheber- und verwandte Rechte 
- Markennamen 
- Geographische Herkunftsangaben 
- Muster und Modelle (Industrial Design) 
- Patente auf Produkte und Verfahren 
- Topographien integrierter Schaltkreise 
- Nicht offengelegte Informationen (Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse) 
- (Bekämpfung wettbewerbswidriger Praktiken in vertraglichen Lizenzen) 
 
Ebenso wie die horizontalen sind auch die spezifischen Bestimmungen binnen defi-
nierter Fristen zwingend und vollständig in nationales Recht zu transformieren.3 Den 

                                                           
1 Die allgemeinen Bestimmungen (Art. 2, 3, 4) treten mit dem WTO-Abkommen in Kraft, für die übrigen Ver-
tragsinhalte gilt grundsätzlich eine Übergangsfrist von einem Jahr, welche für Entwicklungs- und Transformati-
onsländer um vier Jahre verlängert werden kann (Art. 65 Abs. 2, 3). Lediglich den am wenigsten entwickelten 
Nationen (LLDC) wird eine Umsetzungsfrist von zehn Jahren konzediert, die auf Antrag nochmals verlängert 
werden kann (Art. 66). Abweichend definiert das TRIPS-Abkommen lediglich die Fristen zur nationalen Umset-
zung der Patentschutzregelungen. Entwicklungsländern, die erstmals derartige Bestimmungen in ihre nationale 
Gesetzgebung einführen, wird generell eine zehnjährige Übergangsfrist gewährt (Art. 65 Abs. 4).  
2 Art. 71 gibt lediglich vor, daß der (gemäß Art. 68 zu gründende) TRIPS-Rat nach Ablauf von jeweils zwei Jah-
ren die Umsetzung des Abkommens durch die Mitglieder überprüft bzw. den Vertrag dann einer Überprüfung 
unterzieht, wenn neue Entwicklungen eine Änderung oder Ergänzung des Abkommens rechtfertigen könnten 
3 Stellvertretend für die jeweiligen Schutzstandards der verschiedenen Formen geistigen Eigentums seien einige 
Bestimmungen des Patentschutzes dargestellt: Art. 27 des TRIPS-Abkommens verpflichtet alle Mitglieder, inno-
vativen Produkten und Verfahren Patentschutz zu gewähren, sofern diese industriell verwertbar sind. Die Mög-
lichkeit der Patentierung ist hierbei in jedem Mitgliedstaat, unabhängig vom Ort der Erfindung und für importier-
te wie auch für lokal produzierte Güter zu gewähren. Die verbindliche Schutzdauer beträgt mindestens 20 Jahre 
ab Patenteinreichung (Art. 33). Gemäß Art. 27 Abs. 2 können Patente lediglich dann verweigert werden, „wenn 
das Verbot ihrer gewerblichen Verwertung zum Schutz der öffentlichen Ordnung oder der guten Sitten, ein-
schließlich des Schutzes des Lebens oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder zur Vermei-
dung einer ernsthaften Beeinträchtigung der Umwelt notwendig ist [...].“ Ebenfalls von der Patentierung aus-
schließbar sind Pflanzen und Tiere (außer Mikroorganismen) sowie diagnostische, therapeutische oder chirurgi-
sche Verfahren für die Behandlung von Menschen und Tieren (Art. 27 Abs. 3). Die Rechte des Patentinhabers 
definiert Art. 28: „[W]enn der Gegenstand des Patentes ein Erzeugnis ist, [gewährt ein Patent seinem Inhaber 
das Recht,] Dritten zu verbieten, ohne die Zustimmung des Inhabers folgende Handlungen vorzunehmen: Herstel-
lung, Benutzung, Anbieten zum Verkauf, Verkauf oder diesem Zwecke dienende Einfuhr dieses Erzeugnisses. 
[W]enn der Gegenstand des Patentes ein Verfahren ist, [gewährt ein Patent seinem Inhaber das Recht,] Dritten 
zu verbieten, ohne die Zustimmung des Inhabers das Verfahren zu benutzen oder folgende Handlungen vorzu-
nehmen: Benutzung, Anbieten zum Verkauf, Verkauf oder Einfuhr zu diesen Zwecke zumindest des unmittelbar 
mit diesem Verfahren gewonnenen Erzeugnisses.“ Die Verwertung eines Patentes ohne Ermächtigung des Patent-
inhabers (Zwangslizenz) ist nur in Einzelfällen und nach sorgfältiger Prüfung zulässig und unterliegt zahlreichen 
Beschränkungen. So müssen der Zwangslizenz Konsultationen vorausgehen, der Patentinhaber ist angemessen zu 
entschädigen, die gerichtliche Anfechtbarkeit der Zwangslizenzierung ist zu gewährleisten etc.  
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Mitgliedern steht es lediglich frei, in die nationale Gesetzgebung „einen umfassende-
ren Schutz als den durch das Abkommen geforderten aufzunehmen“ und „die für die 
Umsetzung der Bestimmungen des Abkommens in ihr eigenes Rechtssystem und in 
ihre Rechtspraxis geeignete Methode festzulegen.“ 

1 Diese Verpflichtung der Mit-
gliedstaaten – ausgedrückt in dem lapidaren Satz „Die Mitglieder wenden die Be-
stimmungen dieses Abkommens an“ 2 – markiert einen Quantensprung in der Qualität 
der multilateralen Verträge: Erstmals wird in einem multilateralen Wirtschaftsab-
kommen ein Kernelement der staatlichen Souveränität, die Gesetzgebungshoheit, 
nicht nur in der Form eingeschränkt, daß die nationale Rechtsordnung ex post den 
internationalen Verpflichtungen anzupassen ist, sondern in der Form, daß die inhalt-
liche Ausgestaltung eines Teils der nationalen Rechtsordnung ex ante verbindlich 
vorgegeben wird. „Das TRIPS-Abkommen beschränkt sich nicht allein auf einen 
Verweis auf das bestehende Konventionsrecht, sondern trifft darüber hinaus mit dem 
Anspruch auf Vorrang vor dem bestehenden Konventionsrecht eigene materielle Re-
gelungen über den Schutz geistigen Eigentums.“ 

3  
Auch hinsichtlich der vertragseigenen Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung un-
terscheidet sich das TRIPS-Abkommen fundamental von den beiden anderen zentra-
len Pfeilern der WTO, dem GATT und dem GATS. Zwar verweist auch Art. 64 Abs. 1 
des TRIPS-Abkommens darauf, daß „die Bestimmungen der Artikel XXII [Konsulta-
tionen] und XXIII [Schutz der Zugeständnisse und sonstigen Vorteile] des GATT 
1994, ergänzt durch die Vereinbarung über Streitbeilegung, [...] auf Konsultationen 
und die Streitbeilegung nach Maßgabe dieses Abkommens Anwendung [finden].“  

4 
Im Gegensatz zu GATT und GATS beschränken sich die Streitbeilegungsmechanis-
men des Multilateral Agreement on Trade-Related Intellectual Property Rights je-
doch nicht auf diesen zwischenstaatlichen Streitbeilegungsmechanismus. Vielmehr 
garantiert das TRIPS-Abkommen dem Besitzer geistigen Eigentums explizit die 
Möglichkeit, seine Eigentumsrechte vor zivil- oder verwaltungsrechtlichen Instanzen 
einzuklagen. Diese sind gemäß Art. 42 von allen Signatarstaaten zur Verfügung zu 
stellen und unterliegen allgemeinen, in Art. 41 definierten Verpflichtungen.5 Um 
Verletzungen der Rechte am geistigen Eigentum abzuwehren, sind diese Instanzen 
u.a. befugt, Unterlassungsverfügungen auszusprechen (Art. 44), einstweilige Maß-
nahmen anzuordnen (Art. 50), Schadensersatz zuzusprechen (Art. 45) sowie imitierte 
Waren zu beschlagnahmen, zu vernichten (Art. 59) oder in anderer Form über diese 
zu verfügen (Art. 46).  

 
 
6.4. Die investitionspolitischen Dimensionen der „Regeln und Verfahren zur 
 Streitbeilegung“ (Anhang II; WTO-Abkommen) 
 
Die „Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung“ (Understanding on Rules and Pro-
cedures Governing the Settlement of Disputes/DSU) sind aus investitionspolitischer 
Perspektive insofern von Bedeutung, als „vorbehaltlich besonderer oder zusätzlicher 

                                                           
1 Art. 1 Abs. 1 TRIPS-Abkommen. 
2 Ebenda. 
3 Stoll (1994), S. 316; Hervorhebung im Original. 
4 Lediglich Abs. 1 lit. (b) und (c) des Art. XXIII GATT finden während eines Zeitraumes von fünf Jahren keine 
Anwendung auf die Streitbeilegung nach Maßgabe des TRIPS-Abkommens. Vgl.: Art. 64 Abs. 2. 
5 Die bereitzustellenden Verfahren müssen beispielsweise gerecht und objektiv sein und dürfen weder kompliziert 
noch kostenintensiv noch zeitaufwendig sein. 
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Verfahren zur Streitbeilegung“ 
1 alle in Anlage 1 des DSU angeführten Abkommen 

und Übereinkommen den Regeln und Vereinbarungen des Streitbeilegungsmecha-
nismus unterliegen.2 Da Anlage 1 A alle in diesem Kapitel dargestellten Abkommen 
– ASCM, Government Procurement, TRIMS, GATS und TRIPS – dem Zuständig-
keitsbereich des DSU zuweist, unterliegt jede der investitionsbezogenen Bestimmun-
gen der genannten Abkommen dem reformierten Streitschlichtungsmechanismus der 
WTO. Zumindest im Falle zwischenstaatlicher Konflikte ist damit eine effektive und 
regelbasierte Schlichtung all jener investitionsbezogenen Streitigkeiten gewährleistet, 
die laut gegenwärtigem Verhandlungsstand der Abkommen dem Zuständigkeitsbe-
reich der WTO unterliegen. Die Implementierung eines – in der Sphäre der Direktin-
vestition unumgänglichen – staatlich-privaten Streitbeilegungsmechanismus steht 
hingegen noch aus. 

                                                           
1 Art. 1 Abs. 2 DSU. Gemäß Anlage 2 des DSU enthalten die folgenden der zuvor dargestellten Abkommen zu-
sätzliche oder besondere Regeln und Verfahren der Streitbeilegung: GATT (Art. 17 Abs. 4-7); ASCM (Art. 4 
Abs. 2-12; Art. 6 Abs. 6; Art. 7 Abs. 2-10; Art. 8 Abs. 5 Fußnote 35; Art. 24 Abs. 4; Art. 27 Abs. 8 Anhang V); 
GATS (Art. XXII Abs. 3, Art. XXIII Abs. 3; Beschluß über bestimmte Streitbeilegungsverfahren für das GATS: 
Art. 1-15). Nicht in der Anlage angeführt ist die temporäre Nichtanwendbarkeit des Art. XXIII lit. (b); (c) in der 
Streitbeilegung des TRIPS-Abkommens. Vgl.: Art. 64 Abs. 2 TRIPS-Abkommen. 
2 Vgl.: Art. I Abs. 1. 
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7. Beurteilung der investitionsbezogenen Bestimmungen der WTO-Abkommen  
 
Im folgenden werden zwei der in Kapitel 6 dargestellten Abkommen der WTO beur-
teilt: das TRIMS-Abkommen und das GATS. Die Beurteilung des GATS ist insofern 
unumgänglich, als es das einzige Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen 
ist und die Investitionsthematik mittels eines ebenso neuartigen wie umfassenden 
Ansatzes integriert. Einer Erklärung bedarf jedoch, daß neben dem GATS nur das 
TRIMS-Abkommen beurteilt wird, die anderen Warenhandelsverträge und das 
TRIPS-Abkommen hingegen vernachlässigt werden:  
Die Vernachlässigung des TRIPS-Abkommens erklärt sich mit der Zielsetzung dieses 
Kapitels. In dessen Mittelpunkt steht weniger der gegenwärtige Verhandlungsstand 
der aus investitionspolitischer Perspektive relevanten WTO-Abkommen, als vielmehr 
die Frage, inwieweit einzelne Abkommen eine geeignete Basis bilden, um durch 
weitere Verhandlungen eine sukzessive Annäherung an das in Kapitel 5 skizzierte 
„ideale“ Investitionsabkommen zu erzielen. Nun wurde jedoch im vorangegangenen 
Kapitel festgehalten, daß das TRIPS-Abkommens keine weiteren Verhandlungsrun-
den vorsieht, somit kein evolutionäres Moment aufweist. Es handelt sich um ein in 
sich geschlossenes Abkommen, das lediglich einem (wenn auch wesentlichen) As-
pekt der Investitionsthematik, dem Schutz geistigen Eigentums, umfassend und ab-
schließend Rechnung trägt. Ist dieser Beitrag auch bedeutsam, ist dieses Abkommen 
doch als potentielle Keimzelle eines MAI nicht geeignet.  
Die mangelnde investitionspolitische Dynamik rechtfertigt auch die Vernachlässi-
gung der übrigen zuvor dargestellten Warenhandelsabkommen. Die Verträge weisen 
zwar einzelne unmittelbar investitionsbezogene oder auf die Sphäre der ausländi-
schen Direktinvestition übertragbare Bestimmungen auf, die Integration weiterer As-
pekte der Investitionsthematik ist jedoch nicht zu erwarten. Alle Aspekte mit Investi-
tionsbezug sind, soweit für die betreffenden Verträge von Bedeutung, in diese integ-
riert. Auch zielt keines der Abkommen auf die ausländische Direktinvestition per se. 
Einzelne investitionsrelevante Aspekte fließen nur insoweit ein, wie sie dem eigent-
lichen Vertragsgegenstand – der Liberalisierung der globalen Außenhandelsströme – 
dienen. Lediglich auf das TRIMS-Abkommens treffen diese beiden Ausschlußkrite-
rien nicht zu. Zwar ist auch das Multilateral Agreement on Trade-Related Investment 
Measures kein Investitionsabkommen im eigentlichen Sinne.1 Einzelne Aspekte der 
Investitionsthematik stehen jedoch im Mittelpunkt des Vertrages bzw. bilden den 
eigentlichen Vertragsgegenstand. Zudem verpflichtet Art. 9 des Abkommens den 
Council for Trade in Goods, binnen fünf Jahren zu überprüfen, inwieweit das Ab-
kommen um weitere (u.U. investitionspolitische) Bestimmungen zu ergänzen ist. Das 
Mandat einer Einbeziehung weiterer Aspekte der Investitionsthematik ist also erteilt. 
Zu analysieren bleibt das Potential. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Vgl.: Abschnitte 6.1. und 7.1. der vorliegenden Arbeit. 
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7.1. Beurteilung des TRIMS-Abkommens 
 
Wie angeführt, verfolgt das TRIMS-Abkommen keine originär investitionspolitischen 
Zielsetzungen. Zwar lag es im ursprünglichen Interesse einiger Industrienationen, die 
Investitionsthematik per se (zumindest partiell) in das Regelwerk der WTO zu inte-
grieren, und (einige) Investitionsmaßnahmen bilden auch den Gegenstand des Ver-
trages. Letztlich wurden diese Maßnahmen jedoch nur in die multilaterale Handels-
ordnung integriert, weil die Staatengemeinschaft ihnen einen verzerrenden und/oder 
beschränkenden Effekt auf die globalen Warenströme zuschrieb. Trotz der Tatsache, 
daß sowohl die Außenhandels- als auch die Investitionsthematik in die Namensge-
bung des Abkommens eingeflossen sind, folgt das TRIMS-Abkommens in erster Li-
nie handelspolitischen Interessen.  
Wenig sinnvoll wäre es daher, den Verhandlungsstand des TRIMS-Abkommens an-
hand jener Anforderungen beurteilen zu wollen, die gemäß Kapitel 5 der vorliegen-
den Arbeit an ein MAI zu stellen sind. Festgehalten wird daher zunächst lediglich, 
daß das TRIMS-Abkommen weder Bestimmungen zur Liberalisierung der Marktprä-
senz aufweist noch ausländischen Investoren Bestandsschutz oder Rechtssicherheit 
garantiert. “The focus on ‘trade-relatedness’ in the TRIMs Agreement has resulted in 
an agreement that protects only the trade flows of investor-enterprises. The TRIMs 
Agreement addresses only a very narrow set of issues of concern to investors.” 

1  
Da lediglich Restriktionen des operativen Geschäfts ausländischer Investoren Ge-
genstand des Vertrages sind, fehlen dem TRIMS-Abkommen zwei der drei Dimensi-
onen, die ein MAI abdecken sollte,2 vollständig. Berücksichtigt man diese Tatsache, 
läge es nahe, das Abkommen danach zu beurteilen, inwieweit es eine Liberalisierung 
der laufenden Geschäftstätigkeit ausländischer Investoren gewährleistet. Nun unter-
sagt das Abkommen zwar einzelne Restriktionen des operativen Geschäfts ausländi-
scher Investoren, intendiert jedoch nicht, das operative Geschäft per se und in seiner 
Gesamtheit vor diskriminierenden Maßnahmen des Gastgeberlandes zu schützen. 
Dieser Beurteilungsansatz würde dem Abkommen daher nicht gerecht. Somit ver-
bleibt – zumindest in der statischen Analyse – nur die Möglichkeit, das Abkommen 
an seinem eigenen Anspruch zu messen und zu analysieren, inwieweit es die (restrik-
tiven) handelsbezogenen Investitionsmaßnahmen (Trade-Related Investment Meas-
ures) unterbindet. Nun wurde jedoch der Begriff der handelsbezogenen Investitions-
maßnahme in Abschnitt 3.1.1. als ein Pleonasmus bezeichnet. Die Begründung laute-
te, daß Außenhandel und Direktinvestitionen in einer komplementären Beziehung 
zueinander stehen und daher jede Investitionsmaßnahme die globalen Außenhandels-
ströme beeinflußt.3 Eine Differenzierung einzelner Investitionsmaßnahmen anhand 
ihres Handelseffektes wurde deshalb ebenso verworfen wie die Differenzierung ein-
zelner Maßnahmen anhand ihres vermeintlich handelspolitischen Motivs. Das 
TRIMS-Abkommen folgt dieser Argumentation jedoch nicht, sondern definiert die 
Zielsetzung, die Investitionsmaßnahmen unterbinden zu wollen, die “trade-
restrictive and distorting effects” aufweisen.4  

                                                           
1 Price (1996), S. 182. 
2 Vgl.: Abschnitte 5.1.1-5.1.2. der vorliegenden Arbeit. 
3 Selbst unter der Prämisse eines substitutiven Verhältnisses kann die Unterscheidung handelswirksamer und 
handelsneutraler Maßnahmen nicht aufrechterhalten werden. Jeder (restriktiven) Investitionsmaßnahme wäre in 
diesem Falle ein handelsverzerrender und/oder -erhöhender Effekt zuzusprechen. 
4 Vgl.: Absatz 1 Präambel TRIMS-Abkommen.  
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Auf den ersten Blick scheint dem Abkommen also die Annahme zugrunde zu liegen, 
daß es möglich sei, handelswirksame und handelsneutrale Investitionsmaßnahmen zu 
unterscheiden, die Diskussion der Investitionsmaßnahmen also rein dichotomischer 
Natur wäre. Eine Analyse des Verhandlungsprozesses bzw. der divergierenden Ver-
handlungspositionen der Uruguay-Runde zeigt jedoch, daß die Verhandlungen weni-
ger von der Frage bestimmt wurden, welche Maßnahmen überhaupt einen Effekt auf 
die internationalen Handelströme ausüben. Dominiert wurden die Verhandlungen 
vielmehr von den Fragen, wie eindeutig bzw. wie hoch der vermutete Handelseffekt 
einzelner investitionsbezogener Maßnahmen sei und ob Höhe und Eindeutigkeit des 
Effekts einen Eingriff in die innere Souveränität der Mitgliedstaaten rechtfertigten:1 
“The distinction between direct trade impacts of TRIMS is central to multilateral 
negotiations. [...] In principle, any investment policy distorts the global and national 
allocation of capital, and therefore, affects trade. The issue becomes how fully the 
investment distortions are translated into damaging trade misallocations.” 

2 Das 
TRIMS-Abkommen ist daher als die Schnittmenge der divergierenden Verhand-
lungspositionen der WTO-Mitglieder anzusehen,3 als der kleinste gemeinsame Nen-
ner hinsichtlich der Frage, welche investitionsbezogenen Maßnahmen einen unmit-
telbaren, eindeutigen und hinreichend großen Effekt auf die internationalen Handels-
ströme ausüben und deshalb vertraglich zu unterbinden sind.4 Implizit ist damit auch 
der Anspruch des Vertrages definiert. Nachfolgend wird daher die investitionspoliti-
sche Reichweite des TRIMS-Abkommens danach beurteilt, ob bzw. inwieweit es die 
Maßnahmen unterbindet, die einen eindeutigen, unmittelbaren und hinreichend gro-
ßen Effekt auf die internationalen Handelsströme ausüben.  
 
 
7.1.1. Beurteilung der investitionspolitischen Reichweite des TRIMS-Abkommens  
 
Eindeutigkeit des Handelseffekt investitionsbezogener Maßnahmen 
 
Gemäß den obigen Ausführungen sind zunächst die Investitionsmaßnahmen zu iden-
tifizieren, die einen eindeutigen Handelseffekt ausüben:5 Auf der Inputseite des Un-
ternehmens6 zählen Local-Content Requirements, d.h. die Festlegung eines bestimm-
ten (Mindest-) Verhältnisses lokal bezogener Waren zum Netto-Produktionswert  
oder der Gesamtmenge (oder dem Gesamtwert) der Vorleistungen, zweifelsfrei zu 
den Investitionsmaßnahmen mit eindeutigen Handelseffekten. Ist ein bestimmtes 
Kontingent an Vorleistungen unabhängig von Preisen und Qualität lokal zu beziehen, 
                                                           
1 Vgl.: Engels (1992c), S. 165 f.; Graham (1996a), S. 50 ff.; Greenaway (1990), S. 367 ff.; Mo (1996), S. 96 ff. 
2 Maskus / Eby (1990), S. 528. 
3 Zeitweilig wurden vierzehn Maßnahmen diskutiert, jedoch lediglich fünf in den Vertragstext aufgenommen. 
4 Eine ähnliche Hilfskonstruktion wurde in Kapitel 7.1. eingeführt. In diesem Kapitel wurde darauf verwiesen, 
daß zahlreiche Incentives keinen unmittelbaren, zeitnahen und quantifizierbaren Handelseffekt ausüben, der Sub-
ventionskodex daher i.d.R. nicht anwendbar ist. 
5 Vgl.: Engels (1992c); Funke (1994a); Greenaway (1990); Maskus / Eby (1990); Moran / Pearson (1985; 1988). 
6 Die Differenzierung von faktor- und produkt-basierten TRIMS wird z.B. von Guisinger (1986) und Engels 
(1992c) vorgenommen. Die OECD (1987c) unterscheidet import- und exportbezogene TRIMS. Gemeinsam ist 
den drei Publikationen, daß sie das Vorgehen der WTO, TRIMS undifferenziert als jene Maßnahmen zu definie-
ren, welche handelsverzerrende oder -vermindernde Effekte aufweisen, als nicht sinnvoll erachten. “This is not 
however very helpful from an analytical standpoint. It is a little like defining protectionist measures as that set of 
instruments which restrain trade.” Greenaway (1990), S. 368. 
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ist die Verdrängung ausländischer Vorleistungen durch inländische offensichtlich. 
Gleiches gilt für quantitative Beschränkungen der Vorleistungsimporte (Maximum 
Import Limitations) oder für die Auflage, ausländische Vorleistungen auch dann 
durch inländische zu substituieren, wenn diese zwar nicht identisch, aber doch ver-
gleichbar sind (Law of Similars). Auch Trade Balancing Requirements, d.h. die Ver-
knüpfung der Im- und Exportvolumina des Investors, oder Zahlungsbilanzauflagen 
(Foreign Exchange Restrictions), d.h. der erzwungene Ausgleich der Devisenein-
nahmen aus Exporten und der Devisenausgaben für Importe, sind eindeutig handels-
verzerrend. Weniger offensichtlich sind die Handelseffekte anderer investitionspoli-
tischer Maßnahmen der Inputseite: „Hierzu gehören das Erfordernis einer Inländer-
beteiligung am Unternehmen, Mindestanforderungen an die Beschäftigung von In-
ländern oder Höchstgrenzen für die Beschäftigung von Ausländern [...]. Ähnlich un-
klar sind die Handelseffekte auch bei Auflagen was Forschung und Entwicklung bzw. 
Technologietransfer angeht. Durch diese Maßnahmen kann als Folge der zusätzli-
chen Inlandsaktivitäten der Unternehmen u.U. der Vorleistungsimport reduziert 
werden bzw. können wegen des zusätzlichen Forschungs-, Entwicklungs- und Tech-
nologietransferaufwandes der Unternehmen die Exportchancen verringert [oder 
Wert, Volumen oder Zusammensetzung der Exporte des Gastgeberlandes verändert; 
Anm. d. Verf.] werden. In den Bereich der investitionspolitischen Maßnahmen mit 
nicht eindeutigen Handelswirkungen gehören auch Gewinntransferbeschränkungen. 
Diese können dazu führen, daß ein größerer Teil der Unternehmensgewinne im In-
land reinvestiert wird und zu einer Ausdehnung der Inlandsproduktion führt.“  

1 
Auf der Outputseite zählen Exportauflagen (Export Performance Requirements) zu 
den wichtigsten Restriktionen ausländischer Investitionstätigkeit. Diese können u.a. 
in der Form formuliert werden, daß ein bestimmtes Mindestexportvolumen gefordert 
wird (Minimum Export Requirements) oder daß der Export bestimmter Produkte be-
stimmten Bedingungen oder Mengen- bzw. Wertbegrenzungen unterliegt. Der han-
delsverzerrende Effekt einer jeden dieser Restriktionen ist ebenso offensichtlich wie 
der handelsverzerrende Effekt inländischer Verkaufsauflagen (Minimum/Maximum 
Domestic Sale Requirements) oder der Verpflichtung, bestimmte Endprodukte aus-
schließlich aus dem Gastgeberland zu exportieren.  
 
Jedoch nicht nur Investitionsrestriktionen verzerren die globalen Außenhandelsströ-
me. Den gleichen Effekt üben u.U. auch Investitionsanreize aus. Der handelsverzer-
rende Effekt ist offensichtlich, wenn der Anreiz konditionaler Natur ist und die 
Erfüllung bestimmter außenhandelsbezogener Leistungsmerkmale voraussetzt 
(implizite Performance Requirements). Zu den Incentives mit eindeutigen Handels- 
effekten zählen Steuergutschriften in Abhängigkeit von der Erfüllung definierter
Exportvorgaben oder dem Nettogehalt der Exportprodukte an lokalen Vorprodukten 
und Dienstleistungen.  
Auch bedingungsfrei gewährte Incentives sind nicht zwingend frei von handelsver-
zerrenden Effekten. Substituiert ein bedingungsfreier Anreiz traditionelle handels-
protektionistische Instrumente,2 kompensiert (handelsverzerrende) Disincentives3 
oder induziert bzw. ermöglicht zielgerichtete (und handelsverzerrende) Restriktionen 

                                                           
1 Engels (1992c), S. 159. 
2 Vgl.: S. 55, Fußnote 2 der vorliegenden Arbeit, sowie Bond / Guisinger (1985). 
3 Wenn die Investitionsanreize den Investor für jene Nachteile entschädigen, die diesem aus z.B. entwicklungspo-
litisch motivierten Restriktionen seiner Investitionstätigkeit erwachsen. 
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ausländischer Investitionstätigkeit, bewirkt auch diese Anreizform handelsverzerren-
de Effekte (“the TRIMS issue relates to the symptoms rather than the disease” ).1 
Unabhängig davon, ob man (restriktive) TRIMS als das Symptom oder als die Ursa-
che von Investitionsanreizen erachtet, ist in beiden Fällen der Zusammenhang von 
Incentives und Disincentives offensichtlich, Engels daher zuzustimmen: „Insgesamt 
ist festzuhalten, daß den gebräuchlichsten TRIMS recht eindeutig identifizierbare 
handelsverzerrende Wirkungen zugeordnet werden können; dies darf jedoch nicht 
darüber hinwegtäuschen, daß die Maßnahmen der allgemeinen Investitionsförde-
rung – Incentives oder Protektion der Inlandsmärkte – [...] nicht minder relevant 
sind.“ 

2,3
 

 
 
Höhe des Handelseffekt investitionsbezogener Maßnahmen 
 
Stellt man dieser (nicht erschöpfenden) Aufzählung handelswirksamer Investitions-
maßnahmen jene Restriktionen gegenüber, die durch das TRIMS-Abkommen unter-
sagt werden, ist festzuhalten, daß das Abkommen lediglich eine Teilmenge der Inve-
stitionsmaßnahmen4 erfaßt, die die globalen Handelsströme eindeutig verzerren 
und/oder beschränken. Berücksichtigt man zudem, daß die zuvor angeführten Inves-
titionsmaßnahmen die globalen Handelsströme nicht nur eindeutig, sondern auch 
unmittelbar (und zeitnah) beschränken und/oder verzerren,5 scheint das Abkommen 
auf einen ersten Blick seinem eigenen Anspruch nicht gerecht zu werden. Diese Ein-
schätzung wäre gemäß den eingangs definierten Kriterien dann zu revidieren, wenn 
die im TRIMS-Abkommen vernachlässigten Maßnahmen einen zwar eindeutigen und 
unmittelbaren Handelseffekt ausübten, dieser jedoch nicht hinreichend groß wäre. 
Zu analysieren ist daher die Höhe des Handelseffektes der betreffenden Instrumente. 
 
Unter dieser Zielsetzung könnte zunächst versucht werden, das Zolläquivalent der 
Maßnahmen zu berechnen und die Wirkungen auf die (in- und ausländischen) Kon-
sumenten- und Produzentenrenten abzuleiten.6 Die Berechnung des Zolläquivalents 
ist indes im Falle vieler Maßnahmen (z.B. der Foreign Exchange Restrictions) kaum 
möglich und wird selbst bei jenen Maßnahmen, die dies theoretisch erlaubten, durch 
mehrere Umstände erheblich erschwert: “A general economic analysis of TRIP 

[
 
7] 

                                                           
1 Ariff (1989), S. 352; ähnlich Engels (1992c), S. 162: „Investitionsförderung ist für die Gastgeberländer oftmals 
überhaupt nur sinnvoll, wenn und soweit TRIMS die Kosten/Nutzen-Relation zu ihren Gunsten verändert.”  
2 Engels (1992c), S. 160. Ähnlich urteilen: Brewer / Young (1997); McCulloch (1990); Guisinger (1986). 
3 Die Annahme, daß handelsprotektionistischen Maßnahmen eine eigenständige investitionspolitische Funktion 
zukommt, wird noch in weiteren Publikationen vertreten (vgl.: Ariff (1989), S. 352 ff.; UNCTAD (1996a), S. 181 
ff.), in der vorliegenden Arbeit jedoch (wie auf S. 52, Fußnote 2 begründet) nicht geteilt: „Dieser untrennbare 
Zusammenhang von allgemeiner Investitionsförderung durch direkte Investitionsanreize und investitionspolitisch 
motivierte Protektion, durch die auf der einen Seite Renten ermöglicht werden, und TRIMS, durch die ein Teil 
des Vorteils aus diesen Renten in das Gastgeberland zurückgeholt wird [...].“ Engels (1992c), S. 162. 
4 Zu beachten ist, daß in der vorliegenden Arbeit der Begriff „Investitionsmaßnahme“ sowohl die Restriktionen 
wie auch die Anreize ausländischer Investitionstätigkeit umfaßt. 
5 Lediglich im Falle der bedingungsfrei gewährten Investitionsanreize ist der Handelseffekt in einigen Fällen 
(nämlich dann, wenn die Anreize dazu dienen, handelsverzerrende Investment Disincentives zu kompensieren, 
oder derartige Restriktionen ermöglichen, d.h. induzieren) mittelbarer Natur. 
6 Vgl.: Bond / Guisinger (1985); Funke (1994a), S. 478 ff. sowie (1994b), S. 219 ff. 
7 Entgegen dem heutigen Sprachgebrauch steht bei Moran und Pearson das Akronym “TRIP (Requirement)” für 
“Trade-Related Investment Performance (Requirement)”. 
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requirements, to address the concern about distortions in international trade and in-
vestment flows, is difficult for several reasons. First, since TRIP requirements are 
frequently part of a complex package of incentives and disincentives, [...] the effects 
of the TRIP requirements themselves are difficult to distinguish from those of other 
measures [...]. Second, TRIP requirements frequently occur within a set of prices 
that are distorted and the effect of removing one distortion, while leaving the others 
in place, may or may not lead to an improvement in efficiency [...]. Third, foreign 
direct investment usually occurs in oligopolistic industries and industries character-
ized by increasing returns to scale. The theoretical underpinnings of trade theory in 
the presence of oligopoly, imperfect competition and economies of scale are only just 
beginning to be developed and firm theoretical conclusions are difficult to make. Fi-
nally, the benchmark against which TRIP requirements should be judged is not self-
evident. The removal of a TRIP requirement might easily lead to policy adjustments 

which may themselves increase distortions to trade and investment flows.”  
1,2,3  

Trotz der genannten (und weiterer)4 Schwierigkeiten führt die Berechnung der Zoll-
äquivalente in einigen Fällen zu aussagekräftigen Ergebnissen. So wurde in Ab-
schnitt 3.1.1. auf die Publikationen von Bond und Guisinger verwiesen,5 die am Bei-
spiel Irlands die Wirkungsäquivalenz von Factor-based Incentives und tarifären 
Handelshemmnissen aufzeigen und erstere in Zolläquivalenten auszudrücken versu-
chen:6 “A cash grant of 30 per cent, which is not uncommon for factor-based incen-
tives in many countries, is equivalent to an effective rate of protection of 18 per cent. 
Since research has already established the importance of tariff protection in attract-
ing foreign investors, it seems reasonable to presume that factor-based incentives of 
the same magnitude should have similar effects.”  

7  
Ungeachtet der zunächst vernachlässigten Frage, ob der handelsverzerrende Effekt 
eines Zolläquivalents von 18% hinreichend groß ist, um eine Einbeziehung der In-

                                                           
1 Moran / Pearson (1988), S. 122.  
2 Zu der Aussage “TRIP requirements are frequently part of a complex package of incentives and disincentives”: 
Eine von Guisinger im Auftrag der World Bank durchgeführte Studie ergab, daß in zehn untersuchten Industrie- 
und Entwicklungsländern durchschnittlich 22 verschiedene Investitionsmaßnahmen angewandt wurden. Obwohl 
nicht jede Direktinvestition von jeder Maßnahme betroffen wurde, war die durchschnittliche Anzahl simultaner 
Maßnahmen pro Direktinvestition laut Guisinger “surprisingly high”. Guisinger (1987), S. 84. 
3 Zu der Möglichkeit, daß TRIMS ein wohlfahrtssuperiores Substitut restriktiverer Staatseingriffe sind, vgl. auch: 
Greenaway (1992), S. 149 ff.; WTO (1996), S. 59 ff. 
4 So besteht erstens auch ein Identifikationsproblem. Insbesondere die sogenannten freiwilligen Beschränkungen 
beruhen zumeist nicht auf offiziellen Verlautbarungen, sondern werden in der Regel stillschweigend vereinbart, 
wehalb eine lückenlose Erfassung oftmals nicht möglich ist. Zweitens kann der Bindungsgrad der investitionspo-
litischen Maßnahmen erheblich divergieren. So können diese bindend oder nicht bindend sein wie auch flexibel 
gehandhabt bzw. mit unterschiedlicher Strenge durchgesetzt werden. Drittens ist zu bedenken, daß die 
Instrumente im Zeitablauf und fallspezifisch variieren können. Beispielsweise können Local Content und Export 
Performance Requirements in der Form kombiniert werden, daß der Anteil der im Inland zu beziehenden 
Vorprodukte mit sinkendem Exportvolumen des Unternehmens steigt (Conditional Floating). Viertens ist zu 
bedenken, daß aufgrund der unterschiedlichen Ansatzpunkte diverser, simultan angewandter Instrumente oft 
kaum mehr ersichtlich ist, welche Güter bzw. Gütergruppen in welcher Form und in welchem Umfang von den 
Instrumenten betroffen sind. Vgl.: Funke (1994a), S. 478. 
5 Vgl.: Bond / Guisinger (1985); Guisinger (1986) sowie S. 55, Fußnote 2, der vorliegenden Arbeit. 
6 Die Berechnung des Zolläquivalents wurde in diesem speziellen Fall dadurch begünstigt bzw. ermöglicht, daß 
eine Mehrzahl der zuvor angeführten potentiellen Probleme – z.B. die von Moran / Pearson angeführten Pro-
bleme (1), (2) und (4) wie auch die von Funke angeführten Probleme (1), (2) und (3) – nicht vorlagen. Vgl.: S. 
135 f. sowie S. 136, Fußnote 4, der vorliegenden Arbeit. 
7 Guisinger (1986), S. 93. 
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vestment Incentives in das TRIMS-Abkommen zu rechtfertigen, ist zumindest festzu-
halten, daß dieser Wert in Relation zu der durchschnittlichen Zollbelastung der In-
dustriegüter in den Industrieländern – etwa 4,7% – hoch ist.1 Da jedoch selbst diese 
4,7% Gegenstand zukünftiger Liberalisierungsverhandlungen sein werden, die Staa-
tengemeinschaft diesem Protektionsniveau also noch immer einen relevanten Han-
delseffekt zuschreibt, erscheint es zumindest logisch inkonsistent, daß Investitions-
anreize weder im TRIMS-Abkommen noch in anderen WTO-Verträgen (umfassend) 
berücksichtigt werden. Dieser Gedanke wird an späterer Stelle nochmals aufgegrif-
fen, zunächst jedoch weiter zu den Möglichkeiten, den Handelseffekt einer Investiti-
onsmaßnahme zu quantifizieren. 
 
Zwei weitere Alternativen, der „Inventur-“ und der „Inzidenzansatz“,2 konfrontieren 
mit den gleichen Problemen wie die das Konzept des Zolläquivalents: Der Inzidenz-
ansatz versucht die allokativen und distributiven Auswirkungen einer Maßnahme 
(sektoral/gesamtwirtschaftlich; im In- und Ausland) anhand eines standardisierten 
(z.B. von der OECD erarbeiteten)3 Fragenkatalogs zu identifizieren und zu quantifi-
zieren. Insbesondere die von Moran und Pearson angeführten Probleme (1), (2) und 
(4)4 erschweren jedoch die Quantifizierung der Effekte in so hohem Maße, daß dem 
Urteil von Funke beizupflichten ist: “Although this procedure would theoretically 
allow for the identification of the main distortions arising from an NTB [Non-Tariff 
Barrier; Anm. d. Verf.], it remains nearly impossible to quantify the effects. Besides 
the missing transparency of the measure itself, uncertainties about the spill-over ef-
fects render this task almost unmanageable.”  

5 
Der Inventuransatz hingegen mißt die Anwendungshäufigkeit einer Maßnahme und 
versucht hieraus auf deren Wirksamkeit zu schließen. Die Vor- und Nachteile des 
Ansatzes beurteilt Funke wie folgt: „Eine schlichte Quantifizierung der Maßnahme 
stellt eine erste Möglichkeit dar, um Ansatzpunkte darüber zu erhalten, ob der Ein-
satz eines bestimmten Instruments im Zeitablauf zugenommen hat. Keine Aussagen 
lassen sich jedoch darüber treffen, wieviele Güter und Dienstleistungen von dieser 
Maßnahme betroffen sind und ob die Maßnahme wirksam ist.“ 

6 Dem ersten Einwand 
kann durch die Berechnung eines ergänzenden Indikators, der Trade Coverage Ratio 
(Anteil der von der jeweiligen Maßnahme betroffenen Im- oder Exporte an den Ge-
samtim- oder -exporten des betreffenden Landes), entgegengetreten werden.7 Den 
zweiten Einwand jedoch vermag auch der erweiterte Inventuransatz nicht zu entkräf-
ten. So könnte zunächst vermutet werden, daß die Kombination „häufige Anwen-
dung einer bestimmten Maßnahme + geringe Trade Coverage Ratio“ auf eine hohe 
Wirksamkeit dieser Maßnahme hindeutet.8 Da aber auch der erweiterte Inventuran-
satz die meisten der zuvor angeführten Probleme nicht löst, ist diese Schlußfolgerung 
in dieser Eindeutigkeit nicht aufrechtzuerhalten. So vermag auch dieser Ansatz dann 

                                                           
1 Vgl.: Engels (1992a), S. 36. 
2 Vgl.: Clark, Don P. (1992); Funke (1994a), S. 478 ff.; (1994b), S. 219 ff.; Laird / Yates (1990a; 1990b). 
3 Vgl.: OECD (1993), Tabelle 1, S. 16. 
4 Vgl.: Seite 135 f. der vorliegenden Arbeit. 
5 Funke (1994b), S. 219. 
6 Ebenda, S. 479. 
7 Vgl.: Clark, Don P. (1992); Laird / Yates (1990a; 1990b). Zu den Berechnungen der Trade Coverage Ratios 
einzelner Länder, vgl.: OECD (1992), S. 38. 
8 Dieser vermutete Zusammenhang begründet sich damit, daß z.B. im Falle (nichttarifärer) Importbeschränkun-
gen der Anteil der betroffenen Importe mit dem Wirkungsgrad der Maßnahme theoretisch abnehmen müßte. 
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nicht den Effekt einer einzelnen Maßnahme zu isolieren, wenn diese Bestandteil ei-
nes Bündels von Incentives und/oder Disincentives ist.1 Es kann daher die Situation 
eintreten, daß eine Maßnahme häufig angewandt wird, trotzdem jedoch eine hohe 
Trade Coverage Ratio aufweist. Keine Aussage ist in diesem Fall möglich, ob dies 
auf eine Wirkungslosigkeit der Maßnahme oder auf die neutralisierende Wirkung 
gegengerichteter Maßnahmen zurückzuführen ist.2 Wenn also auch der erweiterte 
Inventuransatz keine exakte Quantifizierung des Handelseffektes einer Maßnahme 
erlaubt, vermag er doch wertvolle Informationen darüber zu liefern, welche investiti-
onspolitischen Maßnahmen von den politischen Entscheidungsträgern als wirkungs-
voll erachtet werden. Die nachfolgend diskutierte geographische und sektorale Ver-
teilung investitionspolitischer Maßnahmen ist daher Gegenstand zahlreicher Stu-
dien.3  
 
 
Ergebnisse empirischer Studie zur Anwendungshäufigkeit und zur sektoralen und 
geographischen Verteilung investitionsbezogener Maßnahmen 
 
Hinsichtlich der Verbreitung bzw. Anwendungshäufigkeit investitionsbezogener 
Maßnahmen kommt eine Studie des US Department of Commerce zu dem Ergebnis, 
daß von 24.666 ausländischen Tochtergesellschaften oder Niederlassungen US-
amerikanischer Unternehmen annähernd 25% von Investitionsanreizen profitierten, 
jedoch nur 14% Performance Requirements unterlagen.4 Bezogen auf die Gesamtheit 
aller befragten Unternehmen gaben damit lediglich 6% an, einer oder mehreren Lei-
stungsauflagen zu unterliegen.5 Zu einem abweichenden Ergebnis kommt eine klei-
nere, aber detailliertere Studie der World Bank.6 Laut dieser unterlagen 51% der un-
tersuchten 74 Unternehmen einer expliziten Leistungsauflage, eine Vielzahl der be-
fragten Unternehmen erachtete diese allerdings als nicht bindend. Zu einem ähnli-
chen Ergebnis kommt eine Studie der Overseas Private Investment Corporation 
(OPIC).7 Gemäß dieser unterlagen 40% der befragten Unternehmen Performance 
Requirements, wobei jedoch 63% der betroffenen Unternehmen angaben, durch di-
verse Incentives des Gastgeberlandes (partiell) kompensiert worden zu sein.  
Höher ist die Übereinstimmung der Studien hinsichtlich der sektoralen Verteilung 
der investitionsbezogenen Maßnahmen. Alle angeführten Studien stimmen darin  
überein, daß die Anwendungshäufigkeit der Maßnahmen sektoral stark divergiert 
und daß sich die Investitionsmaßnahmen auf ausgewählte Sektoren der Fertigungsin-
                                                           
1 Gleichermaßen ungelöst verbleibt das Problem des u.U. variierenden Bindungsgrades einer Maßnahme wie 
auch das Problem, informelle Restriktionen zu erfassen. 
2 Möglich wäre zudem auch, daß andere Waren oder Dienstleistungen von anderen, noch restriktiveren Maßnah-
men in einem so hohem Maße beeinträchtigt werden, daß trotz hoher Wirksamkeit der analysierten Maßnahme 
der Anteil der von dieser Maßnahme betroffenen Außenhandelstransaktionen relativ hoch bleibt.  
3 Vgl.: Guisinger (1987); Low / Subramaniam (1995); Moran / Pearson (1987); OECD (1987c; 1989); UNIDO 
(1988); United States, Department of Commerce (1978; 1982); United States, International Trade Commission 
(1982; 1994); United States, Trade Representative (1985). 
4 2% der Unternehmen gaben an, (neben möglichen weiteren Restriktionen) einem Minimum Export Requirement 
zu unterliegen, 3% einem Maximum Import Level, 3% einer Local Content-Regelung und 8% einem Minimum 
Local Labour Requirement. Vgl.: United States, Department of Commerce (1978). 
5 Vgl.: United States, Department of Commerce (1978). In einer weiteren Studie im Jahre 1982 reduzierte sich 
dieser Anteil gar auf 4%. Vgl.: United States, Department of Commerce (1982). 
6 Vgl.: Guisinger (1987). 
7 Moran / Pearson (1987). 
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dustrie konzentrieren. Übereinstimmung besteht auch darin, daß der Automobilsektor 
der am häufigsten betroffene Sektor sei. So unterlagen gemäß einer Studie der Inter-
national Trade Commission 80% der befragten Unternehmen des Automobilsektors 
Leistungsauflagen,1 während die Studie der World Bank zu einem Anteil von 75% 
gelangt. Einen deutlich geringeren Anteil (27%) weisen lediglich die Studien des US 
Department of Commerce aus. Häufige Anwendung finden Leistungsauflagen laut 
World Bank auch in der lebensmittelverarbeitenden (48% der befragten Unterneh-
men), der chemischen und der ölverarbeitenden Industrie (beide Sektoren ohne Zah-
lenangabe). Während die Ergebnisse einer Studie von Low und Subramaniam 

2 mit 
denen der World Bank weitgehend übereinstimmen, unterlagen laut Studie der Inter-
national Trade Commission (ITC) in der chemischen und der petrochemischen In-
dustrie lediglich 12% der befragten Unternehmen Leistungsauflagen. Divergenzen 
weisen die Untersuchungen auch hinsichtlich der Anwendungshäufigkeit von Lei-
stungsauflagen in der Computerbranche. Während z.B. die ITC zu einem Anteil von 
19% gelangt, weist die Studie der World Bank einen Anteil nahe Null aus. 
Hinsichtlich der geographischen Verteilung der Maßnahmen wiederum stimmen die 
Studien in hohem Maße überein. Alle gelangen zu dem Ergebnis, daß zwar Industrie- 
und Entwicklungsländer Investitionsmaßnahmen anwenden, daß jedoch die Anwen-
dungshäufigkeit in Entwicklungsländern um ein Vielfaches höher ist. Lediglich Gui-
singer verweist darauf, daß die Häufigkeit der (in den meisten Studien vernachlässig-
ten) impliziten Leistungsvorgaben (konditionalen Incentives) in Industrieländern 
weit höher als in Entwicklungsländern ist und daß Zielsetzung und Handelswirkun-
gen exakt jenen der (in Entwicklungsländern dominierenden) expliziten Lei-
stungsvorgaben entsprächen. Ähnlich hoch ist die Übereinstimmung hinsichtlich der 
Frage, welches die am häufigsten angewandten (expliziten oder impliziten) Lei-
stungsauflagen sind. Diesbezüglich kommen Low und Subramaniam wie auch die 
Untersuchungen der OPIC oder des US Trade Representative zu dem Ergebnis, daß 
dies Local Content und Minimum Export Requirements seien.3  
 
Die meisten der angeführten Studien beschränken sich auf die Identifizierung der 
Art, der sektoralen und geographischen Verteilung und der Anwendungshäufigkeit 
der investitionspolitischen Maßnahmen. Lediglich die Studien der ITC, der OPIC 
und der World Bank versuchen, auch die wichtigsten Effekte der Maßnahmen zu
identifizieren und zu quantifizieren. Alle drei Studien folgen dabei einem vierten An-
satz, den Moran und Pearson wie folgt beschreiben: “All three have a similar metho-
dological weakness, for they are based on the hypothetical question put to investing
firms of how they would have altered their behaviour (decision to invest and subse-
quent patterns of imports and exports) if particular host countries had abandoned 
their performance requirements. At the best, this compares the actual operations of 
firms with a hypothetical world in which the target countries have no performance 
requirements, while other countries are allowed to maintain their locational policies 
for attracting investment intact.” 

4 
 
 

                                                           
1 Vgl.: United States, International Trade Commission (1982). 
2 Vgl.: Low / Subramaniam (1995). 
3 Vgl.: United States, Trade Representative (1985). 
4 Moran / Pearson (1988), S. 126. 
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Die Ergebnisse der drei Studien überraschen. Die Studie des ITC gelangt zu dem Er-
gebnis, daß die Gesamtheit aller Investitionsmaßnahmen die US-Exporte im Bereich 
der chemischen Industrie lediglich um 74,2 Millionen US $ reduzierte (äquivalent 
1,7% der sektorbezogenen Gesamtexporte US-amerikanischer Unternehmen an aus-
ländische Tochtergesellschaften und Niederlassungen), in der Automobilindustrie 
um 84,7 Millionen US $ (äquivalent 0,9%) und im Bereich der Computer und 
Büromaschinen um 13,6 Millionen (äquivalent 0,5%).1 Ähnlich die Erkenntnisse der 
OPIC: “The analysis of the project we carried out showed that in 83% of the cases 
the TRIP requirements were not of prevailing influence, in the sense that the investor 
did not significantly alter his pattern of purchases or sales to meet the requirements. 
The typical responses for local-content requirements were that it was either more 
economical to source domestically or that the sourcing requirement was negotiable 
and that for export minimums it had been the investor’s intention from the start to 
export part or all of his production. [...] In the four cases in which the TRIP re-
quirements were considered of prevailing influence (that is, non-redundant) OPIC 
concluded that in three cases American exports would not be significantly displaced 
and in one case the additional exports of the project to the United States would sim-
ply displace American imports from other sources.” 

2 Auch Guisinger kommt zu dem 
Ergebnis, daß die Handelswirkungen von Performance Requirements selbst in jenen 
Sektoren vernachlässigt werden können, die sich durch eine hohe Anwendungshäu-
figkeit derartiger Auflagen auszeichnen. So attestiert er sowohl den Leistungs-
auflagen in der petrochemischen wie auch der lebensmittelverarbeitenden Industrie 
nur marginale Handelseffekte, da nach Angaben der Führungskräfte betroffener Un-
ternehmen die Zielvorgaben unter Umständen auch ohne externe Beeinflussung rea-
lisiert worden wären. Performance Requirements hätten die Erschließung lokaler 
Bezugsquellen oder neuer Exportmärkte oftmals lediglich beschleunigt.3 
 
 
Auswertung der bisherigen Ausführungen 
 
Diese Ergebnisse könnten anhand mehrerer Punkte in Frage gestellt werden. So führt 
Guisinger aus, daß Leistungsauflagen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie 
zwar keine signifikanten Handelseffekte ausübten, jedoch das Gesamtvolumen aus-
ländischer Direktinvestitionen maßgeblich verringerten. Selbst unter Vernachlässi-
gung der Komplementarität von Handel und Investitionen ist die Aussage, daß sich 
eine signifikante Veränderung einer der Größen nicht oder nur marginal auf die an-
dere Größe, nicht nachvollziehbar. Diese Diskussion ist an dieser Stelle jedoch von 
untergeordneter Bedeutung und wird daher vernachlässigt. Bedeutsam ist hingegen, 
daß alle drei Studien allen untersuchten Maßnahmen gleiche (nämlich geringe) Han-
delseffekte attestieren und daher zwei Schlußfolgerungen nahe liegen:  

                                                           
1 Vgl.: United States, International Trade Commission (1982). 
2 Moran / Pearson (1988), S. 127. 
3 Eine Ausnahme bildet laut Guisinger lediglich der Automobilsektor. Hier ließen sich wesentliche (nicht näher 
quantifizierte) Handelseffekte beobachten. In anderen Sektoren, beispielsweise in der lebensmittelverarbeitenden 
Industrie, wirkten sich Performance Requirements insbesondere auf das Gesamtvolumen ausländischer Direktin-
vestitionen aus, wobei er jedoch darauf verweist, daß der Produktionsstandort lediglich in vier der untersuchten 
Fälle (äquivalent einem Anteil von 5,4%) von den Auflagen beeinflußt wurde. Vgl.: Guisinger (1987). 

 140



1. Eingangs des Abschnitts wurde dargelegt, daß die investitionsbezogenen Ver-
handlungen der Uruguay-Runde maßgeblich von der Kontroverse bestimmt 
wurden, wie eindeutig bzw. wie hoch der Handelseffekt einzelner Investitions-
maßnahmen sei und ob Höhe und Eindeutigkeit des Effekts einen Eingriff in die 
innere Souveränität der Mitgliedstaaten rechtfertigten. Mit anderen Worten: Im 
Mittelpunkt der Diskussion stand die Frage, welche investitionsbezogenen 
Maßnahmen einen unmittelbaren, eindeutigen und hinreichend großen Effekt 
auf die internationalen Handelsströme ausüben und deshalb vertraglich zu un-
terbinden seien. Nun kommen die angeführten Studien zu dem Ergebnis, daß al-
len Investitionsmaßnahmen (so auch denen des TRIMS-Abkommens) gemein-
sam sei, daß sie die globalen Handelsströme zwar u.U. unmittelbar und eindeu-
tig beeinflußten, die Höhe des Effekts jedoch tendenziell vernachlässigt werden 
könne. Unmittelbar drängt sich damit die Frage auf, inwieweit aus handelspoli-
tischer Perspektive die Notwendigkeit bestand, die „handelsbezogenen“ Investi-
tionsmaßnahmen auf multilateraler Ebene zu diskutieren. 

2. In den vorangegangenen Ausführungen wurde dargelegt, daß das TRIMS-
Abkommen lediglich eine Teilmenge der Maßnahmen untersagt, die eindeutig 
und unmittelbar auf die globalen Handelsströme einwirken. Untersucht wurde 
daher, ob die nicht durch das TRIMS-Abkommen untersagten Maßnahmen zwar 
einen eindeutigen und unmittelbaren Handelseffekt ausübten, dieser u.U. jedoch 
nicht hinreichend groß sei. Nun attestieren die angeführten Studien allen unter-
suchten Maßnahmen (d.h. den vertraglich erfaßten wie nicht erfaßten) gleiche 
Handelseffekte. Wie läßt sich der selektive Ansatz des TRIMS-Abkommens 
(genauer: das Verbot einzelner Maßnahmen) mit dieser Tatsache vereinbaren?  

 
Eine Begründung könnte lauten, daß das Regelwerk der WTO die Einbeziehung wei-
terer Maßnahmen nicht erlaubte. Dieser Einwand ist jedoch nicht schlüssig, da die 
(das TRIMS-Abkommens legitimierenden) Artikel III und XI des GATT auch auf 
weitere Restriktionen hätten angewandt werden können. Domestic Sales Require-
ments beispielsweise stehen zweifelsfrei Art. XI (General Elimination of Quantita-
tive Restrictions) entgegen, und Produktionsauflagen (Manufacturing Requirements) 
sind weder mit Art. XI noch mit Art. III Abs. 4 und/oder Abs. 5 (National Treatment 
on Internal Taxation and Regulation) vereinbar. Sauernheimer ist daher zuzustim-
men: „Die beiden Grundprinzipien des Abkommens sind Inländerbehandlung und 
das Verbot mengenmäßiger Beschränkungen. Beide Prinzipien werden jedoch nicht 
konsequent angewandt. Statt dessen werden enumerativ fünf Typen handelsbezoge-
ner Maßnahmen explizit als nicht abkommenskonform verworfen.“ 

1 
Auch die Auswahl der zur Legitimation des TRIMS-Abkommen herangezogenen 
GATT-Artikel ist weder sachlich noch GATT-rechtlich nachvollziehbar. Es wird dar-
auf verzichtet, die einzelnen, auf bestimmte Investitionsmaßnahmen anwendbaren 
Bestimmungen des GATT (oder anderer Verträge der Warenhandelssphäre) detailliert 
zu diskutieren.2 Exemplarisch sei lediglich darauf verwiesen, daß z.B. unter Beru-
fung auf das Gebot der Meistbegünstigung (Art. I des GATT ) weitere eindeutig han-
delsverzerrende Investitionsrestriktionen wie Minimum Export Requirements oder 
Exportverbote für konkurrierende Standorte hätten untersagt werden können. 

                                                           
1 Sauernheimer (1996), S. 238. 
2 Vgl. hierzu u.a.: Engels (1997c), S. 163 ff.; Greenaway (1990), S. 370 ff.; Mo (1996), S. 97 ff. 
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Festzuhalten ist somit, daß die Auswahl der vertraglich untersagten Restriktionen  
ebenso logisch inkonsistent ist wie die Auswahl der legitimierenden GATT-Artikel. 
Selbst die vertragseigene sehr restriktive Definition der handelsbezogenen Investiti-
onsmaßnahme vermag die Selektivität des TRIMS-Abkommens nicht zu erklären. In 
den Worten von Engels: „Der Begriff der handelsrelevanten investitionspolitischen 
Maßnahmen (TRIMS) umfaßt nur einen begrenzten Maßnahmenkatalog, wobei die 
Abgrenzung weniger durch sachliche Gründe – Handelsrelevanz der Maßnahmen – 
als vielmehr durch Konvention gegeben zu sein scheint.“ 

1  
Inkonsistent ist auch die – auf den Druck der Industrieländer zurückzuführende – 
Beschränkung des TRIMS-Abkommens auf Restriktionen ausländischer Investoren. 
Infolge dieser Beschränkung untersagt das TRIMS-Abkommen lediglich jene investi-
tionspolitischen Instrumente, welche insbesondere von Entwicklungsländern ange-
wandt werden. Das (insbesondere in Hochtechnologiesektoren auf bedingungsfreien 
Investitionsanreizen beruhende) investitionspolitische Instrumentarium der Indu-
strienationen bleibt unangetastet.2 Zu Recht beurteilt das United Nations Center on 
Transnational Corporations bereits während der Uruguay-Runde das sich abzeich-
nende Abkommen als in sich verzerrend: “In seeking to proscribe the kind of invest-
ment packages most compatible with developing-country circumstances while leav-
ing equivalent investment packages of the developed world intact, the Uruguay 
Round TRIMs effort could also be regarded, in itself, as distortionary. More benefi-
cial would be an attempt to achieve a multilateral agreement to limit all locational 
incentives, perhaps as part of an expanded subsidies code.”  

3
,
,4 

Diese Kritik des selektiven Ansatzes des TRIMS-Abkommens ist um weitere Kritik-
punkte zu ergänzen: So bemängelt Sauvé, daß das Abkommen rückwärts gewandt sei 
und lediglich bestehende GATT-Rechtsprechung kodifiziere.5 Diese Kritik (wie auch 
der damit verbundene Vorwurf, daß das Abkommen hinter den Bestimmungen bila-
teraler und regionaler Abkommen zurückbleibe6 und daher die Gelegenheit verpaßt 
habe, international eine Vorreiterrolle einzunehmen),7 ist zutreffend, gibt jedoch 
nicht die volle Reichweite des Problems wieder. Zu kritisieren ist nicht nur, daß sich 
das Abkommen auf eine Kodifizierung bestehender GATT-Rechtsprechung be-
schränkt. Zu kritisieren ist insbesondere, daß es sogar eine revisionistische Kompo-
nente aufweist. Diese ist darin begründet, daß das Abkommen den WTO-Staaten in 
Abhängigkeit von deren Entwicklungsstand unterschiedliche Übergangsfristen (und 
damit Bestandsschutz) gewährt und somit die Nationen temporär von Verpflichtun-
gen befreit, denen diese vor Vertragsabschluß grundsätzlich unterlagen.  

                                                          

Gleichfalls zu kritisieren ist die logisch inkonsistente Einbindung des TRIMS-
Abkommens in das System der multilateralen Verträge. So untersagt das Abkommen 

 
1 Engels (1992c), S. 157. Ähnlich urteilen: Bender (1996); Low (1996); Low / Subramaniam (1995); Sauernhei-
mer (1996); Sauvé (1994). 
2 Bedingungsfrei gewährte Investitionsanreize werden in Entwicklungsländern deshalb relativ selten angewandt, 
weil diese Nationen derartige Anreize ohne kompensierende (die zusätzlichen Produzentenrenten zumindest par-
tiell abschöpfende) Investitionsrestriktionen i.d.R. nicht gegenfinanzieren können. 
3 UNCTC/UNCTAD (1991), S. 9 f.  
4 Ähnlich das Urteil der UNCTAD: “The present approaches are partial and do not constitute, even together, a 
consistent and global approach to deal with incentives that affect FDI flows.” UNCTAD (1995b), S. 43 
5 Schon 1984 stellte das Panel on the Administration of Canada’s Foreign Investment Review die Unvereinbar-
keit bestimmter Leistungsauflagen mit dem GATT fest. Vgl.: Sauvé (1994), S. 8 
6 Vgl. u.a.: Art. 1006 NAFTA 
7 Vgl.: Graham (1996a); Low (1996); Sauvé (1994). 

 142



implizite und explizite Exportbeschränkungen (Maximum Export Performance Re-
quirements), vernachlässigt jedoch Exportauflagen (Minimum Export Performance 
Requirements). Der Subventionskodex (ASCM) hingegen untersagt letztere dann, 
wenn sie zwingende Voraussetzung zur Erlangung eines Vorteils sind (implizite Mi-
nimum Export Performance Requirements). Ist also eine Exportauflage impliziter 
Natur, ist sie laut TRIMS-Abkommen zulässig, laut Subventionskodex hingegen ver-
boten. Ist sie jedoch expliziter Natur, steht sie weder den Bestimmungen des ASCM 
noch des TRIMS-Abkommens entgegen. Auch die hieraus resultierende Ungleichbe-
handlung von Exportsubventionen und Exportauflagen1 ist weder ökonomisch noch 
GATT-rechtlich begründbar und provoziert potentiell Ausweichmaßnahmen der Län-
der: „Exportauflagen werden vom Verbotsprinzip des TRIMS-Abkommens nicht er-
faßt, bleiben also erlaubt. [...]. Zu Recht wird diese differenzierende Behandlung von 
Exportauflagen und direkten Exportsubventionen als ökonomisch nicht zu rechtferti-
gende Anomalie des WTO-Regelwerkes kritisiert. [...] Auch ist nunmehr nicht auszu-
schließen, daß Entwicklungsländer auf den Abbau von Exportsubventionen mit dem 
Ausbau der Exportauflagen reagieren.“ 

2 
 
Den angeführten Nachteilen steht lediglich ein,3 wenn auch gewichtiger Vorteil ent-
gegen: Erstmals wurde in den multilateralen Verhandlungen der Tatsache Rechnung 
getragen, daß die Tiefe der globalen Integration auch eine Neudefinition der Schnitt-
stelle von Handels- und Investitionspolitik verlangt: “Chief among the useful contri-
butions is the acknowledgement that heightened policy interrelations in the fields of 
trade, investment and competition will likely warrant more encompassing future 
work on investment and competition policy within the multilateral trading system.” 

4 
Trotz des Pessimismus einiger Autoren (“ it represents the boldest action on reduc-
ing TRIMs that many present and future WTO member-countries will be willing to 
accept in the near future”  )5 und trotz seiner Defizite könnte das TRIMS-Abkommen 
daher als ein „Fuß in der Tür“ betrachtet werden, als ein erster Schritt in Richtung 
auf ein umfassendes multilaterales Investitionsabkommen.6 Nachfolgend wird daher 
die Frage untersucht, ob bzw. inwieweit das TRIMS-Abkommens zu einem Multila-
teral Agreement on Investment (in Goods)7 fortentwickelt werden könnte.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Exportsubventionen sind grundsätzlich untersagt, Exportauflagen (obwohl wirkungsäquivalent) nur dann, wenn 
sie zwingende Voraussetzung zur Erlangung eines Vorteils sind. 
2 Bender (1996), S. 142; vgl. auch: Low / Subramaniam (1995). 
3 Weitere Kritikpunkte, so jene von Mo, der die mangelnde Logik des Zusammenhangs von TRIMS-Abkommen 
und Art. III GATT oder auch die Zweideutigkeit und die damit verbundenen Interpretationsspielräume und Kon-
fliktpotentiale des TRIMS-Abkommens kritisiert, werden vernachlässigt. Vgl.: Mo (1996), S. 99 ff. 
4 Sauvé (1994), S. 8 f. 
5 Hemphrey (1995), S. 3. 
6 Vgl.: Brittan (1998), S. 275; Graham (1996c), S. 141. 
7 Da in den WTO-Verträgen explizit zwischen der Waren- und der Dienstleistungssphäre unterschieden wird und 
zudem die Gültigkeit des TRIMS-Abkommens explizit auf die Warenhandelssphäre beschränkt ist, wird zunächst 
lediglich die Frage untersucht, ob bzw. inwieweit das Abkommen zu einem MAI in Goods fortentwickelt werden 
könnte. Die Schnittstellen zur Dienstleistungssphäre werden hierbei vernachlässigt. 
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7.1.2. Beurteilung des investitionspolitischen Potentials des TRIMS-Abkommens 
 
Angesichts der zuvor getroffenen Aussage, daß es nicht sinnvoll sei, einen als Han-
delsabkommen konzipierten Vertrag an den Anforderungen eines Investitionsab-
kommens zu messen,1 erscheint die Fragestellung, inwieweit es möglich wäre, das 
TRIMS-Abkommens zu einem MAI (in Goods) fortzuentwickeln, zunächst unlogisch. 
Warum sollte nunmehr ein idealtypisches Investitionsabkommen zur Beurteilung des 
investitionspolitischen Potentials eines als Handelsabkommen konzipierten Vertra-
ges herangezogen werden?  
Die Begründung liefert Art. 9 des TRIMS-Abkommens: “Not later than five years 
after the date of entry into force of the WTO Agreement, the Council for Trade in 
Goods shall review the operation of this Agreement and, as appropriate, propose to 
the Ministerial Conference amendments to its text. In the course of this review, the 
Council for Trade in Goods shall consider whether the Agreement should be com-
plemented with provisions on investment and competition policy.” Falls es sich nach 
Maßgabe des Council for Trade in Goods als notwendig erweisen sollte, ist das Ab-
kommen also um weitere (u.a.) investitionspolitische Aspekte zu ergänzen. Unab-
hängig von der Frage, inwieweit es dem Council notwendig erscheinen mag, das Sy-
stem der multilateralen Warenhandelsverträge um weitere investitionspolitische As-
pekte zu ergänzen, ist daher zu analysieren, inwieweit dies möglich wäre. 
 
Ausgangspunkt der Potentialanalyse sind die Tatsachen, daß: 
 

1. jeder im Rahmen der WTO zu diskutierende Aspekt der globalen Wirtschaftsbe-
ziehungen eines Bezugs zu dem grenzüberschreitenden Handel mit Waren, 
Dienstleistungen oder geistigem Eigentum bedarf; 

2. auch das System der WTO-Verträge (zumindest grundsätzlich)2 das Postulat der 
innerstaatlichen Souveränität der Mitgliedstaaten anerkennt.  

 

Zu Beginn der Verhandlungen der Uruguay-Runde war folglich nicht nur die Frage 
zu klären, welche der investitionsbezogenen Maßnahmen den notwendigen Handels-
bezug aufweisen. Zu klären war auch die Frage, ob die betreffenden Maßnahmen als 
(der innerstaatlichen Souveränität zuzuordnende) Investment Measures oder als (der 
Kompetenz des GATT unterliegende) handelspolitische Border Measures verhandelt 
werden sollten. Beide Alternativen konfrontierten die Verhandlungsführer mit erheb-
lichen Problemen bzw. weitreichenden Konsequenzen. So implizierte eine Qualifi-
zierung der zu verhandelnden Maßnahmen als Investment Measures: “GATT is es-
sentially a charter which imposes constraints on the use of border measures. Thus, if 
TRIMs are viewed as investment measures, and if they are to be brought within the 
purview of GATT this represents a new departure. Moreover, if this course were 
adopted, there is no reason in principle why any action should be confined to TRIMs. 
In principle it should be extended to all investment measures.” 

3 Auch eine Qualifi-
zierung der zu verhandelnden Instrumente als handelspolitische Border Measures 
war nicht frei von Problemen: “In commenting upon the status of TRIMs it is impor-
tant to remember the context in which they are agreed. Specifically, they are meas-
                                                           
1 Vgl.: S. 132 der vorliegenden Arbeit. 
2 Indes wurde das Postulat der innerstaatlichen Souveränität in einigen Verträgen (z.B. dem TRIPS-Abkommen) 
anderen Rechtsgütern untergeordnet. 
3 Greenaway (1990a), S. 379. 
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ures on an investment specific basis. As such it is difficult to think of them as direct 
instruments of trade policy. Some do have effects which are equivalent to border 
measures but so too do other instruments of industrial policy. Equally, some TRIMs 
do not have effects which have any obvious equivalence to border measures. By way 
of making progress it is important to recognise these instruments as investment 
measures, some of which have trade distorting effects.” 

1 
Bleibt auch unklar, wie Greenaway das Attribut “Trade-related” definiert,2 antizi-
piert sein letzter Satz doch den späteren Kompromiß des TRIMS-Abkommens. Die-
ser lautet: Die in dem Abkommen als Trade-Related Investment Measures bezeich-
neten Maßnahmen sind keine Border Measures, sondern (grundsätzlich der inner-
staatlichen Souveränität zuzuordnende) Instrumente der Investitionspolitik. Im Sys-
tem der multilateralen Warenhandelsverträge müssen sie jedoch deshalb berücksich-
tigt werden, weil sie existierenden GATT-Regelungen entgegenstehen und ihre An-
wendung die globalen Warenströme verzerrt oder vermindert.3 Wurden in früheren 
Verhandlungsrunden einzelne innerstaatliche Handelsrestriktionen untersagt, weil sie 
in ihren Wirkungen Border Measures entsprachen, substituiert das TRIMS-
Abkommen das „Kriterium der Äquivalenz“ durch die Kriterien des „negativen Han-
delseffektes“ und der „Inkonformität mit bestehenden GATT-Regeln“.  
 
Die Implikationen dieser Konstruktion für den vertraglichen Stellenwert der inner-
staatlichen Souveränität sind weitreichend: Kam ihr zuvor der Charakter eines unbe-
dingten Postulats zu,4 ist sie nun Gegenstand einer Güterabwägung. Folgerichtig 
wurden die sich dieser Kompromißformel anschließenden Verhandlungen von den 
Fragen bestimmt, wann der Handelseffekt einer Maßnahme groß genug sei, um eine 
Einschränkung der innerstaatlichen Souveränität zu begründen und welche (existie-
renden GATT-Bestimmungen entgegenstehenden) Investitionsmaßnahmen einen der-
artigen Handelseffekt ausübten. Die Beibehaltung der angeführten Kompromißfor-
mel vorausgesetzt, werden diese Fragen auch zukünftige Verhandlungen beherr-
schen. Auch die Probleme zukünftiger Verhandlungsrunden werden denen der Uru-
                                                           
1 Greenaway (1990a), S. 377. 
2 Einerseits lehnt Greenaway es ab, die von ihm als Trade-Related Investment Measures bezeichneten Maßnah-
men als handelspolitische Instrumente zu bezeichnen, andererseits argumentiert er, daß lediglich eine Teilmenge 
der von ihm als Trade-Related Investment Measures bezeichneten Maßnahmen einen Handelseffekt habe. Somit 
entfallen als Abgrenzungskriterium sowohl das handelspolitische Motiv als auch der Handelseffekt. 
3 Diese Formel stellt insofern eigentlich keine Kompromißlösung dar, als sie prinzipiell den Verhandlungsvor-
schlägen der Industrieländer entspricht. So forderten die folgenden Industrieländer eine Identifizierung und ver-
tragliche Unterbindung aller investitionsbezogenen Maßnahmen, die: “produce adverse trade effects” (USA), 
“are inherently trade distorting” (Schweiz), “cause trade restrictive or distorting effects” (Japan), “whose trade 
distorting and restrictive effects appear to occur under all or most circumstances” (skandinavische Länder), 
“distorting or restrictive effects which are directly trade related” (EU). Die Mehrzahl der Entwicklungs- und 
Schwellenländer hingegen (so der gemeinsame Vorschlag von Ägypten, Argentinien, Brasilien, China, (Ex-) 
Jugoslawien, Kamerun, Kolumbien, Kuba, Tansania) plädierte dafür, die GATT-Bestimmungen lediglich auf die 
Handelseffekte, nicht jedoch auf die Maßnahmen anzuwenden: “Disciplines [z.B. Art. XXIII, Abs.1, lit. a-c, 
GATT (Nullification or Impairment); Anm. d. Verf.] should be applied to effects not to measures”. Der Begriff 
Kompromißlösung ist aber insofern trotzdem berechtigt, als sich die Industrieländer zwar mit ihrem Formulie-
rungsvorschlag durchsetzen, nicht jedoch mit der von ihnen gewünschten Anzahl der zu unterbindenden Invest-
ment Measures. Die gewünschte Formulierung wurde mit deren eingeschränkter Konkretisierung erkauft. Vgl.: 
Greenaway (1990), S. 380 ff. 
4 „[Die internationale Handelsordnung ist] weniger darauf ausgerichtet, die nationale Souveränität zu be-
schränken, als die Koordinierungserfordernisse zu institutionalisieren, die aus dem Spannungsverhältnis zwi-
schen nationaler Autonomie und internationaler Wirtschaftsverflechtung resultieren.“ Kloten (1983), S. 382. 
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guay-Runde entsprechen. Wie nachfolgend dargelegt, wird es jedoch mit jedem Ver-
handlungsfortschritt schwieriger, die diesem Kompromiß inhärenten „Filter“ zu pas-
sieren.  
 
Zunächst zu dem ersten Filter des TRIMS-Abkommens, der Notwendigkeit, daß die 
zu unterbindende investitionspolitische Maßnahme einer existierenden Bestimmung 
des GATT (oder eines anderen Vertrages der Warenhandelssphäre) entgegensteht:  
Es wurde mehrfach darauf verwiesen, daß sich Handels- und Investitionsabkommen 
in ihren Zielsetzungen und Vertragsinhalten nur begrenzt überschneiden. Während 
ein Investitionsabkommen dem Investor ein diskriminierungsfreies Recht auf Etab-
lierung sowie Schutz vor diskriminierenden Restriktionen des operativen Geschäfts 
und vor direkter oder indirekter Enteignung garantieren sollte, beschränken sich Au-
ßenhandelsverträge auf die Liberalisierung des grenzüberschreitenden Handels des 
Endproduktes oder der in die Produktion einfließenden Vor- und Zwischenprodukte. 
Definiert ein Investitionsabkommen also die Rechte und Pflichten des Gastgeberlan-
des gegenüber dem einzelnen Wirtschaftssubjekt (und der Gesamtheit seiner wirt-
schaftlichen Aktivitäten und Aktiva), definieren Handelsabkommen lediglich die 
Behandlung, die dem Ergebnis des Wertschöpfungsprozesses, der Handelsware, zu 
gewähren ist. Eigenständige Rechte des einzelnen Wirtschaftssubjekts (des Händlers 
wie auch des Investors) lassen sich aus dieser Zielsetzung nicht ableiten.  
Eine erste Anforderung an ein MAI, der Schutz der materiellen wie immateriellen 
Aktiva des ausländischen Investors, kann daher auch zukünftig nicht (oder nur par-
tiell) in das TRIMS-Abkommen integriert werden. Gleiches gilt für die vertragliche 
Gewährleistung des Etablierungsrechts. Selbst wenn dem Investor dieses Recht in 
einer diskriminierenden Weise verweigert wird, widerspricht dieser Tatbestand (in 
der Warenhandelssphäre) solange nicht den WTO-Verträgen und -Prinzipien, wie 
lediglich der Investor, nicht jedoch die von ihm produzierten oder bezogenen Waren 
diskriminiert werden.1 Auch eine Berücksichtigung der möglichen Handelswirkun-
gen verweigerter Etablierungsrechte vermag – zumindest im Rahmen des gegenwär-
tigen Verhandlungsansatzes2 – dieses Defizit der WTO-Verträge nicht grundsätzlich 
zu überwinden. Bereits in der Diskussion der investitionspolitischen Reichweite des 
Subventionskodex wurde darauf hingewiesen, daß die Etablierung eines ausländi-
schen Investors per definitionem dessen möglichen Außenhandelstransaktionen vo-
rausgeht und die Verweigerung des Etablierungsrechts daher keine unmittelbare und 
zeitnahe Verzerrung oder Verminderung der Handelsströme induziert.3 Ein Verstoß 
gegen die Verträge der Warenhandelssphäre könnte daher lediglich aus den zukünf-
tigen Handelseffekten einer derartigen administrativen Maßnahme abgeleitet werden. 
Diese sind jedoch nicht nur fallspezifisch und unterliegen zahlreichen Einflußfakto-
ren. Sie könnten zudem lediglich anhand eines Vergleichs mit der hypothetischen 
Situation einer erfolgten Niederlassung ermittelt werden. Berücksichtigt man, wie in 
Abschnitt 7.1. dargelegt wurde, daß selbst die Effekte jener Maßnahmen kaum quan-
tifiziert werden können, die unmittelbar und zeitnah auf die grenzüberschreitenden 
Handelsströme einwirken, ist offensichtlich, daß eine Quantifizierung der Handelsef-
                                                           
1 So untersagt das TRIMS-Abkommen Local Content Requirements nicht deshalb, weil derartige Auflagen den 
ausländischen Investor diskriminieren, sondern lediglich deswegen, weil diese Auflagen ausländische Waren 
diskriminieren und daher dem Gebot der Inländerbehandlung (ausländischer Waren) widersprechen.  
2 Nochmals sei darauf verwiesen, daß dem Vertragssystem der WTO nicht die Prämisse einer grundsätzlichen 
Komplementarität von Außenhandel und Direktinvestitionen zugrunde liegt. 
3 Die mit dem Etablierungsprozeß verbundenen Güterströme werden vernachlässigt. 
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fekte von Etablierungsverboten mit einem nochmals höheren Unsicherheitsfaktor 
verbunden wäre. Berücksichtigt man den Einfluß eines nochmals höheren Unsicher-
heitsfaktors auf Legitimation und Reputation des TRIMS-Abkommens, wäre es unter 
Umständen sogar kontraproduktiv, im Rahmen des derzeitigen Verhandlungsansat-
zes das Abkommen um substantielle Bestimmungen zur Liberalisierung der 
Marktpräsenz ergänzen zu wollen.  

                                                          

 
Festzuhalten ist somit, daß Inhalt und innere Logik von Handels- und Investitionsab-
kommen derart stark divergieren, daß investitionspolitischen Belangen in einem Au-
ßenhandelsabkommen nur begrenzt Rechnung getragen werden kann. “Investment 
agreements have traditionally, and correctly, focused on the enterprise and sought to 
maximise entrepreneurial autonomy through guarantees and protections for inves-
tors and their investments. Accordingly, they cover a wide range of activity by the 
investor as an economic actor. Trade agreements, by contrast, have traditionally fo-
cused on products and product flows. Protection for the economic actor, the im-
porter or exporter, is generally derived (if at all) from protections for these trade 
flows. The traditional trade framework [...] is thus limited in its coverage of the ac-
tivities of the companies producing the traded goods.” 

1 Angesichts des handelspoli-
tischen Fokus des TRIMS-Abkommens (und der aus diesem Fokus abgeleiteten An-
forderungen an ein Verbot einzelner Investitionsmaßnahmen) ist daher zu erwarten, 
daß sich die Bestimmungen des TRIMS-Abkommen auch zukünftig weitgehend auf 
das operative Geschäft ausländischer Investoren beschränken werden. Eine umfas-
sende Liberalisierung der Marktpräsenz ist im Rahmen des gegenwärtigen Verhand-
lungsansatzes ebensowenig zu erwarten wie ein umfassender Schutz der materiellen 
und immateriellen Investitionsgüter ausländischer Investoren.  
 
Nun wurde in 5.1.1. dargelegt, daß ein Investitionsabkommen, das sich lediglich auf 
das operative Geschäft ausländischer Investoren bezieht, Gefahr läuft, daß die Libe-
ralisierung der laufenden Geschäftstätigkeit durch eine Diskriminierung der dem ope- 
rativen Betrieb vorausgehenden Niederlassung neutralisiert wird und sich infolge-
dessen die Situation des ausländischen Investors gegenüber der Situation vor 
Abschluß eines derartigen Investitionsabkommens sogar verschlechtert. Dargelegt 
wurde indes auch, daß diese Entwicklung nur eintreten kann, wenn das betreffende 
Abkommen das operative Geschäft des ausländischen Investors substantiell liberali-
siert. Wie jedoch nachfolgend begründet, sind auch diesbezüglich keine substantiel-
len Verhandlungsfortschritte zu erwarten. Die vertraglichen Hürden sind zu hoch, 
eine Verschlechterung gegenüber der Situation vor Vertragsabschluss droht nicht.  
 
Eine erste Begründung dieser Aussage lautet, daß das vertragliche Verbot einer jeden 
Restriktion des operativen Geschäfts ausländischer Investoren voraussetzt, daß diese 
einer Bestimmung der multilateralen Warenhandelsverträge entgegensteht. Im Falle 
einiger Restriktionen stellt diese Anforderung keine unüberwindliche Hürde dar. 
Domestic Sales Requirements erfüllen den Tatbestand des Art. XI des GATT (Gene-
ral Elimination of Quantitative Restrictions), Minimum Export Requirements stehen 
Art. I (Most-Favoured-Nation Treatment) und/oder Art. XVI Abs. 4 des GATT (Sub-
sidies in General) entgegen, Produktionsauflagen (Manufacturing Requirements) 
widersprechen Art. XI (General Elimination of Quantitative Restrictions) und/oder 

 
1 Price (1996), S. 182. 
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Art. III Abs. 4 und/oder Abs. 5 des GATT (National Treatment on Internal Taxation 
and Regulation), und Exportverbote für konkurrierende Standorte kollidieren mit 
Art. I des GATT (Most-Favoured-Nation Treatment).1 Diesen potentiell in das Ab-
kommen integrierbaren Restriktionen stehen indes zahlreiche Investitionsmaßnah-
men gegenüber, die mangels einer anwendbaren GATT-Bestimmung nicht in das 
TRIMS-Abkommen integriert werden können. Dies gilt z.B. für Technologietransfer-
erfordernisse (oder -restriktionen), Gewinntransferrestriktionen, Mindestanteile in-
ländischer Wirtschaftssubjekte am Eigenkapital oder Vorschriften zur Inländerbe-
schäftigung.  
 
Zweitens ist die Existenz einer anwendungsfähigen Bestimmung notwendige, nicht 
jedoch hinreichende Bedingung eines multilateralen Verbots einer investitionspoliti-
schen Maßnahme. Jede Maßnahme muß nicht nur einer GATT-Bestimmung entge-
genstehen, sondern auch eine eindeutige und eine hinreichend große Verzerrung oder 
Verminderung der Handelsströme induzieren. Die Bedingung des eindeutigen Han-
delseffekts reduziert die Anzahl jener potentiellen Vertragserweiterungen, die nach 
Anwendung des ersten Ausschlußkriteriums verbleiben, nicht maßgeblich: „Sieht 
man sich unter dem Aspekt der handelspolitischen Relevanz die Liste der verwende-
ten Maßnahmen an, kommt man zu der Feststellung, daß [für] alle investitionspoliti-
schen Maßnahmen, deren Handelsrelevanz eindeutig ist, bereits entsprechende 
GATT-Regelungen zu finden sind.“ 

2  
Gleiches gilt nicht für die dritte notwendige Bedingung des Abkommens, den hinrei-
chend großen Handelseffekt. Dieser wird in dem Abkommen nicht explizit gefordert, 
ergibt sich aber implizit aus der dem Verhandlungsansatz inhärenten Notwendigkeit, 
die Ziele der Handelsliberalisierung und Nichtdiskriminierung mit dem Postulat der 
innerstaatlichen Souveränität abzuwägen. Infolgedessen verlangt ein Verbot jeder 
weiteren Restriktion des operativen Geschäfts sowohl einen Konsens darüber, wel-
che Höhe des Handelseffektes eine Beschränkung der innerstaatlichen Souveränität 
rechtfertigt, als auch präzise Kenntnisse darüber, welche investitionspolitischen 
Instrumente welchen quantitativen Effekt auf die Handelsströme ausüben. Erschwert 
die Bedingung einer anwendbaren GATT-Bestimmung die substantielle Erweiterung 
des TRIMS-Abkommens erheblich, machen die beiden letztgenannten Bedingungen 
eine substantielle Erweiterung de facto unmöglich. Wie im vorangegangenen Ab-
schnitt dargelegt, ist die Höhe des Handelseffektes einer investitionspolitischen 
Maßnahme i.d.R. nicht exakt bestimmbar. Die verfügbaren Ansätze führen lediglich 
zu Anhaltspunkten oder fallspezifischen Annäherungen. Das Ergebnis einer jeden 
empirischen Untersuchung ist daher mit einem hohen Unsicherheitsfaktor verbun-
den. Je unsicherer jedoch die Höhe des Handelseffektes eines investitionspolitischen 
Instruments ist, desto schwerer ist (gemäß der Logik des TRIMS-Abkommens) ein 
Eingriff in die innerstaatliche Souveränität der Signatarstaaten zu rechtfertigen. In 
dubio pro reo wird daher die mangelnde Quantifizierbarkeit der Handelseffekte die 
Anzahl der möglichen Vertragserweiterungen potentiell nochmals reduzieren.  
 
Den gleichen Effekt wird die Diskussion der Frage bewirken, welche Höhe des Han-
delseffektes einen Eingriff in die innerstaatliche Souveränität eines Mitgliedsstaates 
legitimiert bzw. welche Gewichte der innerstaatlichen Souveränität und welche Ge-
                                                           
1 Vgl.: Engels (1992c), S. 163 f. sowie Greenaway (1990), S. 370 ff.; Mo (1996), S. 97 ff. 
2 Engels (1992c), S. 163. 
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wichte dem Liberalisierungs- bzw. Nichtdiskriminierungsziel zuzuordnen sind. Da 
der Beantwortung dieser Frage keine objektiven Bewertungskriterien zugrunde ge-
legt werden können, die Frage also einer individuellen Abwägung der konfliktären 
Ziele bedarf, wird wiederum ein subjektives und damit konfliktträchtiges Moment in 
zukünftige Verhandlungen eingeführt. Da jedoch jede Erweiterung des TRIMS-
Abkommens von allen WTO-Staaten getragen werden muß, ist zu befürchten, daß die 
Notwendigkeit eines globalen Konsenses die Anforderung an die Höhe des (unmit-
telbaren und zeitnahen) Handelseffektes maximiert und infolgedessen die Zahl der 
verhandlungsfähigen investitionspolitischen Maßnahmen nochmals sinkt. Diese Be-
fürchtung erscheint um so gerechtfertigter, als:  
 
1. in zahlreichen Entwicklungsländern investitionspolitische Maßnahmen eine ei-

genständige (u.U. sogar effiziente)1 entwicklungspolitische Funktion haben;2 
2. das System der multilateralen Verträge traditionell die Belange des globalen 

Außenhandels den als legitim erachteten Sonderinteressen der Entwicklungslän-
der unterordnet. So besagt Art. XVII des GATT: “The contracting parties rec-
ognize that the attainment of the objectives of this Agreement will be facilitated 
by the progressive development of their economies, particularly of those con-
tracting parties the economies of which can only support low standards of living 
and are in the early stages of development. [...] They agree, therefore, that those 
contracting parties should enjoy additional facilities to enable them (a) to main-
tain sufficient flexibility in their tariff structure to be able to grant the tariff pro-
tection required for the establishment of a particular industry and (b) to apply 
quantitative restrictions for balance of payments purposes [...].”  

 
Mag man den Sinn dieser Ausnahmeregelungen auch bezweifeln,3 legitimieren sie 
doch die Argumentation zahlreicher Entwicklungsländer, daß den Handelseffekten 
investitionspolitischer Maßnahmen (neben dem Postulat der innerstaatlichen Souve-
ränität) auch die (vom GATT anerkannten) entwicklungspolitischen Sonderinteressen 
gegenüberzustellen sind. Diese Forderung entbehrt nicht einer gewissen Logik. Da 
die Warenhandelsverträge mit dem Verweis auf entwicklungspolitische Sonderinter-
                                                           
1 Unter Umständen können sie z.B.  den Technologiezufluß oder den nationalen Anteil an der Wertschöpfung des 
ausländischen Investors erhöhen. Vgl.: Balasubramanyam (1991); Greenaway (1990); Rodrik (1987). 
2 Die nationalen Wohlfahrtseffekte investitionspolitischer Instrumente sind strittig. Maskus / Eby (1990, S. 525) 
vermuten: “Thus, though there is no general logical guarantee that TRIMs damage welfare in host countries and 
though there is little reliable empirical evidence on this point, there is a basic presumption in that direction.” 

Andere Autoren argumentieren, daß im Falle existierender Verzerrungen des ordnungspolitischen Rahmens die 
nationalen Wohlfahrtseffekte investitionspolitischer Restriktionen durchaus positiv sein können. So schreibt 
Greenaway (1990a), S. 376: “Note, that we are not arguing that the combination of import protection with a 
content requirement, or a minimum export requirement is optimal. It is not. Eliminating import protection and 
not introducing the content requirement/export requirement would be the first best solution. The point is, how-
ever, that in a second best situation where pre-existing interventions are regarded as constraints, the introduc-
tion of certain TRIMs can, possibly correctly, be viewed as welfare improving by the host government.” Vgl. 
auch: Greenaway (1990b; 1992); Greenaway / Nam (1988); Grossman (1981); Rodrik (1987). 
3 „Der entwicklungspolitische Ansatz des GATT stützt sich auf eine Fehlkonzeption. Die Sonderstellung der Ent-
wicklungsländer im GATT, d.h. der Verstoß gegen alle liberalen Ordnungsgrundsätze, wird als Entwicklungspo-
litik verstanden.” Molsberger/Kotios (1990), S. 96. Ähnlich Hart (1996, S. 277): „Indem das alte System ihren 
Wünschen nach Sonderbehandlung entsprach, machte es sie zu Bürgern zweiter Klasse. Während die OECD-
Länder die Früchte der Internalisierung einer Reihe liberalisierungsfreundlicher außenwirtschaftlicher Engage-
ments ernteten, hielten die Entwicklungsländer an isolierenden Importsubstitutionsmaßnahmen fest, und dies mit 
voller Unterstützung eines Handelssystems, das einer solchen Politik eigentlich diametral entgegengesetzt ist.“  

 149



essen selbst (eindeutig als solche konzipierte) Außenhandelsrestriktionen legitimie-
ren, erscheint es zumindest fragwürdig, daß entwicklungspolitisch motivierte Investi-
tionsmaßnahmen (mit u.U. lediglich indirekten und schwer quantifizierbaren Han-
delswirkungen) nicht nur unzulässig sein sollten, sondern sogar einen Eingriff in die 
innerstaatliche Souveränität begründeten. Nachfolgende Feststellung von Engels ist 
daher auch auf zukünftige Verhandlungen übertragbar: „Ein wesentliches Grund-
problem der Verhandlungen über die Regelung investitionspolitischer Maßnahmen 
im Rahmen des GATT besteht also darin, daß TRIMS als integraler und notwendiger 
Bestandteil der Investitionspolitik zahlreicher Länder entwicklungspolitisch moti-
viert sind und dementsprechend eine eigene politische Ökonomie aufweisen. Gegen-
über traditionellen, handelspolitischen Konflikten und den ihnen innewohnenden
überwiegend sektorspezifischen Protektionsinteressen würde also durch die Einbezie-
hung von TRIMS in das GATT eine neue, sehr viel weitergehende Konfliktdimension 
hinzugefügt, die den Gesamtbereich entwicklungspolitischer Interessen abdeckt.“ 

1 
 
Welches Resümee ist zu ziehen? Zunächst ist festzuhalten, daß das Entwicklungspo-
tential des TRIMS-Abkommens auch hinsichtlich der dritten Anforderung an ein 
Multilateral Agreement on Investment (in Goods) – dem Schutz des operativen Ge-
schäfts des Investors vor diskriminierenden Maßnahmen des Gastgeberlandes – ge-
ring ist. So wenig zukünftige Verhandlungen des TRIMS-Abkommens zu einer um-
fassenden Liberalisierung der Etablierung oder einem umfassenden Schutz der mate-
riellen und immateriellen Investitionsgüter ausländischer Investoren führen werden, 
so wenig wird es im Rahmen des gegenwärtigen Verhandlungsansatzes gelingen, 
eine substantielle Liberalisierung der operativen Geschäftstätigkeit ausländischer 
Investoren zu erzielen. Wird der Verhandlungsansatz nicht revidiert, werden die fol-
genden Worte von Graham auch auf zukünftige Verhandlungsrunden zutreffen: „Die 
TRIMs-Diskussionen kamen anfangs gut voran, waren aber bald festgefahren. Das 
Hauptproblem war vor allem, daß die Verhandlungsführer nicht einsehen wollten, 
daß es sich bei dem Begriff ‘handelsbezogene Investitionsmaßnahmen’ um einen 
Pleonasmus handelt, als alle Maßnahmen, die sich auf Direktinvestitionen auswir-
ken, stets auch handelsbezogen sind. Es gab daher überhaupt keine Veranlassung, 
unter Hinweis auf das Kriterium der ‘Handelsbezogenheit’ Themen vom Verhand-
lungstisch zu wischen, die nach aller Logik und Vernunft hineingehört hätten.“  

2  
 
Sind also substantielle Erweiterungen des TRIMS-Abkommens kaum zu erwarten,3 
steht doch zu befürchten, daß aufgrund der Konfliktpotentiale und Widersprüche des 
gegenwärtigen Verhandlungsansatzes selbst marginale Ergänzungen des Abkom-
mens dessen Akzeptanz unterminieren und die Wahrscheinlichkeit weiterer Verhand-
lungserfolge verringern. Die Beurteilung des investitionspolitischen Potentials des 
TRIMS-Abkommens ist daher negativ. Der Aussage von Graham, daß das Abkom-

                                                           
1 Engels (1992c), S. 162. 
2 Graham (1996c), S. 141. 
3 Es ist nicht einmal zu erwarten, daß zukünftig auch nur jene 14 Maßnahmen in das System der multilateralen 
Warenhandelsverträge integriert werden können, die ursprünglich (von den USA eingebracht) zur Diskussion 
standen. Bedenkt man, daß diese 14 Maßnahmen den umfassendsten, länderspezifischen Maßnahmenkatalog 
bildeten, eine Studie des US Trade Representative jedoch allein 90 Restriktionen ausländischer Investitionstätig-
keit identifizierte, sind die potentiellen Vertragserweiterungen (auch unter Vernachlässigung der Niederlassungs- 
und der Enteignungsproblematik) tatsächlich als marginal zu bezeichnen. Vgl.: US Trade Representative (1985). 
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men „trotz allem einen kleinen Schritt in die richtige Richtung“ 
1 darstelle, ist zwar 

insofern zuzustimmen, als eine erste Diskussion der Investitionsthematik per se ein 
wesentlicher Erfolg der Uruguay-Runde ist. Hinsichtlich des Ansatzes jedoch, mit-
tels dessen die Investitionsthematik in das System der multilateralen Warenhandels-
verträge integriert wurde, ist Graham zu widersprechen. In Bezug auf die Zielset-
zung, die Thematik der ausländischen Direktinvestition umfassend in das System der 
Warenhandelsverträge zu integrieren, ist der gegenwärtige Ansatz nicht ein erster 
Schritt in die richtige Richtung, sondern ein erster Schritt in eine Sackgasse. Eine 
Konstanz des Verhandlungsansatzes vorausgesetzt, wird das Kriterium der „Han-
delsbezogenheit“2 auch zukünftig dazu führen, daß zahlreiche Themen vom Ver-
handlungstisch gewischt werden wird, die nach aller Logik dorthin gehörten. Price 
ist daher zuzustimmen: “Nonetheless, an investment agreement is not a trade agree-
ment and should not be approached as such.”  

3 
 
 
7.2. Beurteilung des GATS 
 
Wurde in Abschnitt 7.1.1. festgestellt, daß das TRIMS-Abkommen in erster Linie ein 
multilaterales Handelsabkommen ist, gilt gleiches nicht für das General Agreement 
on Trade in Services. De nomine ein reines Handelsabkommen, integriert die Erbrin-
gungsart der Commercial Presence die Thematik der ausländischen Direktinvestition 
so unmittelbar und umfassend in das Abkommen, daß Hartridge zuzustimmen ist: 
“The GATS is the first multilateral agreement to provide legally enforceable rights 
to trade in all tradable services. [...] And it is the world´s first multilateral agree-
ment on investment, since it covers not just cross-border trade but every possible 
means of supplying a service, including to set up a commercial presence in the ex-
port market. So we are some years in advance of the decision to start work on in-
vestment which Ministers took in December 1996 in Singapore.”  

4 
Dieser Eigenart des GATS Rechnung tragend, wurde in Abschnitt 6.2. darauf verwie-
sen, daß es nicht möglich ist, einzelne investitionsbezogene Bestimmungen darzu-
stellen. Grundsätzlich bezieht sich jede Vertragsbestimmung auf jede Erbringungsar-
ten und weist somit einen unmittelbaren Investitionsbezug auf. Sowohl die investiti-
onspolitische Reichweite als auch das investitionspolitische Potential des GATS kön-
nen daher nur im Kontext des Gesamtvertrages bewertet werden. 
 
 
7.2.1. Beurteilung der investitionspolitischen Reichweite des GATS 
 
Ist das GATS auch das erste multilaterale Abkommen, das Handels- und Investitions-
aspekte in ein einziges umfassendes Vertragswerk integriert, weist es doch einige 
grundlegende Mängel auf: Ein erster Mangel ist konzeptioneller Natur und darin be-
gründet, daß das Abkommen auf einem kombinierten Positiv-/Negativlistenansatz 
(Hybrid Approach) beruht.5 Die negativen Implikationen dieses Verhandlungsansat-
                                                           
1 Graham (1996b), S. 141. 
2 Handelsbezogenheit im Sinne einer Inkonformität mit bestehenden Regelungen der Warenhandelsverträge und 
dem explizitem Einzelnachweis eines eindeutigen und wesentlichen Effektes auf die globalen Handelsströme. 
3 Price (1996), S. 182. 
4 Hartridge (1999), S. 1. 
5 Vgl.: Sauvé (1995), S. 133. 
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zes sind weitreichend und vielschichtig: In Abschnitt 4.3. wurde sowohl auf die 
mangelnde Transparenz von Positivlisten verwiesen als auch auf die ihnen inhärente 
Notwendigkeit, jeden unerwünschten Tatbestand explizit dem Vertrag beizufügen. 
Insbesondere den Nachteil der Intransparenz belegt das GATS anschaulich. Während 
in den konzessionierten Sektoren ein Minimum an Transparenz gegeben ist, fehlt die 
Transparenz in den nicht konzessionierten Sektoren vollständig.1 Ebenso belegt das 
GATS die Aussage des Abschnitts 4.3., daß der Verhandlungsansatz der Positivliste 
gradueller bzw. experimenteller Natur ist und dazu tendiert, Liberalisierung als eine 
Ausnahme oder ein sektorspezifisches Phänomen zu betrachten, das sich nicht aus 
einer allgemeinen Verpflichtung ableitet, sondern von den Umständen und dem Ver-
halten anderer Länder (Reziprozitätsprinzip) bestimmt wird. Zahlreiche technische 
Bestimmungen und zentrale Prinzipien des GATS sind ohne Allgemeingültigkeit 
oder auf sektoraler Ebene einschränkbar. So sind Inländerbehandlung und Marktzu-
gang lediglich in den konzessionierten Sektoren zu gewähren und können selbst in 
diesen spezifiziert bzw. beschränkt werden. Lediglich dem Gebot der Meistbegünsti-
gung kommt theoretisch der Rang eines allgemeingültigen Grundsatzes zu. De facto 
sind jedoch auch hier weitreichende Ausnahmen zulässig. Sind diese Abweichungen 
laut Vertragstext auch lediglich temporärer Natur, bestärken sie doch den Eindruck, 
„daß alle im GATS enthaltenen Vertragselemente auf sektoraler Ebene verhandelbar 
sind, und somit kein grundlegendes Prinzip unangetastet bleibt“.2 
Im Gegensatz zu den anderen Pfeilern der WTO 

3 beruht das GATS also nicht primär 
auf horizontalen, allgemeingültigen Prinzipien, sondern in hohem Maße auf länder-, 
sektor- und erbringungsartspezifischen Konzessionen. De facto (und im Gegensatz 
zu den anderen Verträgen des WTO-Systems) werden damit die übergeordneten 
Prinzipien zum Verhandlungsgegenstand, nicht die Abweichungen von diesen: „Im 
wesentlichen wird die Inländerbehandlung im Rahmen des GATS damit von einem 
Prinzip in einen Verhandlungsgegenstand umgewandelt – mit dem Ergebnis, daß das 
GATS zumindest in diesem Punkt stärker einem sektoral ausgerichteten Liberalisie-
rungsansatz als einem auf Grundprinzipien basierenden Ansatz entspricht.“ 

4,5 Hin-
sichtlich des Verhandlungsansatzes des GATS ist daher festzuhalten: 
 
1. Infolge des Hybrid-Approach weicht das GATS von der traditionellen inneren 

Struktur des multilateralen Vertragssystems ab bzw. kehrt diese sogar um. 
2. Die „Degradierung“ der übergeordneten Vertragsprinzipien zum Verhandlungs-

gegenstand ist nicht nur mit dem Anspruch einer globalen Handelsordnung un-
vereinbar. Sie übt auch eine kontraproduktive, weil die Allgemeingültigkeit der 
Prinzipien in Frage stellende Signalwirkung aus.6  

                                                           
1 Allerdings ist selbst in den konzessionierten Sektoren die Transparenz relativ gering. So wurde in Abschnitt 4.3. 
darauf verwiesen, daß die Signatarstaaten in ihren länderspezifischen Positivlisten vermutlich zunächst jene Kon-
zessionen einräumen, welchen sie eine nur geringe Bedeutung beimessen. Die Aussagekraft bzw. die Transpa-
renz der jeweiligen Listen sei daher gering. Wie an späterer Stelle aufgezeigt wird, hat sich diese Vermutung im 
Falle des GATS als richtig erwiesen. 
2 Low (1996), S. 64. 
3 Gemeint sind die Warenhandelsabkommen und das TRIPS-Abkommen. 
4 Low (1996), S. 61 f. 
5 Gleiches gilt für das Recht auf Marktzugang bzw. -präsenz. 
6 Laut Sauvé impliziert die Tatsache, daß die Prinzipien, nicht die Abweichungen von diesen der eigentliche 
Verhandlungsgegenstand sind, daß das GATS nicht “inherently liberalizing” sei. Sauvé (1995), S. 145. 
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3. Aufgrund des relativen Mangels an allgemeingültigen Bestimmungen ist das 
GATS ein (hinsichtlich Durchsetzbarkeit und Bindungsgrad) „schwaches“ Ab-
kommen. 

4. Die Preisgabe des einheitlichen Verhandlungsansatz zugunsten eines kombinier-
ten Positiv-/Negativlistenansatzes birgt die Gefahr eines „GATS à la carte“, die 
Gefahr divergierender Liberalisierungsgeschwindigkeiten und die Gefahr eines 
„Trittbrettfahrerverhaltens“ (Freerider Strategy) einzelner Nationen.  

 
Die Gefahr divergierender Liberalisierungsgeschwindigkeiten gründet in der Tatsa-
che, daß die in den National Schedules dokumentierten Konzessionen nicht nur län-
derspezifisch, sondern auch intra- und intersektoral sowie nach Erbringungsart vari-
ieren können. Einige Zahlen verdeutlichen die Reichweite des hierin begründeten 
Problems: Dem GATS sind derzeit 95 National Schedules (plus eine Regional Sche-
dule )1 beigefügt, die sich in je 149 verschiedene Dienstleistungsarten untergliedern. 
Da es jeder Nation freisteht, aus dem Gesamtspektrum der Dienstleistungsaktivitäten 
eine beliebige Anzahl beliebiger Aktivitäten zu konzessionieren, kann jede National 
Schedule 2149 = 7,14 ⋅10 

44 Ausprägungen annehmen. Damit ist der Gestaltungsspiel-
raum der Nationen noch nicht erschöpft. Jeder Nation steht es zudem frei, in jedem 
konzessionierten Sektoren National Treatment und/oder Market Access auf einzelne 
oder mehrere der vier Erbringungsarten zu beschränken oder beliebig zu spezifizie-
ren. Bedenkt man, daß das GATT bzw. dessen entwicklungspolitisch motivierte Son-
derregelungen deshalb kritisiert werden, weil sie zwei verschiedene Liberalisie-
rungsgeschwindigkeiten induzieren, ist das Ausmaß dieses dem GATS inhärenten 
Problems offensichtlich.  
Auch die mit individuellen, d.h. länderspezifischen Konzessionen verbundene Ge-
fahr eines «GATS à la carte» sollte den Mitgliedstaaten der WTO aufgrund ihrer Er-
fahrungen mit den Verträgen der Warenhandelssphäre vertraut sein. So wurde in Ka-
pitel 6 dargelegt, daß die plurilateralen Kodizes, Ausnahmeregelungen, Befreiungen 
etc. das GATT 1947 im Zeitablauf immer stärker gefährdeten, da sich das Abkom-
men durch die unterschiedliche Qualität bzw. den divergierenden Bindungsgrad der 
Bestimmungen sukzessiv zu einem Regelwerk entwickelte, das den Mitgliedern un-
terschiedliche Rechte und Pflichten zuordnete („GATT à la carte“). Nun unterschei-
den sich die National Schedules jedoch lediglich in einer Eigenschaft von den Kodi-
zes des GATT 1947. Waren letztere plurilateral, sind die National Schedules des 
GATS de facto unilaterale Kodizes. Mit anderen Worten: Obwohl die Vergangenheit 
gezeigt hat, daß bereits einige wenige plurilaterale Kodizes ein multilaterales Ver-
tragswerk in hohem Maße gefährden, wurde dem GATS eine der Anzahl der Signa-
tarstaaten entsprechende Anzahl unilateraler Kodizes zugrunde gelegt.2 Das Gefähr-
dungspotential dieses (in der Warenhandelssphäre mit der Uruguay-Runde überwun-
denen) Problems ist offensichtlich. 
Infolge des Verhandlungsansatzes der Positivliste droht dem Vertragswerk zudem 
die Gefahr, daß einzelne Nationen ihre länderspezifischen Konzessionen auf ein Mi-
nimum beschränken werden, trotzdem jedoch in den Genuß der Konzessionen der 

                                                           
1 Die Staaten der Europäischen Union haben dem GATS eine gemeinsame Liste beigefügt. 
2 Diese Aussage ist insofern ungenau, als die 12 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Stand Juni 1994) dem 
Abkommen eine gemeinsame Verpflichtungsliste beigefügt haben. 
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anderen Mitgliedstaaten gelangen (Trittbrettfahrerverhalten).1 Diese stets mit dem 
Verhandlungsansatz der Positivliste verbundene Gefahr wird durch zwei Eigenarten 
der globalen Dienstleistungsthematik nochmals verstärkt:  
Erstens weist der globale Handel mit Dienstleistungen starke Asymmetrien auf. 
Dienstleistungsexporte beschränken sich weitgehend auf die OECD-Nationen und 
einige wenige Schwellenländer, während eine Mehrheit der Schwellen- und annä-
hernd alle Entwicklungsländer Dienstleistungen zumeist lediglich importieren. Das 
Interesse der letztgenannten Nationen, mittels eigener Konzessionen andere Nationen 
zu Liberalisierungszugeständnissen zu bewegen, ist daher gering. Folgerichtig wurde 
auch in der Uruguay-Runde die Liberalisierung des globalen Dienstleistungshandels 
von jenen wenigen (OECD-) Nationen propagiert (und durchgesetzt), die auch 
Dienstleistungen exportieren. Der Verhandlungsbeitrag der meisten Schwellen- und 
Entwicklungsländer beschränkte sich darauf, die Forderungen der dienstleistungsex-
portierenden Nationen soweit möglich abzuwehren.  
Auf das zweite, die Gefahr eines „Trittbrettfahrerverhaltens“ erhöhende Charakteri-
stikum verweist Sauvé: “A number of developing countries long resisted – indeed 
successfully fought against – the adoption of a top-down, general obligation-driven, 
negative list approach under the GATS, mainly owing to the perception that the obli-
gation to list non-conforming measures and freeze (i.e. bind) the regulatory status 
quo would leave them naked in sectors that were either unregulated or where regula-
tory regimes were largely undeveloped.” 

2 Erscheint es bereits angesichts der Asym- 
metrien des globalen Dienstleistungshandels verständlich (und wahrscheinlich), 
daß Schwellen- und Entwicklungsländer (unter der Zielsetzung einer aufholenden 
Entwicklung/Infant-Industry Protection) versucht sein könnten, die Schwächen des 
Positivlistenansatzes mit einer Freerider Strategy zu mißbrauchen, gilt dies um so 
mehr, berücksichtigt man zudem die Ungewißheit ihrer zukünftigen Bedürfnisse.  
 
Neben der konzeptionellen Schwäche des Verhandlungsansatzes ist das zweite zen-
trale Problem des GATS, daß Reichweite und Umfang der länderspezifischen Konzes-
sionen zwar gering sind, die Konzessionen trotzdem mit zahlreichen Einschränkun-
gen versehen wurden. Es wird an dieser Stelle darauf verzichtet, die National Sche-
dules einzeln zu diskutieren.3 Statt dessen sei auf Sauvé verwiesen, der zu dem Er-
gebnis gelangt, daß die gegenwärtigen Konzessionen (bestenfalls)4 einen “Regulato-

                                                           
1 Angesichts dieser Gefahr wird die in dem GATS sanktionierte Möglichkeit, das Prinzip der Meistbegünstigung 
(sub-) sektorspezifisch einzuschränken, von einigen Autoren (z.B. Broadman (1994), S. 287; Altinger / Enders 
(1996), S. 327; Hartridge (1999), S. 4) als eine verhandlungstaktische Notwendigkeit bezeichnet. In diesem Sinne 
formuliert Broadman: “Such flexibility is essential because of the need to be able to maintain existing regulations 
or agreements not consistent with MFN, or the need to preserve the prospective use of reciprocal or unilateral 
measures, particularly when a country has concluded, as a tactical matter, that the GATS commitments offered 
by other countries for a specific industry generally are not sufficiently liberalising.” Diesem Gedanken kann 
jedoch nur bedingt zugestimmt werden. So ist erstens zu bedenken, daß sektorale Einschränkungen der Meistbe-
günstigung lediglich Second Best sind. Sie beseitigen nicht die (auf die Preisgabe eines einheitlichen Verhand-
lungsansatzes zurückzuführenden) Ursachen, sondern lindern lediglich die Symptome. Zweitens führt die Diszip-
linierung einzelner Nationen durch MFN-Ausnahmen nicht nur zu einem – so Sauvé (1995, S. 139) – “structural 
bias towards undercommitment”, sondern degradiert auch den multilateralen Vertrag zu einem globalen System 
divergierender bilateraler und/oder regionaler Verträge. 
2 Sauvé (1995), S. 139, Fußnote 21. 
3 Einen guten Überblick über Inhalte und Reichweite der Länderkonzessionen geben: Altinger / Enders (1996). 
4 Die Konzessionslisten einiger Nationen geben nicht einmal den Status quo wider, zeichnen sich also durch ein 
„Undercommitment“ aus. Vgl.: Sauvé (1995), S. 142, sowie Hartridge (1999), S. 3. 
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ry Freeze” darstellten: “Virtually all the commitments scheduled under the GATS – 
including by OECD countries – represent a binding of the status quo rather than a 
rollback of existing restrictions to trade and investment to services.”  

                                                          

1  
Aus mehreren Gründen sollte diese Schwäche des GATS jedoch nicht überbewertet 
werden: Ein erster Grund ist die Zeitintensität multilateraler Verhandlungen. In Ab-
schnitt 4.3. wurde festgehalten, daß der Verhandlungsansatz eines MAI dem Um-
stand Rechnung tragen sollte, daß multilaterale Verhandlungen komplexer Themen – 
handele es sich um das Thema der Direktinvestition oder um den Handel mit Dienst-
leistungen – kaum in einer ersten Verhandlungsrunde zu einem substantiellen oder 
gar abschließenden Ergebnis führen werden. Zu Recht verweist Broadman darauf, 
daß eine Beurteilung der länderspezifischen Konzessionen auch die kurze Historie 
der dienstleistungsbezogenen Verhandlungen berücksichtigen sollte: “[W]hile there 
is a long tradition in negotiating the easing of restrictions on trade in goods, the 
‘negotiating history’ for the liberalisation of services trade is less than a decade 
old.” 2 An zusätzlichem Gewicht gewinnt diese Feststellung, bedenkt man, daß „die 
Frage einer Einbeziehung des Dienstleistungssektors in die Verhandlungen der Uru-
guay-Runde [...] bereits in der Vorbereitungsphase einer der wesentlichen Streit-
punkte [war], der die [...] GATT-Verhandlungen bereits vor ihrem Beginn hätte 
scheitern lassen können.“ 

3 Die Tatsache, daß es trotz des Widerstandes zahlreicher 
(wenn nicht einer Mehrzahl der) WTO-Staaten gelungen ist, “one of the most vibrant 
segments of the world economy”  

4 in die Handelsordnung zu integrieren, ist daher – 
selbst wenn die konkreten Liberalisierungseffekte derzeit noch gering sind – per se 
bereits ein außergewöhnlicher Erfolg.5  
Auch wäre es falsch, den Wert einer multilateralen Festschreibung des globalen Sta-
tus quo gering zu schätzen.6 Vielmehr ist dem GATT-Secretariat zuzustimmen:“It is 
to be noted that liberalization measures generally, and the liberalization of foreign 
direct investment in particular, have a much greater value when they are set in a 
contractual commitment and embedded in a multilateral set of rules, than when they 
are merely autonomous. The permanence, predictability and confidence that these 
elements represent greatly reinforce the effects and the value intended in those 
measures. This is the value of having the GATS, as such, as the centrepiece of bring-
ing services and the liberalization of services to the multilateral area.” 

7 Ähnlich ar-
gumentieren Altinger und Enders, indem sie auf den wettbewerbsfördernden Effekt 
einer höheren Planungssicherheit ausländischer Wirtschaftssubjekte (und insbeson-
dere ausländischer Investoren) verweisen: “Our method of approach to the commit-
ments has not permitted to answer the question of whether new liberalisation has 
resulted from the Uruguay Round Commitments. In the event such an analysis could 
be made, if its outcome were to indicate that, for the most part, the main result of the 
Uruguay Round is a binding of existing policies, this result would be significant for 
enhancing the prospects of a competitive provision of services. The reason is that the 

 
1 Sauvé (1995), S. 142. Ähnlich: Bender (1996); Hartridge (1999); Low (1996); Startup (1996); United States, 
International Trade Commission (1995). 
2 Broadman (1994), S. 291 f. 
3 Engels (1992b), S. 115. 
4 Sauvé (1995), S. 141.  
5 Das Urteil von Sauvé (ebenda, S. 141), die Einbindung der Dienstleistungsthematik in das System der multilate-
ralen Handelsverträge sei “a welcome achievement”, erscheint angesichts dieser Tatsache recht zurückhaltend. 
6 Auch das GATT diente ursprünglich lediglich der Festschreibung der bis 1947 vereinbarten Zollsenkungen. 
7 GATT-Secretariat (1993), S. 71. 
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instability of regulatory regimes for services constitutes a major disincentive to the 
provision of services by foreign suppliers, especially when this involves the estab-
lishment of a commercial presence. When governments are prepared to anchor exist-
ing policies, which may themselves already reflect autonomous liberalisation in the 
recent past, this signals their commitment to eliminate backsliding, and enhances the 
chance for further domestic reform.”  

1,2 
Das Abkommen definiert jedoch nicht nur (auf ausgewählte Sektoren beschränkte, 
länderspezifische) Diskriminierungsobergrenzen, sondern weist zudem den funda-
mentalen Vorteil auf, daß nunmehr die Dienstleistungsthematik in die Liberalisie-
rungsdynamik der multilateralen Handelsverträge integriert ist: “[I]t provides a body 
of legally binding multilateral concepts, principles and rules with which to pursue, 
under conditions of considerably heightened (if still imperfect) transparency, the 
progressive liberalization of trade and investment in services.” 3 Dieser Vorteil ist 
um so bedeutsamer, als zwar der Verhandlungsansatz des GATS ausgeprägte Defizite 
aufweist, gleiches jedoch nicht für die inhaltlichen Bestimmungen des Vertragswer-
kes gilt. Sollte es gelingen, die Defizite des Verhandlungsansatzes zu neutralisieren 
und die WTO-Staaten zu einer substantiellen Erweiterung ihrer Positivlisten zu be-
wegen, sind die inhaltlichen Bestimmungen grundsätzlich geeignet, eine umfassende 
Liberalisierung des globalen Dienstleistungshandels zu gewährleisten.  
 
Ist also dem Urteil von Broadman zuzustimmen, daß in der Uruguay-Runde eine 
„historische“ Vertiefung und Ausweitung der globalen Handelsordnung erzielt wur-
de,4 würde es dem GATS jedoch nicht gerecht, wollte man es auf seine handelspoliti-
sche Dimension reduzieren. Von historischer Bedeutung ist das GATS auch, weil es 
als erstes multilaterales Abkommen Handels- und Investitionsaspekte umfassend in 
ein Vertragswerk integriert. Diese, aus der Not geborene, d.h. auf die mangelnde 
Handelbarkeit zahlreicher Dienstleistungen zurückzuführende Vorreiterfunktion ist 
die zweite herausragende Errungenschaft des GATS. Erstmals anerkennt ein multila-
terales Abkommen Handels- und Investitionsrestriktionen als ein „Kontinuum der 
Marktzugangsbeschränkungen“  und definiert das Recht auf Marktpräsenz als integ-
ralen Bestandteil des effektiven Marktzugangs. Erwies sich in der Sphäre des globa-
len Warenhandels die Staatengemeinschaft noch in der Uruguay-Runde traditionellen 
Denkmustern (bzw. der gewachsenen Struktur der Warenhandelsverträge) verhaftet, 
wurden diese in der Sphäre des globalen Dienstleistungshandels überwunden. Vertei-
len sich die handels- und die (wesentlichen) investitionsbezogenen Bestimmungen 
der Warenhandelssphäre auf zwei (mittels eines höchst zweifelhaften Konstrukts 

                                                           
1 Altinger / Enders (1996), S. 327. 
2 Zu der Quantifizierung der Liberalisierungseffekte vermerkt das GATT-Secretariat (1994, S. 12.): “It is not 
possible to provide quantitative measures of commitments to liberalize services trade in the same way as for 
goods. As there is no international nomenclature for traded-services that covers the different modes of supply, 
there is no comprehensive set of data that could provide reliable estimates of imports of particular services under 
the different modes of supply. Further, there is no equivalent of customs duties in services; limitations on foreign 
services and service suppliers, where they exist, typically take the form of regulations relating to the supply of 
services. The effect of such measures, or of their removal, cannot be easily assessed, if at all.”  
3 Sauvé (1995), S. 141. 
4 “Notwithstanding [...] [the] hurdles, the negotiations for the GATS represent an historically important accom-
plishment. A successful implementation of the agreement will significantly broaden and deepen the multilateral 
rules governing the world trading system.” Broadman (1994), S. 291 f. 
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miteinander verbundene) Verträge, ist das GATS gleichermaßen Handels- und Inve-
stitionsabkommen. Auf eine Kurzformel gebracht: GATS = GATT + MAI.  
Markiert dieses Novum per se einen Quantensprung in der Qualität der multilatera-
len Handelsverträge, ist um so bemerkenswerter, daß schon der gegenwärtige Stand 
des GATS viele der in Kapitel 5 diskutierten Anforderungen an ein (wenn auch auf 
den Dienstleistungssektor beschränktes) Multilateral Agreement on Investment ab-
deckt. So wird dem ausländischen Investor grundsätzlich das Recht auf Etablierung 
zugesprochen, staatliche Eingriffe in das operative Geschäft ausländischer Investoren 
unterliegen grundsätzlich den Prinzipien der Inländerbehandlung, der Transparenz 
und der Meistbegünstigung, und auch erste Vorkehrungen gegen eine direkte oder 
indirekte Enteignung des ausländischen Investors wurden getroffen.1 Den Schwä-
chen des Verhandlungsansatzes und den unzureichenden Konzessionen der Signatar-
staaten stehen somit zwei herausragende Vorteile gegenüber:  
 
1. Das GATS integriert den globalen Handel mit Dienstleistungen umfassend (d.h. 

inhaltlich allen Anforderungen dieser Thematik gerecht werdend) in die Welt-
handelsordnung.  

2. Als erstes multilaterales Handelsabkommen definiert das GATS das Recht auf 
Marktpräsenz als einen integralen Bestandteil des effektiven Marktzugangs, an-
erkennt (implizit) die Komplementarität von Außenhandel und Direktinvestitio-
nen und integriert das Thema der ausländischen Direktinvestition in toto. Das 
GATS ist daher gleichermaßen Handels- und Investitionsabkommen. 

 
Die Frage von Sauvé, “Assessing the General Agreement on Trade in Services. Half-
Full or Half-Empty?”, ist daher sowohl hinsichtlich der handels- als auch der investi-
tionspolitischen Dimension des GATS im Sinne eines “Half-Full” zu beantworten. 
Für eine erste Verhandlungsrunde ist dieses Ergebnis, das selbst die langfristigen 
Perspektiven des TRIMS-Abkommens weit übertrifft, mehr als befriedigend. Unbe-
friedigend wäre dieses Ergebnis allerdings dann, wenn sich auch die langfristigen 
Perspektiven des GATS auf ein “Half-Full” beschränkten. Zu analysieren ist daher 
nunmehr das Verhandlungspotential des GATS. Unter dieser Zielsetzung wird zu-
nächst die potentielle Reichweite der inhaltlichen Bestimmungen diskutiert, bevor 
anschließend die Erfolgsaussichten des Verhandlungsansatzes bewertet werden. 
 
 
7.2.2. Beurteilung des investitionspolitischen Potentials des GATS 
 
Im Gegensatz zum TRIMS-Abkommens erfüllt das GATS alle Voraussetzungen, um 
das Vertragswerk zu einem umfassenden General Agreement on Trade and Invest-
ment (hier: in Services) fortzuentwickeln. Zwar integriert auch das GATS die Investi-
tionsthematik formell lediglich aus handelspolitischen Überlegungen. Die Gleichstel-
lung der Erbringungsarten der Commercial Presence und des Cross Border Supply 
neutralisiert den abgeleiteten Charakter der investitionspolitischen Belange de facto 
jedoch so vollständig, daß das Abkommen selbst im Falle der grenzüberschreitend 
handelbaren (bzw. gehandelten) Dienstleistungen keine Rangordnung der Erbrin-
gungsarten festlegt. Wird jedoch dem Marktzugang durch Marktpräsenz ein der 

                                                           
1 Vgl.: Art. XI sowie die Fußnote zu Art. XVI Abs. 1 GATS. 
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Markterschließung durch Außenhandel äquivalenter Wert konzediert,1 sind in dem 
Abkommen die Interessen etablierter Investoren ebenso umfassend zu berücksichti-
gen wie jene der ausländischen Anbieter. Zwangsläufig kann sich der Geltungsbe-
reich der (allgemeinen und speziellen) Vertragsbestimmungen eines derart kon-
struierten Vertrages nicht auf die Produkte ausländischer Konkurrenten (d.h. deren 
Dienstleistungen) beschränken. Eine substantielle und nachhaltige Liberalisierung 
der Commercial Presence setzt vielmehr zwingend voraus, daß der Etablierungspro-
zeß des ausländischen Investors ebenso dem Schutz der Vertragbestimmungen unter-
stellt wird wie die Gesamtheit seiner Wertschöpfungsaktivitäten und seiner materiel-
len und immateriellen Investitionsgüter. Da infolgedessen das Konstrukt der Com-
mercial Presence es nicht nur erlaubte, sondern sogar zwingend verlangt, den Ver-
trag in späteren Verhandlungsrunden um bisher unzureichend berücksichtigte2 oder 
fehlende3 Aspekte der Investitionsthematik zu ergänzen, stehen der Möglichkeit, das 
GATS zu einem umfassenden Multilateral Agreement on Trade and Investment (in 
Services) fortzuentwickeln, inhaltlich keine Bedenken entgegen. 
 
Gefahr droht dem investitionspolitischen Potential des GATS allerdings von Seiten 
des Verhandlungsansatzes.4 Zu Recht urteilt Sauvé, daß das Abkommen nicht “inhe-
rently liberalizing” sei,5 und auch Engels stellt fest, daß das Abkommen keinen „Li-
beralisierungsautomatismus“ aufweise.6 Die Ursachen dieses Defizits wurden in den 
vorangegangenen Ausführungen dieses Abschnitts implizit bereits erläutert: Auf-
grund der Asymmetrie der länderspezifischen Interessen war es nicht möglich, in-
haltlich allen Aspekten der Dienstleistungsthematik umfassend gerecht zu werden 
und gleichzeitig den (“top-down, general obligation-driven, negative list [based]”) 

7 
Verhandlungsansatz des GATT auf das GATS zu übertragen. Wollte man nicht das 
vollständige Scheitern der Verhandlungen riskieren (oder das Abkommen auf einige 
wenige konsensfähige Bestimmungen reduzieren), bestand lediglich die Möglichkeit, 
ein zwar umfassendes Abkommen zu verabschieden, den Signatarstaaten jedoch so-
wohl das Recht einzuräumen, sich umfassende sektorale Vorbehalte zu reservieren 
als auch auf nationaler Ebene die Geschwindigkeit des weiteren Liberalisierungspro-
zesses selbst zu bestimmen. Die gegenwärtigen Liberalisierungseffekte des Abkom-
mens wurden also ebenso der Zielsetzung eines umfassenden Verhandlungsergebnis-

                                                           
1 Sauvé (1995, S. 138) attestiert dem GATS sogar einen dem Recht auf Nicht-Etablierung (Art. XVI. Abs. 2) 
widersprechenden “structural bias against cross border supply”: “Somewhat ironically, given the early resis-
tance of many countries to discussing establishment-related trade in services (i.e. investment), the bulk of com-
mitments lodged under the GATS, first and foremost by developing country Members, relates to the commercial 
presence mode of supply. While such an outcome is hardly surprising when viewed against the establishment-
related nature of much trade in services, the decision to schedule commitments by mode of supply clearly re-
sulted in fewer commitments on the cross-border movement of services and service suppliers. This is because it 
provided Members with what could be called an architectural incentive to impose TRIM-like requirements (even 
where cross-border trade may be feasible or preferable from a business viewpoint) on foreign services and ser-
vice suppliers, to establish a commercial presence as a pre-requisite for supplying services in their territories.”   
2 So der Schutz des Investors vor direkter oder indirekter Enteignung. 
3 So ein staatlich-privater Streitschlichtungsmechanismus und eine Erweiterung des Investitionsbegriffs auf Min-
derheitsbeteiligungen und Know-how-basierte Kooperationsformen. 
4 Da nachfolgende Ausführungen auf alle vier Erbringungsarten zutreffen, gilt gleiches auch für das handelspoli-
tische Potential des GATS. 
5 Sauvé (1995), S. 145, sowie S. 153, Fußnote 1 der vorliegenden Arbeit. 
6 Vgl.: Engels (1992b), 125. 
7 Sauvé (1995), S. 139, Fußnote 21. 
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ses untergeordnet wie die Dynamik des zukünftigen Liberalisierungsprozesses. Ob 
bzw. inwieweit es gelingt, das vorhandene handels- und investitionspolitische Poten-
tial des GATS auszuschöpfen, wird daher maßgeblich davon bestimmt werden, in-
wieweit es in zukünftigen Verhandlungsrunden gelingt, jenen Verhandlungsdruck zu 
erzeugen, dessen es bedarf, um die Asymmetrie der Interessen und den fehlenden 
Liberalisierungsautomatismus des Abkommens zu neutralisieren. Es ist zwar nicht 
möglich, die Wahrscheinlichkeit eines Scheiterns oder Gelingens dieses Unterfan-
gens mit hinreichender Sicherheit zu prognostizieren. Angesichts der Ergebnisse und 
einiger spezifischer Charakteristika der Uruguay-Runde erscheint ein gewisser Op-
timismus jedoch durchaus begründet:  
 
Erstens übertraf die Anzahl der Staaten, die sich aktiv an den Verhandlungen der  
Uruguay-Runde beteiligten, die vergangener Verhandlungsrunden weit. Noch in der 
Tokio-Runde wurden die inhaltlichen Diskussionen in erster Linie von den Industrie-
nationen getragen, während sich der Verhandlungsbeitrag der meisten Entwicklungs- 
und Schwellenländer weitgehend darauf beschränkte, mit dem Verweis auf ihre ent-
wicklungspolitischen Sonderinteressen Ausnahmeregelungen, Befreiungen oder  
Übergangsfristen auszuhandeln und nationale Besitzstände zu wahren. Erst in der 
Uruguay-Runde revidierte eine Mehrzahl dieser Nationen ihre traditionelle Verwei-
gerungshaltung, formulierte eigene Vorschläge und beteiligte sich aktiv an den Ver-
handlungen. Diese Entwicklung erhöhte nicht nur die „geographische Breite“ des 
Verhandlungsprozesses, sondern auch die Anzahl der Verhandlungspositionen und  
-konstellationen: „Wie in keiner anderen Runde haben die Entwicklungsländer 
Struktur und Verlauf der Uruguay-Runde mitbestimmt. Wenngleich damit die domi-
nierende Rolle von Konflikten zwischen Industrieländern nicht aufgehoben wurde, ist 
doch unverkennbar, daß das Auftreten der Entwicklungsländer neue und komplizier-
te Konfliktkonstellationen in den Verhandlungen mit sich gebracht hat.“ 1  
Zweitens war die am 20. September 1986 mit der Erklärung von Punta del Este ein-
geleitete Uruguay-Runde die ambitionierteste aller Verhandlungsrunden. Keine der 
Vorgängerrunden war von ähnlicher „inhaltlicher Breite“ und wies ein ähnliches 
Verhandlungsspektrum auf. Wie Suntum und Vehrkamp feststellen, erscheint es da-
her ungewöhnlich, ja geradezu paradox, daß die Uruguay-Runde auch hinsichtlich 
der Breite und Tiefe der Verhandlungsergebnisse neue Maßstäbe gesetzt hat: „Ob-
wohl die einzelnen Vereinbarungen häufig widerspiegeln, daß den heterogenen Inte-
ressen sehr unterschiedlicher und auch zahlreicher Verhandlungspartner Rechnung 
getragen werden mußte, ist es erstaunlich, in welcher Breite zum Schluß der Urugu-
ay-Runde doch noch Lösungen gefunden werden konnten. Nicht nur hinsichtlich der 
Länge der Verhandlungen, sondern auch hinsichtlich der Breite der gefaßten Be-
schlüsse gingen die Verhandlungen über jene früherer Verhandlungsrunden eindeu-
tig hinaus.“ 

2  
 
Wie ist das scheinbar paradoxe Phänomen zu erklären, daß trotz einer deutlich höhe-
ren Anzahl divergierender Verhandlungspositionen, neuer Konfliktkonstellationen 
und eines maßgeblich verbreiterten (und äußerst konfliktträchtigen) Verhandlungs-
spektrums ein Verhandlungsergebnis historischen Ausmaßes erzielt wurde?  

                                                           
1 Engels (1992a), S. 41. 
2 Suntum / Vehrkamp (1996), S. 42. 

 159



Ein wesentlicher Einflußfaktor war die eingangs der Uruguay-Runde getroffene Ver-
einbarung, daß alle Verhandlungspunkte einvernehmlich zu regeln waren und erst 
dann in ihrer Gesamtheit simultan in Kraft treten konnten („Paketlösung“). Das mög-
liche Verhandlungsergebnis wurde dadurch auf zwei Alternativen reduziert: die  
Uruguay-Runde konnte in ihrer Gesamtheit scheitern oder mit einem Konsens aller 
strittigen Fragen enden. In früheren Verhandlungsrunden hätte dieser Zwang zum 
Konsens im Falle eines so anspruchsvollen Verhandlungsprogramm wahrscheinlich 
zu einem Scheitern der Verhandlungen geführt. In der Uruguay-Runde hingegen war 
es gerade die Breite des Verhandlungsspektrums, die, in Kombination mit der Viel-
falt der aktiven Verhandlungspartner (und damit der länderspezifischen Wünsche), 
das der Paketlösung inhärente destruktive Potential eines jeden Landes neutralisierte. 
Da kein zweiter Mechanismus eine ähnliche Kompromißneigung induziert wie der 
Wunsch, eigene Verhandlungspositionen durchzusetzen, gewährleisteten gerade die 
eigenständigen Verhandlungspositionen, daß der in der Paketlösung begründete 
Zwang zum Konsens durch einen Anreiz zum Kompromiß gestützt wurde.  
Der Zwang zum Konsens und der Anreiz zum Kompromiß waren jedoch lediglich 
notwendige, nicht aber hinreichende Bedingungen des späteren Verhandlungserfol-
ges. Effektiv zum Tragen kamen die beiden Erfolgsfaktoren erst dadurch, daß die 
dem breiten Verhandlungsspektrum inhärente „Verhandlungsmasse“ einen sachge-
bietsübergreifenden Ausgleich der länderspezifischen Interessen ermöglichte. 
Zentrale Themen der Uruguay-Runde – so der Schutz des geistigen Eigentums, 
ausländische Direktinvestitionen oder der globale Handel mit Dienstleistungen, 
Textilien oder Agrarprodukten – zeichnen sich durch eine ausgeprägte Asymmetrie 
der Interessen einzelner Länder oder Ländergruppen aus. Wollte man eines dieser 
Themen isoliert verhandeln, wäre ein einvernehmliches Verhandlungsergebnis kaum 
zu erwarten, da die Asymmetrie der länderspezifischen Vor- und Nachteile einem 
fairen Interessenausgleich entgegenstünde. Wird hingegen eine Anzahl derartiger 
Themengebiete parallel verhandelt, erwächst den einzelnen Nationen die 
Möglichkeit, ihre Verhandlungspartner dadurch zu Konzessionen in bestimmten 
Themenbereichen zu bewegen, daß sie eigene Konzessionen in jenen Sachgebieten 
einräumen, welche für die jeweils anderen von besonderem Interesse sind.  
 
Insbesondere dieser dritte Erfolgsfaktor der Uruguay-Runde rechtfertigt den zuvor 
geäußerten Optimismus, daß es in zukünftigen Verhandlungen gelingen wird, die 
Asymmetrie der dienstleistungsbezogenen Interessen und den fehlenden Liberalisie-
rungsautomatismus des GATS zu überwinden. Trotz der substantiellen Verhand-
lungserfolge der Uruguay-Runde weist die globale Handelsordnung noch immer eine 
hinreichende Anzahl handels- und ordnungspolitischer Defizite auf, deren Eliminie-
rung insbesondere für eine Vielzahl der (an einer Dienstleistungsliberalisierung 
weitgehend desinteressierten) Schwellen- und Entwicklungsländer von hohem Inter-
esse ist. So könnte eine (primär die OECD-Nationen interessierende) Ausweitung 
der Positivlisten des GATS mit einer (primär die Schwellen- und Entwicklungsländer 
interessierenden) Liberalisierung des globalen Handel mit Agrarprodukten und/oder 
Textilien „erkauft“ werden.  
An Verhandlungsthemen mit divergierender Interessenlage mangelt es dem System 
der WTO-Verträge also nicht. Der fehlende Liberalisierungsautomatismus des GATS 
sollte daher nicht überbewertet werden. Solange die progressive Liberalisierung des 
globalen Dienstleistungshandels ein fundamentales Anliegen einiger Schlüsselnatio-
nen der internationalen Staatengemeinschaft ist und solange diese bereit sind, zu-
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gunsten einer fortschreitenden Liberalisierung des globalen Dienstleistungshandels 
substantielle Konzessionen in anderen Sachgebieten einzuräumen (oder gegenüber 
Drittstaaten durchzusetzen),1 ist eine Stagnation der Dienstleistungsliberalisierung 
nicht zu erwarten. Mit Abschluß der Uruguay-Runde hat die Gesamtheit der WTO-
Verträge einen so hohen Grad der Komplexität und Interdependenz erreicht, daß die 
Dynamik des Gesamtsystems ein temporäres Beharrungsvermögen einzelner Sy-
stembestandteile zu neutralisieren vermag. Ist auch der Aussage von Sauvé zuzu-
stimmen, daß der weitere Verhandlungsprozeß des GATS ebenso schwierig wie 
langwierig sein wird,2 besteht somit doch begründete Hoffnung, daß die dem System 
der WTO-Verträge inhärente „Verhandlungsmasse“ langfristig sowohl die Asymme-
trie der dienstleistungsbezogenen Interessen als auch den defizitären Verhandlungs-
ansatz des GATS zu neutralisieren vermag. In diesem Falle stünde nicht nur einer 
Weiterentwicklung des GATS zu einem General Agreement on Trade and Investment 
in Services nichts entgegen. Der defizitäre Verhandlungsansatz des GATS würde sich 
u.U. sogar als ein Vorteil erweisen, da der Dienstleistungssektor als ein Faustpfand 
der Entwicklungsländer fungieren und die Korrektur einiger (im Interesse der Indu-
strieländer fortbestehender) Defizite z.B. der Warenhandelssphäre erzwingen könnte.3 

 
 
7.3. Die investitionspolitischen Asymmetrien der multilateralen Handelsverträge 
 
Zwei der drei Pfeiler der WTO, der multilaterale Vertrag über den Handel mit 
Dienstleistungen und die multiplen Verträge der Warenhandelssphäre, weisen also 
ausgeprägte investitionspolitische Asymmetrien auf: 
 
Erstens ist der Stellenwert ausländischer Direktinvestitionen in den Sphäre des Wa-
renhandels ein grundlegend anderer als in der Sphäre des Dienstleistungshandels. 
Die Abkommen der Warenhandelssphäre beschränken sich auf eine mögliche Form 
der Erschließung ausländischer Märkte, den Marktzugang durch Außenhandel. Der 
Marktpräsenz des ausländischen Wirtschaftssubjektes wird per se kein eigenständi-
ger handelspolitischer Wert zugebilligt, der Gedanke einer z.B. von Sauvé und Zam-
petti geforderten Neutralität gegenüber den verschiedenen Markterschließungsfor-
men (Modal Neutrality) ist den Abkommen der Warenhandelssphäre fremd.4 In der 
Sphäre des Dienstleistungshandels hingegen sind Integrationsansatz und Stellenwert 
der ausländischen Direktinvestition ein grundlegend anderer. Zwar integriert auch 
das GATS die Investitionsthematik lediglich aus handelspolitischen Überlegungen. 
Die Gleichstellung der Commercial Presence und des Cross Border Supply neutrali-

                                                           
1 Exemplarisch sei auf den Dreieckskonflikt zwischen den USA, der Europäischen Union (EU) und der „Cairns-
Gruppe“ verwiesen. Wäre es der „Cairns-Gruppe“ nicht gelungen, das Interesse der USA an einer Globalisierung 
der Urheberrechte zur Durchsetzung ihrer eigenen Interessen zu instrumentalisieren, d.h. ihre Zustimmung zu 
dem TRIPS-Abkommen an eine einvernehmliche Lösung des Agrarproblems zu koppeln, wäre es kaum möglich 
gewesen, die EU zu einer Reintegration des Agrarsektors in die Welthandelsordnung zu bewegen.  
2 “In the meantime, services negotiators can look forward to a few more years of guaranteed employment and 
[...] to a rich harvest of frequent flyer points.” Sauvé (1995), S. 145. 
3 Die Entwicklungsministerin der Bundesrepublik Deutschland, Heidemarie Wieczorek-Zeul, verweist darauf, 
daß eine Öffnung der Märkte für landwirtschaftliche Produkte den Entwicklungsländern die Möglichkeit böte, 
Einkommen in Höhe von 40 Mrd. US $ zu erzielen. Dieser Betrag entspricht fast der Höhe der globalen Entwick-
lungshilfeleistungen von 53 Mrd. US $. Vgl.: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26. Juli 2000, S. 18. 
4 Vgl.: Sauvé / Zampetti (1996a), S. 334. 
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 Das TRIMS-Abkommen (wie 
auch die anderen Abkommen der Warenhandelssphäre) negiert jedoch nicht nur die 
Wertäquivalenz der alternativen Erschließungsformen ausländischer Warenmärkte, 
sondern auch die unmittelbare Wechselbeziehung von Außenhandel und Direktinve-
stitionen. Infolgedessen ist das TRIMS-Abkommen im Gegensatz zum GATS zwar de 
nomine ein Hybrid eines Investitions- und eines Handelsabkommens. De facto ist es 
jedoch ein reines Handelsabkommen, das investitionspolitischen Belangen auch 
künftig nur unzureichend Rechnung tragen wird. 

siert den abgeleiteten Charakter der investitionspolitischen Belange jedoch so voll-
ständig, daß das Abkommen selbst im Falle der grenzüberschreitend handelbaren 
(bzw. gehandelten) Dienstleistungen keine Rangordnung der Erbringungsarten defi-
niert.  
Erwuchs diese Modal Neutrality des GATS auch weniger dem Willen der Signatar-
staaten, die Trennung von Marktzugang und Marktpräsenz zu überwinden, als viel-
mehr der Tatsache, daß viele Dienstleistungen nicht grenzüberschreitend gehandelt 
werden können, kommt das GATS doch der von Sauvé / Zampetti geforderten Neude-
finition des Marktzugangs sehr nahe: “A fundamental characteristic of globalization 
is the strong and inherent complementarity between trade and investment as modes 
of doing business. This development has altered the scope and meaning of market 
access, which, in its post-Uruguay incarnation, is increasingly viewed as defining 
the conditions governing access and presence for goods, services, investments, ideas 
and business people alike [...]. An important challenge arising from this ‘new dimen-
sion of market access’ consists of developing a seamless set of non-discriminatory 
trade and investment disciplines with which to underpin the activities of globally-
active firms. The promotion of such ‘modal neutrality’ between the trade and invest-
ment modes of doing business, marks the realisation that trade and investment – ac-
cess and presence – are complementary means of contesting markets [...].” 1  
 

2

Die Asymmetrie des Stellenwertes ausländischer Direktinvestitionen geht mit einer 
Asymmetrie der potentiellen investitionspolitischen Reichweite der beiden Vertrags-
systeme einher. So hat es sich aus investitionspolitischer Perspektive als „Glücksfall“ 
erwiesen, daß die der Warenhandelssphäre eigene Anforderung der Trade-Related-
ness aufgrund der eingeschränkten Handelbarkeit zahlreicher Dienstleistungen nicht 
auf den Dienstleistungssektor übertragen werden konnte. Ist das GATS de nomine 
auch ein reines Handelsabkommen und eigentlich als ein solches konzipiert, erfüllt 
es doch alle Voraussetzungen, derer es bedarf, um das Abkommen sukzessiv zu ei-
nem, wenn auch auf den Dienstleistungssektor beschränkten, so doch allen in Kapitel 
5 definierten Anforderungen genügenden General Agreement on Trade and Invest-
ment in Services fortzuentwickeln. Dies gilt nicht für das TRIMS-Abkommen. Zwar 
wäre es auch hier (selbst ohne formelle oder faktische Anerkennung der Wertäquiva-
lenz der Market Presence und des Market Access) möglich gewesen, die investiti-
onspolitischen Grenzen eines Handelsabkommens zu überwinden. Es hätte lediglich 
der Anerkennung der Tatsache bedurft, daß jede Beeinflussung ausländischer Inve-
stitionstätigkeit die globalen Handelsströme verzerrt.

                                                           
1 Sauvé / Zampetti (1996a), S. 334. 
2 In diesem Sinne forderte noch die „Deklaration von Punta del Este“: “Following an examination of the opera-
tion of GATT Articles related to the trade restrictive and distorting effects of investment measures, negotiations 
should elaborate, as appropriate, further provisions that may be necessary to avoid such adverse effects on 
trade.” Dolzer (1991), S. 49, zitierend aus: Basic Instruments and Selected Documents 33rd Supplement, GATT 
1987, S. 19 ff. 
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8. Die ausländische Direktinvestition als Prüfstein einer grundlegenden 
Neuorientierung der Welthandelsordnung  

 
Ausgangspunkt der nachfolgenden Analyse ist die Tatsache, daß die dem WTO-
System zugrundeliegende Differenzierung von Dienstleistungs- und Warenhandels-
verträgen nicht den globalen Realitäten der Gegenwart entspricht. Hiervon ausge-
hend, wird nachfolgend aufgezeigt, daß die Asymmetrie des Stellenwertes ausländi-
scher Direktinvestitionen zwar keine glückliche Lösung ist, daß es jedoch insbeson-
dere die hieraus resultierende Asymmetrie der potentiellen investitionspolitischen 
Reichweite der Waren- und Dienstleistungsverträge ist, die das System der WTO-
Verträge gefährdet und Handlungsbedarf begründet.  
 
 
8.1. Implikationen der investitionspolitischen Asymmetrien der multilateralen 

Handelsverträge 
 
Die Aussage, daß die dem WTO-System eigene Differenzierung von Dienstleistungs- 
und Warenhandelsverträgen nicht den wirtschaftlichen Realitäten der Gegenwart ent-
spricht, kann mittels zahlreicher Argumente belegt werden: So ist erstens Engels bei-
zupflichten, daß der globale Handel mit Waren insofern untrennbar mit dem globalen 
Dienstleistungshandel verbunden ist, als ein immer größerer Teil des internationalen 
Warenverkehrs von komplementären Dienstleistungen (z.B. Engineering-Dienst-
leistungen) abhängig ist.1 Zweitens widersprechen separate Dienstleistungs- und Wa-
renhandelsverträge insofern den wirtschaftlichen Realitäten, als die Waren- bzw. 
Dienstleistungsanteile eines Gutes oder Güterbündels oftmals untrennbar miteinander 
verbunden sind.2 Zu Recht stellt Price fest: “The artificial segmentation of invest-
ment protection for services versus goods is particularly troubling in the case of 
high-technology firms, many of which provide customers with both services and 
goods as integrated packages (e.g. consulting and design services and production or 
manufacture of software or computer hardware).” 

3 Drittens führt die oftmalige Un-
möglichkeit, ein bestimmtes Produkt eindeutig der Waren- oder Dienstleistungssphä-
re zuzuordnen, zwangsläufig zu einem analogen Problem in der Zuordnung des be-
reitstellenden Unternehmens. So verweist ein Wirtschaftsmagazin darauf,4 daß das 
weithin als Computerhersteller wahrgenommene Unternehmen IBM inzwischen das 
weltgrößte Beratungsunternehmen sei. Die Dienstleistungssparte IBM Global Ser-
vices beschäftige derzeit weltweit 140.000 Mitarbeiter, erziele ein Drittel des Kon-
zernumsatzes und biete ein komplettes Consulting-Angebot, das sich von der Strate-
gie- und IT-Beratung bis zum Web-Design erstrecke. Aber nicht nur Unternehmen 
der sogenannten “New Economy”  erweisen sich als Grenzgänger zwischen der Wa-
ren- und Dienstleistungssphäre. Gleiches gilt für zahlreiche Repräsentanten der “Old 
Economy”. Jürgen Schrempp, Vorstandsvorsitzender des Automobilherstellers 
DaimlerChrysler, verweist z.B. darauf, daß das Gros der Umsätze (etwa 70%), die 

                                                           
1 Engels (1992a), S. 33. Auch Sauvé betont die Bedeutung des Warenhandels für den globalen Handel mit Dienst-
leistungen: “Services trade relates both to trade in goods [...] and the international movement of capital, particu-
larly foreign direct investment, and of people, particularly highly skilled individuals.” Sauvé (1995), S. 125. 
2 So wurde in Abschnitt 2.1. darauf verwiesen, daß z.B. das Unternehmen IBM im Jahre 1993 nahezu die Hälfte 
seiner Gesamteinnahmen durch ein kombiniertes Dienstleistungs- und Software-Angebot erzielte. 
3 Price (1996), S. 182. 
4 Vgl.: manager magazin 8/00, S. 86. 
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über den Lebenszyklus eines Automobils entstehen, nicht auf das Stammgeschäft der 
Autohersteller entfallen, sondern auf verbundene Dienstleistungen.1,2 Angesichts des 
eingeschränkten Wachstumspotentials der traditionellen Geschäftsfelder sei es daher 
unumgänglich, dienstleistungsbezogene Geschäftsfelder auf- bzw. auszubauen und 
dadurch neue Wachstumspotentiale zu erschließen.3 
 
Festzuhalten ist also nicht nur, daß der Handel mit Waren und der Handel mit Dienst-
leistungen grundsätzlich komplementär sind, sondern auch, daß die Grenzen zwi-
schen Waren- und Dienstleistungssektor zunehmend verwischen: “Auf dem globalen 
Markt von heute sind internationaler Handel und Investitionen in Waren und Dienst-
leistungen auf eine komplexe und zunehmend komplementäre Weise miteinander ver-
knüpft.“ 

4 Die dem WTO-System zugrundeliegende (historisch bedingte) Differenzie-
rung von Dienstleistungs- und Warenhandelsverträgen spiegelt die wirtschaftlichen 
Realitäten der Gegenwart nicht wider. Dieser „Konstruktionsfehler“ des WTO-
Vertragssystem bliebe dann ohne Konsequenzen, würden die Verträge der Waren- 
und der Dienstleistungssphäre in den sich überschneidenden Vertragsbereichen zu 
vergleichbaren Ergebnissen führen. Diese Bedingung ist jedoch  – wie in dem voran-
gegangenen Kapitel aufgezeigt – (u.a.) hinsichtlich der investitionsbezogenen Be-
stimmungen der beiden Vertragssysteme nicht erfüllt. Die dem WTO-System zu-
grundeliegende Differenzierung von Dienstleistungs- und Warenhandelsverträgen 
zielt also nicht nur an den wirtschaftlichen Realitäten der Gegenwart vorbei. Auch 
die (potentielle) investitionspolitische Reichweite der Waren- und Dienstleistungs-
verträge divergiert maßgeblich. Das Zusammentreffen dieser beiden Tatsachen hat 
weitreichende investitions- und handelspolitische Implikationen: 
 
Zunächst zu den investitionspolitischen Implikationen: Da die investitionsrelevanten 
Verpflichtungen der potentiellen Gastgeberländer in der Waren- und der Dienstlei-
stungssphäre u. U. (d.h. in Abhängigkeit von der Reichweite der jeweiligen Konzes-
sionen im Dienstleistungssektor) divergieren, wird sich jedes Gastgeberland mit der 
Notwendigkeit konfrontiert sehen, den potentiellen Investor der Waren- oder Dienst-
leistungssphäre zuzuordnen. Welche Kriterien sollten jedoch der Zuordnung zugrun-
de gelegt werden, wenn die Waren- bzw. Dienstleistungsanteile einzelner Produkte 
miteinander verbunden sind oder sich das Produktportfolio des Investors aus (u.U. 
komplementären) Waren und Dienstleistungen zusammensetzt? Eine Mindestrelation 
des Dienstleistungs- gegenüber dem Warenanteil? Zu welchem Zeitpunkt bzw. in-
nerhalb welcher Zeiträume? Sollte die Entscheidung fallspezifisch erfolgen (und da-
mit Flexibilität ermöglichen, aber auch Diskriminierungspotentiale eröffnen) oder 
allgemeingültigen, d.h. starren Kriterien unterliegen?  
Jedes mögliche Abgrenzungskriterium und jede mögliche Ausgestaltung des Ent-
scheidungsprozesses wäre nicht nur willkürlich und mit der Gefahr zwischenstaatli-
cher Konflikte verbunden. Da jedes Abgrenzungskriterium in dem betriebswirt-

                                                           
1 Schrempp, Jürgen, in: manager magazin 7/00, S. 70. 
2 Laut Angaben der Zeitschrift „manager magazin“entfallen 7% auf Finanzierungen, 11 % auf Versicherungen, 
17% auf „After Sales-Produkte“ und „After Sales-Serviceleistungen“, 33% auf den Verkauf von Gebrauchtwagen 
sowie 1% auf das Fuhrmanagement und die Vermietung von Fahrzeugen. Vgl.: manager magazin 7/00, S. 58 f.  
3 Gleiches gilt z.B. auch für zahlreiche Unternehmen der Baubranche, die mittels internationaler Expansion, Spe-
zialisierung und neuen, auf komplexen Dienstleistungsangeboten beruhenden Geschäftsfeldern das anhaltende 
Konjunkturtief der deutschen Bauwirtschaft zu überwinden suchen. 
4 Sauvé / Zampetti (1996b), S. 20. 
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schaftlichen Kalkül des ausländischen Investors berücksichtigt würde, brächte es 
auch die Gefahr globaler Fehlallokationen des Faktors Kapital mit sich. So wäre zu 
befürchten, daß die globale Verteilung der waren- bzw. dienstleistungsbezogenen 
Wertschöpfungsaktivitäten eines simultan im produzierenden Gewerbe und im 
Dienstleistungssektor tätigen MNU zukünftig von der Frage mitbestimmt wird, wel-
che geographische Verteilung der Unternehmensaktivitäten dem Unternehmen einen 
möglichst flächendeckenden Schutz durch die jeweils vorteilhafteren Bestimmungen 
des GATS oder GATT gewährt. Unter dieser Zielsetzung könnte das Unternehmen 
z.B. den Aufbau neuer, dienstleistungsbezogener Geschäftsfelder an einzelnen 
Standorten (u.U. zu Ungunsten betriebswirtschaftlich sinnvollerer Standorte) forcie-
ren oder Geschäftsbereiche unternehmensintern verlagern. Divergierende Investiti-
onsbedingungen in der Dienstleistungs- und Warenhandelssphäre bergen daher die 
Gefahr einer strategischen (betriebswirtschaftlich suboptimalen) Verteilung der glo-
balen Wertschöpfungsaktivitäten transnational agierender Unternehmen.1 Dies wäre 
kein exklusiv investitionspolitisches Problem. Da Außenhandel und Direktinvestitio-
nen (im Dienstleistungssektor und im produzierenden Gewerbe) komplementär sind, 
folgte einer globalen Fehlallokation des Kapitals mittelbar auch eine Verzerrung des 
globalen Handels mit Waren und/oder Dienstleistungen.2  
Die handelspolitischen Implikationen der investitionspolitischen Asymmetrien der 
WTO-Verträge beschränken sich jedoch nicht auf diesen mittelbaren Effekt, sondern 
wirkten sich auch unmittelbar auf die Qualität der Handelsliberalisierung im 
Dienstleistungs- und im Warensektor aus. In den multilateralen Warenhandelsverträ-
gen werden (neben den traditionellen Außenschutzmaßnahmen) noch immer ledig-
lich ordnungspolitische und strukturelle Handelshemmnisse berücksichtigt. Zwar 
fordern einige Autoren, auch in der Sphäre des Warenhandels:3 
 
1. die in der Komplementarität von Handel und Direktinvestitionen begründete han-

delspolitische Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen anzuerkennen; 
2. die „bequeme“ Unterscheidung von Handel (Marktzugang) und Investitionen 

(Marktpräsenz) als austauschbare Alternativen der Erschließung eines ausländi-
schen Warenmarktes aufzugeben;4 

3. der Tatsache Rechnung zu tragen, daß eine Verweigerung der Marktpräsenz auch 
in liberalisierten Handelsregimen ausländische Anbieter effektiv vom Markt aus-
schließen kann.5  

                                                           
1 Ähnlich der Effekt von Handelsschranken: Auch in in einem handelsprotektionistischen Umfeld werden Investi-
tionsentscheidungen in hohem Maße von (handels-) strategischen Gesichtspunkten beeinflußt. Vgl.: Abschnitt 
3.1.1. der vorliegenden Arbeit. 
2 “Narrow focus on trade distortions caused by TRIMs is misleading in welfare terms. The more significant prob-
lems lie in the potential for structural damages to the trading system itself, including discrimination, uncertainty, 
rent seeking and the loss of political control. Further, as TRIMs proliferate over time they tend to lock the global 
economy into an increasingly inefficient, and perhaps more rigid, capital contribution.” Maskus / Eby (1990), S. 
530. 
3 Vgl.: Low (1996), S. 59; Brittan (1998); Hay (1996); Koopmann (1996); Low (1996); Ostry (1996a); Sauvé / 
Zampetti (1996a; b; c); UNCTAD (1997b), S. 210 f. 
4 „In dem Maße, wie die Unternehmen ihre Tätigkeit mehr und mehr auf den Weltmarkt ausgerichtet haben, ist 
Marktpräsenz für globale Akteure zu einem integralen Bestandteil ihrer Strategien geworden. Sie wird als eine 
immer notwendigere Voraussetzung betrachtet, um einen Markt effektiv zu bedienen und mit den Entwicklungen 
im technologischen Bereich sowie den sich verändernden Konsumgewohnheiten Schritt halten zu können.“ 
 Sauvé / Zampetti (1996b), S. 20. 
5 „Unter diesen Bedingungen sind liberale Handelsbestimmungen allein keine ausreichende Gewähr für zutritts-
freie Märkte.“ Low (1996), S. 59. 
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Trotzdem wird die handelspolitische Bedeutung von Direktinvestitionen in der Wa-
renhandelssphäre noch immer weitgehend ignoriert. Ist angesichts der historisch be-
legten protektionistischen Phantasie der WTO-Mitglieder die Gefahr einer (nach 
Border Measures und innerstaatlichen Handelsrestriktionen nunmehr auf investiti-
onspolitischen Instrumenten beruhenden) „dritten Protektionslinie“ auch real, ist eine 
Überwindung der künstlichen Trennung von Market Access und Market Presence in 
der Warenhandelssphäre in absehbarer Zukunft nicht zu erwarten.1  
In der Sphäre des Dienstleistungshandels hingegen wurde nicht nur der evolutionäre 
Prozeß des GATT (d.h. der Übergang vom „Marktzugang“ zum „effektiven Marktzu-
gang“) in einer einzigen Verhandlungsrunde nachvollzogen, sondern sogar im Sinne 
der obigen Forderungen von Low weiterentwickelt. Das GATS trägt nicht nur der 
Tatsache Rechnung, daß die wichtigsten Hemmnisse des globalen Dienstleistungs-
wettbewerbs in den ordnungspolitischen (und strukturellen) Rahmenbedingungen der 
Nationen wurzeln, also nichttarifärer Natur sind. Es trägt auch der Tatsache Rech-
nung, daß der effektive Marktzugang in zahlreichen Fällen eine Marktpräsenz vor-
aussetzt. Im Gegensatz zur Warenhandelssphäre wurde in der Dienstleistungssphäre 
also sowohl die künstliche Trennung von Market Presence und Market Access über-
wunden als auch der Prozeß der globalen Handelsliberalisierung um eine neue Di-
mension erweitert. Mittelfristig (genauer: im Falle einer substantiellen Erweiterung 
der National Schedules des GATS) drohen somit nicht nur die investitionspoliti-
schen, sondern auch die handelspolitischen Liberalisierungserfolge des GATS jene 
des GATT zu übertreffen. Die investitionspolitischen Asymmetrien der WTO-
Verträge bergen also auch die Gefahr ausgeprägter handelspolitischer Asymmetrien.  
 
 
8.2. Diskussion des Handlungsbedarfs: Partielle Korrektur versus grundlegende 

Neuorientierung 
 
Ohne Zweifel zeigen die Ergebnisse der Uruguay-Runde, daß die Staatengemein-
schaft willens und fähig ist, die Welthandelsordnung den veränderten globalen Rah-
menbedingungen wirtschaftlichen Handelns anzupassen. So wurde in der Uruguay-
Runde insbesondere in drei Sachgebieten – dem Schutz geistigen Eigentums, der Li-
beralisierung des globalen Dienstleistungshandels und der Integration ausländischer 
Direktinvestitionen – Neuland erschlossen und das multilaterale Vertragssystem den 
veränderten Realitäten substantiell angenähert.2 Die Qualität und die potentielle 
Reichweite der investitionsbezogenen Bestimmungen der Dienstleistungs- und Wa-
renhandelsverträge divergieren allerdings sehr stark. Dadurch erscheint mittelfristig 
das System der WTO-Verträge als solches gefährdet. Zumindest in einem der neuen 
Themenbereiche besteht also insofern Nachbesserungsbedarf, als die potentielle 
Reichweite der investitionsbezogenen Bestimmungen der Dienstleistungs- und Wa-
renhandelsverträge anzugleichen ist. Die Frage ist jedoch wie. 
 

                                                           
1 Auch hier zeigt sich der in Abschnitt 5.2. der vorliegenden Arbeit beklagte Mißstand, daß sich die Verhandlun-
gen in der Sphäre des Warenhandels in immer höherem Maße darauf beschränken, bereits eingetretene Defizite 
der globalen Handelsordnung ex post zu beheben. Im Gegensatz zu dem weitsichtigen Ansatz des GATS manife-
stieren also auch die investitionsbezogenen Bestimmungen der Warenhandelssphäre, daß in dieser eine der origi-
nären Aufgaben der globalen Handelsordnung, die Antizipation zukünftiger Entwicklungen bzw. Erfordernisse 
der globalen Wirtschaftsbeziehungen, im Zeitablauf immer mehr in den Hintergrund getreten ist.  
2 Vgl.: Sauvé / Zampetti (1996b), S. 18. 
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Eine Konstanz der gegenwärtigen Struktur des WTO-Verträge (d.h. der Trennung 
von Waren- und Dienstleistungssphäre) vorausgesetzt, bestünde die Möglichkeit ei-
nes Ausgleichs nach unten, d.h. eines investitionspolitischen Downgrade des GATS, 
oder eines Ausgleichs nach oben, also eines investitionspolitischen Upgrade der Wa-
renhandelsverträge. Die erstgenannte Alternative ist auszuschließen. Ein Downgrade 
des GATS würde die investitions- und handelspolitischen Asymmetrien zwar beseiti-
gen. Gleichzeitig würde aber ein Großteil der investitionspolitischen Fortschritte der 
Uruguay-Runde aufgehoben und der globale Wettbewerb in all den Dienstleistungs-
sektoren eliminiert, die einer dauerhaften physischen Präsenz vor Ort bedürfen. Als 
einzige Möglichkeit verbliebe somit das investitionspolitische Upgrade der Waren-
handelsverträge, genauer: des TRIMS-Abkommens. 
Nun lautete jedoch das Fazit des Abschnittes 7.1., daß der Verhandlungsansatz des 
TRIMS-Abkommens keinesfalls ein erster Schritt in die richtige Richtung, sondern 
ein erster Schritt in eine Sackgasse ist.1 Ein investitionspolitisches Upgrade dieses 
Vertrages setzt daher zwingend eine Revision des bisherigen Integrationsansatzes der 
Investitionsthematik voraus. Hier stellt sich jedoch die Frage, welcher Verhand-
lungsansatz geeignet wäre, das bisherige Verbotskriterium der „Handelsbezogenheit“ 
zu substituieren, eine umfassende Integration der Investitionsthematik in die multila-
teralen Warenhandelsverträge zu ermöglichen und die investitions- und handelspoli-
tischen Asymmetrien der WTO-Verträge zu beheben.  
 
 
8.2.1. Überwindung des Handelszentrismus des multilateralen Vertragssystems 
 
Auf eine erste Möglichkeit, die investitions- und handelspolitischen Asymmetrien 
der WTO-Verträge zu beheben, wurde mehrfach verwiesen. Würde: 
 
1. das Kriterium der „Handelsbezogenheit“ (Trade-Relatedness) durch das ur-

sprüngliche Kriterium des „Handelseffektes“ bzw. der „Handelswirksamkeit“ 
(Trade Restrictive and Distorting Effects) substituiert und  

2. zukünftigen Verhandlungsrunden die Prämisse einer komplementären Wechsel-
beziehung von Außenhandel und Direktinvestition zugrunde gelegt,  

 
wäre es ohne formelle Anerkennung der Wertäquivalenz von Market Presence und 
Market Access möglich, die Thematik der ausländischen Direktinvestition umfassend 
in das TRIMS-Abkommens zu integrieren.  
Auf einen ersten Blick besticht diese Lösung durch scheinbare Einfachheit. Ohne 
grundlegende Revision der traditionellen inneren Struktur der multilateralen Waren-
handelsverträge könnte die Thematik der ausländischen Direktinvestition „durch die 
Hintertür“ in die Verträge der Warenhandelssphäre integriert werden. Zwar wiese 
diese Lösung den „Schönheitsfehler“ auf, investitionspolitischen Belangen auch zu-
künftig lediglich mittelbar, d.h. mit dem Verweis auf handelspolitische Zielsetzun-
gen, Rechnung zu tragen. Sie würde jedoch die potentielle investitionspolitische 
Reichweite des TRIMS-Abkommens an die des GATS angleichen, auch in der Wa-
renhandelssphäre das Konzept des „effektiven Marktzugangs“ um die Komponente 
der Marktpräsenz erweitern und einen wesentlichen Teilbereich der potentiellen han-
delsprotektionistischen Ausweichmaßnahmen („dritte Protektionslinie“) der WTO-
Staaten antizipieren.  
                                                           
1 Vgl.: S. 151 der vorliegenden Arbeit. 
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Leider hält jedoch der Anschein, es handele sich um eine einfache Lösung, einer ge-
naueren Untersuchung nicht stand. So wurde in Abschnitt 7.1. darauf verwiesen, daß 
jeder in der WTO zu diskutierende Aspekt der globalen Wirtschaftsbeziehungen nicht 
nur eines Bezugs zum grenzüberschreitenden Handel mit Waren, Dienstleistungen 
oder geistigem Eigentum bedarf, sondern sich grundsätzlich auch mit dem Postulat 
der innerstaatlichen Souveränität der Mitgliedstaaten konfrontiert sieht. Der Han-
delsbezug einer jeden investitionspolitischen Maßnahme wäre durch die Komple-
mentaritätsannahme zwar hergestellt. Es bliebe jedoch das Problem, daß die implizite 
Übertragung der zentralen Prinzipien der Warenhandelsverträge auf die Sphäre der 
Investitionspolitik der alleinigen innerstaatlichen bzw. ordnungspolitischen Hoheit 
der Mitgliedstaaten entgegenstünde.1  
Nun ist es nicht so, daß das traditionelle Postulat der innerstaatlichen Souveränität 
die Evolution der multilateralen Handelsverträge unbeschadet überstanden hätte. 
Vielmehr ist Sutherland beizupflichten: “Most of all [...] [the WTO] will complete 
the transition from a trading system which largely restricted itself to policies at the 
border to one which covers most aspects of domestic policy-making affecting 
international competition in goods and services, as well as investments.”  

2 Der 
Stellenwert, der dem Postulat der innerstaatlichen Souveränität in den verschiedenen 
Verträgen des WTO-Systems eingeräumt wird, ist jedoch höchst unterschiedlich. So 
ist im Gegensatz zum TRIPS-Abkommen3 (und mit gewissen Einschränkungen auch 
dem GATS) das historisch begründete Zugeständnis der exklusiven innerstaatlichen 
Souveränität in dem ältesten Bestandteil des WTO-Systems, dem GATT (wie auch in 
den neueren, ergänzenden Warenhandelsabkommen) noch immer fest verankert. 
“The success of the GATT as a vehicle for promoting open markets for internation-
ally traded goods has rested from the start on a delicate balance between two con-
flicting goals of member nations: securing the acknowledged collective benefits of 
freer trade and integrated global markets (more precisely and from the mercantilistic 
perspective of most negotiators, securing improved access to old and new export 
markets) while sacrificing a minimum of national sovereignty. Until the Tokyo 
Round, the balance between these goals was achieved by concentrating liberalisation 
efforts on national policy measures that affect goods ‘at the border’, primarily tar-
iffs.” 

4 Wurden mit Abschluß der Tokio-Runde auch erstmals einige innerstaatliche 
Handelsrestriktionen in die multilateralen Warenhandelsverträge integriert, erstmals 
also die dem GATT eigene Beschränkung auf die (dem multilateralen Einflußbereich 
zugeordneten) Border Measures überwunden, besteht doch die zentrale Anforderung 
des “sacrificing a minimum of national sovereignty” in der Sphäre des Warenhan-
dels noch immer fort.  
Die zunächst so einfach scheinende Lösung, die investitionspolitischen Beschrän-
kungen des TRIMS-Abkommens ohne eine Revision der traditionellen Struktur bzw. 
inneren Logik der Warenhandelsverträge allein durch die Annahme eines komple-
mentären Verhältnisses von Außenhandel und Direktinvestitionen überwinden zu 

                                                           
1 “The GATT, devoted to developing disciplines on border trade controls is poorly equipped to take on the role of 
an international regulatory agency. Yet the new issues in the Uruguay Round, national policies on investment, 
intellectual property, and services are fundamentally concerned with the international effects of domestic regula-
tion or competition policy. Since these issues lie at the heart of national sovereignty and development policy it is 
unsurprising that firm multilateral agreements should prove elusive to reach.” Maskus / Eby (1990), S. 539. 
2 Sutherland (1994), S. 5. 
3 Vgl.: S. 129 der vorliegenden Arbeit. 
4 McCulloch (1990), S. 542. 
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können, setzte also auch eine Neudefinition des nationalen und des internationalen 
Einflußbereiches voraus. Zahlreiche, wenn nicht die Mehrheit der WTO-Staaten wür-
den sich diesem Vorhaben mit Sicherheit widersetzen. Ungeachtet der Tatsache, daß 
eine Neudefinition der nationalen und internationalen Einflußbereiche überfällig ist,1 
stellt sich daher die Frage, ob die Vorteile dieses Ansatzes so umfassend und gewich-
tig sind, daß sie die zu erwartenden Konflikte rechtfertigten. 
 
Mehrere Einwände sprechen dagegen: Erstens ist zu berücksichtigen, daß ein per 
Komplementaritätsannahme legitimiertes Upgrade des TRIMS-Abkommens zwar die 
investitionspolitischen Asymmetrien der Waren- und Dienstleistungssphäre beheben 
und das System der multilateralen Handelsverträge den weltwirtschaftlichen Realitä-
ten annähern würde. Ebenso wie das Konstrukt der “Trade-Relatedness” wäre je-
doch auch dieser Integrationsansatz letztlich ein Hilfskonstrukt, das weder der Viel-
zahl der globalen Funktionen noch der globalen Bedeutung ausländischer Direktin-
vestitionen gerecht würde. Ohne Zweifel sind der handelsfördernde Effekt bzw. die 
handelspolitische Bedeutung ausländischer Direktinvestitionen wesentlich. Ihre wei-
tere Funktionen – so die Intensivierung des Wettbewerbs, die globale Diffusion von 
Technologie und Wissen oder die Vertiefung und Beschleunigung der globalen Inte-
grationsprozesse – sind jedoch von nicht minderer Bedeutung. Würde die Einschrän-
kung der innerstaatlichen Souveränität lediglich damit begründet, daß Außenhandel 
und Direktinvestitionen komplementär sind, würden zahlreiche weitere, ebenso ge-
wichtige Argumente vernachlässigt. Eine derartige freiwillige Selbstbeschränkung 
auf die handelspolitischen Argumente erscheint unzweckmäßig. Stellt man ein so 
grundlegendes und historisch gewachsenes Postulat wie das der innerstaatlichen 
Souveränität zur Disposition, sollten alle Argumente berücksichtigt werden. 
Gegen die der „Integration per Komplementaritätsannahme“ inhärenten Beschrän-
kung auf die handelspolitische Perspektive spricht zudem, daß dieser Ansatz der Na-
tur der gegenwärtigen globalen Wirtschaftbeziehungen nicht gerecht wird. Jene Epo-
che der globalen Wirtschaftsbeziehungen, in der die globale Integration weitgehend 
autonomer Volkswirtschaften primär auf Markttransaktionen beruhte, gehört der 
Vergangenheit an. Ein immer größerer Anteil der grenzüberschreitenden Transaktio-
nen wird firmenintern (d.h. innerhalb horizontal oder vertikal fragmentierter, jedoch 
global integrierter Produktionsstrukturen) oder innerhalb firmenübergreifender 
industrieller Netzwerke abgewickelt. Neben die traditionelle globale Integration auf 
der Produktebene ist sukzessiv eine globale Produktionsverflechtung (Integration auf 
der Produktionsebene) getreten.2 Infolge dieses „Übergangs von einem Austausch 
zwischen einer Gruppe miteinander verbundener Volkswirtschaften zu einem Aus-
tausch innerhalb einer integrierten globalen Wirtschaft“ ist nicht nur die Palette der 
international nachgefragten Güter und Dienstleistungen erheblich breiter geworden. 
Auch die Funktionen des grenzüberschreitenden Transfers von Kapital, Technologi-
en und Wissen (d.h. der materiellen und immateriellen Investitionsgüter) haben sich 
gewandelt. Dienten diese Transfers früher vornehmlich der Beschaffung von Roh-
stoffen oder dem Absatz von Waren, dienen sie nun der fortlaufenden Optimierung 
global integrierter Produktionsstrukturen: „Der internationale Austausch umfaßt 
heute eine weit komplexere und ausgefeiltere Palette wirtschaftlicher Transaktionen, 
die sich überwiegend zwischen miteinander verbundenen und weniger zwischen von-
einander unabhängigen Partnern vollziehen. Kurz gesagt, die Produktion wird stän-
                                                           
1 Dies gilt nicht nur für die Warenhandelssphäre. Vgl.: Abschnitt 8.2.2. der vorliegenden Arbeit. 
2 Hart (1996), S. 271. 
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dig auf globaler Basis reorganisiert, und diese Reorganisation spiegelt sich im Cha-
rakter der grenzüberschreitenden Wirtschaftstransaktionen wider.“ 1  
Wenngleich es also die globale Investitionstätigkeit und der globale Technologie-
transfer sind, die jenen permanenten Transformationsprozeß der Weltwirtschaftsbe-
ziehungen aufrechterhalten, der allgemein mit dem Begriff der Globalisierung belegt 
wird, ist es doch weiterhin der globale Außenhandel, auf den sich die multilateralen 
Verträge der WTO beschränken. Jeder Aspekt der globalen Wirtschaftsprozesse wird 
noch immer aus der partiellen, handelspolitischen Perspektive betrachtet, die zwar 
den wirtschaftlichen Realitäten der Gründerjahre des GATT Rechnung trug, den Rea-
litäten der Gegenwart jedoch nicht. Noch immer ist für jeden in das Vertragssystem 
zu integrierenden Aspekt der globalen Wirtschaftsbeziehungen ein individueller Be-
zug zum globalen Außenhandel zu konstruieren. In einigen Fällen, so der Integration 
der Investitionsthematik in das GATS, führte dies zu zufriedenstellenden Ergebnis-
sen, in anderen Fällen, so der Integration der Investitionsthematik in die Warenhan-
delssphäre, erwies sich die Lösung als Stückwerk.  
Bereits in der Tokio-Runde, noch mehr aber in der Uruguay-Runde wurde die aus 
diesem „Handelszentrismus“ der WTO-Verträge resultierende Problematik offen-
sichtlich: Auf der einen Seite wird das Spektrum jener Aspekte der globalen Wirt-
schaftsbeziehungen, welche aufgrund ihrer zunehmenden Bedeutung für das Welt-
handelssystem in die Welthandelsordnung zu integrieren sind, immer breiter. Auf der 
anderen Seite stehen die natürlichen Grenzen eines Handelsabkommens dieser Not-
wendigkeit entgegen. Auch eine „Integration der Investitionsthematik per Komple-
mentaritätsannahme“ würde dieses grundsätzliche Problem der WTO-Verträge nicht 
lösen. Die Annahme eines komplementären Verhältnisses von Handel und Investi-
tionen würde es zwar ermöglichen, alle relevanten Aspekte der Investitionsthematik 
in das System der Warenhandelsverträge zu integrieren und die handels- und investi-
tionspolitischen Asymmetrien der Waren- und Dienstleistungsverträge zu eliminie-
ren. Aber auch dieser Ansatz stünde in jener handelszentrierten Tradition der GATT-
Verträge, die trotz ihrer unbestrittenen Erfolge in der Vergangenheit den globalen 
Wirtschaftsbeziehungen der Gegenwart nicht gerecht wird.  
Da zudem die Diskrepanz der wirtschaftlichen Notwendigkeiten und der vertragli-
chen Möglichkeiten kein investitionsspezifisches Problem ist, erscheint es wenig 
sinnvoll, für ein derartiges (das grundsätzliche Dilemma der Welthandelsordnung 
letztlich konservierendes) Hilfskonstrukt die Staatengemeinschaft zu polarisieren. 
Erlaubte es der Ansatz auch, das Thema der Direktinvestition durch die „Hintertür“ 
in das WTO-System zu integrieren, sollte er doch als Provisorium erkannt und die 
Thematik der ausländischen Direktinvestition (stellvertretend für eine Vielzahl neuer 
Themen)2 als Prüfstein einer grundlegenden Neuorientierung der Welthandelsord-
nung angesehen werden: „Bisher sind die durch die Globalisierung aufgeworfenen 
neuen Probleme im Rahmen des Handelsregimes als handelsbezogene Fragen ange-
gangen worden. So kamen die Übereinkunft über handelsbezogene Investitionsmaß-
nahmen (TRIMs) und handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum 
(TRIPS) zustande. Ein solches Vorgehen geht jedoch am Kern der Dinge vorbei. Die 
globale Ökonomie erfordert nicht, daß wir über Zusatzvereinbarungen zum beste-
henden Handelsregime verhandeln, sondern daß wir Fragen aufgreifen, die früher 
im Rahmen einer nationalen Volkswirtschaft zufriedenstellend gelöst werden konn-
ten, nunmehr aber auf supranationaler oder gar globaler Ebene angegangen werden 
                                                           
1 Hart (1996), S. 271. 
2 Exemplarisch sei auf den Diskussionsbedarf globaler Wettbewerbsregeln verweisen. 
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müssen. Diese Lektion hat man im Rahmen der Uruguay-Runde bei den TRIPS-
Verhandlungen gelernt, die in der Tat mit einem universellen Kodex über den Schutz 
des geistigen Eigentums endeten, nicht jedoch bei den TRIMs-Verhandlungen, wo 
lediglich eine blasse Übereinkunft zustande kam, die eine Reihe handelsbezogener 
Praktiken von marginaler Bedeutung untersagt. Man muß sich darüber klar werden, 
daß in der globalen Ökonomie Investitionsregeln kein zusätzliches Stützelement ne-
ben ähnlichen Tragpfeilern für den Güter- und Dienstleistungshandel sowie den 
Technologietransfer sein sollten, sondern als breiteres Fundament für die Geschäfts-
abwicklung in einer globalen Wirtschaft verstanden werden müssen.“  

1 
 
Statt neue Themen mit dem Verweis auf deren – wie auch immer gearteten –
Handelsbezug in das multilaterale Handelsregime zu integrieren, plädiert Hart (u.a.) 2 
für eine grundlegende Revision des Handelszentrismus der Vergangenheit. Dem ist 
zuzustimmen. Die globale Integration der Gegenwart wird ebenso von den globalen 
Waren- und Dienstleistungs- wie auch den globalen Kapital- und Technologieströ-
men getragen. Ein multilaterales Vertragssystem, das diese Tatsache ignoriert und 
die „Spielregeln“ einer globalisierten Wirtschaft lediglich aus handelspolitischer Per-
spektive ableitet, muß zwangsläufig an der Komplexität der gegenwärtigen weltwirt-
schaftlichen Realitäten scheitern. Auch (bzw. gerade) die unbestrittenen Verdienste 
der multilateralen Handelsordnung entbinden die Staatengemeinschaft nicht von der 
Notwendigkeit, deren Grenzen anzuerkennen.3 Die Vielzahl (und Qualität) der neuen 
Fragen, die eine globalisierte Wirtschaft aufwirft, kann nicht länger allein auf dem 
Feld dem Außenhandelspolitik diskutiert bzw. allein aus handelspolitischer Perspek-
tive angegangenen werden. Zu Recht merken Sauvé / Zampetti an: “Indessen ist die 
Handelspolitik mit den bestehenden Regeln und Instrumenten wohl schlecht dafür 
gerüstet, den neuen Dimensionen des Marktzugangs und der Marktpräsenz gerecht 
zu werden.” 

4 Der Versuch eines Upgrade des TRIMS-Abkommen per Komplementa-
ritätsannahme ist daher abzulehnen. 
 
Eine Konstanz der gegenwärtigen Struktur des WTO-Verträge vorausgesetzt, wird es 
auf Basis der bestehenden Verträge also nicht möglich sein, die Investitionsthematik 
umfassend in die Sphäre des Warenhandels zu integrieren und die investitionsbezo-
genen Asymmetrien der multilateralen Verträge zu beheben. Die investitionsrelevan-
ten Grundlagen der Warenhandelssphäre sind zu schlecht, das Defizit nicht heilbar. 
Nun wurde jedoch in Abschnitt 7.2.2. die Aussage getroffen, daß das GATS alle Vor-
aussetzungen erfüllt, um das Vertragswerk zu einem General Agreement on Trade 
and Investment in Services fortzuentwickeln.5 Unabhängig von der Frage, mit wel-
cher Begründung ein Dienstleistungsabkommen auf den Warenhandel übertragen 
werden sollte, könnte daher überlegt werden, die Trennung von Waren- und Dienst-
                                                           
1 Hart (1996), S. 279 f.  
2 Die implizite Forderung, das traditionelle Konzept der innerstaatlichen Souveränität zu revidieren, ist Gegen-
stand des Abschnitts 8.2.2. der vorliegenden Arbeit. 
3 „[M]it der erfolgreichen Umsetzung eines auf definierten Spielregeln basierenden Systems der Handelsbezie-
hungen wurden überhaupt erst die Grundlagen der Entwicklung einer internationalen Wirtschaft geschaffen, d.h. 
eines Gefüges, in dem die Barrieren im Handel zwischen den Nationen so weit abgebaut und die zwischenstaatli-
chen Wirtschaftsbeziehungen durch hinreichend stabile Regeln und Verfahren so weit geordnet wurden, daß es 
den Unternehmen und Bürgern eines Landes möglich ist, ihre Güter jederzeit und im Vertrauen auf verläßliche 
Spielregeln auf dem Markt eines anderen Landes anzubieten.“ Hart (1996), S. 269. 
4 Sauvé / Zampetti (1996b), S. 19. 
5 Vgl. Abschnitt 7.2.2. der vorliegenden Arbeit. 
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leistungssphäre aufzuheben und das GATS auf die Sphäre des Warenhandels auszu-
weiten.  
In diesem Sinne könnte zunächst versucht werden, die GATS-Bestimmungen zur Li-
beralisierung der Commercial Presence auch auf Direktinvestitionen des verarbei-
tenden Gewerbes und des Rohstoffsektors auszuweiten. Im (unwahrscheinlichen) 
Erfolgsfall würden die investitionsbezogenen Asymmetrien der WTO-Verträge beho-
ben. Die resultierende Situation wäre jedoch insofern unglücklich, als kaum begrün-
det werden könnte, warum die Trennung der Waren- und Dienstleistungssphäre im 
Bereich des Außenhandels aufrechterhalten, die Thematik der (dem Außenhandel 
komplementären) Direktinvestition hingegen vollständig in das GATS integriert wer-
den sollte. Logische Konsequenz wäre es daher, auch die Bestimmungen des Cross 
Border Supply auf den Warenhandel auszuweiten. Der sektorübergreifenden Kom-
plementarität von Waren und Dienstleistungen und Außenhandel und Direktinvesti-
tionen würde ein solches General Agreement on Trade and Investment in Goods and 
Services umfassend gerecht. Angesichts zahlreicher Nachteile erscheint aber auch 
diese Lösung (zumal kaum durchsetzbar) nicht ratsam:  
Der gewichtigste Einwand ist in den konzeptionellen Schwächen des GATS begrün-
det. Dieses wurde in den vorangegangenen Ausführungen aufgrund des kombinierten 
Positiv-/ Negativenlisten-Ansatzes als ein „schwaches“ Abkommen bezeichnet, das 
u.a. die Gefahr eines „GATS à la carte“ birgt.1 Wollte man die Bestimmungen des 
Cross Border Supply auch auf die Sphäre des Warenhandels ausweiten, fände die 
Erfolgsgeschichte des GATT, dessen wesentlichen Schwächen  in der Tokio- und der 
Uruguay-Runde erfolgreich eliminiert wurden, ein unrühmliches Ende. Die umfas-
sende Integration der Investitionsthematik würde mit einem gravierenden Rückschritt 
in der Sphäre des Warenhandels erkauft. Gleichzeitig entstünde ein monolithisches 
Abkommen hoher Komplexität, das nur schwer den sich verändernden Gegebenhei-
ten der globalen Wirtschaftsprozesse fortlaufend (zeitnah) angepasst werden könnte. 
Zudem ist zu bedenken, dass die dem GATS inhärente Modal Neutrality weniger dem 
Willen der Signatarstaaten entspringt, die Trennung von Marktzugang und Marktprä-
senz zu überwinden, als vielmehr der Tatsache, daß eine Vielzahl der Dienstleistun-
gen nicht grenzüberschreitend gehandelt werden kann.2 Auch das GATS ist als ein 
Handelsabkommen konzipiert, weshalb die Integration ausländischer Direktinvesti-
tionen des verarbeitenden Gewerbes und des Rohstoffsektors wiederum einer han-
delsbezogenen Begründung bedürfte. Dem steht jedoch die zuvor getroffene Feststel-
lung entgegen, daß die Vielzahl (und Qualität) der neuen Fragen, die eine globalisier-
te Wirtschaft aufwirft, nicht länger allein auf dem Feld dem Außenhandelspolitik 
diskutiert bzw. allein aus handelspolitischer Perspektive angegangenen werden kann.  
 
Dies impliziert nicht nur, daß die Frage, wie die investitionspolitischen Asymmetrien 
des WTO-Systems behoben werden können, noch immer unbeantwortet ist. Sie ver-
knüpft deren Beantwortung auch untrennbar mit der Frage, wie das System der 
multilateralen Verträge den Realitäten des anhaltenden „Übergangs von einer 
internationalen zu einer globalen Wirtschaft“  

3 angepaßt werden kann.   
 
Die Antwort hierauf erfordert ein Maß an Kreativität, das dem der Gründerväter des 
GATT 1947 nicht nachsteht. Es ist an der Zeit, die Gründung der WTO als Chance zu 
                                                           
1 Vgl. Abschnitt 7.2.1., S. 153 f. der vorliegenden Arbeit 
2 Vgl. Abschnitt 2.1.3., S. 31 f. sowie  Abschnitt 7.2.2., S. 156 f. der vorliegenden Arbeit 
3 Vgl.: Hart (1996), S. 269. 
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sehen, das Erbe der ITO anzutreten und die Welthandelsordnung in eine Weltwirt-
schaftsordnung zu transformieren! Plädiert wird indes nicht dafür, die Welthandels-
ordnung durch die sukzessive Einbeziehung neuer Themenbereiche wie Direktinve-
stitionen oder wettbewerbspolitische Standards zu einer Weltwirtschaftsordnung aus-
zuweiten. Dieser z.B. von Sauvé und Zampetti in deren „neuer Handelsagenda“ ver-
tretene Ansatz wäre noch immer dem Handelszentrismus der Vergangenheit verhaf-
tet, den es zu überwinden gilt. Statt „von einem stärker integrierten und umfassende-
ren Ansatz“ auszugehen, wie es Sauvé und Zampetti fordern,1 sollte dem Übergang 
der Welthandels- in eine Weltwirtschaftsordnung der Vorschlag von McCulloch 
zugrunde gelegt werden: “Rather than trying to shoe-horn investment issues into the 
GATT framework at all [...], why not treat the problem separately in a logical and 
comprehensive fashion?” 2  
So wie das GATT 1947 als ein Pfeiler in die WTO integriert wurde, sollte das System 
der multilateralen Handelsverträge nicht als Keimzelle, sondern als ein tragendes E-
lement, als ein Stützpfeiler einer zukünftigen Weltwirtschaftsordnung dienen. Die 
hier propagierte Transformation der Welthandels- in eine Weltwirtschaftsordnung 
beruhte also nicht darauf, daß eine Vielzahl neuer Themenbereiche mit dringendem 
(Ver-) Handlungsbedarf in ein handelspolitisches Korsett gepreßt würde. Sie beruhte 
vielmehr darauf, daß einerseits das multilaterale Handelsregime von sachgebiets-
fremden Aufgaben entlastet (“an investment agreement is not a trade agreement and 
should not be approached as such” ),3 andererseits jedoch durch kompatible, aber 
eigenständige Verträge ergänzt würde. Dies setzte vier (synchrone) Schritte voraus:  
 
1. Bereinigung der multilateralen Handelsordnung von Aufgaben und Fragestel-

lungen, die nicht originär der Sphäre des Außenhandels zuzuordnen sind. Investi-
tions- oder wettbewerbspolitische Fragenstellungen sind unmittelbar mit der 
Thematik des globalen Außenhandels verbunden.4 Sie jedoch aus handelspoliti-
scher Perspektive behandeln, in ein Handelsabkommen einzubinden und mittels 
handelspolitischer Instrumente lösen zu wollen, sie also implizit dem Außenhan-
del unterzuordnen, wird weder den wirtschaftlichen Realitäten noch den politi-
schen Anforderungen einer globalisierten Wirtschaft gerecht.  

 
2. Definition der Pfeiler der Weltwirtschaftsordnung. Unumgänglich sind:  
 

- eine um „handelsfremde“ Aspekte und Teilverträge bereinigte multilaterale 
Handelsordnung (WTO), die – der historischen Struktur der (Waren-) Han-

                                                           
1 „Um diese potentiellen Fehlanpassungsprobleme zu entschärfen und so zu vermeiden, daß durch unzweckmäßi-
gen Rückgriff auf ungeeignete Politikinstrumente und -ansätze verzerrende Effekte auf Handel und Investitionen 
entstehen, müssen die politischen Entscheidungsträger bei dem Bemühen, die bestehenden Regeln anzupassen 
und neue, den Erfordernissen besser entsprechende Maßnahmen zu konzipieren, von einem stärker integrierten 
und umfassenderen Ansatz ausgehen.“ Sauvé / Zampetti (1996b), S. 19 oder auch: „Die neuen Dimensionen des 
Marktzugangs und die dadurch entstehenden neuen politischen Spannungen machen es besonders notwendig, bei 
der multilateralen politischen Entscheidungsfindung und der Festsetzung von Regeln von einem stärker integrier-
ten und horizontalen Ansatz auszugehen, der nicht nur den traditionellen Investitions- und Handelsfragen im 
Licht der neuen Realität einer tieferen Integration der nationalen Volkswirtschaften, sondern auch allen relevan-
ten inländischen Maßnahmen, Strukturproblemen und Unternehmenspraktiken Rechnung trägt, die, je mehr tra-
ditionelle Handels- und Investitionshemmnisse an Bedeutung verlieren, wachsende Auswirkungen auf den sich 
entwickelnden globalen Wettbewerb haben.“ Ebenda, S. 27. 
2 McCulloch (1990), S. 542. 
3 Price (1996), S. 182. 
4 Vgl. : Abschnitte 2.2. - 2.2.3. und 3.1.3. der vorliegenden Arbeit. 
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delsverträge und den spezifischen Eigenarten des globalen Dienstleistungs-
handels Rechnung  tragend – die Waren- und Dienstleistungssphäre weiterhin 
in separaten Verträgen abbildet.    

- ein multilaterales Investitionsabkommen, das den in Kapitel 5 definierten An-
forderungen genügt,1 die künstliche Trennung der Waren- und Dienstlei-
stungssphäre überwindet2 únd Anspruch auf Gültigkeit für Investitionen im 
verarbeitenden Gewerbe wie auch im Rohstoff- und Dienstleistungssektor er-
hebt (Multilateral Agreement on Investment in Goods and Services) 

- globale Wettbewerbsregeln.3  
 

3. Modularisierung des Vertragssystems. Das Investitionsabkommen die und Wett-
bewerbsregeln sind den multilateralen Handelsverträgen zur Seite zu stellen, 
nicht unterzuordnen. Ziel ist nicht die von Sauvé und Zampetti geforderte „neue 
Handelsagenda“, sondern ein offenes, erweiterbares System von Verträgen, die 
gemeinsamen Wertvorstellungen und Zielen folgen, auf gemeinsamen Prinzipien 
beruhend, einander ergänzen, ihre jeweiligen Themenbereiche jedoch eigenstän-
dig abbilden („modulare Vertragsstruktur“).4 
Die Flexibilität, Erweiterbar-, Kombinierbar- und Standardisierbarkeit der Ver-
tragselemente einer derartigen, modularen Vertragsstruktur würde nicht nur der 
in einem permanenten Wandel begriffenen Komplexität der globalen Wirt-
schaftsprozesse Rechnung tragen. Sie würde die Komplexität auch auf eine über-
schaubare Anzahl in sich geschlossener Module und definierter Schnittstellen re-
duzieren und die Anpassung des Vertragssystems an Veränderungen der globalen 
Wirtschaft erheblich erleichtern. 

 
4. Definition der Schnittstellen zur Gewährleistung der Kompatibilität. Die Schnitt-

stelle zwischen den Abkommen der Warenhandelssphäre und dem MAI könnte 
in der Form definiert werden, daß Marktzugang und Marktpräsenz als gleichwer-
tige Formen der Markterschließung anerkannt werden (Modal Neutrality). Da 
das idealtyptische MAI und die Warenhandelsverträge auf übereinstimmenden 
Prinzipien mit gleicher Funktion beruhten, wäre diese Schnittstelle potentiell 
unproblematisch. Die Kompatibilität der Wettbewerbsregeln mit den WTO-
Verträgen könnte die Einführung des Begriffs des „effektiven Marktzugangs“ 
gewährleisten.5 Hinsichtlich der Schnittstelle von GATS und Warenhandelsver-
trägen bliebe zunächst der Status quo bestehen, d.h. die Schnittstelle de facto 
undefiniert. Problematisch wäre die Schnittstelle zwischen GATS und MAI, da 
sich beide Vertragswerke durch überlappende Kompetenzbereiche bei divergie-
renden Vertragsstrukturen auszeichnen. Unter der Zielsetzung eines MAI in 
Goods and Services könnte überlegt werden, mittels eines geeigneten „Überset-
zungsmodus“ die Positivlisten des GATS in die in Abschnitt 4.3. geforderten Ne-
gativlisten zu transformieren. Alternativ bestünde die Möglichkeit, die Erbrin-

                                                           
1 Vgl.: Kapitel 5 der vorliegenden Arbeit. 
2 Die Trennung der Waren- und Dienstleistungssphäre wäre in der zu schaffenden Weltwirtschaftsordnung als 
eine auf die Sphäre des Außenhandels beschränkte Ausnahme zu erachten.  
3 Zur Notwendigkeit globaler Wettbewerbsregeln, vgl. Abschnitt  3.1.3. der vorliegenden Arbeit sowie Wins 
(1999), S. 73 f. 
4 Dies entspräche einer konsequenten Fortsetzung der mit der Uruguay-Runde eingeleiteten Strukturreform des 
multilateralen Vertragssystems. 
5 Vgl.: Abschnitte 2.2.1., 2.2.2. und 3.1.3. der vorliegenden Arbeit. 
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gungsart der Commercial Presence aus dem Geltungsbereich des GATS heraus-
zulösen und dem MAI zu- bzw. unterzuordnen. 

 
 
8.2.2. Neudefinition der nationalen und multilateralen Einflußbereiche 
 
Die vorgeschlagene Transformation der Welthandels- in eine modulare Weltwirt-
schaftsordnung würde nicht nur die äußere Struktur des Vertragssystems grundle-
gend verändern. Sie würde auch eine Abkehr von der inneren Logik des WTO-
Systems voraussetzen.  
Derzeit konzedieren die WTO-Verträge den Signatarstaaten (zumindest grundsätz-
lich) die ausschließliche innerstaatliche Souveränität. Einschränkungen derselben 
sind nur möglich, wenn sie der Liberalisierung der grenzüberschreitenden Handels-
ströme dienen. Weder die Dienstleistungsthematik noch die Rechte am geistigen Ei-
gentum noch die Trade-Related Investment Measures hätten in das multilaterale Ver-
tragssystem integriert werden können, wäre es nicht gelungen, einen (mehr oder 
minder überzeugenden) Handelsbezug zu konstruieren. Verzichtete die Staatenge-
meinschaft zukünftig darauf, globale Wettbewerbsregeln oder ein multilaterales In-
vestitionsabkommen mit handelspolitischen Argumenten zu legitimieren, würde – 
“[although] these issues lie at the heart of national sovereignty” 

1 – auch das einzige 
Argument entfallen, das gemäß der derzeitigen Logik der multilateralen Verträge ei-
ne Einschränkung der innerstaatlichen Souveränität zu rechtfertigen vermag. Eine 
Revision des Handelszentrismus der WTO-Verträge erfordert daher zwingend auch 
eine Neudefinition der nationalen bzw. multilateralen Einflußbereiche.  
Diese solche Neudefinition wäre nicht nur deshalb notwendig, weil mit einer Abkehr 
vom Handelszentrismus der Vergangenheit auch die einzige Legitimation einer Ein-
schränkung der innerstaatlichen Souveränität entfiele. Wie nachfolgend erläutert, be-
darf es dieser Neudefinition auch deshalb, weil die Globalisierungsprozesse das 
traditionelle Konzept der innerstaatlichen Souveränität grundlegend in Frage gestellt 
haben. Die Forderung, die Einflußbereiche neu zu definieren, ist daher nicht nur eine 
zwangsläufige Konsequenz der (in den veränderten weltwirtschaftlichen Realitäten 
begründeten) Forderung nach Revision der Vertragsstrukturen. Sie ist auch – wie 
nachfolgend dargelegt – eine in eben diesen Realitäten begründete politische Not-
wendigkeit. 
 
Die ordnungsrechtlichen Strukturen der modernen Nationalstaaten spiegeln in weiten 
Teilen noch immer die traditionellen Annahmen wider, daß:  
 
1. der überwiegende Teil der globalen Wirtschaftsaktivitäten sich innerhalb staatli-

cher Grenzen vollzieht und frei von extranationalen Einflüssen ist;  
2. sich der geringe Anteil der grenzüberschreitenden Aktivitäten weitgehend auf 

Markt-, genauer: Außenhandelstransaktionen, beschränkt und somit die globale 
Integration der Nationen auf die Schnittstelle des Außenhandels begrenzt bzw. an 
dieser kanalisiert und reguliert werden kann; 

3. sich die externen Effekte nationaler Wirtschaftspolitik auf die Handelswirkungen 
der Border Measures beschränken.  

 

                                                           
1 Maskus / Eby (1990), S. 539. 
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Da das ordnungspolitische Konzept des multilateralen Vertragssystems das einer 
Mehrheit der Signatarstaaten widerspiegelt, wurden diese Annahmen (zumal sie den 
globalen Realitäten der Gründerjahre des GATT 1947 entsprachen) auch dem multi-
lateralen Vertragssystem zugrunde gelegt. Mit dem Ziel einer Vertiefung der globa-
len Integration auf der Produktebene wurden die „Spielregeln“ auf die Definition der 
zulässigen bzw. unzulässigen Außenschutzmaßnahmen der Staaten beschränkt, der 
(in seinen Außenwirtschaftseffekten vormals weitgehend neutrale) innerstaatliche 
Ordnungsrahmen hingegen der alleinigen Verantwortung der Nationalstaaten über-
lassen. Infolge dieser Kompetenzverteilung schufen die Regierungen der National-
staaten ordnungsrechtliche Rahmenbedingungen der innerstaatlichen Wirtschaftstä-
tigkeit, die sich allein daran orientierten, welche Regeln und Institutionen die Gesell-
schaft zur Durchsetzung ihrer spezifischen Ziele als zweckmäßig erachtete.  
Diese traditionellen Annahmen werden den Realitäten der Gegenwart nicht mehr ge-
recht. Die Globalisierungsprozesse haben in einem so hohen Maße zu einer wechsel-
seitigen Abhängigkeit der Märkte geführt, daß jegliche Wahrnehmung innerstaatli-
cher Gestaltungshoheit ebenso auf fremde Märkte einwirkt wie Maßnahmen auslän-
discher Akteure (Staaten und Wirtschaftssubjekte) auf das Inland. Infolge der trans-
nationalen Verflechtung vormals nationaler Interessen und Problemlagen gehört 
nicht nur die außenwirtschaftliche Neutralität des innerstaatlichen Ordnungsrahmens 
der Vergangenheit an. Auch die Fähigkeit der Staaten, innerstaatliche Gestaltungs- 
und Aufsichtsfunktionen wahrzunehmen, wird zunehmend von Faktoren einge-
schränkt, die sich ihrem Einflußbereich entziehen: „Die räumliche Erweiterung von 
ökonomischen, kulturellen und politischen Beziehungen sowie die wechselseitige 
Verflechtung (Interdependenz) von Akteuren und Problemlagen erreichen heute in 
historisch einmaliger Weise die regionale, oftmals auch die globale Ebene.“  

1  
Es ist jedoch nicht nur die „Vernetzung weltweiter Handlungszusammenhänge“,2 die 
das traditionelle Konzept innerstaatlicher Souveränität zunehmend ad absurdum 
führt. Ebenso beigetragen hat die Tatsache, daß seit Beginn der 80er Jahre neben die 
traditionelle, das globale Szenario vormals dominierende „Staatenwelt“ sukzessiv 
eine aus nicht-staatlichen Akteuren3 bestehende „multi-zentrische“ bzw. „Gesell-
schaftswelt“ getreten ist.4 Diese „Verzweigung (Bifurcation) der Weltentwicklung“ 

5 
hat das Verhältnis von Staat und nationalen Unternehmen grundlegend verändert. 
Kam in der Epoche weitgehend autonomer Nationalstaaten den nationalen Unter-
nehmen einerseits die Rolle eines abhängigen Bittstellers, andererseits die Rolle des 
privatwirtschaftlichen Vertreters (und Nutznießers) der nationalen Interessen zu, be-
stehen in der Gegenwart weder diese traditionelle Rollenverteilung noch die Identität 
der staatlichen und privatwirtschaftlichen Interessen fort. Zunehmend (und zuneh-
mend erfolgreich) versuchen die Unternehmen, sich den nunmehr als lästig empfun-
denen nationalen Reglementierungen und Einflußnahmen zu entziehen. Das multina-
tionale Unternehmen ist seiner traditionellen Abhängigkeit entwachsen und – so 
Reich – „flieht der Flagge“ (flying the flag).6 Das Heimatland mutiert zu einem (be-
grenzt) substituierbaren Bündel von Locational Assets, das den Zielen der globalen 

                                                           
1 Maskus / Eby (1990), S. 233. 
2 Debiel (1991), S. 233. 
3 Multinationale Unternehmen, Non-Governmental Organizations etc. 
4 Vgl.: Rosenau (1990), Czempiel (1991); Ropers (1993). 
5 Rosenau (1990). 
6 Reich (1991), S. 301.  
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Strategien untergeordnet wird.1 Standen die Staaten zuvor über dem Wettbewerb 
bzw. definierten autonom die innerstaatlichen Wettbewerbsbedingungen, konkurrie-
ren sie nunmehr mit anderen Nationen um das Produktions- und Innovationspotential 
der zunehmend mobilen transnationalen Unternehmen.2 Mithin stehen die politischen 
Entscheidungsträger vor einem zweifachen Dilemma:3  
 
1. Wie sollen sie im Zeitalter der Globalisierung ihre Fähigkeit zu regieren bewah-

ren und ihren Bürgern die Vorteile einer global integrierten Wirtschaft zugäng-
lich machen?  

2. Wie sollen Regierungen in einer Welt, in der sich die primären Träger der Wirt-
schaftsprozesse, die Unternehmen, weniger an den nationalen als an ihren globa-
len Interessen orientieren, nationale Wirtschaftsinteressen verfolgen?  

 
Bisher beschränkt sich die Reaktion der Politik weitgehend darauf, nicht zu reagie-
ren. Noch immer hält eine große Mehrheit der staatlichen Entscheidungsträger an der 
Fiktion der innerstaatlichen Souveränität fest und glaubt (oder hofft), daß es möglich 
sei, die Früchte der Globalisierung zu ernten, den multilateralen Einflußbereich je-
doch weiterhin auf die Schnittstelle des Außenhandels zu beschränken. Der Globali-
sierung der Wirtschaftsprozesse steht eine vergangenheitsorientierte, den Interessen 
des Nationalstaates verhaftete Politikgestaltung entgegen. Eine der Globalisierung 
der Problemlagen äquivalente Globalisierung der Lösungsansätze ist lediglich auf 
wirtschaftlicher, nicht auf politischer Seite zu erkennen: „[D]ie Globalisierung [ist] 
kein universeller Prozeß, der in allen Bereichen menschlicher Aktivität in derselben 
Weise abläuft. Während man sagen könnte, es gibt eine natürliche Tendenz zu einer 
Globalisierung der Technik, der Informations- und Kommunikationsmittel und der 
Wirtschaft, gilt dies sicherlich nicht für die Politik. Wir vergleichen unterschiedliche 
Aspekte der Welt, die sich nicht alle in derselben Weise entwickeln.“ 

4  
Die Konsequenzen dieser Diskrepanz sind vielschichtig. Den Nationen ist es zwar 
kaum mehr möglich, ihre innerstaatlichen Gestaltungs- und Aufsichtsfunktionen au-
tonom, d.h. frei von extraterritorialen Einflüssen, wahrzunehmen. Trotzdem beharren 
sie auf ihrer innerstaatlichen Souveränität, ignorieren die grenzüberschreitende Ver-
bundenheit der Märkte und richten den innerstaatlichen Ordnungsrahmen weiterhin 
primär an den nationalen Interessen und Zielsetzungen aus. Zwangsläufig ist daher 
mit der Integrationstiefe der globalen Wirtschaft auch die Anzahl der zwischenstaat-
lichen Konflikte gestiegen, die zwar auf dem Feld der Handelspolitik ausgefochten 
werden, mit den klassischen Problemstellungen der Handelspolitik jedoch wenig 
gemeinsam haben: Ist die gesetzliche Krankenversicherung eine Subvention für die 
Industrie? Berechtigt der Verweis auf das öffentliche Interesse die Genehmigung 

                                                           
1 Selbst in der Definition der Unternehmensphilosophie (Corporate Identity) tritt die Nationalität der Mutterge-
sellschaft immer stärker in den Hintergrund. Statt dessen läßt sich sowohl eine Betonung der Internationalität des 
Gesamtunternehmens wie auch eine Betonung des (auf das Gastgeberland bezogenen) nationalen Charakters der 
Tochtergesellschaften erkennen. (Vgl.: Die Zeit (28/2000), S. 25 f.) Hierzu Holzkämper (1995), S. 184: „Auch 
läuft die zu beobachtende Tendenz zur Internationalisierung von Wissenschaft und Technologie einer nationalen 
Forschungs- und Technologiepolitik zuwider, denn je internationaler ein Unternehmen ist, desto unabhängiger 
von seinem Herkunftsland wird es die eigene Identität definieren und seine Strategie festlegen.“ 
2 Vgl.: Abschnitt 3.1.2.3., S. 67 ff. der vorliegenden Arbeit sowie Oates (2002), S. 377 ff.; Sinn (2002), S. 391 ff. 
3 Vgl.: Hart (1996), S. 271 f. 
4 Hobsbawm (2000), S. 79. 
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wettbewerbsgefährdender Fusionen oder Übernahmen? Sind unterschiedliche Ar-
beitsmarktregelungen als nichttarifäre Handelshemmnisse zu werten?1  
 
Keiner dieser Konflikte (Ostry spricht von “System Frictions”)2 entspringt klassi-
schen protektionistischen Bestrebungen. Sie sind das Produkt von divergierenden 
ordnungsrechtlichen Lösungen, die – kulturellen, wirtschaftlichen und politischen 
Eigenarten Rechnung tragend und durch das Postulat der innerstaatlichen Souveräni-
tät sanktioniert – von den Nationen im Laufe der Zeit entwickelt wurden. Viele zwi-
schenstaatliche Konflikte der Gegenwart sind nicht darin begründet, daß die Staaten 
die extraterritorialen Effekte ihres innerstaatlichen Ordnungsrahmens in dessen Aus-
gestaltung berücksichtigten. Sie sind vielmehr darin begründet, daß die Effekte ver-
nachlässigt wurden (und zum Zeitpunkt der erstmaligen Gestaltung des Ordnungs-
rahmens i.d.R. auch vernachlässigt werden konnten). Da es oft nicht möglich ist, die 
länderspezifischen Lösungen der strittigen ordnungspolitischen Aufgabenstellungen 
in ein „Besser/Schlechter-Schema“ einzuordnen,3 das Postulat der innerstaatlichen 
Souveränität diese zwischenstaatlichen Konflikte jedoch der Gestaltungs- und 
Schlichtungskompetenz der WTO entzieht, ist eine einvernehmliche Lösung in der 
Regel nicht möglich. Wird eine Lösung erzielt, ist ihr meist unilateraler wirtschaftli-
cher und/oder politischer Druck vorausgegangenen. Bei jedem dieser Konflikte droht 
daher der Rückfall in jene Ära der internationalen Wirtschaftsbeziehungen, in der 
Verhandlungslösungen von Machtverhältnissen diktiert wurden.  
Die Konsequenzen der ordnungspolitischen Diversität beschränken sich indes nicht 
auf die zunehmende Behinderung der Entwicklung der globalen Wirtschaft („es hat 
indes den Anschein, daß der Prozeß der Globalisierung trotz seiner Erfolge durch 
die Existenz von Staaten und ihrer Macht noch immer gehemmt wird“ ).4, 5 Die ord-
nungspolitische Diversität birgt auch die Gefahr, daß der Prozeß der Globalisierung 
vollständig der Verantwortung und Gestaltungshoheit der (nationalen und multilate-
ralen) Politik entgleitet. Obwohl die Globalisierung der Wirtschaft von den Verhand-
lungserfolgen der Politik (und den technologischen Umbrüchen) initiiert wurde, steht 
eine politische Antwort („politische Globalisierung“) auf die Reaktionen der Wirt-
schaftssubjekte (und die damit einhergehende „Globalisierung der Problemlagen“) 
noch immer aus. Die globale Integration wurde und wird fast ausschließlich von den 
Wirtschaftssubjekten getragen bzw. gestaltet und beschränkt sich daher weitgehend 
auf die wirtschaftliche Ebene. Wie Hobsbawm zu Recht feststellt, „existiert keine der 
wirtschaftlichen Globalisierung entsprechende Tendenz in der Politik“. 

6 Politische 
Reaktionen oder gar Versuche, die politische Initiative zurückzugewinnen, be-
schränkten sich trotz ihrer territorialen Einschränkungen bisher auf die zum Schei-
tern verurteilten Reaktionen einzelner Nationen. Auch die Institutionen der Staaten-
gemeinschaft haben dieses in der Diskrepanz zwischen den territorialen Beschrän-
                                                           
1 Vgl.: Hart (1996), S. 271 f. 
2 Vgl.: Ostry (1990). 
3 Beispielsweise sind das angelsächsische und das japanische Modell der Corporate Governance ökonomisch 
sinnvolle Alternativen, Trade-offs zwischen konfliktären Zielsetzungen zu überwinden. Vgl.: S. 71, Fußnote 1 der 
vorliegenden Arbeit. 
4 Hobsbawm (2000), S. 79. 
5 Neben den zwischenstaatlichen Konflikten sind auch die staatlich-privaten Konflikte zu beachten. Verwiesen sei 
z.B. auf das der ordnungspolitischen Diversität inhärente Problem, daß sich multinationale Unternehmen zuneh-
mend mit Reglementierungen konfrontiert sehen, die im Hoheitsgebiet eines Landes gelten, den Bestimmungen 
eines anderen Landes jedoch entgegenstehen. 
6 Hobsbawm (1999), S. 148. 
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kungen des Nationalstaates und dem globalen Aktionsradius multinationaler Unter-
nehmen begründete politische Vakuum nicht zu füllen vermocht, da sie sich noch 
immer gezwungen sehen, der innerstaatlichen Souveränität (und den Notwendigkei-
ten eines Handelsbezugs) Rechnung zu tragen.  
Infolgedessen vermag der Nationalstaat zwar kaum mehr seine aufsichtsrechtliche 
Funktion – und noch weniger seine Gestaltungshoheit – über die nationalen (oder gar 
die regionalen und globalen) Märkte auszuüben. Sein Beharren auf der innerstaatli-
chen Souveränität beraubt jedoch die Staatengemeinschaft der Möglichkeit, stellver-
tretend für den Nationalstaat gestaltende oder aufsichtsrechtliche Funktionen wahr-
zunehmen. De facto droht der Globalisierungsprozeß sich damit vollständig der Ver-
antwortung der politischen Entscheidungsträger und damit jedweder demokratischen 
Kontrolle zu entziehen. Daher ist wiederum Hobsbawm zuzustimmen, daß die größte 
Gefahr für die internationale Staatengemeinschaft in dem „Widerspruch zwischen 
einer globalisierten Wirtschaft und einer nicht globalisierten Politik [begründet 
ist]“. 1 
 
Wie nun können die nationalen Regierungen im Zeitalter der Globalisierung ihre Fä-
higkeit zu regieren bewahren, ohne ihren Bürgern die Vorteile einer global integrier-
ten Wirtschaft zu verschließen? Wie können die Regierungen die demokratische 
Kontrolle über die Märkte zurückgewinnen und gleichzeitig den Realitäten der glo-
balen Wirtschaft gerecht werden?  
Die Antwort ist ernüchternd: aus eigener Kraft kaum mehr. Wie Panić zu Recht fest-
stellt, sind die nationalen Regierungen weder vorbereitet noch in der Lage, die aus 
den wirtschaftlichen Globalisierungsprozessen erwachsenen Herausforderungen an 
die Politik aus eigener Kraft zu meistern: “But the growth of multinationals has also 
created serious problems. In the pursuit of their narrow corporate objectives multi-
nationals have unwittingly accelerated international integration and interdepend-
ence to a rate which is increasingly proving to be too fast for national attitudes, 
institutions and economic agents to follow; and there is very little that any one coun-
try can do about the pace and the character of micro-economic actions when the 
firms involved operate globally. This might not matter if all nation states started the 
process of international integration at comparable efficiency and income levels and 
then proceeded to gain equally from their greater involvement in the international 
economy. The problem is, of course, that these conditions are never satisfied in 
practice. Consequently, it is the cumulative success of some countries and failure of 
others that – unless rectified – tend to lead eventually to the rise of economic nation-
alism and the collapse of the international economy.” 

2 Mag es auch bedenklich 
erscheinen, von wirtschaftlichen Realitäten auf politische Notwendigkeiten zu 
schließen,3 ist es unumgänglich: 
 
1. die Tiefe der globalen Integration und die hieraus resultierenden Beschränkungen 

nationaler Politikgestaltung als ein «fait accompli» zu akzeptieren;   

                                                           
1 Hobsbawm (1999), S. 148. 
2 Panić (1998), S. 573. 
3 Bedenken bestehen nicht insofern, als „politische Impulse [...] ökonomischen Imperativen [unterliegen]“ (Yer-
gin / Stanislaw (1999), S. 210), sondern insofern, als ökonomische Imperative aufgrund vorheriger Versäumnisse 
nunmehr eine politische Reaktion verlangen. 
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2. eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, welche der traditionell auf nationaler Ebe-
ne erwogenen Trade-offs 

1 bzw. welche der Fragen, die früher auf nationaler E-
bene gelöst werden konnten, nunmehr einer globalen Lösung bedürfen; 

3. ein System globaler Regeln zu entwickeln, das nicht nur die Konfliktpotentiale 
der ordnungspolitischen Diversität entschärft, sondern es den einzelnen Staaten 
auch erlaubt, durch zwischenstaatliche Kooperation die aufsichtsrechtliche Funk-
tion über die Marktprozesse wiederzuerlangen.  

 
Die Abtretung partieller Hoheitsrechte bedeutete weder das Ende der Nationalstaaten 
noch das Ende nationaler Politikgestaltung. Trägt die zukünftige Weltwirtschaftsord-
nung der Tatsache Rechnung, daß eine so weitgehende Einschränkung innerstaat-
licher Souveränität wie die des TRIPS-Abkommens in technischen Bereichen zwar 
sinnvoll sein kann, keinesfalls jedoch auf die Weltwirtschaftsordnung im Ganzen  
übertragen werden sollte,2 ist vielmehr Yergin und Stanislaw zuzustimmen: „Ein Un-
ternehmen würde einen schrecklichen Fehler begehen, wenn es von der Annahme 
ausginge, daß aufgrund der aufweichenden Grenzen das Ende nationaler Politik, 
nationaler Identität und des wirtschaftlichen Nationalismus gekommen wäre. Diese 
Kräfte werden weiterhin den Hoffnungen und dem Ehrgeiz der Völker Ausdruck ver-
leihen. Die Politik innerhalb eines jeden Landes wird auch weiterhin von seiner Ge-
schichte, seiner Kultur und seiner Definition nationaler Ziele geprägt sein.“ 

3 Auch 
im Falle einer partiellen Abtretung einzelner Hoheitsrechte an die internationale 
Staatengemeinschaft wären es noch immer die nationalstaatlichen Entscheidungsträ-
ger, die die Rahmenbedingungen der inländischen Wirtschaftsprozesse definieren 
und die inländischen Marktprozesse gestalten und beaufsichtigen: “The basic unit, 
though, is going to remain the nation-state. Nothing else can govern whole societies 
without toppling, one way, into the infranationalist error of tribalism or, the other 
way, into the supranationalist sterility of rule by bureaucrats.” 

4  
Der grundlegende Unterschied gegenüber dem Status quo bestünde lediglich darin, 
daß die Ausgestaltung des nationalen Ordnungsrahmens nicht mehr allein der gesell-
schaftlichen Kontrolle unterläge und sich nicht mehr ausschließlich am nationalen 
Interesse orientierte, sondern globalen Spielregeln entspräche und implizit den in der 
Weltwirtschaftsordnung verkörperten Interessen der Staatengemeinschaft Rechnung 
trüge. Dies würde die nationalstaatlichen Kompetenzen zwar einerseits beschränken. 
Gleichzeitig würden die nationalstaatlichen Kompetenzen aber auch erhöht, da glo-
bale Spielregeln die ausländischen Einflüsse auf die inländischen Wirtschaftsprozes-
se zwar nicht eliminieren, sie aber auf zulässige Bandbreiten reduzieren: „[E]in teil-
weiser Verzicht auf politische Autonomie [kann] im Rahmen eines auf festen Spielre-
geln basierenden Systems im Interesse eines Staates liegen [...], wenn er dafür eine 
geordnetere, stabilere und überschaubare Welt für seine Bürger aushandelt.“ 

5 
 
 

                                                           
1 Wie wirtschaftliche Freiheit versus soziale Gerechtigkeit, Verbraucher- versus Erzeugerinteressen, statische 
versus dynamische Effizienz etc. 
2 Bereits auf S. 71, Fußnote 1 wurde darauf verwiesen, daß eine globale Wirtschaftsordnung, die alle nationalen 
Eigenarten zu egalisieren suchte, internationale Handels- und Investitionsbeziehungen zwar erleichtern würde, 
den Anreiz, diese aufzubauen, jedoch eliminierte. Vgl.: Ostry (1996); Suntum / Vehrkamp (1996). 
3 Yergin / Stanislaw (1999), S. 511 f. 
4 The Economist (1990), S. 76. 
5 Hart (1996), S. 291. 
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8.2.3. Neudefinition der Rechtsstellung nicht-staatlicher Akteure 
 
Eine Neudefinition der nationalen und multilateralen Einflußbereiche und die damit 
verbundene Abtretung nationalstaatlicher Hoheitsrechte an die internationale Staa-
tengemeinschaft verlangten auch eine Erweiterung des bisherigen Adressatenkreises 
der WTO-Verträge. Das derzeitige Vertragssystem richtet sich (von einzelnen Be-
stimmungen einiger Verträge sowie dem TRIPS-Abkommen abgesehen) lediglich an 
Staaten. Die Rechte und Pflichten der nicht-staatlichen Wirtschaftssubjekte werden 
lediglich durch die Bestimmungen der nationalen Ordnungssysteme definiert. Wird 
jedoch argumentiert, daß der Nationalstaat nur dann seine Handlungsspielräume zu-
rückgewinnen kann, wenn er Teile seiner ordnungsrechtlichen Souveränität an die 
Staatengemeinschaft abtritt, bedarf es auch einer Neudefinition der Rechtsstellung 
der nicht-staatlichen Akteure, da der Staat in eben diesen abgetretenen Bereichen als 
Mittler zwischen der innerstaatlichen und der multilateralen Ebene entfällt. An die 
multilaterale Wirtschaftsordnung der Zukunft ist daher nicht nur die Anforderung zu 
stellen, daß sie den traditionellen Handelszentrismus der multilateralen Verträge re-
vidiert und Fragen aufgreift, die früher auf nationaler Ebene gelöst werden konnten, 
nunmehr jedoch einer globalen Lösung bedürfen. An eine multilaterale Weltwirt-
schaftsordnung ist auch die Forderung zu stellen, daß sie die Eigenständigkeit der 
nicht-staatlichen Akteuren der globalen Wirtschaftsprozesse anerkennt und die „al-
ten“ Regeln der Welthandelsordnung um Regeln, Institutionen und Verfahren er-
gänzt, die – so Hart – „mehr mit den vorhandenen nationalen als den internationa-
len Regimes gemein haben“.1, 2 Weiter führt Hart aus: „Es muß darüber nachgedacht 
werden, wie zu einem Kodex zwischenstaatlicher Verpflichtungen gekommen werden 
kann, der das Verhalten des privaten Sektors im globalen Markt regelt, und wie 
zweckmäßige Institutionen und Verfahrensweisen für seine Einhaltung geschaffen 
werden können. Es bleibt im wesentlichen Aufgabe der Regierungen, solche Verein-
barungen auszuhandeln und umzusetzen, nur wird deren Gegenstand nicht mehr in 
erster Linie Staaten, sondern private Unternehmen berühren.“ 3 
Eine solche Neudefinition der Rechtsstellung der nicht-staatlichen Akteure wäre 
nicht nur die zwangsläufige Konsequenz einer veränderten Kompetenzverteilung der 
nationalen und multilateralen Institutionen. Angesichts der Tatsache, daß neben die 
„Staatenwelt“ des GATT 47 eine progressiv an Bedeutung gewinnende „Gesell-
schaftswelt“ getreten ist, dem Staat also nicht mehr die Schlüsselfunktion in der Or-
ganisation der Produktion und des Warenaustausches zukommt, wäre die Neudefini-
tion der Rechtsstellung der nicht-staatlichen Akteure jene dritte Reform, derer es be-
darf, um die Angleichung des multilateralen Vertragssystems an die globalen Reali-
täten der Gegenwart zu vollenden.  
 
            
 
 
Vergegenwärtigt man sich abschließend die Summe der dargelegten Anforderungen, 
liegt die Vermutung nahe, daß der Staatengemeinschaft kaum bewußt gewesen ist, 
worauf sie sich mit der Signatur des WTO-Abkommens eingelassen hat. Überwin-
dung des Handelszentrismus, Revision der multilateralen und nationalen Einflußbe-
                                                           
1 Hart (1996), S. 269. 
2 Notwendig ist beispielsweise ein staatlich-privater Streitbeilegungsmechanismus. 
3 Hart (1996), S. 279. 
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reiche, Neudefinition der Rechtsstellung der nicht-staatlichen Wirtschaftssubjekte: 
Mit Art. 9 des TRIMS-Abkommens ist einer Diskussion der Weg geebnet worden, 
die – sollte sie von Erfolg gekrönt sein – einen Quantensprung in den wirtschaftli-
chen und politischen Beziehungen der WTO-Mitgliedstaaten bewirkte, der in seiner 
globalen Bedeutung weder der Gründung des GATT 1947 noch jener der WTO nach-
stünde. In diesem Sinne ist die ausländische Direktinvestition tatsächlich als ein 
Prüfstein der World Trade Organization anzusehen. Nur wenn es gelingt, die Refor-
men der Uruguay-Runde fortzuschreiben und die Herausforderungen zu bewältigen, 
die das Thema der ausländischen Direktinvestition stellvertretend für eine Vielzahl 
neuer Themenbereiche aufgeworfen hat, kann das multilaterale Vertragssystem den 
Realitäten einer globalisierten Wirtschaft angepaßt und der Forderung von Brittan 
gerecht werden: “The World Trade Organization (WTO), having been born of so in-
novative a negotiating process, must remain true to its antecedents and continue to 
anticipate the needs of the world economy.”  

1,2 

                                                           
1 Brittan (1998), S. 265. 
2 Nachtrag: Am 31. Juli 2001 gibt Peter Carl, Leiter der EU-Delegation zur Vorbereitung einer neuen Liberalisie-
rungsrunde der WTO, auf einer Pressekonferenz bekannt, daß bei Verhandlungen mit den 15 wichtigsten Han-
delspartnern der EU bedeutende Fortschritte erzielt wurden, die zur Lancierung einer substantiellen und umfas-
senden Runde von Liberalisierungverhandlungen führen können. Als wichtigste Entwicklung bezeichnet Carl die 
Bereitschaft der USA, bei der neuen Runde auch Verhandlungen zu Investitionen und wettbewerbsverzerrenden 
Maßnahmen zuzustimmen. Vgl.: Süddeutsche Zeitung vom 1. August 2001, S. 22. 
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Zusammenfassung  
 
Ausländische Direktinvestitionen und Welthandelsordnung – Ist-Analyse und 
Reformbedarf 
 
Ein multilaterales Investitionsabkommen ist, wie in der vorliegenden Arbeit aufge-
zeigt, zwingend notwendig. Drei Begründungen lassen sich anführen:  
 
1. Jede investitionspolitische Maßnahme berührt die Außenhandelsströme. Eine be-

einflussungsfreie Ausgestaltung der globalen Handelsströme setzt daher eine ver-
traglich formalisierte, nachhaltige Liberalisierung ausländischer Direktinvestitio-
nen voraus. 

2. Mit dem progressiven Abbau der tarifären Handelshemmnisse haben innerstaat-
liche Restriktionen an Bedeutung gewonnen. Marktzugangskonzessionen können 
z.B. dadurch neutralisiert werden, daß ausländischen Importeuren eine unterstüt-
zende Präsenz vor Ort verweigert wird. Eines multilateralen Investitionsabkom-
mens bedarf es daher, um die bisherigen Liberalisierungserfolge im Außenhandel 
abzusichern. 

3. Eine Beschränkung des multilateralen Vertragssystem wird den globalen Wirt-
schaftsbeziehungen der Gegenwart nicht gerecht. Angesichts der Tatsache, daß 
die globale Integration auf der Produktionsebene gegenüber jener der Produkt-
ebene fortlaufend an Gewicht gewinnt, ist das System der multilateralen Handels-
verträge zwingend um eine multilaterale Investitionsordnung zu ergänzen. 

 
Idealerweise sollte ein solches multilaterales Investitionsabkommen gleichermaßen 
eine umfassende Liberalisierung der Etablierung und des operativen Geschäfts aus-
ländischer Investoren induzieren wie auch einen umfassenden Schutz vor direkter 
oder indirekter Enteignung gewährleisten. Die konkretisierenden Bestimmungen 
sollten an den relativen Prinzipien der Inländerbehandlung und der Meistbegünsti-
gung sowie den absoluten Prinzipien der Transparenz, des Fair & Equitable Treat-
ment sowie der Full & Constant Protection ausgerichtet werden und folgende Berei-
che abdecken:  
 
1. Beschränkungen der Marktpräsenz / Etablierungsfreiheit 
2. Restriktionen des operativen Geschäfts  
3. Investitionsanreize 
4. Schutz vor enteignenden Maßnahmen (materielle + immaterielle Güter) 
5. Streitschlichtungsmechanismen (staatlich-staatlich + staatlich-privat) 
 
Die gegenwärtigen investitionsbezogenen Bestimmungen der relevanten Verträge 
des WTO-Systems werden diesen Anforderungen sehr unterschiedlich gerecht.  
In der Sphäre des Warenhandels adressiert lediglich das Agreement on Trade-
Related Investment Measures investitionsrelevante Aspekte direkt. Die gegenwärtige 
Reichweite des Abkommens ist indes gering. Unter Berufung auf zwei willkürlich 
ausgewählte Bestimmungen des GATT, dem Verbot quantitativer Beschränkungen 
und dem Gebot der Inländerbehandlung, werden lediglich sechs Restriktionen des 
operativen Geschäfts untersagt, einer Notifizierungspflicht unterworfen und mit der 
Verpflichtung belegt, sie binnen definierter Fristen abzubauen.  
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Einziges Abkommen der Dienstleistungssphäre ist das General Agreement on Trade 
in Services (GATS). Den Eigenarten des Dienstleistungshandels Rechnung tragend, 
definiert dieses vier Erbringungsarten einer Dienstleistung, wovon eine die Erbrin-
gungsart der Commercial Presence ist. In diesem Konstrukt begründet, intendiert das 
GATS gleichermaßen eine Liberalisierung der Niederlassungsfreiheit und des opera-
tiven Geschäfts ausländischer Investoren wie auch deren Schutz vor direkter oder 
indirekter Enteignung. Bereits in seiner gegenwärtigen Ausprägung kommt das 
GATS daher, trotz seiner originär handelspolitischen Zielsetzungen und einer ausge-
prägten konzeptionellen Schwäche, inhaltlich den Anforderungen an ein multilatera-
les Investitionsabkommen sehr nahe. 
 
Ebenso wie der investitionspolitische Status quo divergiert auch die potentielle inve-
stitionspolitische Reichweite der beiden Abkommen stark. So definiert das TRIMS-
Abkommen, als ein Handelsabkommen konzipiert und als ein solches umgesetzt, le-
diglich die Behandlung, die dem Endprodukt der Wertschöpfungsaktivitäten des aus-
ländischen Investors, seiner Handelsware, zu gewähren ist. Rechte des Investors, so 
das Recht auf Etablierung oder auf Schutz vor direkter oder indirekter Enteignung, 
lassen sich nicht ableiten. Zwei der drei Ziele eines multilateralen Investitionsab-
kommens sind somit im Rahmen des TRIMS-Abkommens per definitionem nicht rea-
lisierbar. Das Erweiterungspotential des Abkommens beschränkt sich grundsätzlich 
auf die Liberalisierung des operativen Geschäfts. Indes sind auch hier keine substan-
tiellen Vertragserweiterungen zu erwarten, da jede zu untersagende Maßnahme des 
Nachweises eines hinreichend großen und eindeutigen Handelseffektes bedarf, dieser 
Nachweis im Falle zahlreicher Restriktionen des operativen Geschäfts jedoch kaum 
möglich ist. 
 
Im Gegensatz hierzu eliminiert die Gleichstellung der Erbringungsarten des Cross 
Border Supply und der Commercial Presence den handelspolitischen Charakter des 
GATS so vollständig, daß dieses gleichermaßen Handels- und Investitionsabkommen 
ist. Inhaltlich bestehen daher keine Bedenken, ob es möglich ist, alle Anforderungen 
eines Investitionsabkommens in das Abkommen zu integrieren. Auch die konzeptio-
nelle Schwäche des GATS steht dem nicht zwingend entgegen. Die Komplexität und 
Dynamik des WTO-Systems wie auch die Vielfalt der Verhandlungspositionen sind 
so groß, daß das Beharrungsvermögen einzelner Systembestandteile überwunden 
werden kann. 
 
Die gegenwärtige und die potentielle Reichweite der Verträge der Waren- und 
Dienstleistungssphäre divergieren in investitionspolitischer Hinsicht also erheblich. 
Unter der Zielsetzung, diese investitionspolitischen Asymmetrien zu beheben, könn-
ten bei Konstanz der gegenwärtigen Struktur des WTO-Systems zwei Alternativen in 
Betracht gezogen werden. Es bestünde zum einem die Möglichkeit, die Reichweite 
der investitionsbezogenen Bestimmungen des GATS auf die des TRIMS-Abkommens 
zu reduzieren. Zum anderen könnte versucht werden, mit dem Hinweis auf den Han-
delseffekt jeder investitionspolitischen Maßnahme die Investitionsthematik in die 
Warenhandelsverträge zu integrieren. Beide Möglichkeiten sind zu verwerfen.  
Die erste Alternative eliminierte die investitionspolitischen Fortschritte der Uruguay-
Runde, die zweite Alternative wäre ein Hilfskonstrukt, das das grundsätzliche Di-
lemma des WTO-Systems, dessen Handelszentrismus, konservierte. 
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In den bestehenden Vertragsstrukturen ist die Eliminierung der investitionspoliti-
schen Asymmetrien somit nicht sinnvoll möglich. Da auch eine horizontale Auswei-
tung des GATS auf die Sphäre des Warenhandels u.a. aufgrund der konzeptionellen 
Schwäche dieses Abkommens nur bedingt zielführend wäre, ist es unumgänglich, 
den Zwang bzw. die Gelegenheit der mangelnden Alternative nutzen, den Handels-
zentrismus des globalen Ordnungsrahmens zu überwinden und die Welthandelsord-
nung in eine Weltwirtschaftsordnung zu überführen. Dies setzte vier Schritte voraus:    

1. Bereinigung der multilateralen Handelsordnung um sachgebietsfremde Aspekte  
2. Ergänzung der Handelsordnung um ein eigenständiges multilaterales Investiti-

onsabkommen und eine multilaterale Wettbewerbsordnung 
3. Revision der nationalen und multilateralen Einflussbereiche 
4. Neudefinition der Rechtsstellung nicht-staatlicher Wirtschaftssubjekte  
 
Die Umsetzung dieser Maßnahmen führte nicht nur den Transformationsprozess der 
Uruguay-Runde zu Ende. Mit der Umsetzung würde auch der multilaterale Ord-
nungsrahmen den Gegebenheiten einer globalisierten Welt angepasst.  
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